
Eingegangene Stellungnahmen
Stand:

ID Kapitel Hinweise, Anregungen, Bedenken Abwägungsvorschlag

15.01.2020

Gemeinde Lilienthal

29 52 Zur gesamten Verordnung Die Gemeinde hat keinerlei Bedenken gegen die Ausweisung als 
Naturschutzgebiet.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Gemeinde Ritterhude

86 176 Zur gesamten Verordnung Die Nutzung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Flächen im 
Geltungsbereich der geplanten Naturschutzgebiete
kann von den Regelungen der Naturschutzgebietsverordnung 
beeinträchtigt werden.
Die Bedenken der Gemeinde sind im Folgenden dargestellt:

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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86 177 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Die gemeindeeigenen Grünlandflächen am „Wümmedeich“ 
(Flurstücke XXXXXX und XXXXXX), Aussendeichsflächen sowie 
Teilbereiche der Gemeindestraßen Am Wümmedeich und 
Hagensfährer Weg liegen im Geltungsbereich des geplanten 
Naturschutzgebietes. 

1.1 § 3 Allgemeinde Schutzregeln
§ 3 Abs. 2 Verbote · § 3 Abs. 2 Ziffer 1 Betreten des Deiches
Die Deichkrone darf auf Ritterhuder Gebiet ganzjährig nicht 
betreten werden. Der Deichverteidigungsweg (Am Wümmedeich, 
Hagensfährer Weg) sowie das angrenzende St. Jürgensland sind 
beliebte Erholungsgebiete. Ritterhuder BürgerInnen und Touristen 
sind hier häufig
zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Nur vom Deich aus kann die 
Weite der Flussniederung mit den angrenzenden Grünlandflächen 
sowie die Schönheit der Landschaft erlebt werden. Vor diesem 
Hintergrund wird angeregt, dass Betreten von Teilbereichen des 
Deiches außerhalb
der Brut- und Setzzeit zu erlauben, damit wie in Lilienthal ein 
Naturerleben vom Deich aus, auch in Ritterhude, möglich ist.

Den Anregungen wird in nachfolgend dargestellter Weise gefolgt. 

Das Betreten des Deiches ist im Niedersächsichen Deichgesetz 
(NDG) in der aktuellen Fassung vom 23. Februar 2004 dahingehend 
geregelt, dass das Betreten vom Deich außer zum Zweck der 
Deicherhaltung verboten ist. Dies ist festgelegt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. Das gilt 
entsprechend für natürliche Bodenerhebungen, die im Zuge eines 
Deiches liegen und dessen Zweck erfüllen.“ Gemäß § 14 Absatz 2, 
1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde zur Befreiung des 
Absatzes 1 Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Deiches 
ist somit eine deichrechtliche Genehmigung erforderlich. 
Im vorliegenden Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das Verbot 
insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren. 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ursprünglichen Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des 
Deiches, b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern. 
Diesen Regelungen lagen  folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, 
um der faktisch im NSG seit langem erfolgenden Erholungsnutzung 
Rechnung zu tragen. Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den 
Zugang zu den rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
naturschutzrechtlichen Betretungsverbot indes unberührt. Insofern 
bestand hier kein Konflikt zwischen dem Verordnungsentwurf und 
dem Deichrecht.
Da die komplizierte Rechtslage jedoch für Außenstehende schwer 
verständlich ist, wird im nun vorgelegten Verordnungsentwurf die 
Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone in eine 
Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt und 
die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen.
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Diese Ausnahmeregelung soll den Wünschen der Bevölkerung nach 
Naherholung und Naturerleben gerecht werden und wird beschränkt 
auf bereits jetzt stärker frequentierte Streckenabschnitte, die 
entweder in Ortsnähe liegen oder Gaststättenbezug haben und 
darüber hinaus landschaftlich besonders reizvoll sind. Diese 
Streckenabschnitte werden in der Ausnahmeregelung nunmehr 
explizit benannt. Diese zuvor in Anlage 4 dargestellten Bereiche 
werden auf dem Gebiet der Gemeinde Ritterhude um den 
Streckenabschnitt von der Mündung der Wümme ostwärts bis zur 
Hoflage "Gehrden" ergänzt. Für alle übrigen Streckenabschnitte 
kann keine Ausnahme vom Betretungsverbot des § 3 Absatz 2 
Ziffer 1 gewährt werden.
Sollte im Bereich der ausnahmefähigen Gewässerstrecken ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet die 
erforderliche Ausnahme evtl. mit Auflagen von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Im Rahmen eines 
deichrechtlichen Antrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die Frage der 
Verkehrssicherungspflicht klären.
Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar.
Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist.

86 178 § 4 Zusätzliche Regelungen zur 
Wasserwirtschaft

1.2. § 4 Wasserwirtschaft
· § 4 Abs. 2 Ziffer 3 Unterhaltung Gräben geringer Breite
Auf den Gemeindeflächen „Am Wümmedeich“ sind auch kleinere 
Gräben vorhanden, die nicht einseitig geräumt werden können. 
Hier sollte definiert werden, ab welcher Sohlbreite eine 
Grabenräumung auf der gesamten Breite möglich ist, um eine 
weitere zeitlich aufwändige Abstimmung zu vermeiden.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Gemäß § 4 Abs. 2 Ziffer 3 ist die Räumung von Gräben auf 
gesamter Grabenbreite verboten. Abweichend hiervon dürfen 
Gräben im Abstand von zwei Jahren auf gesamter Breite geräumt 
werden, wenn sie mit den zulässigen ortsüblichen Räummaschinen 
(Lotmaschine, Mähkorb) aufgrund zu geringer Grabenbreite nur auf 
gesamter Breite geräumt werden können. Eine genaue Definition 
der Grabenbreite ist nicht möglich, da dies immer von dem 
eingesetzten Gerät und der Arbeitsweise abhängig ist. Eine zeitlich 
aufwändige wiederkehrende Abstimmung ist diesbezüglich nicht 
erforderlich. Es kann jedoch eine einmalige Abstimmung vor Ort mit 
einem Mitarbeiter der zuständigen Naturschutzbehörde angeboten 
werden.
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Freie Hansestadt Bremen Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

7 9 Zur gesamten Verordnung Mit Schreiben vom 29.03.2018 haben Sie mir die 
Verordnungsentwürfe über das Naturschutzgebiet „Untere 
Wümme“ sowie „Schönebecker Aue“ zur Stellungnahme geschickt. 
Ich bitte zusätzlich um Zusendung der Unterlagen per mail, damit 
ich die anderen betroffenen Referaten in der Abteilung beteiligen 
kann, um dann eine gebündelte Stellungnahme abzugeben.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Unterlagen wurden mit E-Mail vom 16.04.2018 übersandt.
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7 160 § 4 Zusätzliche Regelungen zur 
Wasserwirtschaft

Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Untere 
Wümme“
Hier: Beteiligung der Gemeinden und sonst betroffenen Behörden 
gem. § 14 Abs. 1 Nds. Ausführungsgesetz zum 
Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)
Sehr geehrte Frau XXXXXX,
mit Schreiben vom 29.03.2018 gaben Sie uns gern. § 14 Abs. 1 
NAGBNatSchG die Möglichkeit Stellung zu dem 
Verordnungsentwurf vom 09.02.2018 zu nehmen.
Aus Sicht der Abteilung 3 (Natur, Wasser und Landwirtschaft) 
nehmen wir wie folgt Stellung:
Zu § 4, Absatz 2, Ziffer 7 und Begründung sowie Begründung zu § 
6, Absatz 2: Im Gebiet kommen die FFH-Anhang Il-Arten 
Fischotter, Flussneunauge, Meerneunauge, Schlammpeitzger und 
Steinbeißer vor (siehe § 2, Absatz 3, Ziffer 3). Diese Arten werden 
auch in der Begründung der Regelung zur Unterhaltung von 
Gewässern genannt (§ 4, Absatz 2). Für diese Arten besteht eine 
besondere Verpflichtung zur Bewahrung oder Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. Deshalb sollte die Regelung 
in § 4, Absatz 2, Ziffer 7 um das Vorkommen von FFH-Anhang Il-
Arten ergänzt werden. Entsprechend sollte die Begründung zu § 4, 
Absatz 2, Ziffer 7 um die FFH-Anhang Il- Arten ergänzt werden und 
die Arten sollten ebenfalls (wie der Eisvogel) genannt werden. 
Auch in der Begründung zu § 6, Absatz 2 sollten die FFH-Anhang 
Il-Arten ausdrücklich genannt werden.

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.

Im § 4 Absatz 2 werden Regelungen zur Gewässerunterhaltung 
getroffen, die insbesondere dem Schutz der vom Einwender 
genannten FFH-Anhang II-Arten dienen sollen. Die Regelungen  
dienen dazu, die ökologischen Bedürfnisse dieser Arten zu erfüllen 
und ihre Bestände zu erhalten. Auf die FFH-Anhang II-Arten wird, 
wie der Einwender richtig feststellt, auch in den einleitenden Sätzen 
der Begründung zu § 4 Absatz 2 hingewiesen.

Darüber hinaus werden diese Arten ebenfalls beim spezifischen 
Schutzzweck des NSG als Teil des FFH-Gebietes im § 2 Absatz 3 
Ziffer 2 (im ausgelegten Entwurf ursprünglich Ziffer 3) benannt. Die 
zu diesen Arten formulierten Erhaltungsziele werden in der Anlage 3 
zur NSG-Verordnung näher bestimmt. 

Für Gewässerstrecken mit Vorkommen von nach BNatSchG (§ 44) 
streng geschützten Arten sowie von Arten, die nach der Roten Liste 
Deutschland oder Niedersachsen vom Aussterben bedroht sind soll 
darüber hinaus eine vorherige Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde zu Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen, um 
gegebenenfalls an den Einzelfall angepasste Regelungen treffen zu 
können. Diesen Zustimmungsvorbehalt auch auf die genannten 
FFH-Anhang II-Arten auszuweiten wird naturschutzfachlich nicht für 
erforderlich gehalten.

Zur Anregung, die Begründung zu § 4 Absatz 2 Ziffer 7 ebenfalls um 
die zuvor genannten Arten zu ergänzen, wird Fogendes festgestellt:

Gemäß § 24 NAGBNatSchG ist die Begründung zusammen mit 
dem Verordnungsentwurf öffentlich auszulegen. Die Begründung 
dient dazu Betroffenen (Laien) die Zusammenhänge zu erklären, 
damit sie sich entscheiden können, ob und zu welchen Punkten der 
VO sie ggf. eine Stellungnahme abgeben.
Eine Überarbeitung der Begründung im weiteren Verlauf des 
Beteiligungsverfahrens ist weder vorgesehen noch vorgeschrieben.
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7 161 § 5 Zusätzliche Regelungen zur 
Landwirtschaft

Hinweis zu § 5 Absatz 2, Ziffer 11 und 13: Durch die hier 
genannten Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung ist 
eine Teilnahme von Landwirten an freiwilligen EU-
Förderprogrammen nicht mehr möglich.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Auffassung, dass die 
geplanten Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung dazu 
führen, dass Landwirte nicht mehr an freiwilligen EU-
Förderprogrammen teilnehmen können, wird nicht geteilt. 

Nach § 5 (2) Ziffer 11 ist die Mahd vor dem 30.6. weiterhin erlaubt, 
auch von außen nach innen bei Aussparung eines Restaufwuchses 
von 50 m². Die Teilnahme an freiwilligen AUM bleibt also möglich, 
zumal diese Auflage auch nicht Erschwernisausgleichs-belegt ist. 
Die Auflage schränkt auch nicht die Honorierung eines 
Kükenfluchtstreifens im freiwilligen Gelegeschutz ein, da diese nur 
bei langsamer, vorsichtiger Mahd von innen nach außen gezahlt 
wird.  § 5 (2) Ziffer 11 sieht das Stehenbleiben eines 
Restaufwuchses nur bei Mahd von außen nach innen vor.

Nach § 5 (2) Ziffer13 ist die Mahd oder intensive Beweidung 
innerhalb eines Abstandes von 10 m um ein bekanntes besetztes 
Nest bestimmter Vogelarten verboten. Hierbei handelt es sich im 
Gegensatz zu Agrarumweltmaßnahmen um ein zeitlich eng, auf 
wenige Wochen befristetes, nicht regelmäßiges Verbot, das sich 
rechtlich aus § 44 BNatSchG herleitet und nur wirksam werden 
kann, wenn ein Gelege erfasst oder vom Bewirtschafter bemerkt 
wird. Die Teilnahme an Agrarumweltmaßnahmen verpflichtet 
dagegen den Landwirt ganzjährig über mehrere Jahre hinweg, 
Mahdtermine oder Beweidungsbeschränkungen einzuhalten. Eine 
Honorierung gleichartiger Maßnahmen im Rahmen des im 
geplanten Schutzgebiet z.Z. nicht praktizierten freiwilligen 
Gelegeschutzes wäre in solchen Fällen ohnehin nur dann möglich, 
wenn die Gelegeschutzmaßnahme über die Nutzungsauflagen der 
vereinbarten Agrarumweltmaßnahme hinaus geht (Verbot der 
Doppelförderung).

Freie Hansestadt Bremen Amt für Straßen und Verkehr

15 17 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Mit Schreiben vom 29.03.2018 und 05.04.2018 (nachgereichte 
Begründung) gibt der Landkreis Osterholz dem Amt für Straßen 
und Verkehr Bremen (ASV) Gelegenheit, zu dem Entwurf der 
Verordnung über das Naturschutzgebiet „Untere Wümme“ Stellung 
zu nehmen. Das ASV ist durch
den Verordnungs-Entwurf nur als Unterhaltungsträger der 
Wümmebrücke Ritterhuder Heerstraße (BW 202) betroffen. In der 
Mitte des Bauwerks verläuft die Landesgrenze 
Niedersachsen/Bremen.
Vor diesem Hintergrund bitten wir, folgende Änderungen in den 
Entwurf der Verordnung aufzunehmen:
Zu: § 3 Allgemeine Schutzregelungen, Abs. 2, Nr. 12.

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen

Der Anregung, in § 3 Abs. 2 Ziffer 12 die Worte "aufgrund dieser 
Verordnung" zu ergänzen wird nicht gefolgt. Dieses wird nicht für 
erforderlich gehalten. Eine Unterscheidung der gemäß Verordnung 
im NSG notwendigen Zustimmung zur wesentlichen Veränderung 
von Wegen, Straßen und sonstigen Verkehrsflächen von einer 
Benehmensherstellung im Rahmen der Eingriffsregelung ist in 
jedem Fall gegeben.
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„12. Wege, Straßen oder sonstige Verkehrsflächen anzulegen, 
sowie ohne die Zustimmung aufgrund dieser Verordnung der 
zuständigen Naturschutzbehörde wesentlich zu verändern;“
Begründung:
Eine Zustimmung der Naturschutzbehörde zu einer wesentlichen 
Änderung von Verkehrsflächen im Naturschutzgebiet „Untere 
Wümme“, wie sie in der Begründung zur Verordnung definiert ist, 
ist ausschließlich aufgrund dieser Verordnung notwendig. Wir 
halten die Ergänzung für notwendig, um den Unterschied zur 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu verdeutlichen.
Wenn die wesentliche Änderung von Wegen, Straßen oder 
sonstigen Verkehrsflächen einen Eingriff in Natur und Landschaft 
bedingt und dieser Eingriff einer behördlichen Zulassung oder einer 
Anzeige an eine Behörde bedarf oder von einer Behörde 
durchgeführt wird, ist nach § 17 Abs.1
BNatSchG das Benehmen mit der Naturschutzbehörde 
herzustellen.
Eingriffe durch die wesentliche Änderung von Wegen, Straßen 
oder sonstigen Verkehrsflächen, die nicht von einer Behörde 
durchgeführt werden und ausschließlich einer Genehmigung nach 
§ 17 Abs. 3 BNatSchG bedürften, sind nach § 5 NAGBNatSchG 
kein Eingriff. Nach § 7 NAGBNatSchG findet § 17 Abs. 3 
BNatSchG (Genehmigung des Eingriffs durch die zuständige 
Naturschutzbehörde) keine Anwendung.

15 18 § 5 Zusätzliche Regelungen zur 
Landwirtschaft

Zu: § 5 Zusätzliche Regelungen zur Landwirtschaft, Abs. 2 Nr. 3., 
vorletzte Zeile
Um die Verordnung allgemein verständlich zu halten, sollte der 
deutsche Begriff „Schnaken“ entweder ersatzweise für „Tipula“ 
verwendet oder zumindest in Klammern hinter „Tipula“ eingefügt 
werden.

Der Anregung wird gefolgt. Anstelle der geannnten Gattung Tipula 
wird der deutsche Name Wiesenschnake mit der Ergänzung des 
wissenschaftlichen Namens Tipula paludosa verwendet.

Freie Hansestadt Bremen Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

81 157 § 4 Zusätzliche Regelungen zur 
Wasserwirtschaft

Mit Schreiben vom 29.03.2018 gaben Sie uns gem. § 14 Abs. 1 
NAGBNatSchG die Möglichkeit Stellung zu dem 
Verordnungsentwurf vom 09.02.2018 zu nehmen.
Aus Sicht der Abteilung 3 (Natur, Wasser und Landwirtschaft) 
nehmen wir wie folgt Stellung:
Zu § 4, Absatz 2, Ziffer 7 und Begründung sowie Begründung zu § 
6, Absatz 2: 
Im Gebiet kommen die FFH-Anhang II-Arten Fischotter, 
Flussneunauge, Meerneunauge, Schlammpeitzger und Steinbeißer 
vor (siehe § 2, Absatz 3, Ziffer 3). Diese Arten werden auch in der 
Begründung der Regelung

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.

Im § 4 Absatz 2 werden Regelungen zur Gewässerunterhaltung 
getroffen, die insbesondere dem Schutz der vom Einwender 
genannten FFH-Anhang II-Arten dienen sollen. Die Regelungen  
dienen dazu, die ökologischen Bedürfnisse dieser Arten zu erfüllen 
und ihre Bestände zu erhalten. Der Verordnungsgeber kommt somit 
seiner Verpflichtung zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines 
günstigen Unterhaltungszustandes der genannten FFH-Anhang II-
Arten nach. Auf diese wird, wie der Einwender richtig feststellt, auch 
in den einleitenden Sätzen der Begründung zu § 4 Absatz 2 
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zur Unterhaltung von Gewässern genannt (§ 4, Absatz 2). Für 
diese Arten besteht eine besondere Verpflichtung zur Bewahrung 
oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 
Deshalb sollte die Regelung in § 4, Absatz 2, Ziffer 7 um das 
Vorkommen von FFH-Anhang II-Arten ergänzt
werden. Entsprechend sollte die Begründung zu § 4, Absatz 2, 
Ziffer 7 um die FFH-Anhang IIArten ergänzt werden und die Arten 
sollten ebenfalls (wie der Eisvogel) genannt werden. Auch in der 
Begründung zu § 6, Absatz 2 sollten die FFH-Anhang II-Arten 
ausdrücklich genannt werden.

hingewiesen. 

Darüber hinaus werden diese Arten ebenfalls beim spezifischen 
Schutzzweck des NSG als Teil des FFH-Gebietes im § 2 Absatz 3 
Ziffer 2 (im ausgelegten Entwurf ursprünglich Ziffer 3) benannt. Die 
zu diesen Arten formulierten Erhaltungsziele werden in der Anlage 3 
zur NSG-Verordnung näher bestimmt. 

Für Gewässerstrecken mit Vorkommen von nach BNatSchG (§ 44) 
streng geschützten Arten sowie von Arten, die nach der Roten Liste 
Deutschland oder Niedersachsen vom Aussterben bedroht sind soll 
darüber hinaus eine vorherige Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde zu Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen, um 
gegebenenfalls an den Einzelfall angepasste Regelungen treffen zu 
können. Diesen Zustimmungsvorbehalt auch auf die genannten 
FFH-Anhang II-Arten auszuweiten wird naturschutzfachlich nicht für 
erforderlich gehalten.

Zur Anregung, die Begründung zu § 4 Absatz 2 Ziffer 7 ebenfalls um 
die zuvor genannten Arten zu ergänzen, wird Fogendes festgestellt:

Gemäß § 24 NAGBNatSchG ist die Begründung zusammen mit 
dem Verordnungsentwurf öffentlich auszulegen. Die Begründung 
dient dazu Betroffenen (Laien) die Zusammenhänge zu erklären, 
damit sie sich entscheiden können, ob und zu welchen Punkten der 
VO sie ggf. eine Stellungnahme abgeben.
Eine Überarbeitung der Begründung im weiteren Verlauf des 
Beteiligungsverfahrens ist weder vorgesehen noch vorgeschrieben.
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81 158 § 5 Zusätzliche Regelungen zur 
Landwirtschaft

Hinweis zu § 5 Absatz 2, Ziffer 11 und 13: Durch die hier 
genannten Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung ist 
eine Teilnahme von Landwirten an freiwilligen EU-
Förderprogrammen nicht mehr möglich.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Auffassung, dass die 
geplanten Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung dazu 
führen, dass Landwirte nicht mehr an freiwilligen EU-
Förderprogrammen teilnehmen können, wird nicht geteilt. 

Agrarumweltmaßnahmen (AUM) kombinieren hoheitliche Verbote 
mit freiwilligen Einschränkungen. Nach § 5 (2) Ziffer 11 ist die Mahd 
ab dem 16.05. weiterhin erlaubt, auch von außen nach innen bei 
Aussparung eines Restaufwuchses von 50 m². Die Teilnahme an 
freiwilligen AUM bleibt also möglich. Eine Honorierung von 
Einschränkungen des Mahdzeitpunktes erfolgt erst bei einem 
Verbot der Mahd bis zum 20.05. Die Auflage schränkt auch nicht die 
Honorierung eines Kükenfluchtstreifens im freiwilligen Gelegeschutz 
ein, da diese nur bei langsamer, vorsichtiger Mahd von innen nach 
außen gezahlt wird.  § 5 (2) Ziffer 11 sieht das Stehenbleiben eines 
Restaufwuchses nur bei Mahd von außen nach innen vor.

Nach § 5 (2) Ziffer13 ist die Mahd oder intensive Beweidung 
innerhalb eines Abstandes von 10 m um ein bekanntes besetztes 
Nest bestimmter Vogelarten verboten. Hierbei handelt es sich im 
Gegensatz zu Agrarumweltmaßnahmen um ein zeitlich eng, auf 
wenige Wochen befristetes, nicht regelmäßiges Verbot, das sich 
rechtlich aus § 44 BNatSchG herleitet und nur wirksam werden 
kann, wenn ein Gelege erfasst oder vom Bewirtschafter bemerkt 
wird. Die Teilnahme an Agrarumweltmaßnahmen verpflichtet 
dagegen den Landwirt ganzjährig über mehrere Jahre hinweg, 
Mahdtermine oder Beweidungsbeschränkungen einzuhalten. Eine 
Honorierung gleichartiger Maßnahmen im Rahmen des im 
geplanten Schutzgebiet z.Z. nicht praktizierten freiwilligen 
Gelegeschutzes wäre in solchen Fällen ohnehin nur dann möglich, 
wenn die Gelegeschutzmaßnahme über die Nutzungsauflagen der 
vereinbarten Agrarumweltmaßnahme hinaus geht (Verbot der 
Doppelförderung).

Freie Hansestadt Bremen Der Senator für Wirtschaft, Arbeiten und Häfen

80 156 Zur gesamten Verordnung Ich möchte Sie darüber informieren, dass meinerseits bezüglich 
der vorgelegten Fassung keine Anmerkungen vorzubringen sind.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

NLWKN Betriebsstelle Lüneburg

35 64 Zur gesamten Verordnung Mit Schreiben vom 29.03.2018 haben Sie mir Gelegenheit 
gegeben, mich im Rahmen der TÖB zum Entwurf der 
Naturgebietsverordnung „Untere Wümme“ zu äußern. Nachfolgend 

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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übersende ich Ihnen die Anregungen und Bedenken des NLWKN. 
Diese erfolgen zum einen als TÖB für die landeseigenen 
Naturschutzflächen sowie aus meiner regionalen und landesweiten 
Sicht als
Fachbehörde für Naturschutz. Zum anderen finden sich in dieser 
Stellungnahme auch die Äußerungen der Betriebsstelle Verden in 
ihrer TÖB-Funktion als Gewässerkundlicher Landesdienst (GLD).

35 65 § 1 Naturschutzgebiet I. Stellungnahme als TÖB für die landeseigenen Naturschutzflächen
Die Einbeziehung der landeseigenen Naturschutzflächen in das 
neu auszuweisende NSG wird ausdrücklich begrüßt. Grundsätzlich 
ist keine gesonderte Darstellung dieser Flächen gewünscht.
Der NLWKN ist gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung über die 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege (ZustVO-Naturschutz) zuständig für Pflege-, 
Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen auf den 
Flächen, die für Naturschutzzwecke vom Land Niedersachsen 
erworben wurden. Diese Maßnahmen sind in der Verordnung 
entsprechend freizustellen. Die konkret erforderlichen Ziele und 
notwendigen Maßnahmen sind im Zuge der Maßnahmenplanung 
einvernehmlich zwischen UNB und NLWKN festzulegen.

Die Befürwortung der Schutzgebietskonzeption durch den NLWKN 
als Fachbehörde für Naturschutz wird zur Kenntnis genommen.
Eine gesonderte Darstellung der landeseigenen Naturschutzflächen 
erfolgt wie gewünscht nicht. 
Die geforderte Freistellung der Pflege-, Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen auf den Flächen, die für 
Naturschutzzwecke vom Land Niedersachsen erworben wurden, 
erfolgt bereits in § 12 (zukunftig § 11 aufgrund Streichung eines 
Paragraphen) Absatz 6 "Die Durchführung von Pflege-, 
Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen gemäß Absatz 1 
bis 3 durch die zuständige Naturschutzbehörde, in ihrem Auftrag 
oder mit ihrer Zustimmung ist von den Verboten der §§ 3 bis 8 
freigestellt." Da auf den landeseigenen Flächen der NLWKN die 
zuständige Naturschutzbehörde ist, ist die Freistellung somit 
gegeben.
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35 66 § 2 Schutzzweck II. Aus fachbehördlicher Sicht weise ich auf folgende Aspekte des 
Verordnungsentwurfes hin:
1. Zu § 2 Schutzzweck
Grundsätzlicher Hinweis: Sämtliche wissenschaftliche Artnamen 
sind korrekterweise kursiv zu schreiben.
Absatz 2 empfehle ich um die Ungestörtheit des Gebietes für 
störungsempfindliche Tierarten zu ergänzen. Bisher ist dies nur für 
den Fischotter erfolgt. Es gibt jedoch weitere Arten, insbesondere
Vogelarten, für die die Ungestörtheit des Gebietes von Bedeutung 
ist. Des Weiteren können bestimmte Verbote auf diese Weise aus 
dem Schutzzweck abgeleitet werden. In den Absätzen 3 und 4 
verwenden Sie den Begriff „Besonderer Schutzzweck“. Dieser in § 
26 Abs. 2 BNatSchG normierte Begriff hat eine spezifische 
rechtliche Bedeutung als Ermächtigungsgrundlage für 
Verbotsbestimmungen im LSG und sollte daher im 
Zusammenhang mit der Schutzgebietskategorie „NSG“ keine 
Verwendung finden. Ich empfehle daher, auf diesen Begriff zu 
verzichten.
Anstelle der Verwendung des Begriffes „wertbestimmend“ im 
Zusammenhang mit FFH-LRT und -Arten wird empfohlen, auf die 
Formulierungen „signifikante Vorkommen“ oder „maßgebliche 
Gebietsbestandteile“ zurückzugreifen.
Darüber hinaus empfehle ich, den Absatz 3 um alle Aspekte, die 
nicht unmittelbar der Erhaltung und Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes der signifikant vorkommenden 
Lebensraumtypen
und Anhang II-Arten dienen, zu entlasten. Hierzu gehören die 
Ziffern 1 und 4.
Die in Ziffer 4 aufgeführten Tierarten können entweder im 
allgemeinen Schutzzweck oder als charakteristische Arten der 
entsprechenden Lebensraumtypen in den Erhaltungszielen 
genannt werden. Letzteres empfehle ich auch für die in Absatz 4 
genannten Vogelarten.
Der in Absatz 3 genannte Lebensraumtyp 6510 Magere Flachland-
Mähwiesen kommt im Gebiet in sehr untergeordnetem Umfang (< 
0,5 ha) am Deichkörper vor. Hierbei handelt es sich um kein 
signifikantes Vorkommen in diesem Teilgebiet des FFH-Gebietes 
033. Der LRT ist daher
an dieser Stelle zu streichen; die Formulierung eines 
Erhaltungszieles ist nicht erforderlich.
In Absatz 5 Satz 1 empfehle ich die Streichung von Ziffer 1, da es 
sich bei diesem Punkt nicht um ein Erhaltungsziel im Sinne des § 7 
Abs.1 Nr. 9 BNatSchG handelt.

Den Anregungen zu § 2 Schutzzweck wird teilweise gefolgt.

Der Hinweis, dass sämtliche wissenschaftlichen Artnamen kursiv zu 
schreiben sind, wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung wird 
gefolgt.

Der Anregung, den Schutzzweck in Absatz 2 um die Ungestörtheit 
des Gebietes für störungsempfindliche Tierarten zu ergänzen, wird 
nicht gefolgt. Hier wird in der Stellungnahme darauf verwiesen, dass 
die Ungestörtheit des Gebietes bisher nur für den Fischotter im 
vorliegenden Verordnungsentwurf  gefordert wird, das Gebiet sei 
aber auch für weitere Arten, insbesondere Vogelarten, von 
Bedeutung. Dieser Forderung wird der vorliegende 
Verordnungsentwurf bereits gerecht, da unter Absatz 2 Ziffer 14 "die 
Erhaltung und Entwicklung ungestörter Brut-, Rast- und 
Nahrungsräume für Vögel" als Schutzzweck formuliert ist.

Der Anregung, in den Absätzen 3 und 4 auf den Begriff  
"Besonderer Schutzzweck" zu verzichten wird gefolgt. Stattdessen 
wird Absatz 3 folgendermaßen eingeleitet: "Spezifischer 
Schutzzweck des NSG als Teil des FFH-Gebietes ist die Erhaltung 
oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
gemäß der FFH-Richtlinie." Absatz 4 wird ebenfalls umformuliert. Er 
wird nun folgendermaßen eingeleitet: "Weiterer Schutzzweck des 
NSG als Tierlebensraum ist die Erhaltung und Förderung 
insbesondere folgender Tierarten:"

Der Anregung, den Begriff "wertbestimmend" im Zusammenhang 
mit FFH-LRT und -Arten nicht zu verwenden, wird gefolgt. Der 
Begriff wird in Absatz 3 Ziffer 2 gestrichen. Ein Ersetzen des 
Begriffs durch die Formulierungen "mit signifikantem Vorkommen" 
oder " mitmaßgeblichen Gebietsbestandteilen" wird nicht für 
erforderlich geachtet, da in Absatz 3 ohnehin nur Erhaltungsziele zu 
formulieren sind für Arten und Lebensraumtypen, die gemäß 
Standarddatenbogen in dem betreffenden Gebiet signifikante 
Vorkommen haben.

Der Anregung den Absatz 3 um alle Aspekte, die nicht unmittelbar, 
der Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der signifikant vorkommenen 
Lebensraumtypen und Anhang II-Arten dienen, zu entlasten, 
insbesondere die Ziffern 1 und 4 zu streichen und die in Ziffer 4 
aufgeführten Tierarten an anderer Stelle der Verordnung 
aufzulisten, wird  gefolgt. Entsprechend ändern sich auch die 
nachfolgenden Ziffern. Die bisherigen Ziffern 2 und 3 werden zu 
Ziffern 1 und 2. 

Der Anregung, die in Absatz 3 Ziffer 4 aufgeführten Tierarten 
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entweder im allgemeinen Schutzzweck oder als charakteristische 
Arten der entsprechenden Lebensraumtypen in den entsprechenden 
Erhaltungszielen zu nennen, wird nicht gefolgt. Ebenso wird der 
weiteren Anregung, die in Absatz 4 aufgeführten Vogelarten 
ebenfalls als charakteristische Arten der entsprechenden 
Lebensraumtypen in den entsprechenden Erhaltungszielen 
aufzulisten, nicht gefolgt. Allerdings wird Abatz 4 umformuliert. Wie 
bereits oben erwähnt wird er mit folgendem Satz eingeleitet: 
"Weiterer Schutzzweck des NSG als Tierlebensraum ist ist die 
Erhaltung und Förderung insbesondere folgender Tierarten:" Hier 
werden nun die bisher im  Absatz 3 Ziffer 4 aufgeführten Tierarten 
und anschließend die bereits in Absatz 4 aufgeführten Vogelarten 
aufgelistet.

Der Anregung, den in Absatz 3 genannten Lebensraumtyp 6510 
Magere Flachland-Mähwiesen zu streichen, wird gefolgt.

Der Anregung, in Absatz 5 Satz 1 die Ziffer 1 zu streichen, wird 
inhaltlich gefolgt. Da die bisherige Ziffer 1 des Absatzes 3 nunmehr 
gestrichen ist und die folgenden Ziffern 2 und 3 nunmehr zu Ziffern 
1 und 2 werden, lautet Absatz 5 nun: "Die Ziele gemäß Abs. 3 
Ziffern 1 und 2 sind Erhaltungsziele im Sinne des § 32 Abs. 2 und 3 
BNatSchG. Die in Abs. 3 Ziffern 1 und 2 genannten Ziele werden in 
Anlage 3 näher bestimmt."
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35 67 § 3 Allgemeine Schutzregelungen 3. Zu § 3 Allgemeine Schutzregelungen
Zu Absatz 2 Ziffer 15 gebe ich den Hinweis, dass im gesamten 
Schutzgebiet und somit auch auf land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Flächen keine invasiven Arten ausgebracht werden 
sollen. Ansonsten läuft das ausgesprochene Verbot schnell ins 
Leere, da es gerade die Eigenschaft
von invasiven Arten ist, sich ungezähmt auszubreiten. Ich weise 
darauf hin, dass die Definition des Begriffs „invasive Art“ in § 7 
Abs. 2 Nr. 9 mit der Änderung des BNatSchG vom 15.9.2017 
angepasst wurde. Als invasiv gebietsfremd gelten nunmehr Arten 
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates über die Prävention
und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver 
gebietsfremder Arten. In diesem Zusammenhang wird auch auf 
den geänderten § 40 BNatSchG sowie die neuen §§ 40 a-f 
verwiesen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, wobei aus den weiteren 
Ausführungen des Stellungnehmers hervorgeht, dass hier die Ziffer 
16 (neue Ziffer 17) des Absatzes 2 gemeint ist. Der Anregung wird  
bezüglich der Ausdehnung des Verbotes auch auf die land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen nicht gefolgt. Aufgrund des 
Hinweises auf den geänderten § 40 des BNatSchG hin wurde die 
Formulierung des Verbotes jedoch neu überdacht und umformuliert.

Im Naturschutzgebiet soll das Einbringen sämtlicher gebietsfremder 
Arten verhindert werden, nicht nur der invasiven. Der Begriff 
„gebietsfremde Arten“ schließt ebenfalls alle „nicht-heimischen 
Arten“ mit ein. Zur genauen Festlegung, was darunter zu verstehen 
ist, soll in Anlehnung an § 40 BNatSchG folgende Definition des 
Begriffes „gebietsfremd“ als weiterer Halbsatz des Verbotes ergänzt 
werden: „als gebietsfremd gelten Arten, wenn sie im 
Naturschutzgebiet natürlicherweise nicht oder seit mehr als 100 
Jahren nicht mehr vorkommen“.

Das generelle Verbot des Einbringens gebietsfremder Arten soll nur 
auf den nicht landwirtschaftlich und nicht forstwirtschaftlich 
genutzten Flächen gelten. Das BNatSchG sieht in § 40 hierfür einen 
Zustimmungsvorbehalt vor. Hier heißt es: „Das Ausbringen von 
Pflanzen in der freien Natur, deren Art in dem betreffenden Gebiet 
in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr 
vorkommt, sowie von Tieren bedarf der Genehmigung der 
zuständigen Behörde.“

Im Naturschutzgebiet soll dies auf den nicht land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen jedoch generell verboten sein 
und nicht nur der Zustimmung unterliegen. Für die land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen allerdings sind die detaillierten 
Regelungen des BNatSchG ausreichend, die u. a. auch 
Ausnahmeregelungen zum Anbau von Pflanzen in der Land- und 
Forstwirtschaft und zum Einsatz von Tieren zum Zweck des 
biologischen Pflanzenschutzes treffen. Wenn im Rahmen der Land- 
und Forstwirtschaft evtl. gebietsfremde Arten angebaut, bzw. im 
Rahmen des biologischen Pflanzenschutzes eingesetzt werden 
sollen, soll die Schutzgebietsverordnung nicht über das Gesetz 
hinausgehen, um die land- und forstwirtschaftliche Nutzung nicht 
unverhältnismäßig zu beschränken. 

Um jedoch auf die diesbezüglichen Regelungen des BNatSchG 
hinzuweisen, wird bei der Verbotsregelung der 
Schutzgebietsverordnung ein deklaratorischer Hinweis auf § 40 
BNatSchG als weiterer Halbsatz angefügt.

Die Ziffer 16 (neu: Ziffer 17) lautet nun folgendermaßen: "Es ist 
insbesondere innerhalb des NSG verboten: … auf nicht 
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landwirtschaftlich und nicht forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
gebietsfremde Pflanzen- und Tierarten einzubringen; als 
gebietsfremd gelten Arten, wenn sie im Naturschutzgebiet 
natürlicherweise nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr 
vorkommen; unberührt bleibt § 40 BNatSchG."

35 68 § 4 Zusätzliche Regelungen zur 
Wasserwirtschaft

4. Zu § 4 Zusätzliche Regelungen zur Wasserwirtschaft
In Absatz 2 Ziffer 1 wird zunächst eine Regelung zur 
Gewässerunterhaltung formuliert, in Ziffer 3 folgt eine Regelung zur 
Räumung von Gewässern. So entsteht der Eindruck, dass es sich 
hierbei um zwei unterschiedliche Regelungsbereiche handelt und 
die zeitliche Einschränkung
unter Ziffer 1 nicht für Ziffer 3 gilt. Tatsächlich ist die Räumung von 
Gewässern aber ein wesentlicher Bestandteil der 
Gewässerunterhaltung, was aus der Begründung auch hervorgeht.
Da nicht immer davon auszugehen ist, dass die Begründung 
griffbereit ist und von jedem/jeder gelesen wird, schlage ich vor, 
Ziffer 3 wie folgt zu ergänzen: „zusätzlich zu Ziffer 1 die Räumung 
der Gewässer …“.
Ich empfehle aus Gründen der Bestimmtheit, den Begriff 
„abschnittsweise“ in Ziffer 2 näher zu definieren.
Je nach Länge der unter Absatz 2 Ziffer 6 genannten 
Gewässerrandstreifen kann zur Schonung der Tier- und 
Pflanzenwelt eine einseitige oder abschnittsweise Mahd 
zielführend sein. Für Röhricht- Bestände wurde dies bereits durch 
die Reglung in Ziffer 2 grundsätzlich berücksichtigt. Ich
bitte um Prüfung dieses Aspektes.

Den Anregungen wird teilweise gefolgt.

Der einleitende Satz des Absatzes 2 wird folgendermaßen 
umformuliert: "Verboten sind im Rahmen der Gewässerunterhaltung 
folgende wasserwirtschaftliche Maßnahmen an ganzjährig oder 
zeitweise wasserführenden Gewässern, auch wenn sie nicht dem 
Wasserrecht unterliegen." ebenfalls wird Ziffer 1 des Absatzes 2 
umformuliert, so dass ersichtlich ist, dass die zeitliche 
Einschränkung der Gewässerunterhaltung generell gilt. 

Die Anregung, aus Gründen der Bestimmtheit in Abs. 2 Ziffer 2 den 
Begriff "abschnittsweise" bzw. "in Abschnitten" (Wortlaut im  
Verordnungsentwurf) näher zu definieren, ist nachvollziehbar, ist 
aber im Rahmen der Verordnung nicht praktikabel. Absatz 2 Ziffer 2 
lehnt sich an § 39 Abs. 5 Ziffer 3 BNatSchG an, wobei der 
Gesetzgeber den Begriff "abschnittsweise" nicht näher beschreibt. 
In der Begründung zu Absatz 2 Ziffer 2 wird ausgeführt, dass die 
Unterhaltung in Abschnitten sich sowohl auf die Länge als auch auf 
die Breite des Gewässers (einseitig) beziehen. kann. Noch 
genauere Festlegungen würden zu nicht beabsichtigten 
Einschränkungen der Unterhaltungspflichtigen führen. 
Gegebenenfalls sind genauere Festlegungen in Fachplänen wie 
Gewässerunterhaltungsplänen und/oder Managementplänen, 
Maßnahmenplänen oder Maßnahmenblättern darzustellen.

Der Hinweis, dass eine abschnittsweise Mahd der landwirtschaftlich 
nicht genutzten 5 m breiten Streifen, entlang der Gewässer zur 
Schonung der Tier- und Pflanzenwelt auch außerhalb von 
Röhrichtbeständen zielführend sei, wird zur Kenntnis genommen. 
Dieses ist aus Naturschutzsicht sicherlich wünschenswert. Um die 
Eigentümer bzw. Nutzer dieser Gewässerrandstreifen nicht noch 
weiter einzuschränken, wird jedoch auf eine solche Regelung 
verzichtet.
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35 69 § 5 Zusätzliche Regelungen zur 
Landwirtschaft

5. Zu § 5 Zusätzliche Regelungen zur Landwirtschaft
Zur besseren Verständlichkeit rege ich folgende Umstellung der 
Formulierung in Absatz 1 Satz 1 an: „Freigestellt von den Verboten 
des § 3 Abs.1 Satz 1 und Abs. 2 Ziffern 1 bis 3 bleibt die 
landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis.“ 
Gleiches schlage ich auch für die nachfolgenden Paragrafen 6 und 
7 vor.
In Absatz 2 Ziffer 3 halte ich es für geboten, die wissenschaftlichen 
Artnamen von Rasenschmiele, Ampfer und Flatterbinse zu 
ergänzen. Insbesondere hinsichtlich des Ampfers ist dies zur 
Klarstellung erforderlich, da mehrere Arten in Frage kommen und 
diese Freistellung aus
naturschutzfachlicher Sicht nicht für alle Ampfer-Arten erwünscht 
ist. Ebenso empfehle ich bei der Gattung Tipula die zu benennen.
In Absatz 2 Ziffer 10 Buchst. b weise ich darauf hin, dass die 
genannten Strukturen, soweit sie sich mit Wasser füllen, mitunter 
potentielle Laichhabitate für Amphibien darstellen. Ich empfehle, 
dies vor Ort im Einzelfall zu überprüfen. Ggf. ist in diesem Fall 
anstelle des Anzeigeverfahrens ein Zustimmungsvorbehalt 
angebracht.

Den Anregungen zu § 5 Zusätzliche Regelungen zur Landwirtschaft 
wird teilweise gefolgt:

Der Anregung, die Formulierung des Abs. 1 Satz 1 umzustellen wird 
nicht gefolgt. Zur einheitlichen Vorgehensweise mit der bereits in 
Kraft getretenen Sammelverordnung Hammeniederung und 
Teufelsmoor wird die Formulierung beibehalten. Gleiches gilt für die 
folgenden Paragraphen 6 und 7.

Der Anregung, in Absatz 2 Ziffer 3 die wissenschaftlichen Artnamen 
von Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa), Ampfer 
(Stumpfblättriger Ampfer: Rumex obtusifolius und Krauser Ampfer: 
Rumex crispus)  und Flatterbinse (Juncus effusus) zu ergänzen, 
wird gefolgt. Anstelle der geannnten Gattung Tipula wird der 
deutsche Name Wiesenschnake mit der Ergänzung des 
wissenschaftlichen Namens Tipula paludosa verwendet.

Der Hinweis zu Abs. 2 Ziffer 10 Buchstabe b wird zur Kenntnis 
genommen.

Der Anregung, anstelle eines Anzeigeverfahrens einen 
Zustimmungsvorbehalt vorzusehen, wird nicht gefolgt. Ein 
Anzeigeverfahren wird in diesem Fall als ausreichend erachtet. Die 
vorherige Anzeige ermöglicht der Verwaltung in begründeten Fällen 
innerhalb von 5 Werktagen eine Maßnahme zu untersagen, wenn 
diese den Schutzzweck wesentlich beeinträchtigt. Eine 
Einzelfallprüfung ist somit möglich.
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35 70 § 6 Zusätzliche Regelungen zur Fischerei 6. Zu § 6 Zusätzliche Regelungen zur Fischerei
Zu Absatz 2 Ziffer 3: Mittlerweile ist die zweite Testreihe zu 
Ausstiegsmöglichkeiten für Fischotter aus Fischreusen 
abgeschlossen. Dabei wurden spezielle Ausstiege identifiziert 
(Reißnaht mit Verschlussklammer oder -gummiband), die sowohl 
von der Fischerei als auch vom Naturschutz akzeptiert werden. 
Praxiserfahrungen liegen jedoch noch nicht vor. Da mir als FfN die 
Untersuchungsberichte bzw. Empfehlungen noch nicht vorliegen, 
empfehle ich zum derzeitigen
Zeitpunkt noch den Einsatz der sich bereits bewährten 
Otterschutzkreuze. Ich schlage daher folgende konkretisierte 
Formulierung vor: „freigestellt ist die Reusenfischerei mit mit einem 
Otterschutzkreuz ausgestatteten Reusen, dessen 
Einschwimmöffnungen eine lichte Weite von 8,5 cm nicht 
überschreiten, zum Schutz des Fischotters und seiner Jungtiere;“.
In Absatz 2 Ziffer 6 empfehle ich auf den Verweis „gemäß § 10 
Abs.4“ zu verzichten. Ein solcher Verweis erfolgt auch an anderen 
Stellen mit Zustimmungsvorbehalten, vorherigen Anzeigen oder 
Ausnahmen nicht.

Die einleitenden Ausführungen zu Untersuchungen hinsichtlich 
Ausstiegsmöglichkeiten für Fischotter aus unterschiedlichen 
Reusentypen werden zur Kenntnis genommen. Der Anregung Abs. 
2 Ziffer 3 konkreter zu formulieren, wird jedoch nicht gefolgt.

Die bisherige Formulierung gewährleistet, dass bei der 
Reusenfischerei stets die neuesten Erkenntnisse und der aktuellste 
Stand der Technik zum Schutz des Otters berücksichtigt werden.

Der Anregung, in Absatz 2 Ziffer 6 auf den Verweis "gemäß § 10 
Abs. 4" zu verzichten, wird nicht gefolgt.
Der Verweis auf § 10 Abs. 4 ist erforderlich, da bei Anzeigen im 
Gegensatz zu Ausnahmen und Zustimmungen genauere 
Festlegungen zur Form und zu einzuhaltenden Fristen getroffen 
werden. Diese werden in dem genannten Absatz 4 des § 10 
festgelegt. Überall, wo gemäß vorliegendem Verordnungsentwurf 
Anzeigen vorgesehen sind, erfolgt dieser Verweis (vergl. § 4 Abs. 4 
Ziffer 4, § 5 Abs 2 Ziffern 2 und 3, Ziffer 10 Buchstaben b und c, § 6 
Abs. 2 Ziffer 6 und § 7 Abs. 2 Ziffer 3.

35 71 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd 7. Zu § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd
In Absatz 2 Ziffer 1 empfehle ich, die Kirrungen zur Bejagung von 
Schwarzwild zeitlich auf die jeweilige Bejagungsphase zu 
begrenzen.
Ich empfehle, Absatz 2 Ziffer 6 wie folgt anzupassen: „… unberührt 
bleibt der Einsatz von selektiv fangenden Fallen ohne 
Auswirkungen auf heimische Arten für die außerhalb der Jagd 
erfolgende fachgerechte Bekämpfung des Bisams.“

Die Anregung, in Absatz 2 Ziffer 1 die Kirrungen zur Bejagung von 
Schwarzwild zeitlich auf die jeweilige Bejagungsphase zu 
begrenzen, wird durch den vorliegenden Verordnungsentwurf 
bereits erfüllt. Die Freistellung der Jagd auf Schwarzwild, Nutria und 
Prädatoren gilt nur "zu den gemäß Jagdrecht festgelegten 
Jagdzeiten''. 

Der Anregung Abs. 2 Ziffer 6 anzupassen, wird sinngemäß gefolgt.
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35 72 § 10 Ausnahmen, Zustimmungen 
und/oder Anzeigen

8. Zu § 9 Ausnahmen, Zustimmungen, und / oder Anzeigen
Es fehlen entsprechende Ausführungen zum Begriff „Benehmen“ 
i.S. von § 3 Abs. 3 Ziffer 3.

Der Einwender bezieht sich hier fälschlicherweise auf § 9. 
Ausnahmen, Zustimmungen und / oder Anzeigen werden im § 10 
des ausgelegten Verordnungsentwurfes geregelt. Aufgrund der 
Streichung des im ausgelegten Verordnungsentwurfes 
vorgesehenen § 8 "Zusätzliche Regelungen zum Bootsverkehr wird 
§ 10 "Ausnahmen, Zustimmungen und/oder Anzeigen" jetzt jedoch 
zu § 9.

Der Hinweis auf fehlende Ausführungen zum Begriff "Benehmen" im 
Sinne von § 3 Abs 3 Ziffer 3 wird zur Kenntnis genommen. Ein 
Ergänzung des Begriffes und entsprechende Ausführungen werden 
jedoch in § 10 (jetzt § 9) nicht für sinnvoll erachtet. In § 10 (jetzt § 9) 
werden grundsätzliche Regelungen zu Ausnahmen, Zustimmungen 
und Anzeigen getroffen, also in allen Fällen, die zunächst laut 
Verordnungsentwurf verboten sind, für die aber in bestimmten 
Fällen, die abschließend aufgelistet werden, von diesem 
grundsätzlichen Verbot abgewichen werden kann, wenn diese vorab 
der zuständigen Naturschutzbehörde mitgeteilt werden, so dass 
diese prüfen kann, ob und in wieweit eine Beeinträchtigung des 
Schutzzweckes vorliegt. Eine zu erwartende wesentliche 
Beeinträchtigung des Schutzzweckes würde zu einer Untersagung 
der Maßnahme führen.

In diesem Zusammenhang lässt sich der Begriff "Benehmen" nicht 
einordnen, Es handelt sich hier vielmehr um einen Begriff aus der 
Verwaltung. In allen Fällen, in denen eine Benehmensherstellung 
verwaltungsrechtlich vorgeschrieben ist, darf die den Bürger 
gegenübertretende Behörde einen Verwaltungsakt erst dann 
erlassen, wenn sie im Benehmen mit oder nach der Anhörung einer 
anderen Behörde deren Stellungnahme eingeholt hat. Die Behörde 
ist dabei jedoch rechtlich nicht an die Stellungnahme der anderen 
Stelle gebunden.
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35 73 Anlage 3: Spezielle Erhaltungsziele 9. Zu Anlage 3 Präzisierung der Erhaltungsziele zu den FFH-LRT 
und -Arten
Um keine Unsicherheiten durch unterschiedliche Bezeichnungen 
der Lebensraumtypen hervorzurufen, empfehle ich auch hier die 
Verwendung der vereinfachten Bezeichnungen wie bereits in der 
Verordnung erfolgt.
Zum LRT 6510 siehe Ausführungen zu § 3 Abs. 2.
Der Vermerk der EU-Kommission über die Festlegung von 
Erhaltungszielen für Natura 2000-Gebiete aus dem 2012 setzt sich 
u.a. detailliert mit der Definition und den Inhalten von 
gebietsbezogenen Erhaltungszielen auseinander. Die hier 
formulierten Erhaltungsziele besitzen mit
Ausnahme die der Fische und Rundmäuler nicht die gebotene 
gebietsbezogene Konkretisierung. Vor diesem Hintergrund und 
unter Verweis auf die Arbeitshilfe des NLWKN zu diesem Thema 
(Stand 1.2.2017) empfehle ich, den Gebietsbezug zu verdeutlichen 
bzw. zu ergänzen.
Es folgen einige Beispiele:
- 91E0: „Flussaue“ durch „der Wümme“ zu ergänzen
- Aufführung der wichtigsten Haupt- und Nebenbaumarten des 
Wald-LRT 91E0
- Benennung von charakteristischen Arten (deutscher und 
wissenschaftlicher Name) unter besonderer Berücksichtigung der 
hochgradig gefährdeten Arten (z.B. aus der Basiserfassung)
- soweit möglich, auf räumliche Verteilung der LRT bzw. 
Schwerpunktbereiche eingehen.

Die Anregungen zur Anlage 3 des Verordnungsentwurfs werden 
teilweise bereits erfüllt. In der Tabelle werden  bereits die 
vereinfachten Bezeichnungen der Lebensraumtypen verwendet.

Im übrigen wird den weiteren Anregungen weitestgehend gefolgt. Im 
Einzelnen bedeutet dies:

Der LRT 6510 und das dazu angeführte Erhaltungsziel werden aus 
der Liste gestrichen.

Die Erhaltungsziele der Tabelle werden gebietsbezogen 
konkretisiert und entsprechend umformuliert
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35 74 § 3 Allgemeine Schutzregelungen 10. Hinweis zum LRT 91E0 und der Nicht-Anwendung des Gem. 
Runderlasses des ML und des MU vom 21.10.2015 zur 
Unterschutzstellung von natura 2000-Gebieten im Wald durch 
Naturschutzgebietsverordnung
Die Bestände des prioritären LRT 91E0 sind an der Unteren 
Wümme überwiegend kleinräumig und/oder galerieartig 
vorhanden. Ein Verzicht auf die Anwendung des o.a. Wald-
Erlasses ist dann möglich, wenn es sich nicht um Wald im Sinne 
des Waldgesetzes handelt. Dies trifft z.B. auf lineare Gehölzsäume 
entlang von Gewässern zu. Sollte dies auf die Bestände des 91E0 
an der Unteren Wümme zutreffen, so empfehle ich, diesen 
Sachverhalt in der Begründung zu erläutern.
Außerdem rege ich an, explizit das Verbot der Beseitigung von 
Ufergehölzen aufzunehmen, ggf. in Ergänzung des Verbots unter § 
3 Abs. 2 Nr.11.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Fragestellung, ob es sich bei den Beständen mit LRT 91E0 um 
Wald im Sinne des Wald-Gesetzes handelt, wurde vorab mit dem 
zuständigen Forstamt besprochen. Da dies hier aufgrund der 
Kleinräumigkeit und der Ausprägung (Galeriewald) nicht zutrifft und 
die Flächen auch erkennbar keiner forstwirtschaftlichen Nutzung 
unterliegen, wurde hier auf die Anwendung des Walderlasses 
verzichtet. 
Soweit die Begründung, die laut § 14 Abs. 2 Satz 1 NAGBNatSchG 
bei der öffentlichen Auslegung des Verordnungsentwurfs  
erforderlich ist, im weiteren Verlauf des Verfahrens noch geändert 
wird, wird die Empfehlung diesen Sachverhalt zu erläutern, 
berücksichtigt werden.

Der Anregung, explizit das Verbot der Beseitigung von Ufergehölzen 
aufzunehmen, wird nicht gefolgt. Das generelle Verbot, Gehölze zu 
beseitigen, wie es in § 3 Abs. 2 Ziffer 11 (neue Ziffer 12) des 
Verordnungsentwurfs formuliert ist, schließt Ufergehölze mit ein, so 
dass hier eine weitere Konkretisierung für nicht erforderlich gehalten 
wird.

35 75 Sonstiges 11. Zur Begründung
Die zu § 2 Abs. 3 im 3. Absatz getroffene Aussage, dass in den 
Schutzzweck über den SDB hinaus weitere Arten und 
Lebensraumtypen aus der aktuell vorliegenden Basiserfassung 
übernommen wurden, trifft so nicht zu. In der Basiserfassung 
werden die FFH-Lebensraumtypen erfasst; eine Arterfassung, vor 
allem nicht im Hinblick auf Anhang II-Tier- und Pflanzenarten, 
umfasst diese Kartierung nicht. Ich bitte um Korrektur der 
Formulierung.

Hier liegt offenbar eine Verwechslung mit der Begründung zum 
ebenfalls im Beteiligungsverfahren befindlichen Verordnungsentwurf 
"Schönebecker Aue" vor. Bei der Begründung zum 
Verordnungsentwurf "Untere Wümme" wird eine derartige Aussage 
nicht getroffen.
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35 76 § 4 Zusätzliche Regelungen zur 
Wasserwirtschaft

III. Aus Sicht des Gewässerkundlichen Landesdienstes 
(Geschäftsbereich III in der Betriebsstelle Verden) weise ich auf 
folgende Aspekte des Entwurfs der Sammelverordnung hin:
Hochwasser-Risikogebiet Wümme:
Hiermit wird darauf hingewiesen, dass sich das Naturschutzgebiet 
„Untere Wümme“ entsprechend dem § 73 WHG im Risikogebiet 
Wümme befindet.
Karten mit Darstellungen der Risikogebiete sowie entsprechende 
GIS-Daten können z. B. auf dem Umweltkartenserver des Landes 
Niedersachsen (https://www.umweltkarten-niedersachsen.
de/) oder beim NLWKN (http://www.nlwkn.niedersachsen.de) 
eingesehen bzw. von dort heruntergeladen werden.
 
Überschwemmungsgebiet Wümme:
Das Naturschutzgebiet befindet sich im festgesetzten ÜSG des 
Wümme. Es ist darauf zu achten, dass die Bestimmungen des 
WHG §78 in Verbindung mit dem NWG §116 eingehalten
werden.

Gewässerkundliche Untersuchungen:
Der Zugang und auch die Durchführung gewässerkundlicher 
Untersuchungen muss gewährleistet sein.
Dies beinhaltet auch die Entnahme geringer Mengen Wasser 
sowie pflanzlicher und tierischer Organismen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Bestimmungen des WHG § 78 in Verbindung mit dem NWG § 
116 bleiben durch die geplante NSG-Verordnung unberührt.

Der Forderung, dass gewässerkundliche Untersuchungen 
verbunden mit der Entnahme geringer Mengen Wasser und 
pflanzlicher und tierischer Organismen gewährleistet sein muss, 
wird dahingehend gefolgt, dass § 3 Absatz 3 um eine weitere 
Freistellung für behördliche Untersuchungen mit Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde ergänzt wird (neue Ziffer 9).

Koordinationsstelle für naturschutzfachliche Verbandsbeteiligung (KNV)

74 137 Zur gesamten Verordnung Stellungnahme der angeschlossenen Verbände:
Die Untere Wümme gehört als tidebeeinflusstes, weitgehend 
natürlich mäandrierendes Tieflandgewässer mit großflächigen 
Röhrichten, Weidenauwald, feuchten Hochstaudenfluren und 
Süßwasserwatten zu den bedeutendsten Flusslandschaften 
Niedersachsen.
Als Verbundlebensraum zwischen der Hammeniederung und der 
flussaufwärts liegenden Fischerhuder und Borgfelder 
Wümmeniederung besitzt sie große Bedeutung. Die 
angeschlossenen Umwelt- und Naturschutzverbände begrüßen 
den vorliegenden Entwurf der NSG-Verordnung für die Untere 
Wümme daher ausdrücklich Folgende Punkte sollten nach 
Einschätzung der angeschlossenen Umwelt- und
Naturschutzverbände im Rahmen der Abwägung berücksichtigt 
und entsprechende Passagen überarbeitet werden:

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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74 138 § 1 Naturschutzgebiet § 1
Gebietskulisse:
Die Gebietskulisse des NSG Untere Wümmeniederung ist ein 
Teilgebiet des FFHGebiets 33 „Untere Wümmeniederung, untere 
Hammeniederung mit Teufelsmoor“. Die Hammeniederung ist als 
„NSG Hammeniederung“ bereits nach nationalem Recht gesichert 
und hoheitlich geschützt. Das NSG endet jedoch oberhalb der 
Ritterhuder Schleuse. Das geplante NSG „Untere 
Wümmeniederung“ endet mit dem Zusammenfluss von Wümme 
und Hamme in die Lesum.
Der zwischen den beiden Schutzgebieten liegende 
Gewässerabschnitt der Unteren Hamme mit dem dazugehörigen 
Niederungsgebiet ist nicht Bestandteil des FFHGebiets. Dieser 
Niederungsabschnitt vernetzt jedoch die beiden, innerhalb 
großräumig naturnaher Landschafträume liegenden Gewässer, die 
beide Teilgebiete ein und desselben FFH-Gebiets sind. Als 
Verbundlebensraum zwischen Hamme und Wümme für die 
wasser- und auengebundenen Tierarten, allen voran für Fischotter, 
Fische und
Rundmäuler, ist der bisher nicht als FFH-Gebiet gemeldete und 
nicht geschützte Teil der Hammeniederung daher ein für die 
Verbreitung essentiell erforderlicher Teillebensraum mit räumlich-
funktionalen Beziehungen zu beiden FFH-Schutzgebietsteilen. Die 
Ritterhuder Schleuse hat als Querbauwerk Barrierewirkung und 
zerschneidet den Gewässerlebensraum. Die Maßgabe der FFH-
Richtlinie, einen guten Erhaltungszustand
der gewässergebundenen Arten zu erreichen, ist ohne effektive 
Schutz- und
Entwicklungsmaßnahmen in diesem Gewässerabschnitt und seiner 
Niederung unterhalb der Schleuse kaum möglich. Bei der 
Durchführung von Schutzmaßnahmen in den beiden isolierten 
Gebietsteilen besteht die Gefahr, dass diese nicht das angestrebte 
Ziel erreichen oder sogar ins Leere laufen. Daher halten 
Naturschutzverbände es für fachlich geboten, den bisher aus 
politischen Gründen nicht in das Schutzgebiet einbezogenen 
Teilabschnitt der Hammeniederung in die NSGKulisse
zu integrieren. Besonderes Augenmerk ist bei der 
Gebietsabgrenzung auf den Fischotter (Anhang II-Art) zu legen. 
Die Marderart reagiert auf Barrieren wie die Ritterhuder Schleuse, 
indem sie das Gewässer
verlässt und über Land läuft oder/und auf größere Gräben 
ausweicht. Diesbezüglich besitzt insbesondere der Kirchenfleet, 
jedoch auch der Neugraben- und Deichkampfleet große Bedeutung.

Der Anregung, die Hammeniederung unterhalb der Ritterhuder 
Schleuse bis zur Wümme mit in die NSG-Kulisse einzubeziehen, 
wird nicht gefolgt. 
Dies würde den Rahmen des gegenständigen Verfahrens sprengen.
Es ist allerdings grundsätzlich zutreffend, dass die weitere 
Entwicklung der Nutzungen in diesem Bereich so ausgerichtet 
werden sollte, dass die Vernetzung zwischen der Hamme- und 
Wümmeniederung möglichst nicht geschwächt, sondern sogar 
verbessert werden sollte.
Dies gilt u.a. für die Passierbarkeit der Gewässer, insbesondere für 
den Fischotter. Der Landkreis wird im Rahmen seiner Möglichkeiten 
und in Abwägung mit anderen Belangen darauf hinwirken.
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74 139 § 3 Allgemeine Schutzregelungen § 3

(1) Allgemein gefasste Generalverbote
Durch das Generalverbot des § 23 BNatSchG sind auch 
Handlungen außerhalb des NSGs verboten, die in das NSG 
hineinwirken. Dies wird in der Begründung zwar erwähnt, ist aus 
der Verordnung jedoch nicht unmittelbar ersichtlich. Z. B. können 
Verschmutzungen oder Absenkungen des Grundwasserstands in 
angrenzenden Gewässern oder im Rahmen größerer
nahegelegener Bauvorhaben unter Umständen zu negativen 
Veränderungen im Gebiet führen. Die Regelung sollte daher 
analog zur Bremischen Schutzgebietsverordnung der Unteren 
Wümme ausdrücklich im Rahmen der Generalverbote aufgeführt 
werden.

(2) Satz 2: Betretungsverbot
Zum Erhalt und Schutz vor Störungen wertgebender Arten und 
Lebensgemeinschaften ist ein Betretungsverbot der Deichkrone 
grundsätzlich unverzichtbar. In der bisher gültigen NSG-VO gilt es 
ausnahmslos im gesamten NSG. Der vorliegende VO-Entwurf 
unterschreitet die bisherigen Schutzregelungen, was aus 
naturschutzfachlicher
Sicht nicht befürwortet werden kann. Die mit der neuen NSG-VO 
vorgesehene
Freistellung einiger Deichabschnitte ist allerdings eine Konzession 
an die jahrzehntelangen Praxis und mangelnde Kontrolle im 
Gebiet, durch die sich auf den nun zum Betreten freigestellten 
Deichkronenabschnitten ein Trampelpfad entwickelt hat. Für die 
Besucher wäre nicht nachvollziehbar, warum der existierende und 
bisher immer begangene Trampelpfad
nunmehr „verboten“ werden soll und das Verbot wäre letztendlich 
nicht umsetzbar, selbst wenn das Betreten auch bisher verboten 
war. Die Verbände stimmen dieser Regelung trotz der 
Aufweichung der bisher bestehenden Verbote daher unter 
folgenden Bedingungen zu:
· Es ist damit zu rechnen, dass Anträge zur Ausweitung der 
Betretungserlaubnisse auf der Deichkrone gestellt werden. Im 
Rahmen der Abwägung sollten diese zur Betretung freigestellten 
Abschnitte, die schon jetzt fast die Hälfte des Schutzgebiets 
umfassen,
jedoch keinesfalls noch weiter ausgeweitet und · es findet keine 
Beschilderung der Deichkrone statt. 

(2) Satz 10 Reetmahd:
Die Verbände machen darauf aufmerksam, dass seitens der BioS 
ein Konzept zur Reetmahd erarbeitet wurde, das eine räumlich und 
zeitlich gestaffelte nachhaltige Reetnutzung mit ausreichenden 
Pufferabständen ermöglicht (BIOS 1996). Das Konzept sollte von 

Zu den Anregungen und Bedenken wird wie folgt Stellung 
genommen:

Absatz 1 (allgemein gefasste Generalverbote):
Der Anregung analog zu der Bremischen Verordnung ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass auch Handlungen in an das 
Naturschutzgebiet grenzenden Bereichen untersagt sind, wenn sie 
dem Schutzzweck entgegenstehen, wird nicht gefolgt. 

In § 3 Absatz 1 des Verordnungsentwurfs wird ausdrücklich auf § 23 
BNatSchG und somit auf das Generalverbot verwiesen und zur 
weiteren Klarstellung wird dies auch in der Begründung 
entsprechend erläutert. Die Einfügung eines weiteren Paragraphen, 
der nochmals explizit darauf hinweist, dass auch außerhalb der 
Grenzen des Schutzgebietes sämtliche Gewässerbenutzungen 
untersagt sind, die zu einer Absenkung der Grundwasserstände 
oder zu einer Verschmutzung der Gewässer führen können, soweit 
sie dem Schutzzweck nach § 3 entgegenstehen, dient zwar dem 
besseren Verständnis der Regelung wird als nicht notwendig 
erachtet. Der Sachverhalt ist bereits abschließend  in § 3 Absatz 1 
geregelt. 

Absatz 2 Ziffer 1, 2. Satz (Betretungsverbot) 
Die erläuternden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. In 
der bisher gültigen NSG-Verordnung ist jedoch entgegen der 
Aussage der KNV kein ausnahmsloses Betretungsverbot der 
Deichkrone geregelt. Gemäß § 5 Buchstabe h) der bestehenden 
Altverordnung ist unter anderem "der Zugang zu rechtmäßigen 
Stegen und das Betreten des Deiches, soweit der Eigentümer es 
duldet" freigestellt. Eine Unterschreitung der Schutzregelungen 
durch den Verordnungsentwurf liegt somit keinesfalls vor.

Zu dem Aspekt des Betretens des Deiches ist eine Vielzahl von 
Stellungnahmen eingegangen. Einige fordern eine Rücknahme der 
im bisherigen Verordnungsentwurfs enthaltenen Freistellung zum 
Begehen des Deiches für einzelne Bereiche, die Gemeinde 
Ritterhude jedoch fordert weitere freigestellte Bereiche. Der 
Sachverhalt wurde von der zuständigen Naturschutzbehörde daher 
nochmals mit folgendem Ergebnis geprüft:

Den Anregungen wird in nachfolgend dargestellter Weise gefolgt. 

Das Betretungsrecht ist primär im Deichrecht geregelt und daher 
durch die Deichbehörde zu kontrollieren. 

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 2 Ziffer 1 
zunächst - wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - 
grundsätzlich das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der 
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der UNB als Grundlage für die Zustimmung herangezogen werden. Straßen und Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige 
Weise aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das Verbot 
insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ursprünglichen Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben:
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern. 
Diesen Regelungen lagen  folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen. 

Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
naturschutzrechtlichen Betretungsverbot indes unberührt. Insofern 
bestand hier kein Konflikt zwischen dem Verordnungsentwurf und 
dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
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oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die Frage nach der 
Verkehrssicherungspflicht klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort). 

c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die Beschilderung des Naturschutzgebietes wird 
landschaftsverträglich und zweckmäßig erfolgen. Hierzu kann gern 
eine Abstimmung mit der BIOS im Rahmen der Kooperativen 
Gebietsbetreuung erfolgen.

Absatz 2 Ziffer 10 (Reetmahd)
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Das Konzept 
der BioS aus dem Jahre 1996 soll bei zukünftigen beantragten 
Zustimmungen zur Reetmahd berücksichtigt werden.
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74 140 § 4 Zusätzliche Regelungen zur 
Wasserwirtschaft

§ 4
(4) Satz 4: Freistellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung
Die „ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung“ kann sich erheblich 
auf die Schutz- und Entwicklungsziele des NSGs auswirken und 
das Format eines Projekts im Sinne von Art. 6 Abs.3 und 4 FFH-
Richtlinie annehmen. Selbst routinemäßig wiederkehrende 
Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
können, wie der EuGH 2010 entschieden hat, nicht a priori vom 
Projektbegriff
ausgeschlossen werden. In der Vergangenheit musste der BUND 
bspw. einen Umweltschaden aufgrund von massiven Fällungen 
wertvoller Baumbestände im FFH-Gebiet Untere Wümme melden. 
Daher sind Gewässerunterhaltungsmaßnahmen einer 
Zustimmungspflicht
zu unterwerfen.

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.

Von der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung werden in enger 
Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde 
Unterhaltungspläne für die Wümme erstellt. Deshalb ist die 
ordnungsgemäße Unterhaltung der Wümme nach vorheriger 
Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde freigestellt.

Da im Rahmen der Abstimmung des Unterhaltungsplanes bereits 
naturschutzfachliche Belange berücksichtigt worden sind, wird eine 
vorherige Anzeige der Maßnahmen als ausreichend erachtet.
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74 141 § 5 Zusätzliche Regelungen zur 
Landwirtschaft

§ 5
(1) Freistellung der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen 
Bodennutzung:
Bei dem von der NSG-VO betroffenen Bereich handelt es sich um 
ein Gebiet, das zum allergrößten Teil bereits seit 1988 als NSG mit 
entsprechenden Schutzbestimmungen geschützt ist. Nach der 
derzeit gültigen Schutzgebietsverordnung ist die ordnungsgemäße 
landwirtschaftliche
Nutzung der binnendeichs gelegenen Grünlandflächen „in der 
bisherigen Nutzungsintensität als krautreiche Weidelgras-Weißklee-
Weide oder Mähwiese ohne Umbruch zur Neueinsaat und ohne 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“ freigestellt. Wie eine 
aktuelle
Ortsbegehung im Bereich des „nassen Sacks“ im 
Mündungsbereich von Hamme und Wümme ergab, wurden diese 
Auflagen offensichtlich nicht eingehalten. Die Flächen stellen sich 
heute mit Ausnahme einer nach § 30 BNatSchG geschützten 
Fläche als Intensivgrünland
mit ausgesprochen geringem Arteninventar dar. Zudem wurde 
offensichtlich auf Teilflächen kürzlich neu angesät. Die Grasnarbe 
ist noch ausgesprochen lückig und besteht nur aus wenigen mastig 
wüchsigen Grasarten (u.a. Festuca pratense), die die Neuansaat 
anzeigen. Der miserable ökologische Zustand dieser ehemalig 
nassen, sehr artenreichen Flächen ist
umso bedauernswerter, als sich das Gelände noch durch eine 
weitgehend naturnahe, kleinflächig wechselnde Topographie und 
strukturreiche, z. T. aus natürlichen Zuläufen hervorgegangene 
Grabenverläufe auszeichnet. Hier wäre auf kleiner Fläche die 
Entwicklung vielfältiger und artenreicher Lebensräume möglich (s. 
§ 12).
Zudem scheinen die Gräben in dem Gebiet temporär leerzulaufen. 
Es besteht der Verdacht, dass eine Froschklappe im 
Mündungsbereich zur Wümme defekt ist. Zur Wiederherstellung 
des zum Ausweisungszeitpunkt der NSG-VO vorhandenen 
geschützten Zustands ist die dauerhafte Wasserführung der 
Gräben unerlässlich. Für diese Flächen besteht nach der gültigen 
Schutzgebietsverordnung unstrittig eine Wiederherstellungspflicht.
Diese Wiederherstellung ist durchzuführen oder zumindest 
rechtsverbindlich
zu veranlassen, bevor die Flächen im „status quo-Zustand“ in das 
neue Schutzregime übergehen.
Die geplanten Regelungen zur Landwirtschaft bleiben teilweise 
hinter denen der alten Schutzgebietsverordnung zurück. Dies 
bemängeln die angeschlossenen Umwelt- und 
Naturschutzverbände im Folgenden ausdrücklich.
(2) Satz 3: Freistellung des Einsatzes von Herbiziden und 
Fungiziden zur Bekämpfung von Problemunkräutern:
Nach der bisher gültigen Schutzgebietsverordnung ist die 

Zu § 5 Abs. 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 
Naturschutzbehörde wird den Sachverhalt prüfen. Soweit es 
rechtlich geboten ist, Wiederherstellungen durchzuführen, wird die 
Naturschutzbehörde dazu adäquate Instrumente einsetzen.

Zu § 5 Abs. 2 Ziffer 3: Den Anregungen und Bedenken wird 
teilweise gefolgt.
Der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln ist im zunächst 
Schutzgebiet verboten. Das bisher im ausgelegten Entwurf 
vorgesehene Freistellung nach vorheriger Anzeige für den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln zur Bekämpfung von unerwünschten 
Dominanzbeständen wird in eine Freistellung mit 
Zustimmungsvorbehalt umgewandelt. So kann die 
Naturschutzbehörde im Einzelfall die Vereinbarkeit mit dem 
Schutzzweck überprüfen und eine Freistellung möglicherweise mit 
Nebenbestimmungen versehen.

Zu § 5 Abs. 2 Ziffer 4: Die Forderung wird durch den 
Verordnungsentwurf bereits erfüllt. Die Errichtung wolfssicherer 
Zäune wird im geplanten Naturschutzgebiet nicht generell untersagt. 
Es ist jedoch ein Zustimmungsvorbehalt vorgesehen.

Wolfssichere Zäune stellen aufgrund ihrer Höhe und Ausgestaltung 
nicht ortsübliche Weidezäune dar, die für das Landschaftsbild 
untypisch sind und Barrierewirkungen für Wiesenvögel entfalten 
können. Andererseits sind sie für Viehhalter von besonderer 
Wichtigkeit, da sie die Voraussetzung bilden, um nach Wolfsrissen 
Entschädigungsleistungen zu erhalten. 
Mit dem vorgesehenen Zustimmungsvorbehalt ist gewährleistet, 
dass die Naturschutzbehörde im Einzelfall unter Beachtung der 
wirtschaftlichen Interessen der Viehhalter prüfen kann, ob die 
Errichtung eines wolfssicheren Zaunes  schutzzweckkonform ist. 

Zu § 5 Abs. 2 Ziffer 8: Den Anregungen und Bedenken wird nicht 
gefolgt. 
Die Erneuerung der Grasnarbe ist im Schutzgebiet grundsätzlich 
verboten. Da es sich bei der Schlitzsaat jedoch um eine 
vergleichsweise schonende Form der Bodenbearbeitung handelt, 
wird diese außerhalb der Kernbrutzeit von Wiesenvögeln (1. März 
bis 15. Mai) vom Verbot der Ziffer 8 freigestellt. Eine weitergehende 
Beschränkung dieser Freistellung auf den Zeitraum nach der 
Brutzeit im Herbst wird nicht vorgenommen, da sie eine 
unzumutbare Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung 
darstellen würde.
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Verwendung von Pflanzenschutzmitteln ausnahmslos verboten. Mit 
der geplanten neuen Verordnung soll der Einsatz von Pestiziden 
jedoch zur Bekämpfung von Dominanzbeständen von Flatterbinse, 
Rasenschmiele oder Ampfer im NSG zulässig sein. Auch 
Glyphosat ist als eins der meistgenutzten Herbizide
weiterhin zugelassen. Diese Herabsenkung des bisher 
vorhandenen Schutzniveaus lehnen die Verbände ab, zumal sich 
die genannten Arten auch durch eine gezielte Bewirtschaftung 
zurückdrängen lassen. In den europäischen Schutzgebieten sollte 
jegliche Verwendung von Pestiziden ausgeschlossen werden oder 
zumindest unter die Zustimmungspflicht
der UNB fallen. Pestizide wirken nicht nur auf die Zielorganismen, 
sondern direkt oderindirekt auf teils hochgradig gefährdete Arten, 
die unter europäischem Schutz stehen. Die geplante Freistellung 
sollte aufgehoben werden.
(2) Satz 4: Ortsübliche Weidezäune
Die Formulierung sollte so gewählt werden, dass wolfsichere 
Zäune, die die Voraussetzung von Entschädigungsleistungen nach 
Wolfsrissen sind, nicht von der Freistellung ausgeschlossen 
werden.
(2) Satz 8: Freistellung der Schlitzsaat in der Zeit vom 16.05. bis 
29.02.
Zum Erhalt der Grünlandnarbe ist eine gelegentliche Nachsaat 
erforderlich, die durch Schlitzsaat erfolgen kann. Der dafür 
freigestellte Zeitraum sollte jedoch so gewählt werden, dass er 
dem Schutzziel, ungestörte Brut-, Rast- und Nahrungsräume für 
Vögel zu erhalten und zu entwickeln (§ 2 (2) Satz 14) gerecht wird. 
Der Zeitraum sollte daher auf den Zeitraum
nach der Brutzeit im Herbst begrenzt werden.
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74 142 § 6 Zusätzliche Regelungen zur Fischerei § 6
(2) Satz 3: Reusenfischerei
In Naturschutzgebieten ist die Reusenfischerei nach Ansicht der 
angeschlossenen Umwelt und Naturschutzverbände im Rahmen 
der Freizeitfischerei weder notwendig noch dem Schutzzweck 
dienlich. Insofern lehnen die Verbände diese für NSGs 
grundsätzlich ab. Dies ist auch unter dem Gesichtspunkt des 
Kleinfischschutzes geboten. Auch die Bekämpfung
sogenannter „invasiver Arten“ innerhalb von NSGs mit Reusen 
sollte hinter dem Schutz natürlicher Lebensräume und 
Lebensgemeinschaften zurückstehen, zumal dazu durchaus auch 
Neubürger gehören können. Auch aus tierschutzrechtlichen und 
aus ethischen Gründen (Ersäufen von Tieren) ist das diese 
Methode nicht tolerierbar. Aufgrund der rapiden 
Populationsentwicklung werden diese Arten nicht mehr auszurotten 
sein, sodass es das Ziel sein sollte, sich in gewissem Umfang mit 
ihnen zu arrangieren. FFH-Arten mit dem höchsten Schutzstatus 
sollten entsprechend auch uneingeschränkt geschützt und 
gefördert werden.
Dies gilt nicht nur für den Fischotter, sondern potenziell auch für 
den Biber, für den die Untere Wümme geeignete 
Lebensraumbedingungen bietet und die erwarteter 
Zuwanderungsraum für diese Art ist.

Den Anregungen und Bedenken wird teilweise gefolgt.

Der Einwender hält die Reusenfischerei grundsätzlich für bedenklich 
und lehnt diese in Naturschutzgebieten generell und ohne die im 
Verordnungsentwurf vorgesehene Freistellung und vorgesehenen 
Ausnahmen ab. Die Bedenken sind nachvollziehbar, der Anregung 
wird insoweit gefolgt, dass die zuvor vorgesehene Ausnahme zur 
Bekämpfung invasiver Arten gestrichen wird.

Ein generelles Verbot der Reusenfischerei im Naturschutzgebiet 
hätte allerdings erhebliche nachteilige Wirkungen auf die 
fischereiliche Nutzung. Dies wird als unverhältnismäßig betrachtet. 
Der Verordnungsgeber muss naturschutzfachliche Belange mit den 
wirtschaftlichen Interessen und Belangen der Nutzergruppen 
gerecht abwägen. Daher wird die Reusenfischerei mit für den 
Fischotter ungefährlichen Reusentypen freigestellt.
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74 143 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd § 7
(1) Ordnungsgemäße Jagd
Nach den vorliegenden Regelungen sind Totschlagfallen im NSG 
zulässig. Diese Regelung widerspricht dem Schutzzweck und ist 
nicht tolerierbar: Sollte die Regelung nicht entsprechend angepasst 
werden, erwägen die Naturschutzverbände rechtliche Schritte. 
Auch die üblichen Kastenfallen aus Drahtgeflecht oder anderen 
Bauweisen fallen nach Einschätzung
der Verbände unter die nicht zulässigen Fangmethoden in 
Fischottergebieten, da ein fehlgefangener Otter sich darin die 
Zähne ausbeißt. Verwendet werden sollten ausschließlich nur 
Lebendsfallen mit Sender, damit die Tieremöglichst schnell 
entnommen werden können.
Die Jagd auf Hermeline, Iltisse usw. oder Rabenkrähen zu 
schießen scheint für das NSG Untere Wümme zumindest sehr 
fraglich. Schon die geringen Ausmaße des Gebietes, das nur den 
direkten Fluss und den Deich erfasst, lässt ein Stellen von Fallen in 
dem Schilfgürtel sinnlos erscheinen. Wenige Meter neben dem 
Schutzgebiet können nach dem Jagdgesetz
jede Menge Fallen gestellt werden, mit denen auch auf diese 
Weise jedes Stück Raubwild oder die Nutria erreicht werden.

Den Anregungen und Bedenken wird teilweise gefolgt.

Der Einsatz von Totschlagfallen ist laut vorliegendem 
Verordnungsentwurf im NSG zunächst generell verboten. Die 
Bekämpfung des Bisam unterliegt nicht § 7, da dieser kein 
jagdbares Wild ist. Hier ist der Einsatz von Totschlagfallen vor allem 
im Hinblick auf die Deichsicherheit weiterhin prinzipiell erlaubt. Um 
jedoch Gefährdungen heimischer Arten insbesondere des 
Fischotters auszuschließen, wird § 7 Abs. 2 Ziffer 6 wie folgt 
umformuliert: "…; unberührt bleibt der Einsatz von selektiv 
fangenden Fallen für die außerhalb der Jagd erfolgende 
fachgerechte Bekämpfung des Bisams."

Die Anregung der Einwender, Lebendfallen mit Funkmeldesystem 
anzuschaffen und den Jägern kostenlos zur Bejagung von 
Prädatoren und Nutrias zur Verfügung zu stellen, bezieht sich 
formal nicht auf die 'Verordnung selbst, sondern auf das 
nachfolgende Verwaltungshandeln. Der Landkreis kann sowohl als 
Jagd- als auch als Naturschutzbehörde die Anregung 
nachvollziehen und ist diesbezüglich mit dem Jagdbeirat im 
Gespräch.

74 144 § 9 Zusätzliche Regelungen zur Luftfahrt 
und zum Luftsport

§ 9
Absatz (1) Satz 3: Überfahren mit Ballonen
Der Begriff „Überfahren“ durch sollte „Überfliegen“ ersetzt werden.

Den Anregungen zu § 9 Absatz 1 Ziffer 3 wird nicht gefolgt.

Ballonfahrer sprechen vom Fahren, nicht vom Fliegen. Daher wurde 
dieser Begriff auch im Verordnungsentwurf gewählt.
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74 145 § 12 Pflege- Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen

§ 12
Der Erhalt und die Wiederherstellung eines möglichst naturnahen 
insb. nicht weiter zunehmenden Gezeiteneinflusses § 2 (2) sowie 
der Erhalt und die Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes wertgebender und charakteristischer 
Lebensraumtypen und Tierarten § 2 (3) und (4) sind zentrale 
Gesichtspunkte des Schutzzwecks. Diesem Schutzzweck
steht der unnatürlich hohe Tidehub entgegen. Eine deutliche 
Verringerung ist daher zur Erreichung der Schutzziele unbedingt 
notwendig. Auf der Grundlage der langjährigen Beobachtung des 
Gebiets durch die Biologische Station Osterholz und den 
bremischen Naturschutzverbänden
wird eine Verringerung um mindestens ca. 100 cm (bezogen auf 
den
Standort Wasserhorst) als fachlich notwendig beurteilt.
Zu den in § 12 genannten Pflege-, Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen sind daher Maßnahmen zur 
Verringerung des unnatürlich hohen Tidehubs zumindest allgemein
zu ergänzen. Neben der Erreichung des Schutzzwecks ist dies 
auch erforderlich, um den europarechtlichen Vorgaben von 
NATURA 2000 und WRRL gerecht zu werden (guter 
Erhaltungszustand, guter ökologischer Zustand). Ein weiterer 
wesentlicher Aspekt des Schutzzweckes ist die Erhaltung und 
Entwicklung von Feuchtgrünland. In diesem Zusammenhang sind 
daher auch Aushagerungsmaßnahmen unter den genannten 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen zu 
ergänzen.
Die Ermächtigung der Naturschutzbehörde zur Durchführung von 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ist zur Erreichung der 
erforderlichen Schutzziele unabdingbar und wird von den 
Verbänden uneingeschränkt befürwortet.
Die Verbände regen an, folgende Passage – sinngemäß 
übertragen aus der Musterverordnung des NLWKN – zu ergänzen: 
„Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele insbesondere 
auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie von Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen
kann aufbauend auf den genannten Schutzbestimmungen durch 
Angebote des Vertragsnaturschutzes unterstützt werden".
Zur Wiederherstellung artenreicher Nass- und 
Feuchtgrünlandflächen Im Bereich des „Nassen Sacks“ kann nach 
erfolgter Aushagerung die § 30-Fläche als Spenderfläche für 
Mahdgutübertragung fungieren.

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Einschätzung, dass der unnatürlich hohe Tidenhub, bedingt 
durch bereits erfolgte Weservertiefungen naturschutzfachlich 
problematisch ist und den angeführten Schutzzielen widerläuft, wird 
geteilt. Eine NSG-Ausweisung kann jedoch nur den Status quo 
schützen und nicht die Wiederherstellung historischer Zustände 
anordnen. Darüber hinaus handelt es sich hier um ein 
überregionales Problem, dass in übergeordneten Verfahren, die 
auch naturschutzfachliche Belange berücksichtigen müssen, 
abgehandelt wird.

Der Anregung in § 12 (jetzt aufgrund der Streichung eines 
Paragraphen § 11) Maßnahmen zur Verringerung des unnatürlich 
hohen Tidenhubs allgemein zu ergänzen, wird gefolgt.

Der Anregung, den Verordnungsentwurf um einen Hinweis auf en 
Vertragsnaturschutz zu ergänzen, wird nicht gefolgt.
Der Landkreis Osterholz steht dem Vertragsnaturschutz positiv 
gegenüber. Die diesbezüglichen Möglichkeiten richten sich 
allerdings nach den i.d.R. mit EU-Mitteln finanzierten Angeboten 
des Landes. Diese sind nicht Gegenstand des § 12 (neu § 11). 

Deshalb wird ebenfalls der Anregung, Aushagerungsmaßnahmen 
bei den in § 12 (neu: § 11) Absatz 1 angeführten Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen zu ergänzen, nicht gefolgt. 
Aushagerungsmaßnahmen auf den privaten Grünlandstandorten 
können in der Regel nicht von der zuständigen Naturschutzbehörde 
als Maßnahmen durchgeführt werden. Hierzu sind vertragliche 
Regelungen mit den Eigentümern erforderlich. Insofern wird auf die 
zuvor formulierte Abwägung zum Vertragsnaturschutz verwiesen.
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74 146 Sonstiges Weitere Anregungen:
In unmittelbarem räumlichem und funktionellem Zusammenhang 
zum NSG Wümme liegt das Niederungsgebiet des St. 
Jürgenslands, das ursprünglich auch Überschwemmungsgebiet 
der Wümme war. Die Verbände weisen darauf hin, dass das St. 
Jürgensland ähnlich wie der bremische Teil der Unteren 
Wümeniederung, der als EU-Vogelschutzgebiet 2818-401
„Blockland“ ausgewiesen ist, trotz Entwässerung und 
Nutzungsintensivierung der nährstoffreichen Grünlandflächen als 
Lebensraum für Wiesenbrüter und Rastvögel auch heute noch 
hohe Bedeutung besitzt. Wie langjährig durchgeführte 
Vogelzählungen der BioS belegen, erreichen die 
Rastvogelbestände des Zwergschwans dort in manchen Jahren 
internationale
Bedeutung. Kiebitz, Bekassine und Brachvogel regelmäßig treten 
dort regelmäßig als Brutvogelarten auf. Das Gebiet wurde bereits 
im Jahr 2000 im IBA-Verzeichnis aufgeführt (MELTER U. 
SCHREIBER 2000).
In den vergangenen Jahren ist es gelungen, im Dialog mit den 
Landwirten durch Vertragsnaturschutz in diesem Gebiet 
signifikante Erfolge beim Wiesenbrüterschutz zu erreichen. So 
wurden im Jahr 2018 aktuell mehr als 100 Kiebitz- und ca. 10 
Brachvogel-Revierpaare festgestellt.
Die Erhaltung und nachhaltige naturverträgliche Entwicklung 
dieses Grünlandniederungsgebietes, das als Verbundlebensraum 
zwischen Truper Blänken und Unterer Wümme liegt und 
wesentlicher Bestandteil des Bremer Feuchtgrünlandgürtels ist, 
sollte durch Vertragsnaturschutz
nachhaltig gesichert und entwickelt werden.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Naturschutzbeauftragter Frank Bachmann

76 152 Zur gesamten Verordnung Die Untere Wümme stellt eine einzigartige Flusslandschaft mit 
ausgeprägten Mäandern sowie struktur- und artenreichen 
Auenlebensräumen dar. Neben der besonderen Bedeutung für 
Natur und Landschaft der Unteren Wümme selbst, erfüllt das 
Gebiet wichtige Biotopvernetzungsfunktionen für
die oberstrom anschließenden Naturschutzgebiete Borgfelder- und 
Fischerhuder Wümmewiesen sowie weitere Gewässerlandschaften 
bis in die Quellregionen.
Neben der rechtlichen Erfordernis (Sicherung der Natura 2000-
Gebiete) ist die Unterschutzstellung der Unteren Wümme als 
Naturschutzgebiet auch aus oben genannten fachlichen Gründen 
erforderlich und folgerichtig.
In meiner Funktion als Naturschutzbeauftragter des Landkreises 
begrüße und unterstütze ich die nunmehr vorgesehene 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und begrüßt.
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Ausweisung als Naturschutzgebiet ausdrücklich.

Stiftung NordWest Natur

19 35 § 12 Pflege- Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen

Nachfolgend unsere Stellungnahme zu obigem VO-Entwurf. Aus 
Kapazitätsgründen konzentrieren wir uns auf den Aspekt des 
Tidehubs und die Zielerreichung europarechtlicher Vorgaben und 
senden Ihnen die Stellungnahme per mail.
Wir bitten um Eingangsbestätigung per mail und – zu gegebener 
Zeit- um Auskunft, in welcher Weise Sie unsere Anregungen 
berücksichtigen.
Stellungnahme
In §§ 2 (2), (3) und (4) werden im Verordnungsentwurf sehr 
wichtige Aspekte des Schutzzwecks benannt:
(2) Erhalt und Wiederherstellung eines möglichst naturnahen insb. 
nicht weiter zunehmenden Gezeiteneinflusses
(3) und (4) Erhalt und Förderung wertgebender Tierarten
Um diesem Schutzzweck gerecht zu werden, ist eine spürbare 
Verringerung des unnatürlich hohen Tidehubs unverzichtbar. Wir 
halten die Verringerung um mindestens ca. 100 cm (bezogen auf 
den Standort Wasserhorst) für
geboten.
In § 12 sind Maßnahmen zur Verringerung des unnatürlich hohen 
Tidehubs zumindest allgemein zu ergänzen. Neben der Erreichung 
des Schutzzwecks ist dies auch erforderlich, um den 
europarechtlichen Vorgaben von NATURA 2000 und WRRL 
gerecht zu werden (guter Erhaltungszustand, guter ökologischer 
Zustand).

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Einschätzung, dass der unnatürlich hohe Tidenhub, bedingt 
durch bereits erfolgte Weservertiefungen naturschutzfachlich 
problematisch ist und den angeführten Schutzzielen zuwiderläuft, 
wird geteilt. Eine NSG-Ausweisung kann jedoch nur den Status quo 
schützen und nicht die Wiederherstellung historischer Zustände 
anordnen. Darüber hinaus handelt es sich hier um ein 
überregionales Problem, dass in übergeordneten Verfahren, die 
auch naturschutzfachliche Belange berücksichtigen müssen, 
abgehandelt wird.

Der Anregung in § 12 Maßnahmen zur Verringerung des unnatürlich 
hohen Tidenhubs allgemein zu ergänzen, wird gefolgt.

GLV Teufelsmoor

21 37 § 4 Zusätzliche Regelungen zur 
Wasserwirtschaft

Durch die geplante östliche Ausdehnung des bereits bestehenden 
Schutzgebietes NSG Lü 164 „Untere Wümme“ wird 
unserVerbandsgebiet künftig im Einmündungsbereich der Wörpe 
(Verbandsgewässer II. Ordnung) in die Wümme tangiert.
Wir gehen davon aus, dass sich durch die geplante 
Unterschutzstellung keine negativen Auswirkungen auf die 
ordnungsgemäße Vorflut der Wörpe und damit insbesondere auf 
die Entwässerungsverhältnisse im Bereich der Ortschaft Lilienthal 
ergeben.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Wasser- und Abwasserverband Osterholz
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14 16 Zur gesamten Verordnung In Bezug auf den Entwurf o. g. der Verordnung weise ich darauf 
hin, dass in den betroffenen Gebieten Versorgungsleitungen 
(Trinkwasser) des Wasser- und Abwasserverbandes Osterholz 
liegen. Diese Leitungen müssen auch in Zukunft für Wartungs-, 
Instandsetzungs-, und Reparaturarbeiten jederzeit frei zugänglich 
sein. Des Weiteren sind diese Leitungen nach Bedarf zu erneuern.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Gemäß § 3 Abs. 3 Ziffer 4 der Verordnung sind 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie gemäß Ziffer 6 die Nutzung, 
Unterhaltung und Instandsetzung wirksam zugelassener oder 
zulässigerweise errichteter Anlagen und Einrichtungen im rechtlich 
zulässigen Ramen freigestellt.

Deich- und Sielverband St. Jürgensfeld

25 42 Zur gesamten Verordnung Der Deich- und Sielverband St. Jürgensfeld ist gemäß § 2 (4) des 
Niedersächsischen Deichgesetzes (NDG) erhaltungspflichtig für 
den ca. 15 km langen, rechten Wümmedeich von der L133 / 
Truperdeich in Lilienthal bis zur Lesum. Damit ist der Verband 
gleichzeitig der Hauptbetroffene der geplanten Verordnung über 
das Naturschutzgebiet „Untere Wümme“. Im Folgenden nehmen 
wir Stellung zu Ihrem Entwurf vom 09.02.2018:

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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25 43 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Zu § 2 (2) Nr. 8:
Die geplante Verordnung bezweckt u. a. die Erhaltung und 
Entwicklung von artenreichem Grünland und Magerrasen auf dem 
Wümmedeich. Letzteres kann nur unter strenger Beachtung des § 
5 des Niedersächsische Deichgesetz (NDG) erfolgen. Hiernach hat 
die Erhaltung des Deiches in seinem Bestand und in seinen 
vorgeschriebenen Abmessungen so zu erfolgen, dass dieser 
seinen Zweck jederzeit erfüllen kann (Deicherhaltung).

Die Anregungen und Bedenken des Stellungnehmers werden durch 
die Verordnung bereits erfüllt. Bei allen Entscheidungen der 
zuständigen Naturschutzbehörde hat diese stets die Gewährleistung 
der Deichsicherheit zu berücksichtigen. 

In § 2 des Verordnungsentwurfs werden Erhaltungsziele, hier unter 
anderem die Erhaltung und Entwicklung von artenreichem Grünland 
und Magerrasen auf dem Wümmedeich, festgelegt. In Anlehnung 
an § 7 Abs.1 Nr. 9 BNatSchG sind Erhaltungsziele Ziele, die im 
Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustands eines natürlichen Lebensraumtyps von 
gemeinschaftlichem Interesse, einer in Anhang II der FFH-Richtlinie 
oder einer in Artikel 4 Abs. 2 oder Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
aufgeführten Art für ein Natura 2000-Gebiet festgelegt sind.

Als Bestandteil des Schutzzwecks der Schutzgebietsverordnung 
sind die gebietsbezogenen Erhaltungsziele Grundlage für die zu 
formulierenden Verbote und Freistellungen, und sie stellen eine 
wesentliche Grundlage für die Prüfung der Auswirkungen von 
Plänen und Projekten auf ein Gebiet dar. Ferner bilden sie die 
Bezugsgrundlage für die gebietsbezogenen Erhaltungsmaßnahmen.

Bei den aus den Erhaltungszielen abgeleiteten konkreten 
Schutzregelungen wird in § 3 Abs. 3 Ziffer 7 explizit darauf 
hingewiesen, dass die zuständige Naturschutzbehörde im Rahmen 
von Zustimmungen oder Befreiungen aufgrund dieses 
Verordnungsentwurfs die Gewährung der Deichsicherheit 
berücksichtigen muss.
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25 44 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Zu § 3 (2) Nr. 1:
Die derzeit geltende Naturschutzverordnung von 1988 erlaubt „das 
Betreten des Deiches, soweit der Eigentümer es duldet“. Wir 
halten die Regelung für wenig praxisnah und begrüßen, wenn 
künftig auf diese Formulierung verzichtet werden soll.
Der geplanten Freistellung zum Betreten der Binnenseite des 
Wümmedeiches und der Deichkrone in den in Anlage 4 
gekennzeichneten Abschnitten steht das NDG entgegen. Gemäß § 
14 (1) NDG ist jede Benutzung des Deiches (Nutzung und 
Benutzen), außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren 
Träger, verboten. Unseres Erachtens kann sich die geplante 
Verordnung nicht über ein geltendes Gesetz hinwegsetzen bzw. 
dieses ersetzen. Selbst wenn in den v. g. Bereichen das 
Betretungsverbot für den Deich aus rein naturschutzfachlichen 
Aspekten heraus nicht zwingend geboten erscheint, so würde die 
geplante Formulierung voraussichtlich nur zu einer erheblichen 
Verunsicherung bei Behörden und vor allem Bürgern beitragen. 
Wie soll dazu unser einziger Mitarbeiter – und nur XXXXXX ist 
täglich vor Ort und trägt seit Jahren durch regelmäßige Ansprache 
maßgeblich zum Schutz und zur Ruhe im Gebiet bei - den i. d. R. 
nicht rechtskundigen Spaziergängern vom Betretungsverbot 
gemäß NDG überzeugen, wenn Teilbereiche nach der 
Naturschutzverordnung vermeintlich genutzt werden dürfen!?
Gemäß § 14 (2) NDG kann die untere Deichbehörde zur Befreiung 
vom Benutzungsverbot des Deiches widerruflich zwar Ausnahmen 
genehmigen, der DSV ist dabei anzuhören. Das Betreten der 
Binnenseite muss dabei aber auch künftig ausgeschlossen bleiben.
Beim Betreten der Deichkrone in den in der Anlage 4 zum Entwurf 
gekennzeichneten Abschnitten ist unseres Erachtens zu 
unterscheiden:
1): 750m nördlich der Gaststätte zur Schleuse bis zur Ortschaft 
(Lilienthal)
In diesem Teilbereich wird das Betreten der Deichkrone seit Jahren 
von uns geduldet. Im Laufe der Zeit ist tatsächlich ein Trampelpfad 
entstanden mit negativen Folgen vor allem für den Verband. 
Spaziergänger - sehr oft mit Hund – hinterlassen regelmäßig Müll. 
Hundekot wird nicht entfernt, das Buddeln von Hundelöchern nicht 
verhindert. Die Tiere sind oft nicht angeleint, sodass sich die 
Schäden nicht auf die Deichkrone beschränken. Besitzer lassen 
sie in den Kolken im Außendeichbereich schwimmen. 
Reparaturarbeiten und regelmäßige Ansprache verursachen beim 
Verband einen enormen Zeitaufwand und hohe Kosten.
Um Naherholung und Naturerleben weiter eingeschränkt 
zuzulassen, hat der Verband 2016 dem Antrag der Gemeinde 
Lilienthal zum Bau von 5 Bänken auf der Deichkrone in diesem 
Bereich dennoch zugestimmt. Sinn und Zweck war dabei eine 
nachträgliche Legalisierung der seit Jahren an den selben 
Standorten aufgestellten Sitzgelegenheiten. Die Nutzung des 

Zu § 3 Absatz 2 Ziffer 1:

Zu dem Aspekt des Betretens des Deiches ist eine Vielzahl von 
Stellungnahmen eingegangen. Einige fordern eine Rücknahme der 
im bisherigen Verordnungsentwurfs enthaltenen Freistellung zum 
Begehen des Deiches für einzelne Bereiche, die Gemeinde 
Ritterhude jedoch fordert weitere freigestellte Bereiche. Der 
Sachverhalt wurde von der zuständigen Naturschutzbehörde daher 
nochmals mit folgendem Ergebnis geprüft:

Den Anregungen wird in nachfolgend dargestellter Weise gefolgt. 

Das Betretungsrecht ist, wie vom Deich- und Sielverband St. 
Jürgensfeld festgestellt wird, primär im Deichrecht geregelt und 
daher durch die Deichbehörde zu kontrollieren. 

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das Verbot 
insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ursprünglichen Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben:
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern. 
Diesen Regelungen lagen  folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen. 

Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
naturschutzrechtlichen Betretungsverbot indes unberührt. Insofern 
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Trampelpfades wurde nicht explizit genehmigt, es ist nur von 
einem Zugang die Rede. Die Gemeinde hat dauerhaft die 
Verkehrssicherungspflicht übernommen für Bank und Zugang. Die 
Erschließung über den Trampelpfad ist allerdings seit vielen 
Jahren Praxis. Die Freistellung zum Betreten der Deichkrone in 
diesem Bereich kann u. E. aber wiederum nicht im Rahmen der 
geplanten NSG-Verordnung erfolgen. Sinnvoll wäre die 
Erweiterung der bestehenden, deichrechtlichen Genehmigung 
gemäß § 14 NDG. Dies kann nur aufgrund eines deichrechtlichen 
Antrages der Gemeinde geschehen.
2): Höhe Kirchweg bis etwa 800m westlich des Restaurants 
Wümmeblick-Höftdeich
Wie unter 1) näher ausgeführt, kann u. E. eine Freistellung im 
Rahmen der geplanten Schutzausweisung auch für diesen Bereich 
nicht erfolgen. Einen Antrag auf deichrechtliche Genehmigung 
gemäß § 14 NDG würden wir hier nicht unterstützen. In diesem 
Abschnitt hat sich bisher kein vergleichbarer Trampelpfad 
entwickelt (siehe Fotos). Hier stehen auch keine Bänke. Unser 
Mitarbeiter spricht Personen bei Bedarf an und bittet diese höflich, 
aber bestimmt, den Deichkörper zu verlassen. Der Schutz des 
Bauwerks dient damit insbesondere auch der Beruhigung des 
Gebietes und damit dem Schutzzweck der geplanten Verordnung.
Ein weiterer Aspekt ist die Verkehrssicherungspflicht. Der Verband 
ist nicht bereit, ein möglicherweise künftig höheres Risiko in 
diesem Bereich zu tragen. Der Deichkörper ist hier zudem 
ausschließlich in privater Hand. Die Grundeigentümer werden 
genauso wenig ein Interesse daran haben, „ungebetene Gäste“ zu 
empfangen und dabei auch noch zusätzliche Haftungsrisiken zu 
übernehmen.
Im Verordnungstext ist nur vom Recht des Betretens die Rede, in 
der Erläuterung zusätzlich von Begehung. Wir regen eine 
Klarstellung an, um ungewollte Freizeitnutzungen wie z. B. Joggen, 
Modell- oder Drohnenflug, Kiten und Fahrradfahren 
auszuschließen.
Zu § 3 (3) Nr. 1b/1c:
Für Teilnehmer von Bildungsveranstaltungen und Exkursionen soll 
das Betreten und Befahren sowie Abstellen von Kraftfahrzeugen 
mit Zustimmung der Naturschutzbehörde freigestellt sein. Wir 
verweisen wiederum auf das NDG, wonach die Benutzung des 
Deiches auch für den v. g. Personenkreis zunächst einmal 
ausgeschlossen ist. U. E. ist hier vorab eine Zustimmung der 
unteren Deichbehörde unter Beteiligung des Verbandes notwendig, 
um entsprechende Aktivitäten durchführen zu können.
Zu § 3 (3) Nr. 5:
In der Begründung sind nur einige Beispiele aufgeführt. Ist davon 
auszugehen, dass ein Deichverteidigungsfall ebenfalls unter diese 
Regelung fällt?
Zu § 3 (3) Nr. 7a-c:
Grundsätzlich gilt: Die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung 

bestand hier kein Konflikt zwischen dem Verordnungsentwurf und 
dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt, die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Lilienthal entsprechen weiterhin den Deichstrecken, die im 
ausgelegten Entwurf ursprünglich für eine Freistellung vorgesehen 
waren. Sollte ein Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die 
Gemeinde Lilienthal oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis 
als zuständiger Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde 
diesen genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die Frage nach der 
Verkehrssicherungspflicht klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort). 

c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Zu § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b und c: 
Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Deich- und 
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(Erhaltungsmaßnahmen) des a) Deichkörpers, b) der 
Deichverteidigungswege einschl. der Deichwegeseitengräben 
sowie des c) Außendeichsbereiches des Deiches richten sich 
grundsätzlich nach dem NDG und der Verordnung der 
Bezirksregierung Lüneburg zur Festsetzung der Abmessungen des 
rechten Wümmedeiches und des linken Hammedeiches im 
Bereich des Deich- und Sielverbandes St. Jürgensfeld vom 
21.08.1995 (AZ: 502.4-62210/7-1). Es ist für uns nicht 
nachvollziehbar, weshalb nun einzelne Erhaltungsmaßnahmen 
innerhalb der festgesetzten Abmessungen künftig nur unter dem 
Zustimmungs- bzw. Befreiungsvorbehalt der Naturschutzbehörde 
erfolgen sollen. Wir weisen insbesondere auch auf die bereits in 
Kraft getretene Verordnung über das NSG „Untere Wümme“ im 
Gebiet der Stadtgemeinde Bremen. Hier ist die ordnungsgemäße 
Unterhaltung der Deiche und Deichfußgräben und deren Anlagen 
ohne Einschränkung freigestellt.
7a) Wir gehen davon aus, dass die hier freigestellte Nutzung, 
Unterhaltung und Instandsetzung des Deichkörpers das Lagern, 
Einbringen und Entnehmen von Bodenbestandteilen genauso 
beinhaltet wie das zum Schutz der Deichsicherheit u. U. 
notwendige Beseitigen von Gehölzen im Rahmen der 
festgesetzten Abmessungen.
Der Verband ist über das Vorkommen des Lebensraumtypen 6510 
„Magere Flachland-Mähwiese“ bereits frühzeitig in Kenntnis gesetzt 
worden. Form und Umfang der bisherigen Unterhaltung in diesem 
Bereich ist praktisch identisch mit dem restlichen Deichkörper. Seit 
Jahrzehnten erfolgt auch hier eine 5-6malige, maschinelle 
Unterhaltung (Mahd). Es ist deshalb davon auszugehen, dass der 
Typ 6510 in diesem Bereich ganz offensichtlich trotz – oder sogar 
wegen – der v. g. Unterhaltungsmaßnahmen entstanden ist. Die 
Arbeiten des DSV sind somit eindeutig als schutzzweckkonform 
anzusehen. Ziel sollte hier sein, dem DSV eine unbefristete 
Zustimmung zu erteilen.
7c) Innerhalb der 1995 festgesetzten Abmessungen notwendige 
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten im 
Außendeichsbereich - z. B. die Reparatur des Deichfußes bei 
Bisam- bzw. Nutriabefall oder die Beseitigung von abgängigen 
Gehölzen - dienen der Deicherhaltung gemäß NDG. Die im 
Verordnungsentwurf enthaltenen Zustimmungs- bzw. 
Befreiungsvorbehalte sind u. E. daher nicht zielführend, da die v. g. 
gesetzlichen Regelungen vorrangig zu berücksichtigen sind 
(Gewährleistung der Deichsicherheit) und die Zuständigkeit und 
Verantwortung hier beim Verband liegen.

Sielverband kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der 
zuständigen Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 
Buchstaben b) und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine 
Zustimmung durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet 
des geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte 
erfolgen. Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege 
sowohl einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer 
deichrechtlichen Genehmigung als auch der Zustimmung der 
Privateigentümer. 

Zu § 3 Absatz 3 Ziffer 5: Ein Deichverteidigungsfall ist in jedem Fall 
eine Notfallsituation und fällt ebenfalls neben den in der 
Begründung exemplarisch aufgelisteten Fällen unter die 
Freistellungsregelung.

Zu § 3 Absatz 3 Ziffer 7a-c: Den Anregungen und Bedenken wird 
teilweise gefolgt.
Bei Ziffer 7 a wird der Zustimmungsvorbehalt zur Nutzung und 
Unterhaltung von Deichflächen mit Vorkommen des 
Lebensraumtyps "Magere Flachlandmähwiesen" gestrichen. Die 
Argumente des Stellungnehmers sind nachvollziehbar.

Eine Erhöhung und/oder Verbreiterung des Deichkörpers allerdings 
ist in dem schmalen NSG mit erheblichen Beeinträchtigungen durch 
den Baukörper und die Bauzeit verbunden. Für diese voraussichtlich 
sehr umfangreichen Vorhaben ist eine Befreiung durch die 
zuständige Naturschutzbehörde erforderlich. In diesem Punkt wird 
den Anregungen und Bedenken nicht gefolgt.

Ziffern 7 b und c. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung des 
Deichverteidigungsweges ist grundsätzlich freigestellt.Sollte sich ein 
Ausbau des Deichverteidigungsweges als notwendig herausstellen, 
ist (lediglich) die Erteilung einer Zustimmung durch die zuständige 
Naturschutzbehörde erforderlich. Dieser Zustimmungsvorbehalt ist 
erforderlich und zumutbar.

Bei deichbezogenen Unterhaltungsmaßnahmen im 
Außendeichsbereich können unter Umständen wertvolle 
Lebensraumtypen oder Lebensstätten geschützter Tierarten 
betroffen sein. Um dieses auszuschließen, bzw. zu minimieren ist 
ein Zustimmungsvorbehalt durch die zuständige Natur-
schutzbehörde erforderlich.
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25 45 § 4 Zusätzliche Regelungen zur 
Wasserwirtschaft

Zu § 4 (2) Nr. 1:
Die bereits in Kraft getretene Sammelverordnung für die 
Schutzgebiete Hammeniederung und Teufelsmoor regelt die 
zeitliche Begrenzung für die Gewässerunterhaltung so, dass „…die 
Gewässerunterhaltung vom 01.03. bis 31.08. sowie bei 
Lufttemperaturen von unter 5 °C vom 01.12 bis 28.02…“ verboten 
ist.
Hier sollen nun erneut - wie bereits im Arbeitsentwurf für die v. g. 
beiden Verordnungen - temperaturunabhängig Maßnahmen vom 
01.12.-31.08. verboten werden. Uns fehlt nach wie vor die 
fachliche Begründung für diese zusätzliche zeitliche Einschränkung 
von drei Monaten. Selbstredend ist in den Monaten Dezember bis 
Februar i. d. R. mit niedrigeren Temperaturen zu rechnen. In den 
vergangenen Jahren waren aber genauso regelmäßig gerade im 
Dezember ungewöhnlich milde Bedingungen zu beobachten 
(Stichwort Klimawandel!). Insofern ist für uns - und das gilt sicher 
ebenso für die Landwirte - nicht ansatzweise erkennbar, weshalb 
hier bei z. T. weniger als 2 km Entfernung zum NSG 
Hammeniederung wieder eine abweichende Regelung getroffen 
werden soll. Wie soll das in der Praxis umgesetzt und kontrolliert 
werden?
Zu § 4 (2) Nr. 2:
Siehe Nr. 1.

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.

Die unterschiedliche Regelungsweise im vorliegenden 
Verordnungsentwurf NSG Untere Wümme und in der 
Sammelverordnung Hammeniederung und Teufelsmoor ist 
gerechtfertigt. Im Gebiet der Sammelverordnung liegt ein 
weitläufiges, verzweigtes Gewässernetz vor, wohingegen im Gebiet 
des geplanten NSG Untere Wümme über die Wümme hinaus nur 
einige wenige Gräben vorhanden sind. Aufgrund der großen 
landwirtschaftlichen Betroffenheit bei der Sammelverordnung wurde 
mit Vertretern der Landwirtschaft ein Kompromiss getroffen, der 
temperaturabhängig auch in den Monaten Dezember bis Februar 
eine Gewässerunterhaltung zulässt. 

Im Gebiet des geplanten NSG Wümme ist keine 
temperaturabhängige Regelung der Gewässerunterhaltung 
vorgesehen. Das Verbot der Gewässerunterhaltung gilt auch in den 
Monaten Dezember bis Februar generell, da die 
temperaturabhängige Regelung zur Gewässerunterhaltung 
kompliziert und schwer zu kontollieren ist. Darüber hinaus ist auch 
bei einer Temperatur von 5 °C und knapp darüber die Mobilität 
vieler Gewässerorganismen, beispielsweise der im Gebiet 
vorkommenden  FFH-Art Schlammpeitzger eingeschränkt, so dass 
eine Gewässerunterhaltung in den Wintermonaten auch bei 
Temperaturen ab 5 °C die Überwinterugschancen dieser 
Organismen gefährdet.

Ebenso wird der Rückschnitt von Röhricht, abweichend von der 
Regelung in der Sammelverordnung auch in den Wintermonaten 
generell verboten. Grund ist, dass viele Arten, die Röhricht 
besiedeln, bei der Überwinterung auf stehende Röhrichthalme des 
vergangenen Jahres angewiesen sind. Auch hier gilt, dass die 
temperaturabhängige Regelung zum Rückschnitt von Röhricht 
kompliziert und schwer zu kontrollieren ist.

Allerdings soll die Unterhaltung der Wümme, abweichend von den 
Regelungen für die weiteren Gewässer des Schutzgebietes 
nunmehr auch von den Verboten des § 4 Abs. 2 u.a. also auch der 
zeitlichen Befristung auf die Monate September bis November 
freigestellt werden, soweit diese Maßnahmen vorab der zuständigen 
Naturschutzbehörde angezeigt werden. Da für die Wümme ein 
naturschutzfachlich abgestimmter Unterhaltungsplan vorliegt, wird 
dies als ausreichend erachtet.
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25 46 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd Zu § 7 (2) Nr. 1:
Die Nutria ist in der Lage, große, sogar lebensbedrohende 
Schäden am Deichkörper zu verursachen. Die örtlichen 
Jagdpächter sind nachweislich sehr um die Bekämpfung dieser 
invasiven Art bemüht. Insbesondere in den geplanten 
Beruhigungszonen hat sich die Art in den letzten Jahren dennoch 
stark vermehrt. Der Verband hat die große Sorge, dass ein 
weitgehendes Jagdverbot in diesen Bereichen zu einem deutlichen 
Absinken der Jagdaktivitäten führt, wovon die Nutriapopulation 
profitieren würde. Wir regen deshalb an, analog der Verordnung 
über das NSG „Untere Wümme“ im Gebiet der Stadtgemeinde 
Bremen die „Ausübung der Jagd im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen freizustellen“.

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd sowie des Jagdschutzes 
bleibt im geplanten NSG mit einzelnen Einschränkungen freigestellt. 
Auch in den "Beruhigungszonen", in denen die Ausübung der Jagd 
ansonsten verboten ist, bleibt aber die Jagd auf Schwarzwild, Nutria 
und Prädatoren freigestellt.

Das grundsätzliche, ganzjährige Jagdverbot in den 
Beruhigungszonen ist naturschutzfachlich unbedingt erforderlich, 
um störungsanfälligen, gefährdeten Arten wie z. B. dem Fischotter 
und vielen Vogelarten, die die Röhrichte sowohl zur Brutzeit (zum 
Beispiel Rohrweihe) als auch zur Zugzeit (zum Beispiel Stare, 
Schwalben) nutzen, störungsfreie Ruhezonen zu bieten. Die in die 
Beruhigungszonen einbezogenen Gewässer dienen darüber hinaus 
Wasservögeln ganzjährig als (Teil-) Lebensraum. Auch diese 
benötigen aufgrund ihres Fluchtverhaltens unbedingt störungsfreie 
Lebensräume.

Das grundsätzliche Jagdverbot ausschließlich in den besonders 
sensiblen Bereichen und die darüber hinaus weitgend freigestellte 
ordnungsgemäße Ausübung der Jagd in den übrigen Bereichen des 
geplanten NSG stellt bereits einen Kompromiss zwischen den 
naturschutzfachlichen Erfordernissen und den jagdlichen Belangen 
dar. Zudem ist die Bejagung der Nutria ohnehin auch in den 
Beruhigungszonen freisgestellt.

Landvolk Osterholz

18 26 Zur gesamten Verordnung Zu dem von Ihnen vorgelegten Verordnungsentwurf über das 
Naturschutzgebiet „Untere Wümme“ nehmen wir als Vertretung für 
die Grundeigentümer und Bewirtschafter der betroffenen 
landwirtschaftlich genutzten Flächen und der als Gebietsnachbarn 
betroffenen Landwirte folgendermaßen Stellung:

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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18 27 § 1 Naturschutzgebiet  1.Das gesamte hier betroffene neue Naturschutzgebiet „Untere 
Wümme“ ist bereits als FFH-Gebiet gemeldet. Fast alle 
betroffenen Flächen sind zudem bereits im bisherigen 
Naturschutzgebiet „Untere Wümme“ belegen. Flächenmäßig 
ergeben sich somit kaum neue Betroffenheiten. 

Anderseits ist die Frage gerechtfertigt, warum es überhaupt eines 
neuen Naturschutzgebietes „Untere Wümme“ bedarf, wenn 95,5 % 
des neugeplanten Naturschutzgebietes ohnehin bereits als 
Naturschutzgebiet bzw. – nur zu 1,5 % - als 
Landschaftsschutzgebiet unter Schutz stehen. Die bestehende 
Naturschutzgebietsverordnung „Unter Wümme“ vom 28.04.1988 
stellt insoweit bereits ein ausreichendes Naturschutzregime und 
eine ausrei-chende Sicherung für das gemeldete FFH-Gebiet dar. 
Einer neuerlichen Schutzgebietsausweisung bedarf es deshalb 
nicht. Sie sollte aus diesem Grunde auch unterbleiben.

 2.Zum gleichen Ergebnis führt die Betrachtung des 
Naturschutzgebietes auf der Bremischen Seite, mit welchem das 
dort ebenfalls bestehende FFH-Gebiet gesichert wird. Auch diese 
Bremische Verordnung ist sehr viel einfacher „gestrickt“ als das 
nun vorgelegte Verordnungswerk der Kreisverwaltung Osterholz. 
Die Bremische Verordnung passt gut zur alten 
Naturschutzgebietsverordnung „Untere Wümme“ im Landkreis 
Osterholz, passt aber kaum zum nun vorgelegten neuen 
Regelungswerk. 

Womit lassen sich diese unterschiedlichen Regelungsintensitäten 
rechtfertigen? Wie soll das praktisch umgesetzt werden, etwa bei 
den Regelungen für die Außendeichsflächen, etwa zur Jagd oder 
zur Fischerei? Wird die Landesgrenze innerhalb des Flusslaufes 
nun kenntlich gemacht, damit für die betroffenen Nutzer erkennbar 
ist, in welcher Ge- oder Verbotszone sie sich gerade aufhalten, ob 
sie Vorschriften der Osterholzer Verordnung oder die weniger 
einschränkenden Vorgaben der Bremischen Verordnung einhalten 
müssen?

Eine Ländergrenzen übergreifende Abstimmung hat offenbar nicht 
stattgefunden. Hier wäre in jedem Falle deutlich nachzubessern.

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

Zu 1.: Es trifft zu, dass nahezu das gesamte geplante neue NSG 
"Untere Wümme" als FFH-Gebiet gemeldet ist und sich ebenfalls 
flächenmäßig mit dem bestehenden bisherigen Naturschutzgebiet 
"Untere Wümme" nahezu deckt.

Es trifft jedoch nicht zu, dass die bestehende NSG-Verordnung (zur 
besseren Unterscheidung im weiteren Verlauf als "Altverordnung" 
bezeichnet) eine ausreichende Sicherung darstellt, da diese nicht 
die Anforderungen der EU-Kommission an die Unterschutzstellung 
von FFH-Gebieten erfüllt. Die EU-Kommission hat in einem 
Vermerk vom 14.05.2012 dargelegt, welche Anforderungen sie an 
die Unterschutzstellung von FFH-Gebieten stellt. Dies sind neben 
anderen eine Drittverbindlichkeit, eine verbindliche kartenmäßige 
Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung der 
Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines 
Verfahrens mit Beteiligung der Betroffenen.  Erhaltungsziele sind 
die Ziele, die im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustands eines natürlichen 
Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse oder einer in 
Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführten Art für ein Natura 2000-
Gebiet festgelegt sind.

Als Bestandteil des Schutzzwecks der Schutzgebietsverordnung 
sind die gebietsbezogenen Erhaltungsziele Grundlage für die zu 
formulierenden Verbote und Freistellungen, und sie stellen eine 
wesentliche Grundlage für die Prüfung der Auswirkungen von 
Plänen und Projekten auf ein Gebiet dar. Ferner bilden sie die 
Bezugsgrundlage für die gebietsbezogenen Erhaltungsmaßnahmen.

Die Altverordnung "NSG Wümmewiesen" erfüllt diese 
Anforderungen nicht, so dass hier eine Neuausweisung des 
Naturschutzgebietes zur Sicherung des FFH-Gebietes erforderlich 
ist.

Zu 2.: Der vorliegende Verordnungsentwurf weicht tatsächlich in 
Bezug auf Regelungstiefe und Aufbau von der NSG-Verordnug auf 
Bremer Seite ab. Abstimmungsgespräche haben aber sehr wohl 
stattgefunden. In den Punkten Gewässerunterhaltung und 
Bootsverkehr sind die beiden Verordnungen überwiegend 
einheitlich. 

Die Regelungen zur Landwirtschaft unterscheiden sich stärker 
voneinander. Sie betreffen aber unterschiedliche klar voneinander 
zu trennende Flächen auf Bremer und Osterholzer Seite. Eine 
"Kenntlichmachung der Landesgrenze innerhalb des Flusslaufes" ist 
dafür sicherlich nicht erforderlich.
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Die unterschiedlichen Regelungen zur Fischerei in beiden 
Verordnungen werden aus Naturschutzsicht für fachlich erforderlich 
gehalten. In der Bremer NSG-Verordnung wird die Fischerei im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen freigestellt. Der hier 
ansässige Angelverein trifft allerdings eine Selbstverpflichtung mit 
ganzjährigen Einschränkungen der Fischerei für bestimmte Arten 
(Bremische Fischereiordnung). Diese Selbstverpflichtung kann nur 
mit Genehmigung der obersten Naturschutzbehörde geändert 
werden. Auf weiten Strecken (unterhalb von Kropps Wasseruhr) ist 
die Wümme auf Bremer Seite an keinen Angelverein verpachtet, so 
dass hier in Bezug auf die Fischerei nur das Bremische Lehnsrecht 
gilt, nachdem Anlieger geringe Mengen an Fisch für den eigenen 
Verzehr angeln dürfen ansonsten findet hier aber keine Fischerei 
statt.

18 28 Zur gesamten Verordnung  3.Unsere nachfolgenden Anregungen und Bedenken betreffen 
lediglich die Binnendeichs belegenen Schutzgebietsflächen; der 
Bereich zwischen den Schutzdeichen, also die 
Außendeichsflächen, sind nicht in landwirtschaftlicher Nutzung; 
insoweit werden wir als Vertretung der Landwirtschaft von jenen 
Regelungen nicht unmittelbar betroffen.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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18 29 § 4 Zusätzliche Regelungen zur 
Wasserwirtschaft

 a.In § 4 Abs. 1 wird die Neuanlage von Gräben, Grüppen sowie 
Dränagen verboten. In Abs. 4 wird freigestellt „die 
ordnungsgemäße Unterhaltung bestehender Gräben, Grüppen und 
Dränagen unter Einhaltung der Regelungen gemäß Abs. 2 sowie 
mit Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde die 
Instandsetzung bestehender Gräben, Grüppen und Dränagen 
sowie die Erneuerung bestehender Dränagen“. Insoweit wird 
beanstandet, dass die letztere Freistellung zur Instandsetzung 
sowie zur Erneuerung bestehender Dränagen unter den 
Zustimmungsvorbehalt der zuständi-gen Naturschutzbehörde 
gestellt wird. 
Am Entwässerungssystem hängen nicht nur die unmittelbar in das 
Naturschutzgebiet einbezogenen Flächen, sondern auch andere, 
außerhalb des Schutzgebietes belegene Flächen sind in dieses 
Entwässerungssystem einbezogen. Es ist deshalb in den meisten 
Fällen elementar wichtig, dass das Entwässerungssystem 
bestehen bleibt, wofür neben der Instandsetzung gerade auch die 
Erneuerung bestehender Entwässerungseinrichtungen gehört. 
Insoweit darf keine Unsicherheit bestehen, dass dies auch 
zukünftig zulässig ist. Der Zustimmungsvorbehalt ist deshalb 
ersatzlos zu streichen.

 b.§ 4 Abs. 2 beschränkt die Gewässerunterhaltung 
unverhältnismäßig, indem die Ge-wässerunterhaltung nur noch in 
den Monaten September bis November zulässig sein soll. Das wird 
in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten verursachen und so kaum 
durchführbar sein. Die Gewässerunterhaltung muss insbesondere 
auch in den Wintermonaten bis Ende Februar zulässig sein.

 c.Die Nutzung eines 5 Meter breiten Streifens entlang der 
Gewässer soll beschränkt werden. Die Formulierung ist insoweit 
unklar bzw. undeutlich. Wenn damit gemeint ist, dass 
Randstreifen, welche schon jetzt – bei Verabschiedung der neuen 
NSG-Verordnung – nicht mehr in der landwirtschaftlichen Nutzung 
sind, ist das zu ak-zeptieren. Sollte damit gemeint sein, dass 
zukünftig ein 5 Meter breiter Randstreifen aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und insoweit die 
Mahd bis 31.07. verboten werden soll, wird dem mit Nachdruck 
widersprochen. Die Nutzung der Randstreifen an den Binnendeichs 
vorhandenen Gewässern muss – unter Beach-tung der 
allgemeinen gesetzlichen Vorgaben – weiterhin zulässig bleiben, 
somit auch die Mahd vor dem 31.07. eines jeden Jahres.

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.

a. Der Zustimmungsvorbehalt in § 4 Abs. 4  für die Erneuerung und 
Instandsetzung bestehender Gräben, Grüppen und Dränagen soll 
eine zusätzliche Entwässerung der Flächen verhindern. Bei der 
Prüfung, ob eine Zustimmung erteilt werden kann, würde also nur 
eine zusätzliche Entwässerung zum Versagen der Zustimmung 
führen, nicht aber der Erhalt des Status Quo. Der 
Zustimmungsvorbehalt führt somit nicht zu einer Veränderung des 
bestehenden Entwässerungssystems. Eine zusätzliche 
Entwässerung hingegen würde dem Schutzzweck gemäß § 2 
widersprechen. 

b. Eine Beschränkung der Gewässerunterhaltung auf die Monate 
September bis November ist erforderlich zur Schonung der 
aquatischen und amphibischen Lebensgemeinschaften sowie 
aufgrund der Brut- und Rastzeit. 
Von Dezember bis Februar herrschen in der Regel niedrige 
Temperaturen vor. Eine Räumung bei niedrigen Temperaturen 
verschlechtert die Überwinterungschancen für Amphibien und 
Fische, die bei niedrigen Temperaturen weitgehend 
bewegungsunfähig sind. 

Im Gebiet des geplanten NSG Wümme ist keine 
temperaturabhängige Regelung der Gewässerunterhaltung 
vorgesehen. Das Verbot der Gewässerunterhaltung gilt auch in den 
Monaten Dezember bis Februar generell, da die 
temperaturabhängige Regelung zur Gewässerunterhaltung 
kompliziert und schwer zu kontollieren ist. Darüber hinaus ist auch 
bei einer Temperatur von 5 °C und knapp darüber die Mobilität 
vieler Gewässerorganismen, beispielsweise der im Gebiet 
vorkommenden  FFH-Art Schlammpeitzger eingeschränkt, so dass 
eine Gewässerunterhaltung in den Wintermonaten auch bei 
Temperaturen ab 5 °C die Überwinterugschancen dieser 
Organismen gefährdet."

c. In § 4 Abs. 2 Ziffer 6 wird die Mahd von landwirtschaftlich nicht 
genutzten 5 m breiten Streifen entlang der Gewässer geregelt. Die 
Flächen unterliegen somit bereits jetzt keiner landwirtschaftlichen 
Nutzung.
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18 30 § 5 Zusätzliche Regelungen zur 
Landwirtschaft

 d.Die Regelung in § 5 Abs. 2 Nr. 10 will jegliche Bodenbearbeitung 
in der Zeit vom 01.03. bis 15.05. verbieten. Auch das ist 
unverhältnismäßig. Zumindest im ganzen Monat März muss 
weiterhin Schleppen und Walzen der Grünlandflächen zulässig 
sein, ebenso die Schlitzsaat. Soweit darüber hinaus das Verfüllen 
von Bodensenken, -mulden und –rinnen ganzjährig reglementiert 
wird, ist das gleichermaßen als unver-hältnismäßig anzusehen. 
Diese Maßnahmen müssen weiterhin generell zulässig sein, und 
zwar ohne die engen Vorgaben der angefügten Freistellung mit 
zum Teil erforderlichen vorherigen Anzeigen.

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.
Die Ausschlusszeit (01.03. bis 15.05.) für die Bodenbearbeitung, 
eingeschlossen das Walzen und Schleppen, ist zum Schutz von 
bodenbrütenden Vogelarten erforderlich. 

Das Verbot der Veränderung des Bodenreliefs kann als 
Standardverbot einer Schutzgebietsausweisung bezeichnet werden. 
Der Erhalt des Reliefunterschiedes ist essentiell für unterschiedliche 
Standortfaktoren, die Voraussetzung für eine Vielfalt der Vegetation 
und der Fauna sind. Die Kritik wird daher ebenfalls zurückgewiesen. 

Um das Verbot dennoch praxistauglich auszugestalten wurden 
mehrere Freistellungen formuliert. Unter anderem sollen die 
Ausbesserung von Fahrspuren, durch Vieh verursachte Kuhlen, 
kleinflächigen und linienförmigen Versackungen über 
Drainagesträngen sowie Wildschweinschäden nach vorheriger 
Anzeige möglich sein. Diese Regelungen, inklusive der vorherigen 
Anzeigepflicht, wurden bereits im Rahmen der 
Abstimmungsgespräche zur Ausweisung der Sammelverordnung 
Hammeniederung und Teufelsmoor mit dem Landvolk detailliert 
abgesprochen.

18 31 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd  4.Zu den Regelungen zur Jagd wird für die betroffenen 
Grundeigentümer der ZJEN noch Stellung nehmen. Aus unserer 
Sicht sind die dort aufgestellten Vorgaben allerdings als viel zu 
kleinteilig und unübersichtlich zu beanstanden und sind offenbar 
auch ohne Abstimmung mit der Bremischen Seite entworfen 
worden.

Die zusätzlichen Regelungen zur Jagd (§ 7) sind 
naturschutzfachlich erforderlich. Die Auffassung, die Regelungen 
seien zu kleinteilig und unübersichtlich, wird nicht geteilt  Auf die 
entsprechende Abwägung der Einzelaspekte bei der Stellungnahme 
des ZJEN wird verwiesen.
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18 32 § 12 Pflege- Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen

 5.Befürchtungen bei den betroffenen Grundstückseigentümern und 
Bewirtschaftern rufen auch die Regelungen in § 11 hervor, mit 
denen der Verwaltung erhebliche Kompetenzen zur Anordnung von 
Pflege-, Entwicklung- und Wiederherstellungsmaßnahmen 
eingeräumt werden, welche dann in Managementplänen, 
Maßnahmenplänen oder Maßnahmenblättern festgelegt werden 
sollen. Das ist alles viel zu weitgehend und widerspricht dem von 
der Verwaltung aufgrund unserer verfassungsrechtlichen Ordnung 
zu beachtenden Bestimmtheitsgrundsatz. Zudem werden durch 
derartige unbestimmte Formulierungen, zudem noch sprachlich 
unnötig aufgebläht, Ängste bei den betroffenen 
Grundstückseigentümern und Bewirtschaftern geschürt.

Die Bedenken werden nicht geteilt.

Die Stellungnehmenr kritisieren, dass der Paragraph "Pflege-, 
Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen"  (im 
ausgelegten Entwurf § 12, aufgrund der Streichung eines 
Paragraphen nun § 11) zu weitgehend sei und dem 
Bestimmtheitsgrundsatz widerspreche. 

Gemäß § 22 BNatSchG in Verbindung mit § 15 NAGBNatSchG ist 
die zuständige Naturschutzbehörde vom Gesetzgeber ermächtigt, 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen unter 
anderem im Naturschutzgebieten durchzuführen oder durchführen 
zu lassen. Der Gesetzgeber hat eine Ermächtigung für solche 
Naturschutzgebiete vorgesehen, bei denen zur Erreichung des 
Schutzzweckes neben Verboten und ähnlichen Regelungen die 
Durchführung aktiver Pflege-, Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen erforderlich ist, ohne dass diese 
Maßnahmen im Vorhinein schon konkret benannt werden können. 
Ihre Benennung erfordert i.d.R. zunächst die Aufstellung eines 
Pflege- und Entwicklungsplanes, eines Managementplanes oder 
entsprechender Konzepte. Bei der Erstellung dieser Pläne werden 
die von den geplanten Maßnahmen betroffenen Grundeigentümer 
und sonstigen Nutzungsberechtigten sowie die Träger öffentlicher 
Belange,und anerkannte Naturschutzverbände angemessen 
beteiligt. Die Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplanes, 
eines Managementplanes oder anderer entsprechender Konzepte 
erfolgt, um die erforderlichen Maßnahmen konkret bestimmen und 
festlegen zu können. Somit ist der Vorwurf, der Bezugsparagraph 
des Verordnungsentwurfs widerspreche dem 
Bestimmtheitsgrundsatz haltlos.

Das Naturschutzrecht ermöglicht es, die Ermächtigung auch für 
Privatflächen auszusprechen. Im § 12 (neu: § 11) Absatz 2 des 
Verordnungsentwurfs wird  diese Ermächtigung für Privatflächen 
allerdings  deutlich eingeschränkt. 
Die  Ermächtigung gilt nur für folgende Flächen und Maßnahmen:
a. auf öffentlichen Flächen für alle erforderlichen Maßnahmen;
b. auf landwirtschaftlich genutzten Privatflächen nur für 
Gelegeschutzmaßnahmen (z.B. Kennzeichnung von Gelegen, 
Sicherung von Gelegen mit Weideschutzkörben);

 c. auf landwirtschaftlich nicht genutzten Privatflächen, soweit sie 
bereits gesetzlich geschützte Biotope, geschütztes Ödland oder 
sonstige naturnahe Flächen aufweisen aufweisen, für alle 
erforderlichen Maßnahmen.

Die Ermächtigung beschränkt sich somit bei Privatflächen auf 
Maßnahmen, die die landwirtschaftliche Nutzung nicht oder nur 
marginal berühren. Auf der anderen Seite sind  gerade 
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Gelegeschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Pflege und 
Entwicklung der benannten landwirtschaftlich nicht genutzten 
Biotope  naturschutzfachlich in besonderem Maße erforderlich. Die 
Ermächtigung ist im Hinblick auf das landwirtschaftlich Verträgliche 
und naturschutzfachlich besonders Notwendige ausgewogen 
gestaltet.

Ungeachtet der Ermächtigung eröffnet das NAGBNatSchG auch die 
Möglichkeit, Pflege-, Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen im Einzelfall anzuordnen (Absatz 
3). Dazu definieren das BNatSchG und NAGBNatSchG bestimmte 
Bedingungen. Die wichtigsten diesbezüglichen Regelungen werden 
im Bezugsparagraphen deklaratorisch wieder gegeben (Absätze 4 
und 5).

18 33 Sonstiges Der vorgelegte Entwurf der Naturschutzgebietsverordnung wird 
insgesamt nachdrücklich abgelehnt, da er unseres Erachtens – wie 
vorstehend Nr. 1 und 2 ausgeführt – nicht erforderlich ist und ein 
viel zu enges und unübersichtliches Regelungswerk darstellt. Sollte 
er dennoch verabschiedet werden, müssten unsere vorstehenden 
Anregungen und Bedenken zu den Einzelregelungen Beachtung 
finden.

Die abschließenden, zusammenfassenden Ausführungen werden 
zur Kenntnis genommen. Auf die Abwägungen zu den Anregungen 
und Bedenken bezüglich der Einzelregelungen an entsprechender 
Stelle wird verwiesen.

Landwirtschaftskammer Niedersachsen Bremervörde

72 122 Zur gesamten Verordnung Zum vorliegenden Entwurf der Natuschutzgebietsverordnung 
„Untere Wümme“ nehmen wir als Träger des öffentlichen Belanges 
Landwirtschaft im Folgenden Stellung. Eine Stellungnahme aus 
forstfachlicher Sicht erfolgt erforderlichenfalls direkt vom Forstamt 
Nordheide-Heidmark der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 
Fischereiliche Belange sind nach Beteiligung unseres 
Fachbereiches Fischerei, XXXXXX, XXXXXX, unten angeführt.
Der Landkreis Osterholz beabsichtigt im Rahmen der nationalen 
Sicherung des FFH-Gebietes „Untere Wümmeniederung, untere 
Hammeniederung mit Teufelsmoor“ die Ausweisung des 
Naturschutzgebiets „Untere Wümme“ (198 ha). Im Zuge dessen 
wird die für den annähernd gesamten Geltungsbereich bestehende 
NSG-Verordnung „Untere Wümme“ aus 1998 außer Kraft treten. 
Das geplante NSG liegt vollständig im zu sichernden FFH-Gebiet.

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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72 123 § 5 Zusätzliche Regelungen zur 
Landwirtschaft

A. Landwirtschaftliche Belange
Der Geltungsbereich des geplanten NSG umfasst im Wesentlichen 
den Teil der zum Landkreis Osterholz gehörenden Wümme und 
den durch den Wümmedeich begrenzten Außendeichflächen, in 
denen i.d.R. keine landwirtschaftliche Nutzung stattfindet. Im 
westlichen und östlichen Bereich des NSG geht die NSG-Grenze 
über die Deichlinie hinaus und bezieht u.a. binnendeichs liegende 
Grünlandflächen zur Größe von insgesamt ca. 25 ha mit ein. Diese 
sind ebenfalls Bestandteil des FFH-Gebiets.
In der Verordnung sind Einschränkungen für die Landwirtschaft 
vorgesehen.
Grundsätzlich begrüßen wir die von den Verboten freigestellten 
Handlungen zur landwirtschaftlichen Bodennutzung und die mit der 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen einhergehenden, 
freigestellten Handlungen.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

72 124 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Gemäß § 3 (2) Nr. 13 wird die Zulässigkeit baulicher Anlagen mit 
einem Zustimmungsvorbehalt versehen. Dabei setzten wir voraus, 
dass eine Zustimmung bei Bauvorhaben im Zusammenhang mit 
den in den betreffenden Gebieten liegenden Hofstellen 
insbesondere bei Bauvorhaben gemäß § 35 (1) BauGB dann erteilt 
wird, wenn das Vorhaben den jeweiligen Schutzzweck nicht 
erheblich beeinträchtigt.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Es wird hierzu auf § 9 Absatz 2 (im ausgelegten Entwurf § 10 
Absatz 2) verwiesen. Hier wird ausgeführt, dass die zuständige 
Naturschutzbehörde die gemäß §§ 3 bis 8 erforderlichen 
Zustimmungen auf Antrag zu erteilen hat, wenn die beabsichtigte 
Handlung den Schutzzweck nicht oder nur unwesentlich 
beeinträchtigt.
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72 125 § 5 Zusätzliche Regelungen zur 
Landwirtschaft

Gemäß § 5 (2) Nr. 3 ist ein Verbot des Einsatzes von jeglichen 
Pflanzenschutzmitteln vorgesehen, die selektive Behandlung zur 
Bekämpfung von Rasenschmiele, Ampfer und Flatterbinse sowie 
Tipula freigestellt. Dies begrüßen wir ausdrücklich. Es handelt sich 
hier um eine abschließende Aufzählung. Erfahrungen zeigen, dass 
auch bei Grünlandflächen auf Moorstandorten in 
Naturschutzgebieten ein Auftreten von weiteren als den o.g. 
Pflanzen erfolgen kann, die nur mit chem. Pflanzenschutzmitteln 
beseitigt werden können. Zu nennen ist hier etwa konkret das 
Jakobskreuzkraut als Giftpflanze. Daneben können 
Sumpfschachtelhalm und Ackerkratzdistel die landwirtschaftliche 
Nutzung beeinträchtigen. Im Allgemeinen halten wir es daher für 
erforderlich, diese Vorgabe offener zu formulieren, etwa.: „[...] 
freigestellt ist der selektive Einsatz zur Bekämpfung von die 
landwirtschaftliche Nutzung beeinträchtigenden 
Dominanzbeständen von z.B. Rasenschmiele, [...]“.
Die weitergehende Regelung im Verordnungsentwurf sieht vor, 
dass eine Bekämpfung nicht auf einem 5 m breiten Streifen 
entlang der Gewässer stattfinden darf. Sofern sich die o.g. 
Dominanzbestände von diesem Streifen aus ausbreiten, kann eine 
Behandlung im Streifen erforderlich werden. Hier könnte eine 
Einzelpflanzenbehandlung erfolgen. Dementsprechend regen wir 
an, eine erforderliche Behandlung im Einzelfall zuzulassen. 
Diesbezüglich schlagen wir vor, für etwaige naturschutzverträgliche 
Pflanzenschutzmaßnahmen den Pflanzenschutzdienst unseres 
Hauses einzubeziehen.
Gemäß § 5 (2) Nr. 7 ist die Umwandlung in eine andere Kulturart 
untersagt. Der Begriff Kulturart bezieht sich in der Agrarförderung 
auf einzelne Kulturen (wie z.B. Wintergerste, Silomais, Mähweide 
usw.). Gemäß Begründung bezieht sich die Regelung auf 
Grünland. In der Systematik der Agrarförderung lässt sich 
Dauergrünland in mehrere Kulturarten unterteilen (z.B. Wiesen, 
Mähweiden, Weiden und Almen). Dementsprechend könnte der 
Begriff Kulturart falsch interpretiert werden. Daher regen wir die 
Verwendung einer regelmäßig angewendeten Formulierung an, wie 
z.B.: „[...] Umwandlung von Grünland in Acker“.
Bezüglich der Regelungen des § 5 (2) Nr. 13 regen wir an, die 
Bewirtschafter über die örtlichen Unterstützungsangebote zu 
Gelegeschutzmaßnahmen (Ansprechpartner, ggf. Ausstattung) zu 
informieren.
In § 5 (2) Nr. 15 wird eine Begrenzung der Kalkung an Einzel-pH-
Werte geknüpft. Gemäß Begründung ist durch die Regelung 
vorgesehen, dass über die pH-Versorgungsstufe C 
(anzustrebender Zustand, Erhaltungsdüngung) hinaus (Stufen D 
und E) keine Düngung erfolgen soll. Dies entspricht im Grundsatz 
den Empfehlungen der Landwirtschaftskammer und der guten 
fachlichen Praxis. Die Empfehlungen sind jedoch nicht an einzelne 
ph-Werte, sondern an Gehaltsklassen (Wertspannen) in 

Zu den Anregungen und Bedenken wird im Folgenden Stellung 
genommen:

§ 5 Absatz 2 Ziffer 3: 
Der Anregung die Freistellung des selektiven Einsatzes zur 
Bekämpfung von die landwirtschaftliche Nutzung 
beeinträchtigenden Dominanzbeständen nach vorheriger Anzeige 
nicht abschließend für die Arten Rasenschmiele, Ampfer, 
Flatterbinse und Wiesenschnake festzulegen sondern statt dessen 
offener zu formulieren wird nicht gefolgt. 

Die Abweichungsmöglichkeit gemäß § 5 Absatz 2 Ziffer 3 ist 
ausreichend. Jakobs-Kreuzkraut und Ackerkratzdistel sind keine 
typischen Arten feuchten Grünlandes. Eine befürchtete Ausbreitung 
im Schutzgebiet ist daher unwahrscheinlich. Die Bekämpfung von 
Sumpfschachtelhalm ist generell aufgrund der tiefliegenden 
unterirdischen Ausläufer schwierig. Eingesetzte 
Pflanzenschutzmittel erreichen die tiefliegenden Ausläufer nicht und 
sind daher wenig, bzw. nur kurzfristig wirksam. Eine Bekämpfung 
des Sumpschachtelhalms kann daher nur bedingt mechanisch 
erfolgen.

Weiterhin regt der Stellungnehmer an, die Bekämpfung der 
genannten Dominanzbestände auch auf den 5 m breiten Streifen 
entlang von Gewässern zuzulassen. Der Verordnungsentwurf sieht 
hier das Verbot jeglicher chemischer Pflanzenschutzmittel ohne die 
für die übrigen Flächen geltende Freistellung der Bekämpfung von 
bestimmten Dominanzbeständen vor. Der Anregung wird nicht 
gefolgt, Aufgrund der direkten Nähe zum Gewässer und der sich 
daraus ableitenden Gefahr des Eintrages in das Gewässer ist hier 
die strengere Regelung erforderlich.

Darüber hinaus wird das angesprochene Anzeigeverfahren in einen 
Zustimmungsvorbehalt umgewandelt. Diese Änderung basiert auf 
der Abwägung von Stellungnahmen, die darauf hinweisen, dass die 
bisherige Altverordnung "NSG Unter Wümme" die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln generell verbietet. Das bisherige 
Schutzniveau soll weitestgehend bestehen bleiben. Nach vorheriger 
Anzeige kann die zuständige Naturschutzbehörde genauer prüfen, 
inwieweit der selektive Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in 
Einzelfällen zulässig ist.

§ 5 Absatz 2 Ziffer 7:
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.

Die Formulierung "Umwandlung in eine andere Kulturart" wird im 
Sinne des vorliegenden Verordnungsentwurfs als umfassend und 
verständlich gesehen, zumal diese in der mit ausgelegten 
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Abhängigkeit vom Humusgehalt und Bodenart geknüpft. Somit ist 
eine differenzierte Betrachtung durch die Systematik gegeben. Wir 
empfehlen, im
Verordnungstext die Versorgungsstufe C anstatt des pH-Wertes 
anzugeben. Diese werden in den Bodenproben für jeden Standort 
(abhängig vom Humusgehalt und Bodenart) ausgewiesen. Somit 
würde auch gewährleistet, dass bei eventuellen Verschiebungen 
der pH-Gehaltsklassen in der Stufenzuordnung der 
Verordnungstext stets den aktuellen Empfehlungen entspricht. In 
Bezug auf Phosphor beispielsweise ist durch einen jüngst 
veröffentlichten Standpunkt des VDLUFA (Phosphordüngung nach 
Bodenuntersuchung und Pflanzenbedarf, März 2018) eine 
Verschiebung in der Zuordnung der Phosphorgehaltsklassen zu 
den Versorgungsstufen zu erwarten.
In § 5 (3) wird auf die Bewirtschaftungserfordernisse des 
gesetzlichen Biotopschutzes hingewiesen. Im Hinblick auf die 
Gewährleistung einer rechtssicheren Bewirtschaftung regen wir 
diesbezüglich an, die Eigentümer und Bewirtschafter über die im 
Geltungsbereich erfassten, gesetzlich geschützten Biotope zu 
informieren.
Gemäß § 5 (4) sind im Einzelfall in Abstimmung mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde Abweichungen von den 
Bestimmungen des § 5 (2) möglich. Dies begrüßen wir 
ausdrücklich und halten die Regelung für zweckmäßig, zielführend 
und erforderlich. Dadurch kann den im Einzelfall auftretenden, 
meist witterungsbedingten Erfordernissen - unter der 
Berücksichtigung des Schutzzweckes - Rechnung getragen 
werden.
Die vorliegenden Unterlagen enthalten bisher keine Angaben zur 
Ausgleichsfähigkeit der für die Flächenbewirtschaftung 
vorgesehenen Einschränkungen mit der Niedersächsischen 
Erschwernisausgleichsverordnung bzw. Entschädigungsfähigkeit 
gemäß § 68 (1-3) BNatSchG. Diesbezüglich bitten wir um 
entsprechende Prüfung.
Wir bitten um Sicherstellung, dass der Grenzverlauf für 
Bewirtschafter, Eigentümer, Bürger und Bedienstete öffentlicher 
Stellen im Hinblick auf die Rechtssicherheit der Anwendung der 
Verordnungsinhalte vor Ort nachvollziehbar und eindeutig 
erkennbar sind. Weiterhin bitten wir um Sicherstellung, dass an 
den Grenzverlauf angrenzende Hofgrundstücke vollständig vom 
Geltungsbereich ausgenommen sind.

Begündung näher erläutert wird.

§ 5 Absatz 2 Ziffer 13:
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, ist aber nicht 
Gegenstand des Unterschutzstelllungsverfahrens.

§ 5 Absatz 2 Ziffer 15:
Der Anregung, die Begrenzung der Kalkung von Böden nicht an 
bestimmte pH-Werte sondern an die von dem VDLUFA (Verband 
Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und 
Forschungsanstalten) definierte pH-Versorgungsklasse C zu binden, 
da diese Einstufung und die daran gebundene Empfehlung sich 
auch einmal aufgrund neuer Forschungsergebisse ändern kann, 
wird nicht gefolgt. Eine derartige Formulierung ist zu unbestimmt 
und es kann auch von keinem Landwirt erwartet werden, dass er zur 
Einhaltung der Vorgaben der NSG-Verordnung zuvor weitere 
Regelwerke hinzuziehen und berücksichtigen muss.

§ 5 Absatz 3: 
Der Anregung, Eigentümer und Bewirtschafter über die im 
Geltungsbereich erfassten gesetzlich geschützten Biotope zu 
informieren, wird gefolgt. In der Vergangenheit sind bereits viele 
Biotopmitteilungen an Eigentümer versandt worden. Neu kartierte 
und erfasste Biotope werden sukzessive in Abhängigkeit der zur 
Verfügung stehenden Arbeitskapazität mitgeteilt.

§ 5 Absatz 4:
Die positive Beurteilung wird zur Kenntnis genommen.

Eine detaillierte Darstellung der Höhe des Erschwernisausgleichs 
durch die Naturschutzbehörde erfolgt nach Beschluss der NSG-
Verordnung durch den Kreistag und ist erst nach Erlass einer in 
2019 gültigen Erschwernisausgleichs-Verordnung möglich. Nach 
Kenntnis des Landkreises ist geplant, dass die Verordnung zum 
Erschwernisausgleich zu 2019 nochmal inhaltlich und ggf. finanziell 
geändert wird. Der ausgelegte Verordnungsentwurf zum NSG 
„Untere Wümme“ weist bei Verboten in § 5 Parallelen zum NSG 
Hammeniederung auf, für das die Bepunktung nach EA-Verordnung 
mit dem Umweltministerium und der LWK abgestimmt wurde. 

 Die Grenze des NSG orientiert sich an Flurstücks- und 
Nutzungsgrenzen und ergibt sich aus der maßgeblichen Karte im 
Maßstab 1:10.000. Sie ist somit eindeutig bestimmt und auch vor 
Ort erkennbar. Bei der Abgrenzung des geplanten neuen NSG 
"Untere Wümme" sind wie auch in der alten NSG-Verordnung die 
bebauten Flächen unter anderem der Hofgrundstücke 
ausgeklammert worden, jedoch nicht grundsätzlich das gesamte 
Flurstück, sondern lediglich die tatsächlich bebaute Fläche nebst 
direkt angrenzender Hof- bzw. Gartenfläche. Bei Bedarf können 
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genauere Karten für Eigentümer und Bewirtschafter auf Anfrage 
angefertigt werden.
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72 126 § 6 Zusätzliche Regelungen zur Fischerei B. Fischereiliche Belange
Die grundsätzliche Freistellung der ordnungsgemäßen 
fischereilichen Nutzung im Verordnungstext wird als erforderlich 
beurteilt.
Der vorgelegte Verordnungsentwurf zu § 6 Abs. (2) beinhaltet 
jedoch für die fischereiliche Nutzung im Schutzgebiet fachlich und 
rechtlich nicht nachvollziehbare Formulierungen, welche unserer 
Einschätzung nach einen Widerspruch zu anderen 
Rechtsgrundlagen darstellt.
So soll in § 6 (2) 1. + 2. die Fischerei in „Beruhigungszonen“ 
räumlich und zeitlich massiv verboten werden. Diese Formulierung 
steht im massiven Wiederspruch zu den Rechtsgrundlagen des 
Nds. Fischereigesetzes zur Nutzung und Bewirtschaftung der 
Eigentumsfischereirechte. Diese Formulierung würde im Fall der 
Umsetzung die Grundlagen des Eigentumsfischereirechts außer 
Kraft setzen und hätte in diesen Gebieten nahezu eine 
enteignungsgleiche Wirkung. Auch ist die Formulierung 
„Beruhigungszohne“ fischereifachlich sowie rechtlich nicht zu 
definiert und steht mit dem o.g. Rechtsgrundlagen im 
Wiederspruch.
Weiter soll mit dem § 6 Abs. (2) 3. „die Stellnetzfischerei“ komplett 
verboten werden. Stellnetze gehören zu den erforderlichen 
ordnungsgemäßen Fanggeräten in der 
Fischbestandsbewirtschaftung und Fischertragserzielung.
Naturschutzrechtlich ist der Ordnungsgemäße Fanggeräteeinsatz 
und Fischbesatz bereits zum Schutz wildlebender Tiere, Pflanzen 
sowie Lebensräume auch in Schutzgebieten eindeutig und 
umfangreich geregelt (EU- und Bundesartenschutzrecht, EU- und 
Bundesnaturschutzrecht, Tierschutzrecht, Jagd- und 
Fischereirecht, Binnenfischereiordnung u.W.). Eine Überregelung 
und ggf. auch widersprüchliche unklare Regelungen aus dem 
Verordnungsentwurf sind somit ersatzlos zu streichen.
Ebenfalls plant der Verordnungsgeber mit dem § 6 Abs. (2) 6. mit 
der geplanten Verordnung Besatzmaßnahmen mit Fischen 
zukünftig unter Genehmigungsvorbehalte zu stellen. Nach hiesiger 
Ansicht ergibt sich aus dem angegeben Schutzziel und Zweck des 
NSG für eine solche Bestimmung keine Notwendigkeit bzw. 
Rechtfertigung. Grundsätzlich ist der Fachbereich Fischerei der 
LWK Niedersachsen der Ansicht, dass der durch das Nds. 
Fischereigesetz und die Binnenfischereiordnung für 
Besatzmaßnahmen vorgegebene Rahmen absolut ausreicht, 
Schäden an Fischbeständen - auch in einem NSG - zu vermeiden. 
Eine weitergehende Reglementierung durch die NSG-Verordnung 
ist nicht erforderlich und würde weiter den Eindruck einer 
Überregulierung vermitteln.
Gern. § 1 Abs. 1 und § 40 Abs. 1 Nds. FischG obliegt den 
Fischereirechtsinhabern oder den Pächtern sowohl das Recht als 
auch die Pflicht, einer der Art und Größe angemessenen 

Zu den Anregungen und Bedenken wird folgendermaßen Stellung 
enommen:

§ 6 Absatz 2 Ziffer 1 und 2:
Die Fischerei ist in den Beruhigungszonen ganzjährig und 
außerhalb der Beruhigungszonen im Zeitraum vom 01.04. bis 
15.07., der Brut- und Setzzeit, verboten, um Störungen der 
Brutvögel, der Röhrichte, Feuchtgebüsche und Auwälder soweit 
möglich zu vermeiden. Darüber hinaus kommt dieses Verbot 
ebenfalls dem Fischotter zu Gute, der sich in diesem Zeitraum 
störungsfrei in den Vorlandflächen bewegen und am Tage ruhen 
kann. An unempfindlicheren, scharliegenden Deichstrecken ist die 
Fischerei vom Ufer aus aber ganzjährig erlaubt.

Die Auffassung, dass hier eine Beschränkung der 
Fischereiausübung vorliegt, die in massivem Widerspruch zu den 
Rechtsgrundlagen des Nds. Fischereigesetzes zur Nutzung und 
Bewirtschaftung der Eigentumsfischereirechte steht und die nahezu 
eine enteignungsgleiche Wirkung hat, wird nicht geteilt. Außerhalb 
der Beruhigungszonen ist die Fischerei vom 16.07. bis zum 31.03. 
und im Bereich der scharliegenden Deichstrecken weiterhin 
ganzjährig möglich. 

Darüber hinaus ist in § 42 Absatz 1 Niedersächsisches 
Fischereigesetz geregelt: "Wer ein Fischereirecht ausübt, hat dabei 
auf die natürlichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an 
seinen Ufern, insbesondere auf seltene Pflanzen- und Tierarten 
angemessen Rücksicht zu nehmen." Diesen Vorgaben kommt der 
vorliegende NSG-Verordnungsentwurf durch die Festlegung von 
Beruhigungszonen und zeilichen Beschränkungen der Ausübung 
der Fischerei aus den bereits oben genannten Gründen nach.

Zur Formulierung "Beruhigungszone" ist festzustellen, dass hiermit 
Bereiche gemeint sind, die weitestgehend frei von 
Beeinträchtigungen und Störungen zu halten sind, weil hier 
besonders sensible Bereiche für Fauna und Flora liegen. Dieses 
geht auch aus der dem Verordnungsentwurf beiliegenden 
Begründung hervor. Der Begriff ist für jedermann verständlich und 
dient lediglich dazu, die Bereiche festzulegen und zu benennen, für 
die strengere Regelungen aufgrund ihrer besonderen 
Schutzwürdigkeit gelten.

§ 6 Absatz 2 Ziffer 3:
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.
Das Verbot der Stellnetzfischerei dient dem Schutz von Fischotter 
und Wasservögeln. Hier wird ebenfalls auf § 42 Absatz 1 des 
Niedersächsischen Fischereigesetzes verwiesen. Die Auffassung, 
dass es sich hier um eine Überregelung handele, wird nicht geteilt. 
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Fischbestand zu erhalten und zu hegen. Diese Bestimmungen 
implizieren bereits, dass sich evtl, vorzunehmende 
Besatzmaßnahmen hinsichtlich der zu besetzenden Arten und 
Mengen am Gewässertyp zu orientieren haben. Nach Tesmer/ 
Messal (Das Niedersächsische Fischereigesetz, Kommentar, 
Wiesbaden 1996, Erläuterungen 5 zu § 1) ist das Einbringen von 
Besatz als selbstverständlicher Ausfluss des Hegerechtes jederzeit 
zulässig.
Ebenfalls muss darauf hingewiesen werden, dass dieses 
Regelungsvorhaben das Gleichheitsprinzip von erlaubten 
jagdlichen Schutz- und Hegeaspekten sowie den ggf. gebotenen 
fischereilichen Schutz- und Hegeaspekten im Planungsgebiet 
beinhalten muss.
Wir empfehlen somit aus fachlichen und rechtlichen Gründen die 
ordnungsgemäße Fischereiausübung ohne unbegründete bzw. 
rechtlich undeutliche Beschränkungen freizustellen.
Im § 6 Abs, ist die Freistellung der Ordnungsgemäßen Fischerei 
somit grundsätzlich sicher zu stellen.
Die widersprüchlichen und fachlich sowie rechtlich nicht 
nachvollziehbaren Beschränkungen und Verbote im § 6 Absatz (2) 
aufqeführten sollten somit ersatzlos aus dem Verordnungstext 
gestrichen werden.

Die vom Stellungnehmer genannten Gesetze und Rechtsnormen 
gelten generell und überall zum Schutz wildlebender Tiere und 
Pflanzen. Naturschutzgebiete sind gemäß § 23 BNatSchG 
allerdings rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder 
in einzelnen Teilen unter anderem zur Erhaltung, Entwicklung oder 
Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder 
Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten erforderlich ist. Das besondere Schutzerfordernis, 
hier insbesondere für Fischotter und Wasservögel, erfordert 
Regelungen, die über den allgemeinen gesetzlichen Schutz 
hinausgehen.

§ 6 Absatz 2 Ziffer 6:
Die Forderung wird durch die Verordnung bereits erfüllt.
Es handelt sich unter § 6 Absatz 2 Ziffer 6 (neu: Ziffer 7) nicht um 
einen Genehmigungsvorbehalt. Vor Durchführung von 
Besatzmaßnahmen ist lediglich eine Anzeigepflicht vorgesehen. 
Diese dient dazu, sicherzustellen, dass bedarfsweise 
Abstimmungen zwischen den Fischereiberechtigten, den 
zuständigen Landesstellen für Binnenfischerei und der zuständigen 
Naturschutzbehörde erfolgen können. Das Fischereirecht bleibt 
unberührt. Die Naturschutzbehörde wird lediglich in Kenntis gesetzt 
und kann im Bedarfsfall sich mit den zuständigen Landesstellen für 
Binnenfischerei abstimmen.

Der Einwender weist abschließend darauf hin, dass "dieses 
Regelungsvorhaben das Gleichheitsprinzip von erlaubten jagdlichen 
Schutz- und Hegeaspekten sowie den ggf. gebotenen 
fischereilichen Schutz- und Hegeaspekten im Planungsgebiet 
beinhalten muss." 
Hierzu ist folgendes festzustellen: Sowohl die Regelungen zur 
Fischerei als auch die Regelungen zur Jagd sind nach 
naturschutzfachlichen Erfordernissen erstellt worden, wobei jeweils 
auch die fischereilichen und jagdlichen Belange berücksichtigt 
worden sind und eine Abwägung zwischen diesen und den 
Naturschutzbelangen erfolgt ist. Darüber hinaus ist aus Gründen der 
Bestandsregulierung, Vermeidung von Wildschäden und 
Wildseuchen und der Deichsicherheit eine differenzierte 
Behandlung  dieser beiden Nutzergruppen geboten und 
gerechtfertigt und nicht als unzulässige Ungleichbehandlung zu 
werten.

Aus den zuvor genannten Gründen ist eine grundsätzliche 
Freistellung der ordnungsgemäßen Fischerei ohne 
Einschränkungen naturschutzfachlich nicht geboten. Der Vorwurf, 
es handele sich im § 6 Absatz 2 des Verordnungsentwurfs um 
widersprüchliche und fachlich sowie rechtlich nicht nachvollziehbare 
Beschränkungen und Verbote, wird zurückgewiesen.
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Anglerverband Niedersachsen

75 147 Zur gesamten Verordnung Zum o.a. Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
Untere Wümme nehmen wir wie folgt Stellung:
Vorbemerkung
Der Anglerverband Niedersachsen e.V. und die ihm 
angeschlossenen Vereine verfolgen in Ihrer Arbeit als größter 
anerkannter Naturschutzverband und größter Fischereiverband 
Niedersachsens neben der Hege und nachhaltigen Nutzung der 
Fischbestände in möglichst naturnahen Gewässern in großen 
Umfang auch weitere Ziele des Natur- und Artenschutzes. So 
werden wesentliche, v.a. gewässerbezogene Ziele des NSG-
Verordnungsentwurfs wie
� die Erhaltung und Entwicklung des naturnah mäandrierenden 
Flusslaufes der Wümme einschließlich seiner Altwässer und seiner 
Ufervegetation
� Die Erhaltung und Entwicklung der deichnahen Kolke
� Die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume und Bestände 
von Pflanzen- und Tierarten, insb. der Arten Fluss- und 
Meerneunauge, Steinbeißer, Schlammpeitzger u.v.m. als Mittel 
zum umfassenden Auen- und Gewässerschutz außerordentlich 
begrüßt! Damit werden Lebensbedingungen auch gefährdeter, 
gewässertypischer Fischarten und der gewässergebundenen 
Lebensgemeinschaften maßgeblich gefördert.
Die örtlichen Angelvereine bewirtschaften die in dem geplanten 
Naturschutzgebiet liegenden Gewässer im Rahmen der 
fischereilichen Hegen nach § 40 NFischG und sorgen u.a. auch für 
den Erhalt und die Sicherung bestandsgefährdeter Arten.
Zu den Fischereiberechtigten Vereinen im geplanten Schutzgebiet 
zählen u.a.:
� Ritterhuder ASV "Hammebiss" e. V.
� Fischereiverein Wührden Mittelbauer
� SFV Bremen e.V.
� Fischerei- und Gewässerschutzverein Lilienthal u.U. e.V.
� sowie mehrere Privatpächter
Für die meisten dieser Vereine ist die Beibehaltung einer wie 
bisher moderat ausgeübten Angelfischerei in der Unteren Wümme, 
die nach unserem Verständnis naturschutzkonform ausgeübt wird, 
von essentieller Bedeutung zur Aufrechterhaltung der 
Vereinsstrukturen.
Wesentliche Arten, die u.a. in den Vollzugshinweisen für Arten und 
Lebensraumtypen der Nds. Artenschutzstrategie mit zum Teil 
höchster und hoher Priorität aufgeführt sind und die in der Roten 
Liste der gefährdeten Fischarten Niedersachsens (2008) als stark 
gefährdet aufgeführt werden, sind Gegenstand fischereilicher 
Hege- und Artenschutzmaßnahmen. Dazu zählen insb. auch 

Dieeinleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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zugleich in den Vollzugshinweisen der Artenschutzstrategie des 
Landes Niedersachsen als höchst prioritäre“ genannten Arten. 
Damit erfüllen die Angelvereine auch in dem Naturgebiet (Fisch-) 
Artenschutz-Aufgaben mit zum Teil höchster landesweiter Priorität, 
die dem Landkreis durch das Land aufgetragen wurden.Von 
herausragender Bedeutung ist das jahrzehntelange ehrenamtliche 
Engagement der Vereine an der Wümme und ihrer 
Nebengewässer für die Wiederansiedlung ausgestorbener 
Wanderfischarten wie Meerforelle, Lachs, Fluss- und 
Meerneunauge. Ohne die intensive Arten- und 
Gewässerschutzarbeit der Angler wären viele dieser Arten nach 
wie vor im Wümmegebiet ausgestorben.
Weiterhin erfüllen die Angelvereine als maßgebliche 
Umsetzungsakteure der EG-Aalverordnung und Aal-
Managementpläne umfangreiche Maßnahmen zur 
Wiederauffüllung der Bestände des stark gefährdeten Aals 
(Anguilla anguilla).
Weiterhin führen die Angelvereine im Rahmen der 
Fischereiaufsicht eine kontinuierliche Kontrolle des 
gewässerökologischen Zustands der Gewässer durch. Die 
naturschutzkonforme fischereiliche Bewirtschaftung wird durch 
intensive und fachkompetente Beratung der Angelvereine durch 
Fischereibiologen des Anglerverbandes Niedersachsen 
sichergestellt. Der Schutz und die Pflege der gewässertypischen 
Ufer- und submersen Makrophytenvegetation zählen zu den 
elementaren Bestandteilen der naturschutzkonformen 
Gewässerbewirtschaftung durch die Angelvereine. Eine 
angelfischereiliche Nutzung findet in den betroffenen Gewässern 
bereits heute in extensivem und nach unserem Verständnis 
störungsarmem Maße statt.
Weiterhin werden bei der Gewässeraufsicht / Fischereikontrolle 
gewässerunverträgliche und nicht rechtskonforme Auswüchse 
wilder Nutzung durch die Fischereiaufseher und Gewässerwarte 
vielfach unterbunden (z. B. Schwarzangeln, wildes Campen, 
Feuer/Grillen etc.), ohne dass dies behördlicherseits aktenkundig 
wird. Regelmäßige ehrenamtliche Müllsammelaktionen der 
Vereine, bei denen große Mengen an Unrat und Sperrmüll der 
Natur entnommen werden, ergänzen die Gewässerkontrolle. Die 
Angler erfüllen somit in freiwilliger Selbstverpflichtung auch 
öffentliche Aufgaben der Gefahrenabwehr und Umweltvorsorge.
Dies vorausgeschickt nehmen wir zu den Entwürfen zur 
Neuausweisung des Naturschutzgebietes „Untere Wümme“ wie 
folgt Stellung:
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75 148 § 6 Zusätzliche Regelungen zur Fischerei Vorgespräche und tatsächlicher Entwurf der 
Schutzgebietsverordnung
Die Untere Naturschutzbehörde hat Vertreter des Anglerverbandes 
Niedersachsen am 18.12.2017 zu einem Vorgespräch eingeladen 
und dort wesentliche Inhalte der geplanten 
Naturschutzgebietsverordnung Untere Wümme vorgestellt.
Die dort vorgestellten „Beruhigungszonen“ (3 der 4 Stück) sowie 
weitere fischereiliche Regelungen wurden von den Vertretern des 
Anglerverbandes Niederdachsen zur Kenntnis genommen und 
schienen weitgehend moderat zu sein. Eine einvernehmliche 
Zustimmung zu den geplanten fischereilichen Regelungen seitens 
des Anglerverbandes Niedersachsen wurde auf dem Termin nicht 
gegeben.
Unsere eindringliche Bitte, den Entwurf der am 18.12.2017 
vorgestellten Karte mit den Beruhigungszonen zu Prüfung zu 
erhalten, wurde von der Naturschutzbehörde ohne Angabe von 
Gründen mit einer E-Mail von 12.1.2018 negativ bescheinigt.
Der nun vorliegende Entwurf der Schutzgebietsverordnung geht in 
seiner geplanten Einschränkung der fischereilichen 
Nutzungsrechte massiv über die am 18.12.2017 vorgestellten 
Inhalte hinaus! Folgende Reglungen wurden nachträglich in den 
Verordnungsentwurf aufgenommen und wurden nicht mit uns 
besprochen. Eine einvernehmliche Zustimmung zu folgenden 
Regelungen des nun vorliegenden Entwurfs wurde seitens des 
Anglerverbandes zu keinem Zeitpunkt gegeben:
� Die Zahl und Fläche der Beruhigungszonen wurde auf 16 erhöht. 
Die Fläche und die betroffene Gewässerlänge mit 
Fischereiverboten wurde gegenüber dem uns vorgestellten Entwurf 
auf ein Vielfaches erhöht.
� Ein generelles Fischerei- und Angelverbot im gesamten 
Schutzgebiet vom 1.4. bis 15.7 war im uns vorgestellten Entwurf 
nicht enthalten!
� Eine Anzeigepflicht von Besatzmaßnahmen war im uns 
vorgestellten Entwurf nicht enthalten!
Wir sehen uns daher von der verfahrensführenden Unteren 
Naturschutzbehörde massiv getäuscht. Angesichts der großen 
Diskrepanz zwischen vorgestelltem Entwurf vom 18.12.2017 und 
dem nun vorliegenden Entwurf vom 29.3.2018 drängt sich der 
Eindruck auf, dass die Gespräche mit uns einzig und allein der 
Vortäuschung eines transparenten, kooperativen 
Planungsprozesses galten. Wir distanzieren uns auf Schärfste von 
diesem Vorgehen und sehen das Vorgehen der 
Naturschutzbehörde als ungehörigen und einer Behörde 
unwürdigen Akt der Willkür und Täuschung. Dieses Verhalten 
schürt in erheblichem Maße das Misstrauen gegenüber der 
verfahrensführenden Behörde und leistet dem Ansehen des 
Naturschutzes einen Bärendienst!
§ 6. (1) Satz 1 – Freistellungsansatz Angelnutzung / Fischerei

Die Anschuldigungen und diffamierenden Äußerungen des 
Anglerverbandes Niedersachsen werden entschieden 
zurückgewiesen.

Bei dem am 18.12.2017 stattgefundenen Vorgespräch zwischen 
Vertretern des Anglerverbandes Niedersachsen, des Fischerei- und 
Gewässerschutz-Vereins Lilienthal und Umgebung e.V. und des 
Planungs- und Naturschutzamtes des Landkreises Osterholz 
wurden die Planungen zur Unterschutzstellung des NSG "Untere 
Wümme" und des NSG "Untere Wörpe" vorgestellt. 

Die bei diesem Termin vorgelegten Karten entsprechen exakt den 
im Rahmen des Beteiligungsverfahren versandten und öffentlich 
ausgelegten Anlagen des Verordnungsentwurfs. Es fand keine 
nachträgliche Erweiterung der vorgesehenen Beruhigungszonen 
und auch keine Erhöhung der Fläche und der Gewässerlänge mit 
Fischereiverboten statt. Auch wurde bei dem Vorgespräch das 
generelle Fischerei- und Angelverbot in der Brut- und Setzzeit im 
gesamten Schutzgebiet angesprochen. Ebenfalls war die 
Anzeigepflicht von Besatzmaßnahmen bereits Bestandteil des 
vorgestellten Entwurfs der Schutzgebietsverordnung. Von einer 
massiven Täuschung und großen Diskrepanz zwischen 
vorgestelltem Entwurf vom 18.12.2017 und dem nun vorliegenden 
Entwurf kann keine Rede sein. Sämtliche Anschuldigungen und 
Diffamierungen des Stellungnehmers werden als falsch 
zurückgewiesen.

Zu den weiter folgenden Anregungen und Bedenken des 
Stellungnehmers zu Einzelregelungen des Verordnungsentwurfs 
wird folgendermaßen Stellung genommen:

§ 6 Absatz 1 Satz 1
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

§ 6 Absatz 2 Ziffer 1 und 2:
Der Stellungnehmer kritisiert die räumlichen und zeitlichen 
Einschränkungen des Verordnungsentwurfs zur Fischerei als 
unverhältnismäßig und nicht zu begründen und fordert eine 
Aufhebung dieser Regelungen. Unter anderem vertritt der 
Stellungnehmer die Auffassung, dass mit dem Fischotterschutz eine 
Einschränkung der fischereilichen Nutzung nicht fachlich oder 
wissenschaftlich zu belegen sei und führt dazu neben einzelnen 
Beispielen auch eine Anmerkung der Vollzugshinweise zum 
Fischotterschutz des NLWKN an.
Die vom Stellungnehmer zitierte Anmerkung zur Bewertung der 
Habitatstrukturen von Fischotterlebensräumen sagt aus, dass der 
Fischotter weitaus anpassungsfähiger als bisher angenommen sei 
und nicht ausschließlich natürliche, nährstoffarme Gewässer und 
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Wir begrüßen die grundsätzliche Freistellung der 
ordnungsgemäßen Fischerei- / Angelnutzung im geplanten 
Naturschutzgebiet (vgl. § 6 (1) Satz 1). Dies entspricht der bereits 
heute und seit vielen Jahren gelebten, guten fachlichen Praxis der 
Angelfischerei.
§ 6. (2) Nr. 1 und Nr.2 – „Beruhigungszonen“ und komplette 
Angelverbotszeiträume
Im § 6 (2) Nr. 1 und Nr.2 des vorliegenden Verordnungsentwurfs 
wird die bisherige Ausübung der Fischerei mit massiven 
räumlichen und zeitlichen Einschränkungen und Verboten belegt. 
So sollen zukünftig folgende Einschränkungen und Verbote gelten:
� In der Zeit von 1.4. bis 15.7. wird die Fischerei im gesamten 
Naturschutzgebiet vollständig verboten!
� In 16 „Beruhigungszonen“ mit einer Fläche von vielen Hektar 
und einer Uferlänge von über 4.000 Metern wird das Angeln und 
die Fischerei vollständig untersagt; nur an den wenigen und 
vermutlich sehr kurzen „schar liegenden Deichstrecken“, die weder 
beschrieben, noch kartengrafisch dargestellt sind, ist eine 
Fischerei zulässig.
Die o. g. einschränkenden Maßgaben führen dazu, dass die 
Angelnutzung an der Unteren Wümme in einem Maße 
eingeschränkt wird, wie wir es aus anderen Landkreisen und 
Gewässerstrecken in Niedersachsen nicht kennen. Der Landkreis 
Osterholz führt mit dieser Verordnung seine fragwürdige Strategie 
fort, indem er in einer uns landesweit nicht bekannten 
Misstrauenskultur gegenüber Anglern immer weiter 
jahrhundertelang ausgeübte Fischereirechte massiv beschränkt 
und in der Konsequenz die Fundamente der Angelvereine 
untergräbt, die fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens, 
des Natur- und Gewässerschutzes und der vereinsgeführten 
Umweltbildung sind.
Begründet werden diese Verbote u.a. damit, dass
� „Beeinträchtigungen und Störungen der Vegetation, des 
Fischotters sowie der Brut- und Rastvögel“ vermieden werden 
sollen.
� „Besonders die störungsanfälligen, gefährdeten Arten benötigen 
daher ausreichende Ruhezonen. Die gilt insbesondere für den 
Fischotter…“
� In den Beruhigungszonen besteht grundsätzlich Fischereiverbot. 
Dieses besteht ganzjährig, da zu allen Jahreszeiten störungsarme 
Lebensräume erforderlich sind. So nutzt der Fischotter den 
Lebensraum ganzjährig…“
Für eine mit dem Fischotterschutz begründete Einschränkung der 
fischereilichen Nutzung gibt es aber keinerlei fachliche und 
wissenschaftliche Grundlage:
� Seit der endgültigen Unterschutzstellung des Fischotters durch 
das BJagdG 1966 und Auslaufen der Ausnahmegenehmigung 
nach NJagdG zur Tötung von Fischottern an geschlossenen 
Gewässern 1978 hat der zuvor aufgrund der aggressiven 

störungsfreie Gebiete nutzt. Diese Feststellung mag teilweise 
zutreffen, wird jedoch so nicht generell geteilt.

Fischotter beanspruchen große Reviere, die u.a. mehrere Kilometer 
Gewässerstrecke beeinhalten. Innerhalb dieser Reviere vollziehen 
die Individuen regelmäßige Wanderungen um die jeweiligen 
Reviergrenzen zu markieren und ggf. gegen Artgenossen zu 
verteidigen. Zudem vollziehen die Tiere regelmäßige Streifzüge 
innerhalb der Reviere zwecks Nahrungserwerb, Partnersuche etc. 
Diese Wanderbewegungen werden zu einem großen Teil im Schutz 
bwz. entlang von Leitstrukturen vollzogen, die somit in einem 
Fischotterlebensraum unabdingbar sind. Es ist richtig, dass diese 
Aktivitäten z.T. auch im Freiwasser u.a. von größeren Gewässern 
wie z.B. Wümme, Hamme und Lesum erfolgen und damit auch die 
Möglichkeit besteht, die Tiere zu Gesicht zu bekommen. Bei 
zunehmender Bestandsgröße vergrößert sich die 
Wahrscheinlichkeit einer Beobachtung, was die zunehmenden 
Meldungen/Beobachtungen in der jüngeren Vergangenheit erklären 
dürfte. Grundsätzlich bleiben Fischotterbeobachtungen aber 
weiterhin die Ausnahme und nicht die Regel. 

In den vom Stellungnehmer zitierten Vollzugshinweisen zum 
Fischotterschutz des NLWKN werden diesbezüglich unter 1.1 die 
Störungsarmut bzw. Störungsfreiheit als Lebensraumansprüche des 
Fischotters genannt und die Lebensweise des Fischotters wird unter 
Punkt 1.2 als hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiv 
bezeichnet, was vor allem auf den Verfolgungsdruck und die 
Störungsempfindlichkeit des Fischotters zurückgeführt wird. Unter 
Punkt 2.5 Beeinträchtigungen und Gefährdungen wird unter 
anderem die Störung des Fischotters genannt. Diese wird 
konkretisiert durch die Aussage, dass die Anwesenheit von 
Menschen, z.B. Wassersportlern oder Anglern, und Hunden in der 
Nähe des Baues zu Abwanderungen des Fischotters führt. Darüber 
hinaus wird unter Punkt 4.1 als Schutz- und 
Entwicklungsmaßnahme die Sicherung von Ruhebereichen und 
störungs- bzw. nutzungsfreien Zonen, unter anderem durch 
entsprechende Auflagen in Schutzgebietsverordnungen gefordert.  

Die Schlussfolgerung des Stellungnehmers, dass die 
Beobachtungen von Fischottern, die "beim Anblick von Menschen 
kurz abtauchen und anschließend in etwas Abstand wieder 
auftauchen und stressfrei weiterschwimmen", beruhigte Uferzonen 
entbehrlich machen ist nicht zulässig. Als überwiegend 
dämmerungs- und nachtaktive Art benötigen Fischotter 
Tagesverstecke, die sich vornehmlich in naturnahen mit Röhrichten, 
Hochstauden oder Gehölzen bestanden Uferabschnitten befinden. 
Selbiges gilt für die eigentlichen Wohnbauten, die zum Teil als 
Wurfbauten fungieren. Im Bereich der Tagesverstecke und Bauten 
sind die Fischotter störanfällig, insbesondere in der sensiblen Phase 
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Verfolgung als sehr scheu bezeichnete Fischotter nach mehreren 
Generationen ohne menschliche Verfolgung einen signifikanten 
Verhaltenswandel vollzogen. Die bloße Anwesenheit eines 
Menschen führt nicht dazu, dass es einen signifikant negativen 
Einfluss auf den Fischotter und seinen Lebensraum gibt. Dazu gibt 
es keine belastbare wissenschaftliche Studie! Das bloße 
kurzzeitige Abtauchen eines Fischotters beim Erscheinen eines 
Menschen ist kein Beleg für das Überschreiten einer individuen- 
oder gar populationsgefährdenden, nachhaltigen Störungsgröße. 
Als Beleg dafür liegen uns z. B. Fotos von stundenlang im 
Innenstadtbereich von Walsrode an der Böhme spielenden und 
von Spaziergängern auf Kurzdistanz beobachteten Fischottern vor. 
Weiterhin werden uns immer wieder glaubhafte Berichte von 
Anglern zugetragen, die beobachten, dass Fischotter beim Anblick 
von Menschen kurz abtauchen und anschließend in etwas Abstand 
wieder auftauchen und stressfrei weiterschwimmen.
� Selbst in den Vollzugshinweisen zum Fischotterschutz des 
NLWKN (2011)* wird ausgeführt: „Die immer noch weit verbreitete 
Ansicht, dass der Fischotter natürliche, nährstoffarme Gewässer 
und störungsfreie Gebiete nutzt, stimmt nicht mit der Realität 
überein. Die Verbreitung in NE-Deutschland zeigt, dass die Art 
wesentlich anpassungsfähiger ist. Allerdings ist die Verfügbarkeit 
eines großen, zusammenhängenden, miteinander vernetzten 
Gewässersystems existenzielle Voraussetzung“
*Quelle: NLWKN 2011: Niedersächsische Strategie zum Arten- 
und Biotopschutz, Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz – Vollzugshinweise 
zum Schutz von Säugetierarten in Niedersachsen Säugetierarten 
des Anhangs II der FFH-Richtlinie mit Priorität für Erhaltungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen Fischotter (Lutra lutra) (Stand November 
2011)
Der Fischotter zeigt vielmehr in den vergangenen 25 Jahren – 
ausgehend von der Lüneburger Heide über weite Teile der Stader 
Geest bis in den Landkreis Osterholz - eine hoch dynamische 
Ausbreitung über weite Teile Niedersachsens. Dies geschieht 
durchgehend an Gewässern, die seit Jahrzehnten und bis zum 
heutigen Tage von Anglern genutzt werden! So ist z. B. der direkt 
angrenzende Landkreis Rotenburg (W.) an fast ausnahmslos allen 
Gewässern vom Fischotter besiedelt. Auch hier darf an jedem 
Gewässer geangelt werden. Es gibt keinen Hinweis und Beleg, 
dass die moderate Anwesenheit von Anglern (auch nachts) einen 
signifikanten Einfluss auf die Habitateignung von Gewässern für 
den Fischotter hat!
� Entscheidender negativer Wirkfaktor für den Fischotter ist 
dagegen inzwischen der Straßenverkehr. So wurden im 
angrenzenden Landkreis Rotenburg (W.) an der oberen Wümme 
und oberen Oste seit 2009 alleine 32 vom Straßenverkehr getötete 
Fischotter gefunden, wobei die Aktion Fischotterschutz und die 
Deutsche Umwelthilfe von einer mindestens zwei- bis dreimal so 

der Jungenaufzucht. Als Ruhe-, Schutz- und Aufzuchthabitate sind 
daher beruhigte Uferzonen, die entsprechende Habitate bieten oder 
in denen sich solche Habitate entwickeln können für eine 
erfolgreiche und dauerhafte Etablierung des Fischotters in einem 
Gebiet unabdingbar und elementar. 

Somit ist festzustellen, dass der Fischotter eine gewisse 
Anpassungsfähigkeit zeigt und teilweise auch belebtere Bereiche 
aufsucht. Für die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung einer 
stabilen, langfristig sich selbst tragenden Population sind jedoch 
insbesondere für die Fortpflanzung  unbedingt störungsfreie, bzw. 
störungsarme Bereiche erforderlich, so wie dies auch in den 
Vollzugshinweisen des NLWKN erläutert und gefordert wird. Die in 
der Schutzgebietsverordnung vorgesehenen Maßnahmen zum 
Fischotterschutz sind zielführend und zweckmäßig.

Auch ist eine Störung und Beeinträchtigung der Brut- und Rastvögel 
durch Angler gegeben, wenn diese in der Zeit vom 01.04. bis 15.07. 
die Vordeichsflächen queren, um zu ihren Angelplätzen zu 
gelangen. Die Vögel fliehen, sobald ihnen Menschen zu nahe 
kommen und sind gerade in der Brut- und Setzzeit besonders 
störanfällig. 

Die Gefährdung des Fischotters durch den Straßenverkehr ist 
unumstritten. Im geplanten NSG "Untere Wümme" ist dieses 
Problem allerdings von untergeordneter Bedeutung, da hier nur der 
wenig vom Straßenverkehr frequentierte Deichverteidigungsweg 
liegt. Beim Neu- und Ausbau von Brücken wurde der Otterschutz 
stets berücksichtigt.

Der Stellungnehmer kritisiert weiterhin die unterschiedlichen 
fischereilichen Regelungen für die Wümme in der NSG-Verordnung 
des Landes Bremen und dem vorliegenden Verordnungsentwurf 
"NSG Untere Wümme" des Landkreises Osterholz. Hierzu ist 
festzustellen, dass sich der vorliegende Verordnungsentwurf  
tatsächlich in Bezug auf Regelungstiefe und Aufbau von der NSG-
Verordnug auf Bremer Seite unterscheidet. 

Diese unterschiedlichen Regelungen in beiden Verordnungen sind 
naturschutzfachlich begründet und basieren außerdem auf 
unterschiedlichem Regelungsbedarf, da Einschränkungen auf 
Bremer Seite an anderer Stelle geregelt sind. In der Bremer NSG-
Verordnung wird die Fischerei im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen zwar freigestellt, der hier ansässige Angelverein trifft 
allerdings eine Selbstverpflichtung mit ganzjährigen 
Einschränkungen der Fischerei (siehe hierzu "Gewässerordnung 
des Sportfischervereins Bremen-Stuhr e.V."). Diese 
Selbstverpflichtung kann nur mit Genehmigung der obersten 
Naturschutzbehörde geändert werden. Auf weiten Strecken 
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hohen Dunkelziffern ausgehen! Regelungen zur 
Mortalitätsminderung durch den Straßenverkehr werden aber in der 
Verordnung mit keiner Silbe getroffen.
Hinter den anglerfeindlichen Forderungen des 
Verordnungsentwurfs steht daher nach unserer Einschätzung ein 
naturschutzfachliches Leitbild, das eine maßgebliche Nutzergruppe 
in den Rang maßgeblich naturschutzfeindlicher Störfaktoren 
herabqualifiziert und in keiner Weise den tatsächlichen Einfluss der 
Angler auf die Schutzziele differenziert bewertet.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist der (Stör-)Einfluß der Angler auf 
den Fischotter vollkommen unerheblich und überschreitet in keiner 
Weise die Signifikanzschwelle.
Auch die mögliche Beeinträchtigung von Brut- und Rastvögeln 
sehen wir nicht hinreichend begründet. Durch die moderate 
Angelnutzung und durch die ufervegetationsbedingt erschwerte 
Zugänglichkeit zu möglichen Angelstellen ist der Störeinfluss von 
Anglern nach unserer Auffassung weitgehend unerheblich und 
überschreitet auch hier keine Signifikanzschwelle. Nach unserer 
Einschätzung sind die „Beruhigungszonen“ faktisch bereits in 
einem hohen Maße beruhigt, so dass ein vollständiges Angelverbot 
nach unserer Einschätzung unverhältnismäßig ist und einem 
gebotenen Interessenausgleich in keiner erkennbaren Weise 
entspricht. Belastbare Daten der Naturschutzbehörde dazu liegen 
uns leider nicht vor; die Bewertung des Störeinflusses wird 
vollkommen pauschal, nicht nachvollziehbar und nicht faktenbelegt 
angenommen.
Wir hätten es begrüßt, wenn die Naturschutzbehörde von Anfang 
an mit offenen Karten gespielt hätte und bereits im Vorfeld 
mögliche einvernehmliche Vereinbarungen mit den Angelvereinen 
zu fischereilichen Regelungen in „Beruhigungszonen“ getroffen 
hätte. Die Täuschungsstrategie der Naturschutzbehörde 
gegenüber dem Anglerverband Niedersachsen hat diesen Weg 
aber leider vollständig unterbunden (s.o.)
Aus den dargelegten Gründen lehnen wir die vorgelegten 
„Beruhigungs“- und faktischen Angelverbotszonen und 
Angelverbotszeiträume vollständig ab und fordern den 
Verordnungsgeber auf, im Rahmen eines Rundes Tisches Fragen 
der Fischerei neu zu erörtern mit dem Ziel einvernehmliche, 
begründete und nachvollziehbare Regelungen zu erzielen.
Unzulässige Inkongruenz länderübergreifender Verordnungen
Der Landkreis Osterholz beabsichtigt durch den vorliegenden 
Verordnungsentwurf im NSG Untere Wümme fischereiliche 
Regelungen zu treffen, die sich inhaltlich-substanziell vollkommen 
von den Regelungen im direkt angrenzenden NSG Untere Wümme 
im Lande Bremen* unterscheiden.
*Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über das 
Naturschutzgebiet „Untere Wümme“ im Gebiet der Stadtgemeinde 
Bremen Die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Untere 
Wümme“ im Gebiet der Stadtgemeinde Bremen vom 7. Oktober 

(unterhalb von Kropps Wasseruhr) ist die Wümme auf Bremer Seite 
an keinen Angelverein verpachtet, so dass hier in Bezug auf die 
Fischerei nur das Bremische Lehnsrecht gilt, nachdem Anlieger 
geringe Mengen an Fisch für den eigenen Verzehr angeln dürfen, 
ansonsten findet hier aber keine Fischerei statt.

Die Auffassung, dass es sich hier um einen nicht hinnehmbaren und 
gesetzeswidrigen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot des 
Grundgesetzes (Art. 3 Abs. 1 GG) und um Willkür in der 
naturschutzbehördlichen Ermessensauslegung handelt, wird nicht 
geteilt.
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1991 (Brem.GBl. S. 343 – 791-a-26)
Im Bremer NSG, das auf ganzer Länge auf der anderen Ufer- und 
Flussseite des NSG im Landkreis Osterholz liegt, wird die 
Ausübung der Angelfischerei wie folgt geregelt:
§ 7 – Zulässige Handlungen
„10. die Ausübung der Jagd und der Fischerei im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen;“
Das heißt im Klartext: Während im Landkreis Osterholz am 
gleichen Fluss und unter den gleichen naturschutzrechtlichen 
Vorgaben des FFH-RL und des BNatSchG und absolut 
vergleichbaren naturräumlichen Gegebenheiten massive 
Einschränkungen des Angelns geplant sind, wird in der Hansestadt 
Bremen die Fischerei und das Angeln sowie die Jagd vollständig 
von einschränkenden Verboten freigestellt, die über die 
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen!
Die fischereilichen Reglungen der geplanten NSG-Verordnung des 
Landkreises Osterholz begründen nach unserer Einschätzung 
einen nicht hinnehmbaren und gesetzeswidrigen Verstoß gegen 
das Gleichbehandlungsgebot gem. Art. 3 Abs. 1 GG und 
offenbaren gleichzeitig die offensichtliche Willkür in der 
naturschutzbehördlichen Ermessensauslegung. Allein das 
begründet nach unserer Auffassung in hinreichendem Maße eine 
verwaltungsgerichtliche Klage gegen die geplante NSG-
Verordnung.
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75 149 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd § 6 / § 7 – Unzulässige Ungleichbehandlung Jagd und Fischerei
Gleichzeitig bleibt die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd mit 
vergleichsweise geringfügigen Einschränkungen von den Verboten 
der Naturschutzgebietsverordnung freigestellt.
� In den „Beruhigungszonen“, in denen Angeln ganzjährig 
verboten ist, ist weiterhin die Jagd auf Schwarzwild, Nutria, 
Steinmarder, Baummarder, Iltis, Wiesel, Dachs, Fuchs, Waschbär, 
Marderhund, Mink und Rabenkrähe ganzjährig erlaubt. Die 
Ansitzjagd auf diese Arten findet überwiegend in der Dämmerung 
statt und ist jeweils mit dem Betreten und Durchschreiten des 
Gebietes auch zu abgelegenen Ansitzen verbunden.
� Weiterhin ist in den „Beruhigungszonen“, in denen Angeln 
ganzjährig verboten ist, die Nachsuche und Bergung von Wild 
ganzjährig zugelassen.
� Das alles beinhaltet u.a. die Fallenjagd, die aus jagd- und 
tierschutzrechtlichen Bestimmungen pro Falle täglich ein 
zweimaliges Betreten des Gebietes durch den Jäger erfordert.
� Weiterhin ist die Jagd auf die o.g. Arten auch mit der 
Verwendung von Schusswaffen verbunden. Diese verursachen bei 
großkalibrigen Büchsen einen Schalldruckpegel von bis zu über 
170 Dezibel und bei Flinten einen Schalldruckpegel von ca. 140-
150 Dezibel.
� Diese Formen der Jagdausübung in den Beruhigungszonen 
verursachen gegenüber möglichen „Störungen“ durch Angler, 
objektiv eine mindestens gleich starke, ggf. sogar signifikant 
höhere Störungsintensität.
� Die für Angler geplanten Angelverbotszeiträume im gesamten 
Schutzgebiet (1.4. bis 15.7.) gelten für Jäger nicht! Die Jagd auf 
alle anderen Wildarten (Ausnahme Krickente) ist dagegen 
außerhalb der Beruhigungszonen weiterhin zulässig und unterliegt 
keinen weitergehenden Einschränkungen, die über landes- und 
bundesweit geltende jagdrechtliche Rahmenbedingungen 
hinausgehen. Das beinhaltet auch Handlungen, die ähnlich oder 
ggf. stärker als das Angeln auf die definierten Schutz- und 
Erhaltungsziele wirken können (Ansitz, Pirschen, Schussabgabe 
auch an Gewässern, Drück- und Treibjagden, Anschießen von 
Jagdwaffen im Revier, Jagdhundeführung ohne Leine und 
uneingeschränkte Jagdhundeausbildung, Stöbern, Nachsuchen, 
Betrieb von Kirrungen, Ablenkfütterungen, Jagd in der Nachtzeit 
sowie in der Abend- und Morgendämmerung etc. pp). Eine 
Begründung für diese Ungleichbehandlung wird nicht genannt.
� Die weiteren jagdlichen Regelungen (Zustimmungsvorbehalt von 
jagdlichen Einrichtungen, aber Freistellung von kurzzeitigem 
Ansitzaufstellung, Bleiverbot, keine Jagd auf Krickenten, nur 
Lebendfallen) sind gegenüber den signifikant schärferen 
Einschränkungen des Angelns vergleichsweise moderat. Der 
Verordnungsgeber unterstellt daher in wissenschaftlich nicht 
haltbarer Weise eine im Vergleich zur Jagd signifikant höhere 

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Einwender kritisiert, dass mit dem vorliegenden 
Verordnungsentwurf eine unzulässige Ungleichbehandlung von 
Jagd und Fischerei vorgenommen werde. Dieser Vorwurf wird 
zurückgewiesen. Sowohl die Regelungen zur Fischerei als auch die 
Regelungen zur Jagd sind nach naturschutzfachlichen 
Erfordernissen erstellt worden, wobei jeweils auch die 
fischereilichen und jagdlichen Belange berücksichtigt worden sind 
und eine Abwägung zwischen diesen und den Naturschutzbelangen 
erfolgt ist. 

Zu den einzelnen genannten Punkten wird im Folgenden Stellung 
genommen:

- Die Einwender kritisieren dass innerhalb der Beruhigungszonen 
ein ganzjähriges Angelverbot festgelegt wird, die Jagd auf 
bestimmte Arten von dem ansonsten ebenfalls geltenden 
ganzjährigen Jagdverbot allerdings freigestellt ist. Diese Freistellung 
ist jedoch aus folgenden Gründen erforderlich: 
Die Jagd auf Schwarzwild ist zur Regulierung der vielerorts zu 
hohen Bestände und zur Vermeidung von Wildschäden und 
Wildseuchen dringend geboten. Die gezielte Bejagung von Nutria ist 
ebenfalls als Maßnahme zur Verhütung von Wildschäden vor allem 
in Bezug auf die Deichsicherheit unbedingt erforderlich. Zum Schutz 
gefährdeter Tierarten, insbesondere Wiesenbrüter ist darüber 
hinaus auch die gezielte Bejagung zu hoher Bestände der in der in 
der Verordnung genannten Prädatoren (Fressfeinde) 
naturschutzfachlich notwendig.

- Die Nachsuche und Bergung kranker, verletzter und toter Tiere ist 
zwingend notwendig und zählt zu den jagdlichen Rechten und 
Pflichten gemäß § 1 Abs. 5 BJagdG.

- Totschlagfallen sind im gesamten NSG verboten. Die Bekämpfung 
des Bisams allerdings unterliegt nicht § 7, da der Bisam kein 
jagdbares Wild ist. Für die wirksame Bekämpfung des Bisams vor 
allem in Hinblick auf die Deichsicherheit ist der Einsatz von 
Totschlagfallen erforderlich. Darüber hinaus ist in den 
Beruhigungszonen auch die Bejagung der aufgezählten Prädatoren 
mit Lebendfallen aus den bereits genannten Gründen erforderlich.

- Unstrittig ist, dass die Schusswaffen Lärm verursachen. In den 
Beruhigungszonen besteht daher auch ein ganzjähriges Jagdverbot. 
Bezüglich des Erfordernisses der hiervon freigestellten Arten wird 
auf die hierzu bereits erfolgte Abwägung verwiesen.

- Die Ausübung der Jagd auf die freigestellten Arten innerhalb der 

Seite 59 von 216



Störungsintensität der Angelnutzung und kommt in seinen 
einschränkenden Regelungen dem rechtlich gebotenen 
Abwägungsgebot in keiner erkennbaren Weise nach. Der Vogel- 
und Fischotterschutz wird hier offensichtlich als absolutes K.O-
Kriterium für die erhebliche Einschränkung der Angelfischerei 
verwendet, während v.a. die Jagdausübung signifikant moderater 
und milder geregelt wird.
In diesem Zusammenhang verweisen wird auf das Urteil des OVG 
Lüneburg (Urteil vom 8. 7. 2004 – 8 KN 43/02-). Danach darf nach 
Art. 3 Abs. 1 GG aber ein solches Verbot der fischereilichen 
Nutzung ohne hinreichenden Grund nicht weitergehen als 
Beschränkungen der Jagd gemäß § 9 Abs. 4 NJagdG in 
demselben Naturschutzgebiet. Da die Jagdausübung in dem 
geplanten NSG ausdrücklich von vielen maßgeblichen Verboten, 
wie sie für die Angelnutzung geplant sind, freigestellt ist, die 
Angelfischerei ohne Nachweis einer signifikant höheren 
Störungsintensität aber zeitlich-räumlich erheblich stärker 
eingeschränkt wird, sehen wir hier den Gleichheitsgrundsatz 
signifikant und rechtswidrig verletzt.
Den im Verordnungsentwurf formulierten substantiellen und 
fachlich nicht hinreichend begründete zeitlich –räumliche 
Einschränkung der fischereilichen Nutzung bewerten wir deshalb in 
Gänze als einen entscheidungserheblichen Mangel in der 
Entwicklung und der Begründung der fischereilichen 
Einschränkungen.
Wir halten es daher im Sinne einer rechtssicheren Umsetzung der 
NSG-Verordnung für geboten und notwendig,
� das Angelverbot in den „Beruhigungzonen“ vollständig 
aufzuheben und stattdessen im Dialog mit der Angelfischerei 
einvernehmliche Lösungen zu entwickeln, die den Zielen des 
Naturschutzes als auch der fischereilichen Nutzungsansprüche 
entsprechen,
� das geplante Angelverbot vom 1.4. bis 15.7. vollständig 
aufzuheben,
� weitergehende Beschränkungen der Angelnutzung auf das 
naturschutzfachlich tatsächlich notwendige Maß zurückzuführen 
und
� die Jagd, die Berufsfischerei und die Angelnutzung als rechtlich 
gleichgestellte, eigentumsgleiche Aneignungsrechte in gleicher 
Weise zu regeln.

Beruhigungszonen ruft sicherlich Störungen auf Flora und Fauna 
hervor, ist aber aus den zuvor bereits genannten Gründen 
erforderlich.

-  Die Fischerei ist außerhalb der Beruhigungszonen im Zeitraum 
vom 01.04. bis 15.07., der Brut- und Setzzeit, verboten, um 
Störungen der Brutvögel, der Röhrichte, Feuchtgebüsche und 
Auwälder soweit möglich zu vermeiden Darüber hinaus kommt 
dieses Verbot ebenfalls dem Fischotter zu Gute, der sich in diesem 
Zeitraum störungsfrei in den Vorlandflächen bewegen und am Tage 
ruhen kann. An unempfindlicheren, scharliegenden Deichstrecken 
ist die Fischerei vom Ufer aus aber ganzjährig erlaubt.
Die Jagd erfolgt überwiegend außerhalb der direkten Uferbereiche. 
Zudem sind die Jagdzeiten für Wild bereits detailliert in den 
Jagdzeitenverordnungen (Verordnung über die Jagdzeiten vom 
02.04.1977 (BGBl. I S. 531) und Verordnung zur Durchführung des 
Niedersächsischen Jagdgesetzes (DVO-NJagdG) vom 23.05.2008 
(Nds. GVBl. Nr. 11/2008, S. 194) in der jeweils zurzeit gültigen 
Fassung) festgelegt und liegen für die meisten Wildarten ebenfalls 
außerhalb der Brut- und Setzzeit.

- Die Einschätzung , dass die jagdlichen Regelungen 
vergleichsweise moderat und die Einschränkungen des Angelns im 
Vergleich dazu signifikant schärfer seien wird  nicht geteilt.
Der Hinweis auf das Urteil des OVG Lüneburg vom 08.07.2004 (8 
KN 43/02) überzeugt nicht. Nach diesem Urteil darf ein Verbot der 
fischereilichen Nutzung ohne hinreichenden Grund nicht weiter 
gehen als Beschränkungen der Jagd gemäß § 9 Abs. 4 NJagdG in 
demselben Naturschutzgebiet. Das bedeutet, dass zwischen den 
Anglern und den Jägern Unterschiede von solcher Art und Gewicht 
bestehen müssen, die eine Ungleichbehandlung rechtfertigen.  Aus 
den vorgenannten Gründen (Bestandsregulierung, Vermeidung von 
Wildschäden und Wildseuchen, Deichsicherheit) ist eine 
differenzierte Behandlung  dieser beiden Nutzergruppen geboten 
und gerechtfertigt und nicht als unzulässige Ungleichbehandlung zu 
werten.

Seite 60 von 216



75 150 § 6 Zusätzliche Regelungen zur Fischerei § 6. (2) Nr. 3 – Verbot der Reusenfischerei
Nach § 6 (2) Nr. 3 c ist ein grundsätzliches Verbot der 
Reusenfischerei geplant, wobei die Reusenfischerei „mit für den 
Otter ungefährlichen Reusentypen“ grundsätzlich von diesem 
Verbot freigestellt ist.
In der Begründung (S. 23, Ziffer 2) wird dagegen ausgeführt, dass 
die Reusenfischerei „zum Schutz des Fischotters im Schutzgebiet 
verboten“ ist.
Diese beiden Bestimmungen wiedersprechen sich diametral. Uns 
stellt sich die Frage,
� ob Reusenfischerei mit für den Otter ungefährlichen 
Reusentypen nun grundsätzlich erlaubt ist,
� oder ob Reusenfischerei grundsätzlich verboten ist und nur mit 
Ausnahmegenehmigung der Naturschutzbehörde erfolgen darf.
Angesichts dieser unklaren und sich widersprechenden 
Bestimmungen nehmen wir zur Reusenfischerei grundsätzlich und 
ausführlich Stellung:
Die Reusenfischerei ist Bestandteil des Fischereirechts nach 
NFischG. Dabei ist die Reusenfischerei nicht nur vorrangig zum 
Fischfang geeignet/erforderlich, sondern auch zum Management 
und Bestandseindämmung invasiver Krebsarten eine geeignete 
und schonende Fangmethode. Vor dem Hintergrund der 
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/1141 DER 
KOMMISSION vom 13. Juli 2016 zur Annahme einer Liste 
invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, die explizit auch eine Bekämpfung der 
(zukünftig ) vorkommenden und einwandernden Krebsarten 
Kamberkrebs, Signalkrebs, Marmorkrebs, Sumpfkrebs und 
Wollhandkrabbe fordert, ist ein pauschales Verbot von Reusen als 
wirksamste Krebsfangmethode kritisch zu hinterfragen.
Ein Verbot und eine Einschränkung einer rechtmäßigen Nutzung 
bedarf nach unserer Ansicht immer 
� der Prüfung von zumutbaren Alternativen und
� der Wahl milderer Mittel, wenn dadurch sowohl den Ansprüchen 
der Fischerei als auch des Otterschutzes gleichermaßen gedient 
ist.
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die aktuelle Studie 
„Untersuchung verschiedener Ausstiegsmöglichkeiten für 
Fischotter (Lutra lutra) aus Fischreusen“ des Verbands der 
Binnenfischer und Teichwirte in Schleswig-Holstein, die 
gemeinsam mit der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
und dem Fachbereich Fischerei der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Aktion Fischotterschutz 
sowie dem Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow – vgl. 
https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ifi/dateien/flusee_2017_09rec
kendorf.pdf.
Ziel der Studie war es, einen geeigneten Reusenausstieg zu 

Der Stellungnehmer kritisiert das Verbot der Reusenfischerei 
gemäß § 6 Absatz 2 Ziffer 3 des Verordnungsentwurfs und die 
seiner Meinung nach unklar formulierten Freistellungs- und 
Ausnahmetatbestände zu dieser Regelung und fordert eine 
Umformulierung dieser Regelung. 

Zur Klarstellung dieser Regelung wird diese hier nochmals erläutert:
Zum Schutz des Fischotters ist die Reusenfischerei im Schutzgebiet 
verboten. Von diesem Verbot freigestellt sind jedoch für den Otter 
ungefährliche Reusentypen, also auch die vom Stellungnehmer 
beschriebenen Reusen mit einem Otterschutzgitter, deren 
Einschwimmöffnungen eine lichte Weite von 8,5 cm nicht 
überschreiten. Für diese Reusentypen gilt die Freistellung generell 
und bedarf keiner vorherigen Ausnahmegenehmigung. Ein 
grundsätzliches Verbot der Reusenfischerei ist somit im 
Verordnungsentwurf nicht gegeben. 

Der Forderung, § 6 Absatz 2 Ziffer 3 (neu: Ziffer 4) 
umzuformulieren, wird nicht gefolgt.
Die bisherige Formulierung "freigestellt ist die Reusenfischerei mit 
für den Otter ungefährlichen Reusentypen" wird für ausreichend 
konkret und bestimmt erachtet. 

Die bisherige Formulierung gewährleistet, dass bei der 
Reusenfischerei stets die neuesten Erkenntnisse und der aktuellste 
Stand der Technik zum Schutz des Otters berücksichtigt werden 
müssen.

Die zuvor vorgesehene Ausnahmeregelung zur Bekämpfung 
invasiver Arten für Reusentypen, die nicht den Vorgaben für den 
Otterschutz entsprechen, wird allerdings gestrichen. Auch zur 
Bekämpfung invasiver Arten muss gewährleistet sein, dass hierbei 
eingesetzte Reusen den Fischotter nicht gefährden, da dies dem 
Schutzzweck gemäß § 2 widerlaufen würde. 

Insoweit wird der Forderung des Stellungnehmers nach einer 
klareren, unmissverständlichen Regelung der Reusenfischerei 
gefolgt, bzw. ist dies größtenteils durch die Verordnung bereits erfüllt
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entwickeln, durch den Fischotter die Reuse ohne Schaden wieder 
verlassen können. Tests im Institut für Binnenfischerei Potsdam-
Sacrow ergaben, dass Fische die neu entwickelten 
Reusenausstiege nicht öffnen können. Die Technik erhält also die 
Funktion der Reuse als Fischfanggerät und dient zugleich dem 
Schutz des Otters. Aus Sicht des Otterschutzes sind sich die 
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover und die Aktion 
Fischotterschutz einig, dass beide neu getesteten 
Reusenausstiegsvarianten gute Otterschutzmaßnahmen für die 
Fischerei darstellen und daher in der Praxis Anwendung finden 
sollten. Die getestete Reuse ist der in der Fischerei am häufigsten 
eingesetzte Reusentyp. Es besteht ein erhebliches, auch 
internationales Interesse (beispielsweise aus den Niederlanden), 
an den Ergebnissen. Die beteiligten Institutionen empfehlen, beide 
Varianten als zusätzliche otterschützende Maßnahmen für Reusen 
dieses Typs und ähnlicher Größe zu nutzen. Die Aktion 
Fischotterschutz kommt in einem Fazit zu folgender Bewertung 
(Otterpost 03-2017, Seite 9):
„Insofern ist jetzt eine Lösung für die Problematik der in Reusen 
ertrinkenden Fischotter gefunden. Die Öffnungen sind leicht zu 
installieren, sie sind funktionsfähig, sie sind finanziell tragbar und 
werden so auch von der Fischerei akzeptiert. Dieses Ergebnis ist 
ein schönes Beispiel dafür, wie man auch mit konträren Ansichten 
ein Problem bewältigen kann, wenn alle Seiten den ehrlichen 
Willen dazu haben.“
Quelle: 
http://otterzentrum.de/fileadmin/user_upload/otterzentrum/desktop/
nebennavigation/download/Otter-Post.03.2017.pdf
Wir fordern daher zum Schutz des Fischotters und im Sinne eines 
zwingend gebotenen Interessenausgleiches die Reusenfischerei so 
zu regeln, wie sie u.a. auch die Arbeitshilfe Natura 2000 des NLT 
(2016) vorschlägt und die gleichzeitig auch den Zielen des 
Otterschutzes dient:
� „Fanggeräte und Fangmittel sind so einzusetzen oder 
auszustatten, dass eine Gefährdung des Fischotters 
ausgeschlossen ist. Reusen dürfen grundsätzlich nur mit 
Otterschutzgittern verwendet werden,
� Für die Reusenfischerei sind Reusen erlaubt, die mit einem 
Ottergitter ausgestattet sind, deren Einschwimmöffnungen eine 
lichte Weite von 8,5 cm nicht überschreiten.“
§ 7. (2) Nr. 3 – Einbringung von Futtermitteln
Die Freistellung der Verwendung von Lockfutter bei der Ausübung 
der Angelfsicherei auf Friedfische begrüßen, wir. Dies entspricht 
den fachlichen Vorgaben und Empfehlungen unseres Faktencheck 
Anfüttern (siehe Anlage).
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75 151 § 6 Zusätzliche Regelungen zur Fischerei § 6. (2) Nr. 6 - Fischbesatz
Nach § 6. (2) Nr. 6 ist Fischbesatz im Naturschutzgebiet zukünftig 
nur noch nach Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde 
zulässig, die bei Bedarf das Benehmen mit der zuständigen 
Landesstelle für Binnenfischerei herstellt.
Die Bestimmungen zum Fischbesatz, an denen sich die 
Fischereiberechtigten auch an der Unteren Wümme und den 
anderen Gewässern des Schutzgebietes zu richten haben, sind 
nach unserer Auffassung abschließend im NFischG und der 
dazugehörigen Nds. Binnenfischereiordnung geregelt:
§ 40 Abs. 1 Nds.FischG:
„Der Fischereiberechtigte (die Fischereigenossenschaft) hat einen 
der Größe und Art des Gewässers entsprechenden Fischbestand 
zu erhalten und zu hegen. Im Falle der Verpachtung obliegt diese 
Pflicht dem Pächter.“
§ 12 Abs. 1 und 3 BiFischO:
„Die fischereiliche Bewirtschaftung eines Gewässers soll 
hauptsächlich mit den bereits in ihm vorkommenden Arten von 
Fischen und Krebsen erfolgen. Erforderliche Besatzmaßnahmen 
sind auf die natürliche Lebensgemeinschaft abzustimmen.“ und 
„Fische und Krebse der nicht in der Anlage aufgeführten Arten 
dürfen nur mit Genehmigung des Fischereikundlichen Dienstes 
ausgesetzt werden. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn durch das Aussetzen Nachteile für die natürlichen 
Lebensgemeinschaften in Gewässern oder die Bewirtschaftung der 
Fischbestände nicht zu besorgen sind.“.
Die o.g. Rechtsgrundlagen dienen dazu, Schaden von einem 
Gewässer durch fehlerhafte Besatzmaßnahmen abzuwenden. Eine 
fachliche Beurteilung von möglichen Verstößen gegen die 
gesetzliche Hegepflicht liegt im Zuständigkeitsbereich des 
Fischereikundlichen Dienstes des
Landes Niedersachsen, der gem. § 60 Nds.FischG zur Beratung 
u.a. der Naturschutzbehörden eingerichtet wurde. Vom 
Gesetzgeber ist also vorgesehen, dass in Zweifelsfällen der 
Fischereikundliche
Dienst zur fachlichen Beratung herangezogen wird. Insofern ist 
eine Prüfung fischereifachlicher Belange nicht durch eine Untere 
Naturschutzbehörde vorzunehmen. Dies geht auch aus § 37 Abs. 2 
BNat- SchG hervor. Danach bleiben die Vorschriften des 
Fischereirechtes von den Rechtsvorschriften des Kap. 5 BNatSchG 
(Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer 
Lebensstätten und Biotope) unberührt, wenn diese Bestimmungen 
zum Schutz und zur Pflege der Fische enthalten. Erst wenn das 
nicht der Fall ist, sind die Rechte auf Grund des Kapitels 5 – 
vorbehaltlich der Beachtung der Rechte der Fischereiberechtigten 
– anzuwenden.
Da jedoch fischereirechtliche Vorschriften zum Schutz und zur 
Pflege des Fischbestandes existieren, entfällt eine Regelung über 

Die Ausführungen zum Niedersächsischen Fischereigesetz und zur 
Binnenfischereiordnung bezüglich der Bestimmungen zum 
Fischbesatz werden zur Kenntnis genommen.

Die zuständige Naturschutzbehörde als Verordnungsgeber 
unterstellt niemandem gesetzeswidriges Verhalten oder fehlende 
Kompetenz, wie dies vom Stellungnehmer behauptet wird. 

Vor Durchführung von Besatzmaßnahmen ist lediglich eine 
Anzeigepflicht vorgesehen. Diese dient dazu, sicherzustellen, dass 
bedarfsweise Abstimmungen zwischen den Fischereiberechtigten, 
den zuständigen Landesstellen für Binnenfischerei und der 
zuständigen Naturschutzbehörde erfolgen können. Die 
Naturschutzbehörde wird lediglich in Kenntis gesetzt und kann im 
Bedarfsfall sich mit den zuständigen Landesstellen für 
Binnenfischerei abstimmen.
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das BNatSchG. Eine Besatzkontrolle durch die Untere 
Naturschutzbehörde hat demnach nicht stattzufinden. Dies obliegt 
der zuständigen Behörde, also dem Fischereikundlichen Dienst.
Der Verordnungsgeber unterstellt den Angelvereinen, die über 
fachkompetente und qualifizierte Gewässerwarte verfügen und von 
wissenschaftlich ausgebildeten Fischereibiologen des 
Anglerverbandes beraten werden, gesetzeswidriges Verhalten und 
fehlende Kompetenz beim
Fischbesatz. Auf welcher Datengrundlage der Verordnungsgeber 
zu dem Bedürfnis kommt, das fischereiliche Management einer 
Kontrolle zu unterwerfen, wird nicht ausgeführt und entzieht sich 
unserer Kenntnis. Für die Gewässerwarte, die sich bei der 
Bewirtschaftung der Gewässer strikt an die Vorgaben des NFischG 
und der NBiFischO halten und sich seit Jahrzehnten um eine 
naturnahe Gewässerentwicklung sowie um die Erhaltung und 
Wiederansiedlung gewässertypischer Fischbiozönosen bemühen 
und an regionalen Fischartenschutzprojekten mitarbeiten, ist dies 
eine fachlich nicht begründete Misstrauensbekundung seitens des 
Verordnungsgebers. Über welche fachliche Qualifikation der 
Verordnungsgeber - im Gegensatz zu unseren und den
Fachleuten des LAVES - hinsichtlich wissenschaftlich fundierter 
Bewirtschaftungsmaßnahmen verfügt, entzieht sich unserer 
Kenntnis.
Es existiert also weder eine rechtliche Grundlage noch die 
fachliche Zuständigkeit der Naturschutzbehörde zur Regelung von 
Besatzaktivitäten für die dem Fischereirecht unterliegenden 
Tierarten. Der § 6 (2) 6 ist also ersatzlos zu streichen.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Sollten Sie der Argumentation unserer Stellungnahme nicht folgen, 
bitten wir zusammen mit den betroffenen Fischereiberechtigten 
und Fischereirechtsinhabern zeitnah und vor Verabschiedung des
Verordnungsentwurfes durch den Kreistag um ein persönliches 
Gespräch.
Eine verwaltungsgerichtliche Überprüfung der Verordnung ohne 
unsere Änderungsvorschläge behalten wir uns vor.

Fischereiverein Wührden-Mittelbauer e.V.

84 163 § 6 Zusätzliche Regelungen zur Fischerei Zu dem Entwurf der Verordnung über das NSG „Untere Wümme“ 
möchten wir als Fischereiverein Wührden-Mittelbauer wie folgt 
Stellung nehmen.

Grundsätzlich begrüßen wir,dass bei dem Schutzzweck die 
Notwendigkeit gesehen wird einen weiter zunehmenden 
Gezeiteneinfluß zu verhindern. Für uns eine kaum kalkulierbare 
Entwicklung in Verbindung mit der geplanten Weservertiefung.

Der Hinweis zum Gezeiteneinfluss wird zur Kenntnis genommen. 
Den folgenden Anregungen wird teilweise gefolgt.

In § 6 Absatz 2 wird der Verordnungsentwurf dahingehend 
geändert, dass die Verbotsregelungen nun differenziert werden auf 
die Ausübung der Fischerei vom Ufer und vom Boot aus. Bei den 
Ziffern 1 und 2 werden die Worte "vom Ufer aus" ergänzt und 
zusätzlich wird eine weitere neue Ziffer 3 eingefügt, die die 
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Aus Sicht der Verantwortlichen des Fischereivereins Wührden-
Mittelbauer gibt es in Bezug auf Paragraph 6 des 
Verordnungsentwurfs folgende Änderungsvorschläge.
Traditionell gibt es eine Nutzung der Fischbestände auf beiden 
Wümmeseiten und eine den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechende Handhabung. Dazu gehört in einem 
überschaubaren Umfang das Angeln vom Boot aus. Unsere 
Forderung geht dahin, dass in einem Uferabstand von 5 Metern die 
Fischerei vom Boot aus, in der Zeit vom 16.5. bis zum 30.3. von 
der Verbotsregelung in Paragraph 6 Abs.2.2. freigestellt wird. Die 
zeitliche Einschränkung würde der Raubfischschonzeit 
entsprechen. Desweiteren ist die Störung durch Angeln vom Boot 
während der Setz- und Brutzeit in keinster Weise störender, als die 
zulässige Nutzung der Wümme durch andere Boote. 
Bezugnehmend auf den Paragraphen 6 Abs.2.6. würde unserer 
Meinung nach die „Bremische Binnenfischereiverordnung“ in 
Paragraph 11 Abs.2 der praktischen Handhabung eher dienlich 
sein. D.h. nur Fische die in der Anlage nicht aufgeführt 
sind,bedürfen der Genehmigung.
Mit diesen Änderungswünschen sehen wir eine den 
Grundeigentümern und Fischereiberechtigten praktikable 

Ausübung der Fischerei vom Boot aus zunächst grundsätzlich 
verbietet aber im Abstand von mehr als 5 m vom Ufer ganzjährig 
freistellt. Die folgenden Ziffern ändern sich entsprechend. 

Der Anregung, § 6 Absatz 2 Ziffer 6 (neue Ziffer 7) des 
Verordnungsentwurfs zu ändern wird nicht gefolgt. Entgegen der 
Befürchtung des Stellungnehmers ist im Verordnungsentwurf keine 
Genehmigung von Besatzmaßnahmen sondern lediglich eine 
vorherige Anzeige erforderlich. Die Anzeigepflicht von 
Besatzmaßnahmen dient dazu, sicherzustellen, dass bedarfsweise 
Abstimmungen zwischen den Fischereiberechtigten, den 
zuständigen Landesstellen für Binnenfischerei und der zuständigen 
Naturschutzbehörde erfolgen können. Das Fischereirecht bleibt 
unberührt. Die Naturschutzbehörde wird lediglich in Kenntis gesetzt 
und kann im Bedarfsfall sich mit den zuständigen Landesstellen für 
Binnenfischerei abstimmen.

Zentralverband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden in Niedersachsen e.V.

34 60 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd Im Anhang übermitteln wir Ihnen die ZJEN-Stellungnahme, die 
zugleich namens und im Auftrag der Jagdgenossenschaft Trupe 
u.a. erfolgt, zum NSG-VO Entwurf "Untere Wümme".
Wir bitten Sie darum, den Entwurf entsprechend unserer 
Einwendungen zu ändern.
Weiterhin bitten wir- korrespondierend zur gegenwärtigen 
Erlasslage - um die erneute Beteiligung des Jagdbeirats im
Anschluss an das Anhörungsverfahren.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Auf die Abwägung der einzelnen Einwendungen  im weitern Verlauf 
an entsprechender Stelle wird verwiesen. 
Der Jagdbeirat wird entsprechend den Regelungen des Erlasses 
beteiligt.
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34 61 Zur gesamten Verordnung Verordnungsentwurf des Landkreises Osterholz zum 
Naturschutzgebiet "Untere Wümme"
Stellungnahme des ZJEN zum Verordnungsentwurf
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der vorbezeichneten Angelegenheit melden wir uns als Verband 
der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbesitzer sowie namens 
und im Auftrage der von der oben genannten 
Naturschutzgebietsverordnung
in ihren Rechten betroffenen Jagdgenossenschaften und 
Eigenjagdbesitzer, insbesondere namens und im Auftrage der 
Jagdgenossenschaft Trupe.
Der Schutzzweck des vorgelegten Entwurfs einer 
Naturschutzgebietsverordnung liegt in Teilen und unter anderem in 
der Erhaltung des Gebiets als europäisches FFH-Gebiet.
Zum Entwurf möchten wir wie folgt Stellung nehmen:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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34 62 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd 1.)
§ 7 Abs. 1 des Entwurfs beinhaltet die Freistellung der 
ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd. Diese Freistellung ist im 
Hinblick auf die einzelnen Verbotstatbestände in § 3 sachlich 
geboten und auch gesetzestechnisch erforderlich. Die Freistellung 
der Jagd ist im Entwurf jedoch aufgrund der in § 7 Abs. 2 des 
Entwurfs genannten Vorgaben massiv eingeschränkt.
Die im Entwurf genannten Einschränkungen bei der Freistellung 
der Jaadausübung lehnen wir sowohl aus fachlichen als auch aus 
juristischen Gründen in dieser Form ab. Hier gibt es aus Sicht der 
Betroffenen erheblichen Korrekturbedarf.
Im Einzelnen:
a)
Aus § 9 Abs. 3 NJagdG folgt, dass über jedwede jagdliche 
Einschränkung in Schutzgebietsverordnungen die Jagdbehörde zu 
entscheiden hat, und zwar nach vorheriger Beteiligung des 
Jagdbeirats. Ob die Jagdbehörde über die vorgesehene Regelung 
in § 7 Abs. 2 befunden und entschieden hätte,
ist uns nicht bekannt und muss deshalb in Abrede gestellt werden.
Auch wissen wir nicht, ob eine frühzeitige förmliche Beteiligung des 
Jagdbeirats zu den genannten Vorgaben stattgefunden hat.
Hierzu bitten wir um Stellungnahme.
Der Gemeinsame Runderlass des ML und des MU vom 07. 08. 
2012 zur Jagd in Naturschutzgebieten ist zu beachten. Auch dieser 
Erlass schreibt die frühzeitige Beteiligung des Jagdbeirats vor. 
Gemäß § 9 Abs. 4 entscheidet die Jagdbehörde, wenn in 
Naturschutzgebieten die Jagd ganz oder teilweise verboten werden 
soll. Von einer Mitwirkung der Jagdbehörde ist uns ebenfalls nichts 
bekannt.
Die Jagdbehörde ist auch nicht als Urheber der jagdlichen 
Regelungen irgendwie in Erscheinung getreten, was als formeller 
Fehler des Gesetzgebungsverfahrens gerügt wird.
b)
Die betroffenen Jagdreviere bitten insbesondere um Korrektur von 
§ 7 Absatz 2.
Einschränkungen der Eigentümerbefugnisse dürfen nicht weiter 
gehen als der konkrete Schutzzweck dies konkret erfordert.
Wir bitten den Verordnungsgeber hier um entsprechende 
Berücksichtigung dieser Vorgaben.
Zu § 7 Abs.2 Nr. 1:
Die Einschränkung der ordnungsgemäßen Jagdausübung nach 
den Vorgaben der Nr. 1 des § 7 Abs. 2 des Entwurfs ist für die 
Grundeigentümer und Jagdgenossenschaften in keiner Weise 
akzeptabel.
Die Wasserfederwildjagd, die aufgrund der geltenden 
niedersächsischen Jagdzeiten bereits erheblich eingeschränkt 
wurde, ist für die Jagdgenossenschaften von erheblicher 
wertgebender Bedeutung.

Zu den vorgebrachten Anregungen und Bedenken wird wie folgt 
Stellung genommen:

1.) Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Einschätzung, dass die in § 7 Abs. 2 des Verordnungsentwurfs 
genannten Vorgaben zu massiven Einschränkungen der Jagd 
führen, wird nicht geteilt. Die Regelungen des Verordnungsentwurfs 
stellen die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd im Großteil des 
geplanten NSG mit geringfügigen Einschränkungen grundsätzlich 
frei und verbieten die Jagd nur nur in den aus Naturschutzsicht 
besonders sensiblen Bereichen.

a) Wie aus dem weiteren Text der Stellungnahme hervorgeht, ist 
hier nicht Abs. 3 sondern Abs. 5 des § 9 NJagdG gemeint. Bei der 
Abwägung der Stellungnahme wird diese Annahme zugrunde 
gelegt. § 9 Abs. 5 NJagdG ermächtigt die Jagdbehörde, durch 
Verordnung die Jagd zum Schutz schutzbedürftiger Arten oder 
Lebensgemeinschaften wild lebender Tiere oder wild wachsender 
Pflanzen oder zum Schutz ihrer Lebensstätten in 
Naturschutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte 
Zeiträume zu beschränken oder ganz oder teilweise zu verbieten. 

Der Einwender weist darauf hin, dass seines Erachtens aufgrund 
der vor genannten Regelung des NJagdG über jede Einschränkung 
des Jagdrechts in Schutzgebietsverordnungen nur die Jagdbehörde 
zu entscheiden habe. Ob die Jagdbehörde diese Entscheidung 
getroffen habe, sei den Einwendern nicht bekannt und werde daher 
bezweifelt.   

Hierzu ist Folgendes festzustellen: Neben dem bereits genannten § 
9 Abs. 5 NJagdG enthalten auch das BNatSchG und das 
NAGBNatSchG Rechtsgrundlagen, die zur Einschränkung der Jagd 
in Schutzgebietsverordnungen ermächtigen. Alle hier genannten 
Gesetze führt der vorliegende Verordnungsentwurf  als 
Rechtsgrundlagen auf. Es handelt sich daher um eine 
Schutzgebietsverordnung, die sowohl auf naturschutzrechtlichen als 
auch jagdrechtlichen Grundlagen basiert. Selbstverständlich ist im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens auch die Untere Jagdbehörde 
beteiligt worden. Diese hält die geplanten jagdlichen 
Einschränkungen in § 7 des Verordnungsentwurfs für vertretbar. 
Aus Sicht der Jagdbehörde schränkt sowohl der 
Zustimmungsvorbehalt bei der Neuanlage von jagdlichen 
Einrichtungen als auch der Anzeigevorbehalt bei der Errichtung von 
Hochsitzen / sonstigen Ansitzeinrichtungen die ordnungsgemäße 
Jagdausübung nicht unzumutbar ein.

Weiterhin wird ausgeführt, dass eine förmliche Beteiligung des 
Jagdbeirats nicht stattgefunden habe. Der Jagdbeirat wird 
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Ein Wegfall würde für den jeweiligen Jagdbezirk 
(Jagdgenossenschaft oder Eigenjagd) einen erheblichen Eingriff in 
das Eigentums- und Nutzungsrecht des 
Jagdausübungsberechtigten bedeuten und einen erheblichen 
wirtschaftlichen Wertverlust mit sich bringen.
Ein derartiger Eingriff ist nicht hinnehmbar, zumal die Jagd in der 
Vergangenheit immer mit Rücksicht auf die Naturschutzbelange an 
der Wümme durchgeführt wurde. Wir erinnern zudem an den 
gesetzlich vorgesehenen Vorrang des Vertragsnaturschutzes.
Sofern überhaupt erforderlich, kann eine abgestimmte 
Wasserfederwildbejagung, insbesondere die Entenjagd, die vor Ort 
unverzichtbar ist, mit den Revieren besprochen werden.
Diesen Versuch hat der Landkreis offenbar überhaupt nicht 
unternommen.
Zu einer Rücksichtnahme im Wege freiwilliger Vereinbarung sind 
die fraglichen Reviere in angemessenem Umfang bereit.
Es bleibt weiterhin die bereits aufgeworfene Frage nach der 
Zuständigkeit der Jagdbehörde nach § 9 Abs. 4 NJagdG.
Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 hinsichtlich des Zustimmungsvorbehalts u.a. 
für die Neuanlage von Wildäckem und Wildäsungsflächen:
Das Verbot der Neuanlage von Wildäsungsflächen/Wildäckern 
ohne Zustimmung der Naturschutzbehörde ist aus unserer Sicht 
nicht schlüssig, denn einem Landwirt stünde es demgegenüber frei,
seine Flächen ökologische herzurichten, solange er sich an die 
bestehenden Vorgaben hält.
Wir bitten darum, das entsprechende Verbot und den 
Zustimmungsvorbehalt zu streichen. Die Regelung in § 5 des 
Entwurfs ist ausreichend.
Hier handelt es sich, wenn überhaupt, im Übrigen um 
Unerheblichkeiten, die für den Gebietsschutz völlig bedeutungslos 
sind.
Deshalb muss in dieser Hinsicht eine vorbehaltlose Freistellung 
erfolgen, zumal im Schutzgebiet eine Neuanlage der 
entsprechenden Biotope ohnehin und vor dem Hintergrund der 
Regelung in § 5 nicht zu erwarten ist.
Unerhebliche bzw. gänzlich unwahrscheinliche Vorgänge scheiden 
nach der Rechtsprechung für einen Verbotstatbestand (auch mit 
Erlaubnis- bzw. Zustimmungsvorbehalt) aus. Die Neuanlage von 
Hegebüschen kann dagegen unter bestimmten Umständen den 
Tatbestand einer Veränderung von Charakter oder Zustand des 
Gebiets erfüllen, weshalb hier eine vorherige
Rücksprache mit dem Landkreis angezeigt sein kann.
Zu § 7 Abs. 2 Nr. 3:
Die Freistellungen hinsichtlich der Errichtung von 
jagdwirtschaftlichen Einrichtungen werden in § 7 Abs. 2 Nr. 3 des 
Entwurfs zum überwiegenden Teil von einer vorherigen Anzeige 
bei der Naturschutzbehörde
abhängig gemacht.
Eine solche Einschränkung ist nicht erforderlich, denn § 3 Abs. 2 

selbstverständlich unter Einhaltung der vorgegebenen Frist von 
einem Monat gemäß Gem. RdErl. d. ML u. d. MU vom 7.8.2012 zur 
"Jagd in Naturschutzgebieten" durch die Jagdbehörde beteiligt.

b) Die Erläuterungen verbunden mit einer Bitte werden zur Kenntnis 
genommen. Die Abwägung der einzelnen Einwendungen  erfolgt im 
weiteren Verlauf an entsprechender Stelle.

Zu § 7 Abs. 2 Ziffer 1: Den Anregungen und Bedenken wird nicht 
gefolgt.

Das grundsätzliche, ganzjährige Jagdverbot in den 
Beruhigungszonen, das hier explizit für das Wasserfederwild 
angesprochen wird, ist naturschutzfachlich unbedingt erforderlich, 
um störungsanfälligen, gefährdeten Arten wie z. B. dem Fischotter 
und vielen Vogelarten, die die Röhrichte sowohl zur Brutzeit (zum 
Beispiel Rohrweihe) als auch zur Zugzeit (zum Beispiel Stare, 
Schwalben) nutzen, störungsfreie Ruhezonen zu bieten. Die in die 
Beruhigungszonen einbezogenen Gewässer dienen darüber hinaus 
Wasservögeln ganzjährig als (Teil-) Lebensraum. Auch diese 
benötigen aufgrund ihres Fluchtverhaltens unbedingt störungsfreie 
Lebensräume.

Das grundsätzliche Jagdverbot ausschließlich in den besonders 
sensiblen Bereichen und die darüber hinaus weitgend freigestellte 
ordnungsgemäße Ausübung der Jagd in den übrigen Bereichen des 
geplanten NSG stellt bereits einen Kompromiss zwischen den 
naturschutzfachlichen Erfordernissen und den jagdlichen Belangen 
dar.

Ein gesetzlich vorgesehener Vorrang des Vertragsnaturschutzes ist 
in diesem Fall nicht gegeben. Vielmehr sind die an die EU 
gemeldeten FFH-Gebiete zwingend und in ihrer Gesamtheit 
hoheitlich, also durch Schutzgebietsverordnung zu sichern. 
Freiwillige Vereinbarungen stellen keinen gesicherten Schutz der 
laut FFH-Richtlinie zu erhaltenden Lebensraumtypen und Arten dar.

Wie bereits oben erläutert sind die jagdlichen Regelungen mit der 
Jagdbehörde abgestimmt.

Zu § 7 Abs. 2 Ziffer 2 hinsichtlich des Zustimmungsvorbehalts u.a. 
für die Neuanlage von Wildäckern und Wildäsungsflächen:

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Der Einwender 
wendet sich gegen den genannten Zustimmungsvorbehalt mit der 
Begründung, dass dies eine Ungleichbehandlung gegenüber 
Landwirten darstellen würde. Der dargestellte Sachverhalt ist so 
nicht zutreffend. Der Verordnungsentwurf stellt sowohl die 
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NJagdG bestimmt als einschlägige Regelung, dass die 
Jagdbehörde anordnen kann, dass jagdliche Einrichtungen zu 
entfernen sind, wenn sie Natur und Landschaft erheblich 
beeinträchtigen. Ein präventiver Verbotstatbestand
oder ein Anzeigevorbehalt, wie dieser in § 7 Abs. 2 Nr. 3 
vorgesehen ist, ist unter Berücksichtigung dessen überflüssig und 
unangemessen (vgl. bereits zitierter Erlass zur Jagd in 
Schutzgebieten, zuletzt geändert durch Rd.-Erlass vom 20. 11. 
2017).
Zu § 7 Abs. 2 Nr. 4:
Das Verbot der Verwendung von Bleischrot und das Verbot des 
Hinterlassens von Aufbrüchen mit bleihaltiger Munition ist ebenfalls 
unverhältnismäßig, weil nicht erforderlich. Die genannten 
Vogelarten
laufen nicht Gefahr, durch ihre Nahrung Blei aufzunehmen, da 
nach § 24 Abs. 1 NJagdG die Jagd auf Wasserfederwild an oder 
auf Gewässern unter Verwendung von Bleischrot ohnehin verboten 
ist. Die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gefährdung tendiert gegen 
Null.
Wir bitten um Streichung.
Zu § 7 Abs. 2 Nr. 5:
Das Jagdzeitenverbot auf die Krickente ist nicht erforderlich und 
deshalb zu streichen. Die niedersächsische Jagdzeitenregelung 
nimmt ausreichend Rücksicht auf die aktuell angenommenen 
Populationsgrößen
der Krickente. Das in dem Entwurf niedergelegte Jagdverbot 
verstößt damit gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
Die Streichung der Nr. 5 ist deshalb schon aus rechtlichen 
Gründen angezeigt.
Zu § 7 Abs. 2 Nr. 6:
Eine umfassende Fallenjagd ist zum Management verschiedener 
invasiver Arten und ebenso fürdie effektive Prädatorenbejagung 
zum Schutz von Avifauna und Niederwild erforderlich. Der sich in 
Vorbereitung befindliche "Nutria-Erlass" von ML und MU beinhaltet 
ausdrücklich die
Gewährleistung des Fallenfangs der Nutria auch in Schutzgebieten.
Auch der bereits genannte Erlass zur Jagd in Schutzgebieten sieht 
ausdrücklich vor, dass die Fallenjagd nicht beschränkt werden soll. 
Im Interesse schutzwürdiger Arten kann, so der Erlass, die 
Zulassung von Totschlagfallen auf selektiv fangende 
Totschlagfallentypen begrenzt werden.
Ansonsten ist die Möglichkeit der Fallenjagd umfassend zu 
gewährleisten.
Wir bitten, den Entwurf erlasskonform zu ändern und selektiv 
fangende Totschlagfallen freizustellen.
Die nationale Sicherung des FFH-Gebiets , so wie es der EU 
gemeldet wurde, erfordert unter keinern Gesichtspunkt eine 
Einschränkung der jagdlichen Befugnisse, wie sie im Bundes- und 
Landesjagdgesetz

ordnungsgemäße Landwirtschaft als auch die ordnungsgemäße 
Ausübung der Jagd mit Beschränkungen frei, so dass hier keine 
Ungleichbehandlung zu konstatieren ist.

Der Zustimmungsvorbehalt zur Neuanlage von Wildäckern, 
Wildäsungsflächen und weiteren jagdlichen Einrichtungen ist 
naturschutzfachlich erforderlich, um zu gewährleisten, dass 
Störwirkungen in besonders störempfindliche Bereiche wie z.B. 
Röhrichte und Hochstaudenfluren vermieden werden und stellt 
somit keinesfalls eine für den Gebietsschutz völlig bedeutungslose 
Unerheblichkeit dar. 

Zu § 7 Abs. 2 Ziffer 3:

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Der Einwender 
wendet sich gegen die Erforderlichkeit einer vorherigen Anzeige bei 
der Errichtung von Hochsitzen und sonstigen Ansitzeinrichtungen. 

Hierzu ist auszuführen, dass das Erfordernis einer vorherigen 
Anzeige das mildeste Mittel einer Maßnahmenregelung darstellt und 
lediglich dazu dient, die zuständige Naturschutzbehörde in Kenntnis 
zu setzen, damit diese im Zweifesfall die Zulässigkeit der 
Maßnahme überprüfen und ggf. einschreiten kann um eine 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder des Naturhaushaltes 
zu unterbinden.
In den Ziffern 1 und 1.1 des vom Einwender genannten Erlasses zur 
Jagd in Schutzgebieten wird ausgeführt:
"1. Ist eine Beschränkung der Jagdausübung in einem 
Naturschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet erforderlich und 
werden die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde und der 
Jagdbehörde von einer Einheitsbehörde wahrgenommen, gilt 
Folgendes:
1.1 Die Beschränkungen sind als Teil einer einheitlichen 
Verordnung über das jeweilige Schutzgebiet zu erlassen…." Der 
vom Einwender kritisierte Anzeigevorbehalt ist weder überflüssig 
noch widerspricht er § 3 Abs. 2 NJagdG oder dem zitierten 
Runderlass.

Zu § 7 Abs. 2 Ziffer 4:

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Es trifft zu, dass die Jagd auf Wasserfederwild an und über 
Gewässern bereits gemäß § 24 Abs. 1 NjagdG verboten ist. Die 
Regelung des Verordnunngsentwurfs geht jedoch darüber hinaus, 
da sie generell für das gesamte Schutzgebiet und für die Jagd auf 
jedes jagdbare Wild gilt. Ebenfalls ist es verboten Aufbrüche mit 
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garantiert und ausreichend geregelt sind. Mit dem vorgelegten 
Entwurf wird über die zwingenden Vorgaben der EU und die 
versprochene
1:1 Umsetzung deutlich hinaus gegangen, was die betroffenen 
Grundeigentümer nicht akzeptieren können.Wir sind fest davon 
überzeugt, dass eine uneingeschränkte Freistellung der 
ordnungsgemäßen
Jagdausübung und des Jagdschutzes dem Gebietsschutz in 
keinem Fall zuwiderlaufen würde und auf den Eingriff in die 
Eigentumsrechte der Betroffenen definitiv verzichtet werden kann.
Wir beantragen deshalb, auch für die von uns vertretenen 
Jagdreviere, die Streichung der in § 7 Abs. 2 genannten 
einschränkenden Vorgaben.
Im Gebiet war auch bisher eine ordnungsgemäße Jagdausübung 
ohne Einschränkung möglich, ohne dass das Gebiet sowie Flora 
und Fauna infolge Jagdausübung irgendeinen Schaden genommen
hätten. Hilfsweise ist eine Differenzierung nach tatsächlicher 
Gefährdungsmöglichkeit der jagdwirtschaftlichen Anlagen für das 
Schutzgebiet durchzuführen, d. h.
- Begrenzung der Vorgabe nach Abs. 2 Nr. 1 auf Futterplätze und 
Hegebüsche, im Übrigen Freistellung
- Streichung von Abs. 2 Nr. 2 wegen u. a. ausreichender 
Möglichkeiten nach § 3 Abs. 2 NJagdG
- Streichung von Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4
- Verbot nur von nicht selektiv fangenden Totschlagfallen.
Alternativ kann es bei der Regelung der bisherigen 
Schutzgebietsverordnung "Untere Wümme" bleiben, wonach die 
Jagdausübung freigestellt ist und nur die Neuanlage 
jagdwirtschaftlicher Einrichtungen dem Verbot des § 23 Abs. 2 
BNatSchG unterliegt.
Diese Regelung war in jeder Hinsicht ausreichend und hat unter 
dieser Regelung hat das Gebiet ausgehend von der Jagd keinerlei 
Schaden genommen.
2.)
Die Ausbesserung von Wildschäden nach guter fachlicher Praxis 
muss in der Verordnung generell freigestellt sein.
Die Hauptursache einer Bodenveränderung hat in erster Linie das 
Wild (Schwarzwild) selbst gesetzt.
Dem Naturschutz sollte an einer Wiederherrichtung des Grünlands 
gelegen sein und man sollte dies nicht zu Lasten der Landwirte 
unangemessen verkomplizieren. Eine vorherige Anzeigepfticht 
muss als Schikane aufgefasst werden. Jeder Bewirtschafter hat 
einen gesetzlichen zivilrechtlichen Anspruch auf 
Wildschadensausgleich und ordnungsgemäße Wiederherstellung 
der zu bewirtschaftenden Flächen. Zuvor wurde der
Schaden von einem ehrenamtlichen Schätzer begutachtet, so dass 
im Zweifel das Schadensbild jederzeit nachvollzogen werden kann.
Ein Schadensausgleich muss mit vertretbarem Aufwand 
durchführbar sein, weshalb hier eine generelle Freistellung ohne 

jedweder bleihaltigen Munition zu hinterlassen. Diese Regelung ist 
naturschutzfachlich erforderlich, da Blei ein giftiges Schwermetall 
ist, dass Böden und Gewässer belastet und zu primären oder 
sekundären Bleivergiftungen bei Tieren führen kann.

Zu § 7 Abs. 2 Ziffer 5:

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.  

Das Verbot der Jagd auf die Krickente ist zulässig. Die 
Niedersächsische Jagdzeitenregelung konzentriert sich vorrangig 
auf die Wildbestandsregulierung. Sie kann in aller Regel keinen 
Vollschutz der Tier- und Pflanzenwelt herbeiführen. Eine Bejagung 
der Krickente widerläuft dem Schutzzweck des geplanten 
Naturschutzgebietes, der u.a. die Erhaltung und Förderung der 
Krickente als Brutvogelart festlegt. Die Krickente darf daher als 
gefährdete Vogelart unabhängig von ihrer Jagdzeit im Schutzgebiet 
nicht bejagt werden.

Zu § 7 Abs. 2 Ziffer 6:

Totschlagfallen sind aus naturschutzfachlichen Gründen nicht 
hinnehmbar, da sie den Fischotter gefährden. Auch in Lebendfallen 
können sich gefangene  Otter erheblich verletzen. Im Rahmen zu 
dieser Thematik eingegangener Stellungnahmen und der dazu 
erfolgten Abwägung wird Ziffer 6 um ein Verbot von Lebendfallen, 
die aufgrund ihrer innenwändigen Bauart gefangene Otter erheblich 
verletzen können, ergänzt.

Totschlagfallen gefährden darüber hinaus potenziell auch den Biber, 
für den die Untere Wümme geeignete Lebensraumbedingungen 
bietet und die erwarteter Zuwanderungsraum für diese Art ist. 
Die Bejagung von Prädatoren, insbesondere der Nutria in 
Lebendfallen, die den Fischotter nicht gef#hrden, bleibt allerdings 
erlaubt, so dass eine Selektion des Fanges möglich bleibt und 
anderes Wild wieder freigelassen werden kann. 

Der vom Einwender angeführte Erlass zur Jagd in Schutzgebieten 
wird vollumfänglich berücksichtigt. Ziffer 1.6 des Erlasses besagt: 
"Die Jagdausübung auf Prädatoren, Nutria und Schalenwild soll 
erhalten
bleiben. Dabei soll auch die Fallenjagd als geeignetes Mittel bei der
Prädatoren- und Nutriabejagung nicht beschränkt werden, wobei im 
Interesse schutzwürdiger Arten (z.B. Fischotter, Biber, Europäischer 
Nerz) Lebendfallen oder selektiv fangende Totschlagfallentypen 
vorzusehen sind."
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vorherige Anzeige bei der UNB erforderlich ist.
Die Beschränkungen jagdbezogener Handlungen und Nutzungen im 
NSG sind notwendig, um Beeinträchtigungen und Störungen des 
Fischotters, der Vegetation sowie der Brut- und Rastvögel zu 
vermeiden. Der Anregung, die in § 7 Abs. 2 des 
Verordnungsentwurfs genannten Einschränkungen zu streichen, 
bzw. teilweise zu streichen, wird daher nicht gefolgt.

2.) Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.

Der Einwender kritisiert die Regelung des § 5 Abs 2 Ziffer 10 
Buchstabe c), wonach die Ausbesserung von Wildschäden nur nach 
vorheriger Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde vom 
Verbot der Veränderung des Bodenreliefs freigestellt sind. Eine 
vorherige Anzeigepflicht stellt das mildeste Mittel der 
Maßnahmenregulierung innerhalb des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs dar und dient dazu, dass die zuständige 
Naturschutzbehörde im Zweifelsfall die Zulässigkeit der Maßnahme 
überprüfen und ggf. einschreiten kann. Die Anzeige kann mündlich 
erfolgen und die zuständige Naturschutzbehörde muss zeitnah in 
einer Frist von höchstens 5 Werktagen reagieren. Reagiert die 
naturschutzbehörde innerhalb der genannten Frist nicht, kann die 
Handlung bzw. Maßnahme ohne weiteres durchgeführt werden. Von 
einem nicht vertretbaren Aufwand, bzw. von Schikane kann hier 
also keineswegs die Rede sein.
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34 63 § 3 Allgemeine Schutzregelungen 3.)
In § 3 Abs. 2 Nr. 13 des Entwurfs ist die Errichtung oder 
wesentliche Änderung baulicher Anlagen verboten.
Wir halten es für wichtig, als Ausnahme von diesem Verbot 
ebenfalls die Errichtung von Zäunen zur Abwehr von Wildschäden 
unbedingt generell freizustellen. § 5 Abs. 2 Nr. 4 des Entwurfs ist 
hierfür nicht ausreichend.
Bei bestimmten Kulturen ist die Erlangung von 
Wildschadensersatzleistungen von entsprechenden
Zäunungen abhängig. Die Errichtungsvorgaben für wildsichere 
Zäune sind § 3 der DVO-NJagdG zu entnehmen. Diesen Vorgaben 
müssen die Bewirtschafter nachkommen können. Bei 
unterbliebener Zäunung nach § 32 Abs. 2 BJagdG entfällt der 
Wildschadensersatzanspruch.
Wir bitten weiterhin darum, in der Verordnung unbedingt sicher zu 
stellen, dass auch Zäunungen gegen den Wolf von den Verboten 
der Verordnung grundsätzlich freigestellt werden.
Diese Zäune unterliegen nach der Richtlinie Wolf besonderen 
Anforderungen und können damit eventuell keine ortsübliche 
Bauweise aufweisen.
Eine entsprechende umfassende Freistellung ist zum Erhalt der 
Weidetierhaltung außerordentlich wichtig und muss sich im 
Verordnungstext wiederfinden, auch wenn sich die Anwesenheit 
des Wolfs im Schutzgebiet gegenwärtig als eher unwahrscheinlich 
darstellt.
Wir bitten um Berücksichtigung unserer Eingaben sowie 
gegebenenfalls um nochmalige Erörterung der im Entwurf 
enthaltenen Jagdbeschränkungen sowie der Möglichkeit eines 
Vertragsnaturschutzes mit den Betroffenen.
Weiterhin bitten wir um Beachtung der verpflichtenden Vorgabe 
des Erlasses zur Jagd in Schutzgebieten (dort Ziff. 1.2), wonach 
die Behörde nach Abschluss des öffentlichen 
Beteiligungsverfahrens unter Fristsetzung von einem Monat den 
Jagdbeirat erneut zu hören hat.

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Ortsübliche Weidezäune sind gemäß § 3 Abs. 2 Ziffer 13 (im 
ausgelegten Entwurf Ziffer 13) von den Verboten des 
Verordnungsentwurfs freigestellt. Was als ortsüblicher Weidezaun 
gilt, ist in der Begründung zum Verordnungsentwurf entsprechend 
definiert worden. 

Wildschutzzäune, die nicht den beschriebenen ortsüblichen 
Weidezäunen entsprechen (z.B. wolfssichere Zäune), können 
aufgrund ihrer Höhe, Ausbildung und Form Barrieren für 
Wiesenvögel und wandernde Tierarten darstellen. Zudem können 
sie das Landschaftsbild beeinträchtigen. Daher ist in § 5 Abs. 2 
Ziffer 4 festgelegt, dass für eine Errichtung derartiger Zäune eine 
vorherige Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
erforderlich ist. So kann hier jeweils einzelfallbezogen geprüft 
werden, inwieweit die wirtschaftlichen Interessen der 
landwirtschaftlichen Nutzer den naturschutzfachlichen 
Erfordernissen entgegenstehen und welche Belange im Einzelfall 
stärker zu gewichten sind. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass Weidetierhaltung im Bereich 
des geplanten NSG "Untere Wümme'" kaum vorhanden ist. Der 
Zustimmungsvorbehalt zur Errichtung nicht ortsüblicher Zäune stellt 
keine unzumutbare Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen 
Nutzung dar.

Der Jagdbeirat wird selbstverständlich unter Einhaltung der 
vorgegebenen Frist von einem Monat gemäß Gem. RdErl. d. ML u. 
d. MU vom 7.8.2012 zur "Jagd in Naturschutzgebieten" durch die 
Jagdbehörde beteiligt werden.

3.) Zu § 5 Abs. 2 Ziffer 4: Die Forderung wird durch den 
Verordnungsentwurf bereits erfüllt. Die Errichtung wolfssicherer 
Zäune wird im geplanten Naturschutzgebiet nicht generell untersagt. 
Es ist jedoch ein Zustimmungsvorbehalt vorgesehen.

Wie bereits anfangs erwähnt, wird der Jagdbeirat gemäß der 
Vorgabe des Erlasses zur Jagd in Schutzgebieten unter 
Fristsetzung eines Monats zeitnah ernaeut beteiligt werden. Der 
abschließenden Bitte des Einwenders wird somit gefolgt.

Jagdbeirat des Landkreises Osterholz

85 165 Zur gesamten Verordnung Stellungnahme zum NSG-Entwurf „Untere Wümme"
Der Jagdbeirat hat den Entwurf der Verordnung über das geplante 

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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Naturschutzgebiet „Untere Wümme" und die dazugehörigen 
Karten, Unterlagen und Begründung diskutiert. Als Ergebnis 
übersende ich Ihnen die folgenden Anregungen, Hinweise und 
Bedenken:
Der Jagdbeirat weist darauf hin, dass bei den Regelungen der 
Jagd für das geplante „NSG Untere Wümme" der gemeinsame 
Runderlass des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums 
und des Niedersächsischen Umweltministeriums „Jagd in 
Naturschutzgebieten" vom 07.08.2012 - 404/406-22220-21 - 
VORIS 79200 - (Nds. MBL. 2012 Nr. 29. S. 662) geändert durch 
Gern. RdErl. d. Ml u MU v. 20.11.2017 - 404/406-22220-21 - 
VORIS 79200 - (Nds. MBI. 2017 Nr. 46. S. 1549) als 
Rechtsgrundlage für die jagdlichen Regelungen beachtet werden 
muss. Danach soll der Jagdbeirat möglichst frühzeitig beteiligt 
werden und ist nach Abschluss des öffentlichen 
Beteiligungsverfahrens unter Fristsetzung von einem Monat zu 
hören (§ 39 Abs. 3 NJagdG). Bei der Jagdbeiratssitzung am 19. 
April 2018 wurde der Jagdbeirat bereits frühzeitig informiert 
(Vortrag Herr XXXXXX), so dass sich die Mitglieder des 
Jagdbeirates bereits vor Abschluss des öffentlichen 
Beteiligungsverfahrens mit der Thematik beschäftigen konnten.

85 166 § 2 Schutzzweck § 2 Abs. 3 Ziff. 4 Besonderer Schutzzweck
Als besonderer Schutzzweck des NSG als Vogellebensraumes ist 
die Erhaltung und Förderung zahlreicher Vogelarten aufgeführt. Im 
SDB wird keine einzige Vogelart genannt. Wir weisen darauf hin, 
dass es sich bei dem geplanten NSG „Untere Wümme" um kein 
Vogelschutzgebiet handelt und somit auch kein besonderer 
Schutzzweck als Vogellebensraum im FFH-Gebietes aufgeführt 
werden kann. Dieser Absatz darf lediglich in §
2 Abs. 1 Allgemeiner Schutzzweck aufgenommen werden.

Den vorgebrachten Bedenken und Anregungen wird dahingehend 
gefolgt, dass die entsprechende Ziffer bei § 2 Absatz 3 gestrichen 
und stattdessen ein neuer Absatz 4 eingefügt wird. Dieser wird nun 
folgendermaßen eingeleitet: "Weiterer Schutzzweck des NSG als 
Tierlebensraum ist die Erhaltung und Förderung insbesondere 
folgender Tierarten:"

In diesem Absatz werden nun alle Tierarten, auch die Vögel, 
aufgeführt, die im NSG geschützt und gefördert werden sollen und 
nicht zu den signifikanten Arten gemäß Standarddatenbogen 
gehören.
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85 167 § 3 Allgemeine Schutzregelungen § 3 Abs. 2 Ziff. 4 Hunde
Hier sollte der Satz „Freigestellt....im Rahmen der Ausübung der 
ordnungsgemäßen Jagd" um folgende 2 Wörter ergänzt werden 
„....und Jagdhundeausbildung"

Den Anregungen und Bedenken wird folgendermaßen gefolgt.

Das unangeleinte Führen von Hunden im Rahmen der Ausübung 
der ordnungsgemäßen Jagd ist gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 5 
Buchstabe c) freigestellt. Darüber hinaus ist ebenfalls gemäß § 7 
Abs. 1 die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd unter Einhaltung 
der in dem nachfolgenden Absatz 2 aufgeführten Beschränkungen 
freigestellt. Die Jagdhundeausbildung stellt jedoch eine Ausnahme 
dar. Der Anregung der Stellungnehmer, die Verordnung um eine 
Freistellung des unangeleinten Führens von Hunden im Rahmen 
der Jagdhundeausbildung zu ergänzen setzt somit ebenfalls eine 
Freistellung der Jagdhundeausbildung voraus. Der Anregung wird 
dahingehend gefolgt, dass bei § 7 Abs. 2 eine weitere Ziffer 7: 
Verboten ist … "die Jagdhundeausbildung innerhalb der Brut- und 
Setzzeit vom 01.04. bis 15.07. und ganzjährig innerhalb der in 
Anlage 4 dargestellten 'Beruhigungszonen'." § 3 Abs 2 Ziffer 5 wird 
darüber hinaus um den Buchstaben d) ergänzt, der das 
unangeleinte Führen von Hunden im Rahmen der gemäß § 7 Abs. 2 
Ziffer 7 zulässigen Jagdhundeausbildung freistellt. Auf diese Weise 
wird die Jagdhundeausbildung außerhalb der Brut- und Setzzeit und 
außerhalb der Beruhigungszonen im Schutzgebiet ermöglicht.

85 168 § 5 Zusätzliche Regelungen zur 
Landwirtschaft

§ 5 Abs. 2 Ziff. 10 c Ausbesserung von Wildschäden
Wildschäden auf landwirtschaftlichen Flächen werden von der 
Jagdgenossenschaft bzw. dem Jagdausübungsberechtigten 
reguliert und der Grundeigentümer/Bewirtschafter hat einen 
Anspruch darauf. Daher sollte hier nach Auffassung des 
Jagdbeirates die vorherige Anzeige entfallen.

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.

Der Einwender kritisiert die Regelung des § 5 Abs 2 Ziffer 10 
Buchstabe c), wonach die Ausbesserung von Wildschäden nur nach 
vorheriger Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde vom 
Verbot der Veränderung des Bodenreliefs freigestellt sind. Eine 
vorherige Anzeigepflicht stellt das mildeste Mittel der 
Maßnahmenregulierung innerhalb des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs dar und dient dazu, dass die zuständige 
Naturschutzbehörde im Zweifelsfall die Zulässigkeit der Maßnahme 
überprüfen und ggf. einschreiten kann.
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85 169 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd Zu § 7 Abs. 1 Zusätzliche Regelungen zur Jagd - Freistellungen
Der Jagdbeirat begrüßt, dass in dem Verordnungsentwurf zunächst 
die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd sowie des Jagdschutzes 
im Sinne des BJagdG und des NJagdG von den Verboten des § 3 
Abs. 1 Satz 1 und des § 3 Abs. 2 Ziffern 1-3 freigestellt ist.
Jagdliche Beschränkungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet 
und erforderlich sind, den Schutzzweck zu erreichen. Eine 
flächendeckende Jagdausübung, eine nachhaltige Nutzung, die 
Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie 
die Wildschadensverhütung ist nach dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zwischen dem öffentlichen 
Interesse am Schutzzweck sowohl mit dem Jagdrecht und dem 
Jagdausübungsrecht als auch den Zielen des Bundesjagdgesetzes 
abzuwägen. Daher ist zu prüfen, ob der Schutzzweck jagdliche 
Einschränkungen u.a. zu Kirrungen, Wildäckern und zum Schutz 
besonders störanfälliger Tierarten erfordert. Im 
Standarddatenbogen für FFH- Gebiete in Niedersachsen ist für die 
Gebietsnummer 2718-332 (Landesinterne Nr. 033) Untere 
Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor als 
Kurzcharakteristik genannt: Feuchte bis nasse Moormarsch- und 
Niedermoorstandorte in Niederungen z.T. tidebeeinflusster Flüsse. 
Überwiegend Mähwiesen und Mähweiden, randlich degenerierte 
Hoch- und Übergangsmoore. Die Begründung für das FFH-Gebiet 
bezieht sich hauptsächlich auf die Hammeniederung und das 
Teufelsmoor- in den übrigen Bereichen verschiedene 
Lebensraumtypen und Arten nach Anh. I und II - auf 3% Ästuare 
(Fließgewässermündung und Brackwassereinfluß u./od. Tidenhub, 
incl. Uferbiotopen).
Neben verschiedenen Lebensraumtypen werden in der Artenlisten 
lediglich folgende Arten genannt: Steinbeißer, Flußneunauge, 
Schlammpeitzger, Meerneunauge, Lachs, Zierliche 
Tellerschnecke, Große Moosjungfer, Schwimmendes Froschkraut 
und als einziges Säugetier der Fischotter.

Der Jagdbeirat befürwortet die grundsätzliche Freistellung der 
ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und des Jagdschutzes. Dies 
wird zur Kenntnis genommen.

Darüber hinaus wird aber das Erfordernis, jagdliche 
Beschränkungen u.a. zu Kirrungen, Wildäckern und zum Schutz 
besonders störanfälliger Tierarten zu treffen, angezweifelt. Es wird 
gefordert, zu prüfen, inwieweit die Beschränkungen zum Erreichen 
des Schutzzwecks erforderlich sind und die naturschutzfachlichen 
Ziele mit den Interessen der Jäger nach einer flächendeckenden 
Jagdausübung abzuwägen.

Hierzu ist folgendes festzustellen: Die Regelungen des 
Verordnungsentwurfs stellen die ordnungsgemäße Ausübung der 
Jagd im Großteil des geplanten NSG mit nur geringfügigen 
Einschränkungen grundsätzlich frei und verbieten die Jagd nur in 
den aus Naturschutzsicht besonders sensiblen jagdlichen 
Beruhigungszonen.

Das gesamte NSG liegt innerhalb von 5 
Gemeinschaftsjagdbezirken, wobei das NSG jedoch nur einen 
Flächenanteil von insgesamt 4,4 % der gesamten Jagdbezirksfläche 
einnimmt. Es werden als nur auf einem kleinen Teilbereich der 
Jagdbezirke jagdliche Einschränkungen getroffen. Diese sind zum 
Erreichen des Schutzzwecks unbedingt erforderlich. Zu den 
Einzelpunkten wird auf die Begründung zum Verordnungsentwurf 
verwiesen. 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass im § 2 Schutzzweck 
nicht nur die Erhaltungsziele, die sich aus der FFH-Richtlinie 
ergeben, angeführt werden. Gemäß § 2 Absatz 2 Ziffern 14 und 15 
bezweckt das NSG auch die Erhaltung und Entwicklung ungestörter 
Brut-, Rast- und Nahrungsräume für Vögel und die Erhaltung und 
Entwicklung ungestörter Gewässer und Uferbereiche für den 
Fischotter.
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85 170 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd Zu § 7 Abs. 2 Ziff. 1 Zusätzliche Regelungen zur Jagd 
„Beruhigungszonen"
Der Jagdbeirat begrüßt, dass innerhalb der „Beruhigungszonen" 
die Jagd auf Schwarzwild, Nutria und Prädatoren zu den gemäß 
Jagdrecht festgelegten Jagdzeiten freigestellt ist. Ebenfalls sinnvoll 
und zielführend ist die Freistellung von Kirrungen und Drückjagden 
zur Bejagung des Schwarzwildes sowie die Nachsuche und 
Bergung kranker, verletzter und toter Tiere.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob das Jagdverbot innerhalb der 
Beruhigungszone für den angestrebten besonderen Schutzzweck 
notwendig ist. Im SDB werden überwiegend Lebensraumtypen und 
ständig im Wasser lebende Tiere (hauptsächlich Fische) sowie 
Pflanzen genannt. Ein Lebensraumtyp wird durch die Jagd nicht 
negativ beeinflusst. Für welche Tier- oder Pflanzenart dienen die 
Beruhigungszonen? Hier sollte nach Ansicht des Jagdbeirates 
nochmals nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zwischen dem 
öffentlichen Interesse am Schutzzweck sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch den Zielen des 
Bundesjagdgesetzes abgewogen werden.

Der Jagdbeirat befürwortet die innerhalb der Beruhigungszonen 
geltenden Freistellungen. Dies wird zur Kenntnis genommen.

Darüber hinaus wirft er allerdings die Frage auf, inwieweit das 
Jagdverbot innerhalb der Beruhigungszone für den angestrebten 
Schutzzweck notwendig ist. Den Anregungen und Bedenken wird 
nicht gefolgt.

Wie bereits oben erläutert nehmen die Flächen des geplanten NSG 
nur einen Flächenanteil von 4,4 % der betroffenen Jagdbezirke ein. 
Die jadlichen Beruhigungszonen mit insgesamt 46,7 ha haben sogar 
nur einen Flächenanteil von 1,1 % der Gesamtfläche der 
Jagdbezirke von 4555 ha. Auf einer prozentual derart geringen 
Fläche naturschutzfachlich erforderliche Einschränkungen der Jagd 
zu treffen, widerspricht nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.

Das Jagdverbot in den Beruhigungszonen dient dazu, störungsarme 
Lebensräume insbesondere für den Fischotter und größere Röhricht 
bewohnende Vogelarten sowie Wat- und Wasservögel 
einschließlich Wiesenlimikolen zu schaffen, da diese fliehen, sobald 
ihnen Menschen zu nahe kommen. In § 2 "Schutzzweck" des 
Verordnungsentwurfs werden nicht nur die Erhaltungsziele  für 
Lebensraumtypen und im Wasser lebende Tiere, die sich aus der 
FFH-Richtlinie ergeben, angeführt. Gemäß § 2 Absatz 2 Ziffern 14 
und 15 bezweckt das NSG auch die Erhaltung und Entwicklung 
ungestörter Brut-, Rast- und Nahrungsräume für Vögel und die 
Erhaltung und Entwicklung ungestörter Gewässer und Uferbereiche 
für den Fischotter.

85 171 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd Zu § 7 Abs. 2 Ziff. 2 Zusätzliche Regelungen zur Jagd Errichtung 
jagdl. Einrichtungen
Hinsichtlich der Errichtung von Hochsitzen und anderen 
Ansitzeinrichtungen würde der Jagdbeirat es begrüßen, wenn hier 
lediglich Vorgaben zum verwendeten Material und einer der 
Landschaft angepassten Bauweise gemacht werden und auf eine 
Anzeigepflicht verzichtet wird. In Bezug auf die 
Schwarzwildbejagung hat sich herausgestellt, dass es sinnvoll 
wäre, wenn das kurzzeitige Aufstellen von Hochsitzen und 
sonstigen Ansitzeinrichtungen auf einen Zeitraum von 4 Wochen 
(Mondphase) erweitert wird.

Wie sich aus dem Text ergibt, ist hier nicht § 7 Absatz 2 Ziffer 2 
sondern Ziffer 3 gemeint. Den Anregungen und Bedenken wird nicht 
gefolgt.

Die vorherige Anzeige stellt das mildeste Mittel einer 
Maßnahmenregelung dar und dient lediglich dazu, die zuständige 
Naturschutzbehörde in Kenntnis zu setzen, damit diese im 
Zweifelsfall die Zulässigkeit der Maßnahme überprüfen und ggf. 
einschreiten kann um eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
oder des Naturhaushaltes zu unterbinden. Die Regelung ist 
verhältnismäßig und erforderlich.
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85 172 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd Zu § 8 Abs. 2 Ziff. 4 Zusätzliche Regelungen zur Jagd Verwendung 
von Bleischrot
Bei der Verwendung von Bleischroten reichen nach Auffassung 
des Jagdbeirates die Vorgaben des NJagdG aus: § 24 NJagdG 
verbietet die Jagd auf Wasserfederwild an und über Gewässern 
unter Verwendung von Bleischrot.

Wie sich aus dem Text ergibt, ist hier nicht § 8 Absatz 2 Ziffer  
sondern § 7 Absatz 2 Ziffer 4 gemeint. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt.

Die Auffassung, dass die Regelungen des NJagdG zur Verwendung 
von Bleischrot im NSG ausreichend seien, wird nicht geteilt.

Bereits aufgrund der Regelung des § 24 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Jagdgesetzes besteht faktisch ein 
weitreichendes gesetzliches Verbot für Bleischrot bei der 
Wasservogeljagd im geplanten NSG. Die Regelung des § 7 Abs. 2 
Ziffer 4 geht jedoch bewusst darüber hinaus, indem sie das Verbot 
generell auf das gesamte Schutzgebiet und auf jedes jagdbare Wild 
ausdehnt. Diese über das NjagdG hinausgehende Regelung ist 
naturschutzfachlich erforderlich, um im gesamten Schutzgebiet zu 
verhindern, dass das giftige Schwermetall Blei, das bei Verwendung 
von Bleischrot bei jedem einzelnen Schuss ungehindert in in die 
Natur gelangt, Böden und Gewässer belastet. Zudem sollen 
Sekundärvergiftungen bei Greifvögeln ausgeschlossen werden. Das 
geplante Schutzgebiet gehört unter anderem zum Nahrungsrevier 
des in der Region brütenden in Niedersachsen stark gefährdeten 
Seeadlers.
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85 173 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd Zu § 7 Abs. 2 Ziff. 5
Im Landkreis Osterholz wurden im Jagdjahr 2017/2018 insgesamt 
14 Krickenten erlegt. Die Jagd auf Krickenten spielt somit eine sehr 
geringe Rolle im Landkreis Osterholz, denn die Jäger/innen jagen 
sehr verantwortlich und heimische Wildarten, die regional im 
Bestand gefährdet sind werden in Eigenverantwortung geschont. 
Die Krickente wird nicht im SDB genannt und es handelt sich bei 
dem geplanten NSG Untere Wümme nicht um ein 
Vogelschutzgebiet.
Das Verbot der Bejagung von Krickenten sollte nach Auffassung 
des Jagdbeirates nochmals geprüft werden.

Den Anregungen und Bedenken zu § 7 Absatz 2 Ziffer 5 wird nicht 
gefolgt.

Die Einwender kritisieren das ganzjährige Verbot der Jagd auf die 
Krickente, da dieses den Regelungen des Jagdrechts widerspreche.
Die Krickente gilt nach den einschlägigen Roten Listen als 
bestandsgefährdet (Krickente: Kategorie 3 der Roten Liste der in 
Niedersachsen gefährdeten Brutvögel (2015) und der Roten Liste 
Bund (2007)). Bereits der Verlust weniger Individuen der Art wird als 
erheblich bewertet.  

Gemäß § 2 Abs. 4 der Verordnung ist über den Schutz der FFH-
Lebensraumtypen und -Arten hinaus auch die Erhaltung und 
Förderung des Gebietes als Tierlebensraum für schutzbedürftige 
Arten wie u.a. die Krickente Schutzzweck des NSG. Das Verbot, 
diese zu bejagen, führt nur zu einer sehr geringfügigen 
Einschränkung der Jagd, da die Strecke hier wie der Jagbeirat 
selbst feststellt, gering ist.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Krickentenjagd 
aufgrund von Verwechselungsmöglichkeiten auch andere 
Entenarten gefährdet, die nach Jagdrecht nicht gejagt werden 
dürfen. Dies gilt insbesondere für weibchenfarbene Knäkenten, die 
– zumal in der Dämmerung - kaum von weibchenfarbenen 
Krickenten zu unterscheiden sind.

85 174 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd Zu § 7 Abs. 2 Ziff. 6
Im Hinblick auf den Fischotter sieht der Jagdbeirat ebenfalls eine 
Gefahr beim Einsatz von Totschlagfallen im unmittelbaren Bereich 
der Wümme. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die 
Jagdausübung auf Prädatoren und auch Nutria weiterhin erhalten 
bleibt. Der Einsatz von Lebendfallen ist zeitlich sehr aufwändig und 
daher regt der Jagdbeirat an, dass die betroffenen Jagdreviere bei 
der Anschaffung von Lebendfallen mit Funkmeldern finanziell vom 
Landkreis unterstützt werden.

Die Jagd auf Prädatoren und Nutria ist gemäß § 7 Absatz 2 Ziffer 1 
freigestellt.

Die Anregung der Einwender, Lebendfallen mit Funkmeldesystem 
anzuschaffen und den Jägern kostenlos zur Bejagung von 
Prädatoren und Nutrias zur Verfügung zu stellen, bezieht sich 
formal nicht auf die 'Verordnung selbst, sondern auf das 
nachfolgende Verwaltungshandeln. Der Landkreis kann sowohl als 
Jagd- als auch als Naturschutzbehörde die Anregung 
nachvollziehen und ist diesbezüglich mit dem Jagdbeirat im 
Gespräch.
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85 175 § 12 Pflege- Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen

§ 12 Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen
Bei der Aufstellung von Managementplänen, Maßnahmenplänen 
und Maßnahmenblätter sind gemäß § 12 Abs. 1 u.a. die örtlichen 
Jagdpächter/Jagdausübungsberechtigten als sonstige 
Nutzungsberechtigte angemessen zu beteiligen.
Der Jagdbeirat empfiehlt weiterhin eine starke Beteiligung und 
Einbindung der örtlichen Jägerschaft sowie betroffenen 
Jagdreviere/Jagdausübungsberechtigten bezüglich gezielter 
großflächiger Prädatorenbejagung, Maßnahmenplanungen sowie 
Gelege- und Kükenschutz.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Naturschutzbehörde strebt eine intensive Zusammenarbeit mit 
den örtlichen Jägern an.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Verordnung bereits 
dem Wunsch der Jägerschaft entspricht: Bei der Aufstellung von 
Managementplänen, Maßnahmenplänen und Maßnahmenblättern 
gemäß § 11 Abs. 1 sind die von den geplanten Maßnahmen 
berührten Grundeigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten 
sowie die Gebietskörperschaften, Träger öffentlicher Belange und 
anerkannte Naturschutzvereinigen angemessen zu beteiligen. Die 
örtlich aktiven Jäger gehören zu den sonstigen 
Nutzungsberechtigten.

Den konkreten Maßnahmen und der genauen Vorgehensweise der 
Managementplanung kann jedoch nicht vorgegriffen werden.

Jägerschaft Osterholz e.V.

70 113 § 2 Schutzzweck Der Vorstand der Jägerschaft Osterholz e.V. hat sich gemeinsam 
mit betroffenen Jagdausübungsberechtigten intensiv mit dem 
vorgelegten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Untere Wümme“ inklusive der dazu im Internet verfügbaren 
Karten, Unterlagen und der Begründung befasst. Nachfolgend 
bringen wir unsere Anregungen und Bedenken hierzu vor:
I: Anregungen und Bedenken zu den allgemeinen 
Verordnungsregelungen
(§§ 1-6 und §§ 8-12 des Verordnungsentwurfs - Stand 09.02.2018):
1. Der Schutzzweck gem. § 2 Nummern 1-3 kann nachvollzogen 
werden. Es handelt sich um ein naturnahes Gebiet und 
Lebensraum für zahlreiche schützenswerte Tier- und 
Pflanzenarten. Zum Erhalt dieser Lebensräume und der seltenen 
Tier- und Pflanzenarten leisten die Jäger vor Ort einen ganz 
wichtigen Beitrag. So ist die intensive Jagd auf Prädatoren von 
hoher naturschutzfachlicher Bedeutung für den Erhalt vieler 
seltener
Tiere.
Die unter § 2 Nr. 4 genannten Arten Kormoran und Graureiher 
stellen unserer Ansicht nach keine seltenen Arten dar, die in der 
Verordnung als Schutzzweck genannt werden sollten. Wir stellen 
vielmehr die starke Vermehrung dieser Arten fest und 
befürchtennegative Auswirkungen des hohen Bestandes an 
Kormoran und Graureiher auf andere seltene Tierarten.

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Der Anregung, bei § 2 Abs. 4 die Arten Kormoran und Graureiher zu 
streichen, wird gefolgt. Inwieweit eine Vermehrung dieser Arten 
jedoch tatsächlich zu negativen Auswirkungen auf andere seltene 
Tierarten führt, wird im Rahmen dieses Verfahrens nicht geprüft.
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70 114 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Unter § 3 Nr. 2 Punkt 4c wird das unangeleinte Führen von Hunden 
im Rahmen der Ausübung der ordnungsgemäßen Jagd freigestellt. 
Diese Freistellung ist unbedingt erforderlich und sollte verbindlich 
um das unangeleinte Führen von Hunden im Rahmen der 
Jagdhundeausbildung erweitert werden.
3. Unter § 3 Nr. 3 Punkt 7 wird die Nutzung, Unterhaltung und 
Instandsetzung des Deichkörpers geregelt. Für Maßnahmen am 
Deich, die nach dem Verordnungstext zustimmungspflichtig sind 
oder eine Befreiung erfordern, hat die Naturschutzbehörde die 
Deichsicherheit zu berücksichtigen, so der Verordnungstext. 
Aufgrund der hohen Bedeutung der Deichsicherheit schlagen wir 
vor, dass die Naturschutzbehörde
verpflichtet ist, Maßnahmen, die der Deichsicherheit dienen, 
zuzustimmen oder die Befreiung zu erteilen.
4. Unter § 3 Nr. 2 Punkt 11 wird die Pflege und Nutzung von 
Gehölzen geregelt. Diese sind nur mit Zustimmung der 
Naturschutzbehörde erlaubt. Für den regelmäßig erforderlichen 
Rückschnitt von Gehölzen an Jagdeinrichtungen ist diese 
Vorschrift viel zu bürokratisch. Da die erforderlichen 
Gehölzrückschnitte von naturschutzfachlich versierten Personen 
(Jagdausbildung!) durchgeführt werden, sollte diese grundsätzlich 
ohne Anzeige oder Zustimmung erlaubt sein.

Den Anregungen und Bedenken wird teilweise gefolgt. Zu den 
Einzelpunkten wird im Folgenden Stellung genommen:

Punkt 2:  Wie die Stellungnehmer selbst feststellen, ist das 
unangeleinte Führen von Hunden im Rahmen der Ausübung der 
ordnungsgemäßen Jagd gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 4 Buchstabe c) 
freigestellt. Darüber hinaus ist ebenfalls gemäß § 7 Abs. 1 die 
ordnungsgemäße Ausübung der Jagd unter Einhaltung der in dem 
nachfolgenden Absatz 2 aufgeführten Beschränkungen freigestellt. 
Die Jagdhundeausbildung stellt jedoch eine Ausnahme dar. Der 
Anregung der Stellungnehmer, die Verordnung um eine Freistellung 
des unangeleinten Führens von Hunden im Rahmen der 
Jagdhundeausbildung zu ergänzen, setzt somit ebenfalls eine 
Freistellung der Jagdhundeausbildung voraus. Der Anregung wird 
dahingehend gefolgt, dass bei § 7 Abs. 2 eine weitere Ziffer 7: 
Verboten ist … "die Jagdhundeausbildung innerhalb der Brut- und 
Setzzeit vom 01.04. bis 15.07. und ganzjährig innerhalb der in 
Anlage 4 dargestellten 'Beruhigungszonen'." § 3 Abs 2 Ziffer 5 wird 
darüber hinaus um den Buchstaben d) ergänzt, der das 
unangeleinte Führen von Hunden im Rahmen der gemäß § 7 Abs. 2 
Ziffer 7 zulässigen Jagdhundeausbildung freistellt. Auf diese Weise 
wird die Jagdhundeausbildung außerhalb der Brut- und Setzzeit und 
außerhalb der Beruhigungszonen im Schutzgebiet ermöglicht.

3. Die Forderung, dass die zuständige Naturschutzbehörde die 
Deichsicherheit berücksichtigen muss, wird durch den 
Verordnungsentwurf bereits erfüllt. Eine andere Formulierung wird 
für nicht erforderlich gehalten.

4. Der Anregung bezüglich des regelmäßig erforderlichen 
Rückschnitts von Gehölzen an Jagdeinrichtungen wird gefolgt. Eine 
Freistellung für den Rückschnitt von Gehölzen im unmittelbaren 
Umfeld von jagdlichen Einrichtungen wird ergänzt.

Seite 80 von 216



70 115 § 5 Zusätzliche Regelungen zur 
Landwirtschaft

Unter § 5 Nr. 2 Punkt 10 c ist geregelt, dass für die Ausbesserung 
von Wildschäden die vorherige Anzeige bei der 
Naturschutzbehörde erforderlich ist. Hier sollte die Anzeigepflicht 
entfallen. Wir halten die Anzeigepflicht für zu bürokratisch und 
können in der Ausbesserung von Wildschäden keine 
Beeinträchtigung des Schutzzweckes der Verordnung erkennen. 
Die Ausbesserung von Wildschäden wird in der Regel von den 
örtlichen Jägern durchgeführt oder veranlasst. Dadurch ist bereits 
sichergestellt, dass die
Maßnahmen von naturschutzfachlich versierten Personen 
(Jagdausbildung!)
durchgeführt oder begleitet wird.

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.

Die vorherige Anzeige der Maßnahme muss mindestens 5 Tage vor 
ihrer Durchführung bei der zuständigen Naturschutzbehörde 
erfolgen. Dies kann kann schriftlich oder mündlich geschehen. 
Wenn die Naturschutzbehörde innerhalb dieser Frist nicht reagiert, 
kann die Maßnahme ohne weiteres durchgeführt werden. Die 
vorherige Anzeigepflicht stellt das mildeste Regelungsmittel in einer 
Verordnung dar und dient dazu die zuständige Naturschutzbehörde 
in Kenntnis zu setzen, damit diese im Zweifelsfall die Zulässigkeit 
der Maßnahme überprüfen und gegebenenfalls einschreiten kann.

Die hier thematisierte Ausbesserung von Wildschäden ist zunächst 
einmal freigestellt vom Verbot der Bodenbearbeitung. Die zuvor 
erforderliche Anzeige soll lediglich verhindern, dass Senken, die 
sich zwischenzeitlich zu Laich- oder Brutplätzen entwickelt haben, 
und natürliche Senken aus Versehen verfüllt werden.

70 116 § 12 Pflege- Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen

Bei der Erstellung von Managementplänen, Maßnahmenplänen 
und Maßnahmenblättern (gem. § 12 des Verordnungsentwurfs - 
Stand 09.02.2018) sollten die örtlich aktiven Jäger intensiv 
einbezogen werden. Insbesondere sollten mögliche jagdliche 
Maßnahmen wie die Intensivierung der Prädatorenbejagung oder 
Gelege- und Kückenschutzmaßnahmen
in enger Abstimmung mit den Jägern erfolgen. Zur Umsetzung 
bietet sich hier das Instrument des Vertragsnaturschutzes an.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Naturschutzbehörde strebt eine intensive Zusammenarbeit mit 
den örtlichen Jägern an.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Verordnung bereits 
dem Wunsch der Jägerschaft entspricht: Bei der Aufstellung von 
Managementplänen, Maßnahmenplänen und Maßnahmenblättern 
gemäß § 11 Abs. 1 sind die von den geplanten Maßnahmen 
berührten Grundeigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten 
sowie die Gebietskörperschaften, Träger öffentlicher Belange und 
anerkannte Naturschutzvereinigen angemessen zu beteiligen. Die 
örtlich aktiven Jäger gehören zu den sonstigen 
Nutzungsberechtigten.

Den konkreten Maßnahmen und der genauen Vorgehensweise der 
Managementplanung kann jedoch nicht vorgegriffen werden.

Seite 81 von 216



70 117 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd Anregungen und Bedenken zu den speziellen 
Verordnungsregelungen zur Jagd
(§ 7 des Verordnungsentwurfs - Stand 09.02.2018):
1. § 7 (2) Nr. 1 verbietet die Jagdausübung in den in Anlage 4 
dargestellten
„Beruhigungszonen“. Von diesem generellen Jagdverbot sind 
wiederum einige
Freistellungen genannt (z.B. Jagd auf Schwarzwild, Nutria und 
Prädatoren).
Dieses Jagdverbot in den Beruhigungszonen wird von Seiten der 
Jägerschaft abgelehnt. Es greift massiv in die Jagdrechte der 
Jagdausübungsberechtigten ein, ohne dass ein positiver Effekt für 
den Schutzzweck erkennbar ist. Die Jagd sollte vollflächig im 
gesamten
Schutzgebiet ausgeübt werden. Die für den Schutz zahlreicher 
schutzwürdiger Tierarten gem. Schutzzweck (§ 2) erforderliche 
Regulierung der Prädatoren und der Nutria erfolgt häufig im 
Rahmen der allgemeinen Jagdausübung. Wenn die Jagd auf 
Federwild und Haarwild gem. Niedersächsischer 
Jagdzeitenverordnung nicht möglich ist, wird auch die
Jagd auf Prädatoren in diesen Regionen weniger intensiv erfolgen. 
Somit würden sich die „Ruhezonen“ zu Ruhezonen für Fuchs, 
Waschbär, Marderhund und Nutria entwickeln.
Eine auf den verbleibenden Gebieten intensivere Jagd kann das 
nicht kompensieren!
Insgesamt ist die Einrichtung von Jagdruhezonen auch 
kontraproduktiv für eine möglichst geringe Beunruhigung durch die 
Jagd selbst. Die Ruhezonen führen zu einer deutlich ineffektiveren 
Jagdausübung und damit zu deutlich mehr Jagdaktivitäten, um den 
gleichen Abschuss zu erreichen.
Die Jäger sind ohnehin auch schon in der Vergangenheit bemüht, 
die erforderliche Jagdausübung so zu gestalten, dass eine 
möglichst geringe Störung anderer Tier- und Pflanzenarten eintritt. 
Die geplanten Regelungen zu den Beruhigungszonen sollten daher 
ganz entfallen. Der angestrebte Schutzzweck nach §2 wird ohne 
Einschränkungen der Jagd in Ruhezonen besser erfüllt, als bei der 
Umsetzung der im vorliegenden Entwurf der
Verordnung dargestellten Regelung.
2. Unter § 7 (2) Nummern 2 und 3 werden jagdliche Maßnahmen 
im Naturschutzgebiet unter dem Vorbehalt der Zustimmung der 
Naturschutzbehörde (z.B. Salzlecken,
Wildäsungsflächen) oder der Anzeigepflicht (z.B. Errichtung von 
Hochsitzen) gestellt. Diese Regelungen führen zu übermäßiger 
Bürokratie und sind zur Erreichung des Schutzzweckes des 
Naturschutzgebietes nicht erforderlich. Sie sollten daher ganz 
entfallen. Die Jagdausübungsberechtigten vor Ort haben auch in 
der Vergangenheit bei der Umsetzung jagdlicher Maßnahmen in 
vorbildlicher Weise Rücksicht auf die Belange des Naturschutzes 

1. Den Anregungen und Bedenken der Einwender zu § 7 Abs. 2 
Ziffer 1 des Verordnungsentwurfs wird nicht gefolgt.

Die Einschätzung, dass die in § 7 Abs. 2 des Verordnungsentwurfs 
genannten Vorgaben massiv in die Jagdrechte der 
Jagdausübungsberechtigten eingreift, wird  nicht geteilt. Die 
Regelungen des Verordnungsentwurfs stellen die ordnungsgemäße 
Ausübung der Jagd im Großteil des geplanten NSG mit 
geringfügigen Einschränkungen grundsätzlich frei und verbieten die 
Jagd nur in den aus Naturschutzsicht besonders sensiblen 
jagdlichen Beruhigungszonen.

Diese umfassen aufgeteilt in 7 größere Zonen außendeichs und 10 
Kleinzonen binnendeichs insgesamt 23,5 % des NSG. Das gesamte 
NSG liegt innerhalb von 5 Gemeinschaftsjagdbezirken, wobei das 
NSG jedoch nur einen Flächenanteil von insgesamt 4,4 % der 
gesamten Jagdbezirksfläche einnimmt. Der Flächenanteil der 
jagdlichen Beruhigungszone an den Jagdbezirken beträgt 
insgesamt nur 1,0 %.
Die einzelnen Jagdbezirke sind folgendermaßen betroffen.:
- Der Flächenanteil der jagdlichen Beruhigungszone am 
Gemeinschaftsjagdbezirk Lilienthal Trupe beträgt 2,9 %.
- Der Gemeinschaftsjagdbezirk St. Jürgen Oberende ist überhaupt 
nicht von jagdwirtschaftlicher Beruhigungszone betroffen.
- Der Gemeinschaftsjagdbezirk St.Jürgen Wührden ist ebenfalls 
nicht von jagdwirtschaftlicher Beruhigungszone betroffen.
- Der Flächenanteil der jagdlichen Beruhigungszone am 
Gemeinschaftsjagdbezirk St. Jürgen Niederende Viehland beträgt 
0,7 %.
- Der Flächenanteil der jagdlichen Beruhigungszone am 
GemeinschaftsjagdbezirkRitterhude II beträgt 1,1 %.

Das ganzjährige Jagdverbot in den Beruhigungszonen ist 
naturschutzfachlich unbedingt erforderlich, um störungsanfälligen, 
gefährdeten Arten wie z. B. dem Fischotter und vielen Vogelarten, 
die die Röhrichte sowohl zur Brutzeit (zum Beispiel Rohrweihe) als 
auch zur Zugzeit (zum Beispiel Stare, Schwalben) nutzen, 
störungsfreie Ruhezonen zu bieten. Die in die Beruhigungszonen 
einbezogenen Gewässer dienen darüber hinaus Wasservögeln 
ganzjährig als (Teil-) Lebensraum. Auch diese benötigen aufgrund 
ihres Fluchtverhaltens unbedingt störungsfreie Lebensräume.

Das grundsätzliche Jagdverbot ausschließlich in den besonders 
sensiblen Bereichen und die darüber hinaus weitgend freigestellte 
ordnungsgemäße Ausübung der Jagd in den übrigen Bereichen des 
geplanten NSG stellt bereits einen Kompromiss zwischen den 
naturschutzfachlichen Erfordernissen und den jagdlichen Belangen 
dar.
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genommen, ohne dass es einer speziellen Regelung in Gesetzen 
und
Verordnungen bedurfte. Das wird auch zukünftig der Fall sein.
3. Unter § 7 (2) Nummer 4 ist ein Verbot der Verwendung von 
Bleischrot und das Hinterlassen von Aufbrüchen mit bleihaltiger 
Munition geregelt. In der Begründung auf Seite 25 wird zum Thema 
Bleischrot richtigerweise festgestellt, dass das Niedersächsische 
Jagdgesetz ohnehin bereits ein Verbot der Verwendung von 
Bleischrot zur Bejagung von Federwild an und über Gewässern 
enthält. In der Begründung wird somit ebenfalls der
Schluss gezogen, dass mit den Regelungen im Jagdgesetz für das 
Naturschutzgebiet „Untere Wümme“ bereits faktisch ein 
weitreichendes Verbot für Bleischrot bei der Wasservogeljagd 
besteht.
Diese Darstellung in der Begründung ist richtig. Wir kommen daher 
zu dem Schluss, dass eine zusätzliche Regelung zu Bleischrot in 
der Naturschutzgebietsverordnung nicht erforderlich ist und die 
bestehende verbindliche Gesetzgebung unterläuft. Sie ist daher zu 
streichen.
Auch die Regelung zu Aufbrüchen von Wildtieren, die mit 
bleihaltiger Munition
geschossen wurden ist vor dem Hintergrund des Schutzzweckes 
unnötig. Nach der Begründung soll mit dieser Maßnahme 
verhindert werden, dass Aas fressende Greifvögel bleihaltige 
Munitionsreste aufnehmen. Unberücksichtigt bleibt bei dieser 
Betrachtung aber, dass gerade die Aas fressenden Greifvögel ihre 
Nahrungssuchgebiete zum großen
Teil außerhalb des Naturschutzgebietes haben. Somit ist der 
beabsichtigte Zweck dieser Regelung wegen Marginalität zu 
vernachlässigen. Daher sollte diese Regelung entfallen. 
4. § 7 (2) Nr. 5 verbietet die Jagd auf die Krickente. Auch diese 
Regelung ist unnötig. Die Niedersächsische Verordnung über die 
Jagdzeiten gibt einen Rahmen vor, innerhalb dessen die Jäger vor 
Ort ihre Jagd ausüben. Heimische Wildarten, die regional im 
Bestand gefährdet sind, werden ohnehin in Eigenverantwortung 
der Jäger geschont. Die Wildbestände unterliegen erheblichen 
natürlichen Schwankungen durch Witterung,
Nahrungsangebot etc., sodass die Entscheidung über Bejagung 
oder Schonung im Rahmen der Jagdzeitenverordnung durch die 
Jäger vor Ort wesentlich besser erfolgen kann als über Verbote 
und Freistellungen im Rahmen einer 
Naturschutzgebietsverordnung.
§ 7 (2) Nr. 5 der geplanten Verordnung kann daher entfallen.
5. § 7 (2) Nr. 6 verbietet den Einsatz von Totschlagfallen 
(Ausnahme Bisambekämpfung). Vor dem Hintergrund des 
Schutzzweckes zum Erhalt bzw. zur Schaffung eines 
Lebensraumes für den Fischotter kann diese Regelung 
grundsätzlich nachvollzogen werden. In Bezug auf
den Schutzzweck „Schutz von seltenen Bodenbrütern“ kann das 

Die Aussage, dass die jagdlichen Beruhigungszonen zu einer 
deutlich ineffektiveren Jagdausübung und daraus folgend zu 
deutlich mehr Jagdaktivitäten in den übrigen Bereichen führen 
werden, wird schon aufgrund der geringen Größe der Zonen im 
Vergleich zu den Größen der gesamten Jagdbezirke nicht geteilt. 
Gleiches gilt für die Annahme, dass durch die Festlegung der 
Beruhigungsonen, die Bestände von Fuchs, Waschbär, Marder und 
Nutria in diesen Zonen stark ansteigen wird. Die Jagd auf 
Prädatoren und Nutria ist in den jagdlichen Beruhigungszonen 
freigestellt und kann durch die Jäger effektiv erfolgen.

2. Den Anregungen und Bedenken der Einwender zu § 7 Abs. 2 
Ziffern 2 und 3 des Verordnungsentwurfs wird nicht gefolgt.

Die präventiven Verbote mit Zustimmungsvorbehalt zur Neuanlage 
von jagdlichen Einrichtungen wie z.B.  Salzlecken und  
Wildäsungsflächen und die Anzeigepflicht zur Errichtung von 
Hochsitzen sollen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes von vorneherein ausschließen. Sie sind 
notwendig und angemessen und führen nicht zu übermäßiger 
Bürokratie. Der Zustimmungsvorbehalt  ist naturschutzfachlich 
erforderlich, um zu gewährleisten, dass Störwirkungen in besonders 
störempfindliche Bereiche wie z.B. Röhrichte und 
Hochstaudenfluren und auf sensible Arten, wie z.B. im Röhricht 
brütende Rohrweihen, vermieden werden.

3.  Den Anregungen und Bedenken der Einwender zu § 7 Abs. 2 
Ziffer 4 des Verordnungsentwurfs wird nicht gefolgt.

Es trifft zu, dass bereits aufgrund der Regelung des § 24 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Jagdgesetzes faktisch ein weitreichendes 
gesetzliches Verbot für Bleischrot bei der Wasservogeljagd im 
geplanten NSG besteht. Die Regelung des § 7 Abs. 2 Ziffer 4 geht 
jedoch bewusst darüber hinaus, indem sie das Verbot generell auf 
das gesamte Schutzgebiet und auf jedes jagdbare Wild ausdehnt. 
Diese über das NjagdG hinausgehende Regelung ist 
naturschutzfachlich erforderlich, um im gesamten Schutzgebiet zu 
verhindern, dass das giftige Schwermetall Blei, das bei Verwendung 
von Bleischrot bei jedem einzelnen Schuss ungehindert in in die 
Natur gelangt, Böden und Gewässer belastet. Zudem sollen 
Sekundärvergiftungen bei Greifvögeln ausgeschlossen werden. Das 
geplante Schutzgebiet gehört unter anderem zum Nahrungsrevier 
des in der Region brütenden in Niedersachsen stark gefährdeten 
Seeadlers.
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Verbot aber durchaus auch den Schutzzweck beeinträchtigen. Da 
die Bejagung von Prädatoren und Nutrias mit Lebendfallen durch 
die zeitlich sehr engmaschige Kontrolle der Fallen einen erheblich 
größeren zeitlichen Aufwand erfordert, regen wir an, dass der 
Landkreis Lebendfallen mit Funkmeldesystem anschafft und den 
Jägern kostenlos zur Bejagung von Prädatoren und
Nutrias zur Verfügung stellt. Auf diesbezügliche Absprachen und 
Konzepte des Kreisjägermeisters Heiko Ehing mit dem Jagdbeirat 
wird unbedingt verwiesen.

4. Den Anregungen und Bedenken der Einwender zu § 7 Abs. 2 
Ziffer 5 des Verordnungsentwurfs wird nicht gefolgt.

Die Einwender kritisieren das ganzjährige Verbot der Jagd auf die 
Krickente, da dieses den Regelungen des Jagdrechts widerspreche.

Die Krickente gilt nach den einschlägigen Roten Listen als 
bestandsgefährdet (Krickente: Kategorie 3 der Roten Liste der in 
Niedersachsen gefährdeten Brutvögel (2015) und der Roten Liste 
Bund (2007)). Bereits der Verlust weniger Individuen der Art wird als 
erheblich bewertet. 

Das Verbot führt nur zu einer sehr geringfügigen Einschränkung der 
Jagd, da die Strecke hier traditionell gering ist.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Krickentenjagd 
aufgrund von Verwechselungsmöglichkeiten auch andere 
Entenarten gefährdet, die nach Jagdrecht nicht gejagt werden 
dürfen. Dies gilt insbesondere für weibchenfarbene Knäkenten, die 
– zumal in der Dämmerung - kaum von weibchenfarbenen 
Krickenten zu unterscheiden sind.

5. Die Anregung der Einwender, Lebendfallen mit Funkmeldesystem 
anzuschaffen und den Jägern kostenlos zur Bejagung von 
Prädatoren und Nutrias zur Verfügung zu stellen, bezieht sich 
formal nicht auf die 'Verordnung selbst, sondern auf das 
nachfolgende Verwaltungshandeln. Der Landkreis kann sowohl als 
Jagd- als auch als Naturschutzbehörde die Anregung 
nachvollziehen und ist diesbezüglich mit dem Jagdbeirat im 
Gespräch.
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70 118 Sonstiges Die vorgenannten Anregungen und Bedenken zeigen auf, dass die 
geplante
Schutzgebietsverordnung ganz erheblich in die Jagdausübung der 
Jäger vor Ort eingreift. Wir konnten sicherlich nachvollziehbar 
darlegen, dass diese strenge Reglementierung der Jagdausübung 
völlig unnötig ist.
Die Jäger haben hervorragende naturschutzfachliche Kenntnisse 
und das große Interesse, ihren Beitrag zum Erhalt schützenswerter 
Lebensräume und seltener Tier- und Pflanzenarten hier bei uns im 
Landkreis Osterholz zu leisten. Die jetzt geplante starke 
Regulierung der Jagd über die Schutzgebietsverordnung würde 
dazu führen, das hohe Engagement der Jäger zu schmälern, da 
die vielen jagdlichen Ge- und Verbote als Misstrauen in die 
fachgerechte naturschutzkonforme Jagdausübung der Jäger vor 
Ort gesehen wird. Damit laufen die Regulierungen zur Jagd dem 
Schutzzweck zuwider. Für das dem Schutzgebiet „Untere Wümme“ 
gegenüber liegende Flussufer im Gebiet der Stadtgemeinde 
Bremen liegt eine  Naturschutzgebietsverordnung des Landes 
Bremen vor, die
dieses Vertrauen gegenüber den Jagdausübungsberechtigten zum 
Ausdruck bringt. Die besonderen Regelungen zur Jagd 
beschränken sich auf §7 Nr. 10: „Im Naturschutzgebiet sind 
folgende Handlungen zugelassen: … 10. Die Ausübung der Jagd 
und der Fischerei im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;“. 
Festzustellen ist aber auch, dass die Regelungen der geplanten 
Verordnung viel zu kompliziert sind, um eine praktikable 
Umsetzung der vor Ort tätigen Landwirte, Deichverbände, Jäger 
und anderer Nutzer in der freien Landschaft zu ermöglichen. Wir 
sehen daher die dringende Notwendigkeit, den Umfang der 
Regelungen insgesamt deutlich zu verschlanken.

Die von den Einwendern angeführten hervorragenden 
naturschutzfachlichen Kenntnisse der Jäger werden anerkannt und 
das große Interesse, einen Beitrag zum Erhalt schützenswerter 
Lebensräume und seltener Tier- und Pflanzenarten im Landkreis 
Osterholz zu leisten, wird sehr begrüßt. Allerdings wird die 
Einschätzung, dass die geplante NSG-Verordnung eine zu strenge 
Reglementierung der Jagd vorsieht aus den vorab zu den 
Einzelpunkten genannten Gründen nicht geteilt.

Niedersächsische Landesforsten Forstamt Rotenburg

16 19 § 1 Naturschutzgebiet Die Niedersächsischen Landesforsten – vertreten durch das 
Forstamt Rotenburg – nehmen zu dem Verordnungsentwurf über 
das Naturschutzgebiet „Untere Wümme“ in den Gemeinden 
Lilienthal und Ritterhude in der Funktion des Trägers öffentlicher 
Belange (TÖB) wie folgt Stellung:
§1 Naturschutzgebiet
(5) „Das NSG ist nahezu vollständig Teil des Flora-Fauna-Habitat 
Gebietes (…)“
Hier sollte der Zusatz „(…) gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-
Richtlinie) des Rates vom 21.5.1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABI. 
EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2013/17/EU des Rates vom 13.5.2013 (ABI. EU Nr. L 158 S. 193).“

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Der Anregung, bei § 1 Absatz 5 den erläuternden Zusatz zur FFH-
Richtlinie vorzunehmen, wird an dieser Stelle nicht gefolgt. Dies 
erfolgt im vorliegenden Verordnungsentwurf bereits vorab bei den 
aufgeführten Rechtsgrundlagen.
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16 20 § 2 Schutzzweck § 2 Schutzzweck
(1) „Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist …“
Hier ist die Rechtsgrundlage unvollständig in der Begründung des 
NSG-VO-Entwurfs hinterlegt. Sie sollte nicht nur aus dem §§ 23 
BNatSchG bestehen, sondern wie folgt lauten: Nach Maßgabe der 
§§ 23 Abs. 1 und 32 Abs. 3 BNatSchG i. V. m. § 16 NAGBNatSchG

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Gemäß § 24 NAGBNatSchG ist die Begründung  zusammen mit 
dem Verordnungsentwurf öffentlich auszulegen. Die Begründung 
dient dazu Betroffenen (Laien) die Zusammenhänge zu erklären, 
damit sie sich entscheiden können, ob und zu welchen Punkten der 
VO sie ggf. eine Stellungnahme abgeben. In diesem 
Zusammenhang wird auf eine vollständige Benennung der 
Rechtsgrundlage verzichtet.

Eine Überarbeitung der Begründung im weiteren Verlauf des 
Beteiligungsverfahrens ist darüber hinaus weder vorgesehen noch 
vorgeschrieben.

16 21 § 3 Allgemeine Schutzregelungen § 3 Allgemeine Schutzregelungen
(3) Ziff. 1 a, c, d
Da sich bei der Wahrnehmung des Betretungsrechts durch 
„Beauftragte“ in der Vergangenheit Abstimmungsprobleme 
ergeben haben, sollte ein Hinweis auf § 39 NAGBNatSchG in die 
VO aufgenommen werden. Die Sätze könnten folgendermaßen 
lauten:
§ 3 (3) Ziff. 1
a) durch die Eigentümer und Nutzungsberechtigten sowie deren 
Beauftragte nach § 39 NAGBNatschG zur rechtmäßigen 
Bewirtschaftung (…)
c) im Rahmen von Exkursionen, die von der Naturschutzbehörde, 
deren Beauftragten nach § 39 NAGBNatschG, oder mit 
Zustimmung (…)
d) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden, anderer Behörden 
und öffentlicher Stellen sowie durch deren Beauftragte nach § 39 
NAGBNatschG zur Erfüllung (…)

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.

Bestehendes Recht, hier § 39 NAGBNatSchG, bleibt unberührt 
(siehe hierzu § 12 Unberührtheiten, Ziffer 2 des 
Verordnungsentwurfs). Ein Verweis darauf wäre rein deklaratorisch 
und wird nicht für erforderlich gehalten.

16 22 § 12 Pflege- Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen

§ 12 Pflege,- Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen
(1) Punkt 4 „Beseitigung von Gehölz- und sonstigen 
Vegetationsbeständen (Beseitigung von invasiven nicht 
heimischen Arten, (…)“
Bitte „nicht heimisch“ streichen, da dieser Begriff auch in der 
überarbeiteten
Musterverordnung des NLWKN „Sicherung von Natura 2000-
Gebieten – Arbeitshilfen“ vom 20.02.2018 gestrichen worden ist.

Der Anregung wird gefolgt.

Punkt 4 wird folgendermaßen umformuliert: "Beseitigung von 
Gehölz- und sonstigen Vegetationsbeständen (insbesondere 
Beseitigung von gebietsfremden invasiven Arten, Beseitigung von 
ökologisch nachteiligen  Dominanzbeständen)"
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16 23 § 5 Zusätzliche Regelungen zur 
Landwirtschaft

Redaktionelle Anmerkungen:
§ 5 Zusätzliche Regelungen zur Landwirtschaft
(2) Ziff. 12 „die Mahd bis zum 15.05. sowie bis zum 15.08. die 
Mahd zwischen einer Stunde nach Sonnenuntergang und einer 
Stunde vor Sonnenaufgang.“
Nach dem zweiten Datum (15.08.) „die Mahd“ streichen.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Zum besseren Verständnis dieser zweiteiligen Regelung ist es 
erforderlich, die Worte "die Mahd" zweimal anzuführen.

16 24 Sonstiges Diese Stellungnahme ist mit dem Forstamt Nordheide – Heidmark 
der
Landwirtschaftskammer gemäß §5 (3) NWaldLG abgestimmt.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Bremischer Deichverband am rechten Weserufer

32 55 § 1 Naturschutzgebiet Den vorgelegten Entwurf einer Schutzgebietsverordnung für das 
geplante
Naturschutzgebiet Untere Wümme haben wir geprüft.
In der Darstellung der Besonderen Rahmenbedingungen ist die 
aufgrund
verschiedener Rechtsgrundlagen des Naturschutzes und des 
Wasserrechts
begründete Schutzwürdigkeit belegt. Wie Sie weiter darlegen, 
bedarf das im § 1 der Verordnung beschriebene Gebiet eines 
besonderen Schutzes, weil es zum einen sehr wertvoll und zum 
anderen sehr gefährdet ist. Insofern werden die Schutzwürdigkeit 
und die Schutzbedürftigkeit herausgestellt.
Die Flusslandschaft Wümme ist eine attraktive 
Naherholungslandschaft regionaler Bedeutung. Insbesondere die 
naturnahe mäandrierende Wümme ist einzigartig. Die Wümme ist 
ein Schutzgebiet von europäischem Rang. Dies verpflichtet auch 
das Land Niedersachsen, hier einen günstigen Erhaltungszustand 
bzw. einen guten ökologischen und chemischen Zustand des 
Gewässers als solchen herzustellen (§ 27 WHG/WRRL).

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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32 56 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Aus Sicht des Deichverbandes ist festzustellen, dass aufgrund der 
seit Ende des 19. Jahrhunderts durchgeführten Weserausbauten 
der Tidehub in der unteren Wümme von 1900 bis 2010 um rund 
1,30 m angestiegen ist. So beträgt der Tidehub in Wasserhorst 
etwa 3,50 m, in Dammsiel 2,80 m und in Kuhsiel noch etwa 2,20 m.
Dies hat gravierende ökologische Folgen, erhöht die Kosten des
Hochwasserschutzes und verursacht sowohl gravierende 
Beeinträchtigungen des Ökosysstems wie auch zunehmend 
spürbar an Gebäuden auf den
landwirtschaftlichen Höfen entlang der Wümme.
Die maßgeblichen Gründe für die ökologischen und wirtschaftlichen
Beeinträchtigungen im Wümmebereich sind einerseits der 
unnatürlich hohe Tidehub aber auch dadurch verursacht die 
erheblichen Strömungsgeschwindigkeiten, die mit dem Flutstrom 
und vor allem mit dem Ebbstrom einhergehen. So hat der 
zwischen dem Blocklander Deich und dem Neu St. Jürgener Deich 
gelegene Biotopkomplex erheblich durch den Höhenunterschied 
von Ebbe und Tide gelitten. Zum einen werden Nester von 
Bodenbrütern aufgrund des weiter steigenden Flutscheitels 
gefährdet, andererseits verursacht das Trockenfallen des 
Vorlandes weitere
Gefährdungen für eventuelle Bodenbrüter. Insgesamt ist die 
Biotopqualität der
Vordeichsländereien nachteilig verändert.
Durch die sehr hohen Strömungsgeschwindigkeiten hat sich eine 
gravierende
Erosion der Vordeichsländereien eingestellt. Die erheblichen 
Verluste an
Schilfflächen, die sukzessive zum Teil in quadratmetergroßen 
Flächen durch die erodierende Kraft von Ebb- und Flutstrom 
abbrechen, sind signifikant. Dies hat eine immer mehr 
zunehmende Versteinung der Uferböschung zur Folge. Diese 
zunehmende Versteinung des einst naturnahen Ufers schränkt die 
Biotopqualität der Wümme zusätzlich weiter ein. Insofern wird das 
von Ihnen genannte Verhältnis Schutzwürdigkeit und zum anderen 
Schutzbedürftigkeit zunehmend in den negativen Bereich verlagert. 
Die in § 3 (Allgemeine Schutzregelungen) benannten Verbote und 
Freistellungen sind nur begrenzt geeignet, den negativen Trend 
aufzuhalten.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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32 57 § 12 Pflege- Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen

Aufgrund der bestehenden und auch im Entwurf festgestellten 
Beeinträchtigungen ist aus unserer Sicht die 
Schutzgebietsausweisung eher als Voraussetzung und rechtliches 
Regelungswerk für die Festlegung von Pflege, Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen zu sehen. Diese sind im § 12 
dargestellt. Aufgrund der offensichtlichen Beeinträchtigungen 
verwundert uns insofern, dass Maßnahmen zur Dämpfung des 
Tidehubs und Maßnahmen gegen die Erosion aufgrund der 
höheren Strömung nicht in der Verordnung benannt sind. Dieses 
ist aus unserer Sicht eine zentrale Maßnahme zur 
Wiederherstellung der hohen ökologischen
Bedeutung dieses Schutzgebietes. Wir regen daher an, diese 
Maßnahmen mit in die Verordnung aufzunehmen.
Wir bitten Sie insoweit um Kenntnisnahme und um weitere 
Beteiligung am Verfahren.
Mit freundlichen Grüßen

Der Anregung, in § 12 (neu: § 11) "Pflege-, Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen" Maßnahmen zur Verringerung des 
unnatürlich hohen Tidenhubs allgemein zu ergänzen, wird gefolgt.
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32 164 Sonstiges Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet Untere 
Wümme

Sehr geehrte Damen und Herren,
bezugnehmend auf die Begründung der Verordnung, in der auf die 
Gefährdung des vorgesehenen Naturschutzgebietes hingewiesen 
wird, hat der Deichverband in seiner Stellungnahme den Fokus auf 
die Pflege, Entwicklung und Wiederherstellungsmaßnahmen gelegt 
und hier vorrangig auf die mit dem unnatürlich hohen Tidehub 
einhergehenden Auswirkungen auf das Gebiet abgestellt.
Sie haben um eine detailliertere Darlegung der möglichen 
diesbezüglichen Entwicklungsmaßnahmen gebeten. Die 
Problematik der unnatürlichen Tideverhältnisse in der Wümme ist 
seit 1990 Gegenstand verschiedener Untersuchungen. Siehe hierzu

 1.Auswirkungen von Drempelerhöhungen im Lesumsperrwerk auf 
die Hydrologie in Lesum, Hamme und Wümme (Untersuchungen in 
einem numerischen Modell) vom Mai 1989,

 2.Auswirkungen von Drempelerhöhungen im Lesumsperrwerk auf 
die Hydrologie in Lesum, Hamme und Wümme (zusätzliche 
Untersuchungen in einem numerischen Modell) vom Februar 1990,

 3.Auswirkungen einer Sohlschwelle in der Wümme bei Wümme-
km 13,7 auf die Hydrologie in Lesum, Hamme und Wümme 
(Untersuchungen in einem numerischen Model!) vom Juli 1991.
Bearbeiter aller drei Gutachten ist jeweils die Universität Hannover, 
hier: Franzius- Institut für Wasserbau und Küsteningenieurwesen.
Auftraggeber ist das Referat 32 des Senators für Umwelt, Bau und 
Verkehr, Bremen.
Zusätzlich sind im Zusammenhang mit dem derzeitigen 
Ausbauverfahren zur Weseranpassung aufgrund des 
Hinweisbeschlusses (Heilungsauftrag zum Ausbauverfahren) 
Untersuchungen von einem Hamburger Büro zu möglichen 
Verfahren zur Dämpfung der Tide durchgeführt worden. Hier sind 
verschiedene Optionen betrachtet worden, u.a. die Änderung des 
Betriebsplanes am Lesumsperrwerk, die Anlage von Buhnen vor 
der Lesummündung, die Herstellung von Sohlschwellen oder eine 
Laufverlängerung der Unteren Wümme. Diese Untersuchungen 
sind vom Wasser- und Schifffahrtsamt Bremenhaven als 
federführender Institution für die Weseranpassung beauftragt 
worden. Ich bitte Sie, von dort weitere detailliertere Informationen 
einzuholen.

Die Auführungen werden zur Kenntnis genommen.

Trupermoorer Bootsfahrer Lilienthal e.V.

37 78 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin die 1. Vorsitzende des Vereins „Truperdeicher Bootsfahrer 
Lilienthal e.V.“ Unser Verein besteht seit 31 Jahren, wir haben 
aktuell 55 Mitglider und ca. 40 Boote (Motor-/ und Ruderboote), mit 

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
wobei das Engagement des Vereins für Natur und Umwelt 
anerkannt und begrüßt wird.
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unserem Hafen sowie Bootsanlegern an Flusskilometer 0,5.
Durch den Entwurf der Verodnung über das Naturschutzgebiet 
„Untere Wümme“ wäre unser Veinsleben sehr eingeschränkt, da 
wir folgende Flur Stücke als Verein nutzen die dann unter den 
Naturschutz fallen würden:
Gemarkung XXXXXX Flur XXXXXX
Stück XXXXXX,XXXXXX,XXXXXX, sowie ein Teilstück von 
XXXXXX östliche Hälfte die auch als Landwirdschaftliche Fläche 
ausgewiesen ist. Diese Stücke werden gepflegt und bewirtschaftet.
Der Zweck unseres Vereins ist die Erhaltung, Förderung und 
Pflege des Wassersports im allgemeinen und besonders auf der 
Wümme.
Wir benötigen diese Flächen unter anderem für die 
Winterabstellung unserer Boote, und zum Treffen mit 
Vereinsmitgliedern in unserer Vereinshütte, die auch auf dem 
Gelände steht. Da unsere Slipanlage die einzige an der Wümme 
ist, pflegen wir diese und die Zuwegung nicht nur für uns sondern 
auch für die Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr.
Gleichzeitig nehmen wir auch an dem jährlichen Ferienspass der 
Gemeine Lilienthal für Kinder und Jugendliche teil, der sehr 
anerkannt und geschätzt wird. Zu Beginn des Sommers kümmern 
wir uns, gemeinsam mit Mitgliedern des Angelsportvereins, um die 
Sauberkaut des Gewässers mit der
jährlichen „Müllsammeltour“. Unsere Umweltbeauftragte achtet 
besonders auf die Durchführung dieser Veranstaltung sowie das 
Einhalten der „10 Goldenen Regeln“ des Wassersports, die für 
unsere Aktivitäten im Verein verpflichtend sind. Da bei uns 
Gemeinschaft sehr groß geschrieben wird, würde die Umsetzung 
des Entwurfs zur Verordnung über das Naturschutzgebiet "Untere 
Wümme“ unser Vereinsleben soweit einschränken das der Sinn 
und Zweck des Vereins nicht mehr aufrecht erhalten werden 
könnte.
Wir bitten daher die obengenannten Flurstücke und auch die 
Wümme, auch nach der Umsetzung der Verodnung, weiterhin wie 
gewohnt nutzen zu dürfen.

Die Mitglieder des Vereins Trupermoorer Bootsfahrer Lilienthal e.V. 
befürchten eine Einschränkung ihres Vereinslebens und bitten 
darum, ihre Flächen und Anlagen auch nach Umsetzung der 
Verordnung weiterhin wie gewohnt nutzen zu können.

Zunächst ist festzustellen, dass die angeführten, vom Verein 
genutzten Flurstücke bereits zum jetzigen Zeitpunkt einem 
naturschutzrechtlichen Schutz unterliegen, da sie im bestehenden 
Landschaftsschutzgebiet "Truper Blänken" liegen. Die Regelungen 
der Landschaftsschutzgebietsverordnung sind einzuhalten. Bei 
Inkrafttreten der geplanten NSG-Verordnung würde die LSG-
Verordnung "Truper Blänken" innerhalb des Geltungsbereiches der 
neuen NSG-Verordnung außer Kraft gesetzt und es würden hier die 
Regelungen der NSG-Verordnung gelten.

Im Entwurf der NSG-Verordnung "Untere Wümme" ist im § 3 Absatz 
3 Ziffer 6 Folgendes geregelt: "Freigestellt von den Verboten des 

 Abs. 1 und 2 und der §§ 4 bis 9 (neu: 8) sind … 6. die Nutzung, 
Unterhaltung und Instandsetzung wirksam zugelassener oder 
zulässigerweise errichteter Anlagen und Einrichtungen im rechtlich 
zulässigen Rahmen; dasselbe gilt für vorhandene Anlagen und 
Einrichtungen, deren Beseitigung nicht mehr angeordnet werden 
kann;"

Sofern die hier genannten Voraussetzungen vorliegen, steht der 
vorliegende Verordnungsentwurf einer Fortführung der bisherigen 
Nutzung der Flächen und Anlagen nicht entgegen. Andere 
Nutzungen hingegen sind nicht mit dem Schutzzweck der 
Verordnung kompatibel.

Nds. Heimatbund e.V.

33 58 Zur gesamten Verordnung In unserer Eigenschaft als eine nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz anerkannte Naturschutzvereinigung 
teilen wir Ihnen mit, dass wir die beabsichtigte Unterschutzstellung 
begrüßen und unterstützen. 
Anregungen und Hinweise haben wir nicht vorzubringen.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

4 5 Zur gesamten Verordnung Gegen o.a. Vorhaben bestehen seitens der Bundeswehr keine 
Bedenken. Eine erneute Beteiligung am Verfahren ist nicht 
erforderlich.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum

6 8 Zur gesamten Verordnung Bei den geplanten Naturschutzgebieten „Schönebecker Aue“ und 
„Untere Wümme“ sind keine Liegenschaften des Bundeswehr-
Dienstleistungszentrums Rotenburg (Wümme) betroffen.
Aus diesem Grund verzichtet das Bundeswehr-
Dienstleistungszentrum Rotenburg (Wümme) in beiden Fällen auf 
die Abgabe einer Stellungnahme.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

73 127 Zur gesamten Verordnung Ich bedanke mich für die Beteiligung an der Neuaufstellung der von 
Ihnen
entworfenen Verordnung über ein Naturschutzgebiet (NSG) 
„Untere Wümme“
und nehme dazu – abgestimmt mit den Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsämtern Bremen und Bremerhaven – für die 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) 
Stellung, da die Belange der WSV von den vorgesehenen 
Regelungsinhalten in folgenden Themenbereichen betroffen 
werden:
1.) Schifffahrt
2.) Verkehrssicherung
3.) Unterhaltung
Gegen die Einrichtung eines NSG im hier gegenständlichen 
Bereich der
Wümme bestehen grundsätzlich keine Bedenken.

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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73 128 § 8 Zusätzliche Regelungen zum 
Bootsverkehr

1.) Aus nautischer bzw. schifffahrtspolizeilicher Sicht gilt dies 
allerdings
unter der Maßgabe, dass der widmungsgemäße Verkehr durch die 
Errichtung
des Schutzgebietes nicht beeinträchtigt wird; diesbezüglich 
müssen sich
alle Regelungen der beabsichtigen Verordnung im Rahmen des 
verfassungsrechtlich Zulässigen bewegen. Dies ist jedoch im § 8 
des VO-Entwurfs, der verkehrliche Regelungen zum Bootsverkehr 
im Fahrwasser der Wümme trifft, bislang nicht der Fall.
Die Wümme ist eine Binnenwasserstraße, die als zwar nicht bei 
den dem
allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen des Bundes 
in der
Anlage zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 WaStrG erwähnt ist, aber im Eigentum 
des Bundes steht und gemäß § 1 Abs. Nr. 4 von der Ostkante der 
Franzosenbrücke in Borgfeld (Wümme-Km 0,0) bis zur Mündung in 
die Lesum (Wümme-Km 18,6) als Seeschifffahrtsstraße 
einzuordnen ist.
Da die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auch solche 
Binnenwasserstraßen umfasst, die nicht Bundeswasserstraßen im 
Sinne des WaStrG sind, hat der Bund mit der verkehrlichen 
Regelung eines Teils der Wümme, der Gegenstand des 
Verordnungsentwurfs und Seeschifffahrtsstraße ist, 
abschließenden Gebrauch von seiner Gesetzgebungskompetenz 
gemacht; für landesrechtliche Verordnungen oder formelle Gesetze 
mit schiffsverkehrlichem Inhalt ist somit kein Raum gegeben.
Dennoch enthält § 8 Abs. 1 des Entwurfs verkehrliche Regelungen 
des
Bootsverkehrs, womit der Verordnungsgeber die ihm zustehende 
Regelungskompetenz überschreitet. Entsprechende Regelungen, 
die den Schiffsverkehr betreffen, kann jedoch nur der Bund treffen. 
Diese Vorschrift ist somit verfassungswidrig und damit aus 
formellen Gründen bereits nichtig. Es wird daher dringend 
empfohlen, diese Regelung aus dem VO-Entwurf zu entfernen. 
Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, das mangels 
Anwendbarkeit des § 5 Satz 3 WaStrG auch im Fall einer 
nachgewiesenen Notwendigkeit auf anderem Weg keine 
Befahrensregelung, die naturschutzfachliche Belange 
berücksichtigt, getroffen werden kann. Dies könnte über die 
SeeSchStrO sehr wohl ermöglicht werden, da nach dem 
SeeAufgG, das durch die SeeStrO konkretisiert wird, auch die 
Verhütung der von der Seeschifffahrt ausgehenden Gefahren und 
schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß § 1 Nr. 2 SeeAufgG 
Grundlage von Verkehrsregelungen sein können.
In diesem Zusammenhang ist auch auf § 60 Abs. 3 SeeSchStrO 
hinzuweisen, der der GDWS entsprechende Kompetenzen durch 
Verordnungssetzung zuweist.

Den Anregungen und Bedenken wird gefolgt. 

Der § 8 Zusätzliche Regelungen zum Bootsverkehr wird gestrichen. 
Stattdessen wird in § 3 Absatz 2 Ziffer 2 auf die 
schifffahrtspolizeiliche Allgemeinverfügung  der Wasser- und 
Schiffahrtsdirektion Nordwest vom 11.02.1993 mit der Änderung 
vom 01.11.1996 verwiesen.
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Die vorgesehene Regelung in der NSG-VO greift jedoch 
unmittelbar in diese
Kompetenzen ein. Offenbar ist sich der Entwurfsverfasser dessen 
auch
bewusst, da es in § 8 Abs. 2 des Entwurfs heißt: „Abgesehen von 
den Einschränkungen aufgrund des Abs. 1 bleibt die SeeSchStrO 
… unberührt.“ Der VO-Entwurf enthält somit die ausdrückliche 
Aussage, dass im Wege einer landesseitigen Regelung zumindest 
teilweise in geltendes Bundesrecht
eingriffen werden soll. Dies widerspricht offensichtlich einem 
zentralen
Grundgedanken des förderalen Strukturprinzips des 
Grundgesetzes, der in
Art 31 GG formuliert ist, wonach im Umkehrschluss Landesrecht 
nicht im
Widerspruch zu Bundesrecht stehen kann. Andernfalls würde dies 
derogiert.
Der Verordnungsentwurf ist inhaltlich somit so anzupassen, dass 
er nicht im
Widerspruch zur förderalen verfassungsgemäßen Ordnung des 
GG steht.
Die ehemalige Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest (WSD 
NW) hatte
am 11.02.1993 auf Antrag des Bremer Senators für Umweltschutz 
und
Stadtentwicklung eine schifffahrtspolizeiliche Allgemeinverfügung 
(siehe
Anlage 1) zur Regelung des Schiffsverkehrs zwischen der 
Franzosenbrücke
in Borgfeld und der Einmündung in die Lesum erlassen, in der 
verkehrsregelnde Maßnahmen zur Vermeidung von 
Beeinträchtigungen des bremischen Naturschutzgebietes „Untere 
Wümme“ durch den Schiffsverkehr festgelegt sind. Eine Änderung 
der schifffahrtspolizeilichen Allgemeinverfügung wurde durch die 
WSD NW am 01.11.1996 vorgenommen (siehe Anlage 2). Die 
WSD NW hatte die schifffahrtspolizeiliche Allgemeinverfügung 
seinerzeit auch zur Vermeidung von Beeinträchtigungen auf 
niedersächsischem Gebiet erlassen, da es aus 
schifffahrtspolizeilicher Sicht nicht dazu kommen darf, dass 
unterschiedliche Befahrensvorschriften von der Schifffahrt auf der 
Wümme beachtet werden müssen. Insofern deckt die geltende 
schifffahrtspolizeiliche Allgemeinverfügung die in § 8 des 
Verordnungsentwurfes angedachten Regelungen zum 
Bootsverkehr bereits mit ab und trägt damit dort maßgeblich zum 
Schutz der Tier- und Pflanzenwelt bei.
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73 129 § 3 Allgemeine Schutzregelungen 2.) Wie eingangs dargelegt, steht die Wümme im Bereich zwischen 
der Franzosenbrücke bei Borgfeld und der Mündung in die Lesum 
im Eigentum des Bundes, woraus sich dessen Verpflichtung zur 
Verkehrssicherung ergibt.
Da der Verordnungsentwurf in § 3 (3) Nr. 4 
Verkehrssicherungsmaßnahmen
freistellt, ebenso gemäß § 3 (3) Nr. 5 auch Maßnahmen und 
Handlungen zur
Bewältigung von Notfallsituationen, gehe ich davon aus, dass die 
diesbezügliche Aufgabenerledigung seitens der WSV zu Wasser 
und teilweise auch zu Land zukünftig auch weiterhin so stattfinden 
kann. Falls Sie anderer Ansicht sind, bitte ich um entsprechende 
Mitteilung und Begründung.

3.) Die WSV sieht sich als Eigentümer der Wümme im Bereich 
zwischen der
Franzosenbrücke bei Borgfeld und der Mündung in die Lesum auch 
zur
Gewässerunterhaltung verpflichtet. Auch die damit verbundene 
Aufgabenerledigung wird auch hiesiger Sicht gemäß § 3 (3) des 
Entwurfs der
NSG-VO als weiterhin zulässig gesehen: In § 3 (3) Nr. 1 d) würde 
Betreten,
Befahren und Aufsuchen durch Bedienstete der WSV zur Erfüllung 
dienstlicher Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich freigestellt 
sein und in § 3 (3) Nr. 6 sind Unterhaltung und Instandsetzung 
errichteter Anlagen und Einrichtungen freigestellt. Falls Sie anderer 
Ansicht sind, bitte ich um entsprechende Mitteilung und 
Begründung. Die WSV handelt hinsichtlich der 
wasserwirtschaftlichen Unterhaltung der Bundeswasserstraßen 
eigenverantwortlich. Die wasserwirtschaftliche Unterhaltung
beschränkt sich im Wesentlichen grundsätzlich auf die Erhaltung 
des
Gewässerbettes und des Wasserabflusses, wie nachfolgend 
erläutert.

3.1) Uferunterhaltung
Im auszuweisenden Gebiet unterhält die WSV an den 
Schardeichstrecken
Schüttsteindeckwerke / Buschsicherungen bis zur MThw-Linie; für 
die Unterhaltung oberhalb der MThw-Linie ist der jeweilige 
Deichverband zuständig. Die Arbeiten am betroffenen Abschnitt 
werden einmal jährlich mit dem Deichverband am rechten 
Weserufer im Rahmen einer Bereisung abgestimmt. Für diese 
Arbeiten ist es teilweise erforderlich, Boden, Steine, Busch, Pfähle, 
aufgefundenen Schutt und Abfall hochwassersicher am Ufer 
kurzfristig zwischen zu lagern (vgl. § 3 (2) Nr. 5). Der Steineinbau 
erfolgt wasserseitig mit Hilfe des Ufereinbaugerätes „Harriersand“. 

2.) Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und 
bestätigt. 

3.) Bezüglich der vom Einwender angesprochenen Unterhaltung der 
Wümme wird auf die Regelungen des § 4 "Zusätzliche Regelungen 
zur Wasserwirtschaft" Absatz 4 Ziffer 4  verwiesen. Hier wird die 
ordnungsgemäße Unterhaltung der Wümme nach vorheriger 
Anzeige bei der Naturschutzbehörde freigestellt. Die 
Unterhaltungspläne für die Wümme werden vom WSV aufgestellt 
und eng mit der zuständigen Naturschutzbehörde abgestimmt. Die 
Freistellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Wümme nach 
vorheriger Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde 
entspricht der bisherigen bewährten Praxis. Die vorherige Anzeige 
dient dazu, die Naturschutzbehörde vorab in Kenntnis zu setzen.

§ 3 Absatz 3 Ziffer 1 stellt das Betreten, Befahren und Aufsuchen 
auf sonstige Art und Weise sowie das Abstellen von 
Kraftfahrzeugen durch bestimmte Personengruppen, unter anderem 
den Bediensteten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung zur 
Erfüllung dienstlicher Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich frei. 

Die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung wirksam 
zugelassener oder zulässigerweise errichteter Anlagen und 
Einrichtungen im rechtlich zulässigen Rahmen ist grundsätzlich 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 6 freigestellt.

3.1 Die Forderung wird durch die Verordnung bereits größtenteils 
erfüllt. Die vorgeschlagene Freistellung der Unterhaltungsarbeiten 
des WSV ist bereits so im Verordnungsentwurf festgelegt. Ein 
Zustimmungsvorbehalt ist hier nicht vorgesehen. Es ist lediglich 
eine vorherige Anzeige der Arbeiten erforderlich

Gemäß § 4 Abs. 4 Ziffer 4 ist die ordnungsgemäße Unterhaltung 
der Wümme  von den entsprechenden Verboten unter anderem 
dem Verbot der Ablagerung von Räumgut, dem Verbot der 
Entnahme von Bodenbestandteilen und der zeitlichen Befristung auf 
die Monate September bis November freigestellt, wenn sie 
mindestens 5 Werktage vor ihrer Durchführung bei der zuständigen 
Naturschutzbehörde angezeigt worden ist. Die vorherige Anzeige 
bei der zuständigen Naturschutzbehörde ist erforderlich, damit diese 
im Zweifelsfall die Vereinbarkeit der Maßnahme mit dem 
Schutzzweck überprüfen kann. Bei § 3 Abs. 2 Ziffer 6 wird zur 
Klarstellung folgende Freistellung ergänzt: "Freigestellt sind das 
Lagern und Einbringen im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Unterhaltung der Wümme unter Beachtung des § 4 Abs. 4 Ziffer 4."
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Die Arbeiten werden vorzugsweise von November bis Ende März 
durchgeführt.
Um ein Abrutschen der Uferböschungen zu verhindern, muss beim 
Vorliegen
größerer Übertiefen im Nahbereich eines Schardeichufers 
Sohlmaterial aus
der Wümme mit Hilfe schwimmender Arbeitsgeräte entnommen 
und in die
Übertiefe eingebaut werden. Im auszuweisenden Gebiet befinden 
sich zudem zwei Versuchsstrecken für einen naturnahen 
Buschverbau an der Wümme. Diese Bereiche sind Bestandteil des 
im Jahr 2014 der Öffentlichkeit vorgestellten „Unterhaltungsplans 
Lesum / Wümmemündung“, dessen Unterhaltungsziele und – 
maßnahmen gemeinsam durch das WSA Bremen und die 
Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) entwickelt und mit den in 
Bremen und Niedersachsen zuständigen Naturschutz- und 
Wasserbehörden, dem Bremischen Deichverband am rechten 
Weserufer sowie interessierten Naturschutzverbänden abgestimmt 
worden waren. Ziel war u.a., den Anteil des naturnahen 
Uferschutzeszu erhöhen und organische Materialien anstelle von 
Wasserbausteinen für den Uferschutz einzusetzen. Der 
vollständige Unterhaltungsplan steht unter folgender Adresse zum 
Download zur Verfügung:
http://www.wsa-bremen.de/Kundenservice/Download/index.html
Je nach Erfordernis wird der Unterhaltungsplan aktualisiert. Er 
bezieht sich
auf den Streckenabschnitt Wümme km 15,95 bis 18,53 und ist aus 
WSVSicht ebenfalls auf die restlichen Bereiche der Wümme 
anwendbar.
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73 130 § 4 Zusätzliche Regelungen zur 
Wasserwirtschaft

Gemäß § 4 Abs. (2) Nr. 1 des Verordnungsentwurfs soll keine 
Gewässerunterhaltung in der Zeit vom 01.12. bis 31.08. erfolgen 
dürfen. Aufgrund des engen Revieres werden diese Arbeiten in den 
Monaten von Oktober bis März durchgeführt, da die meisten 
Betreiber von Anlagen in der Lesum und Wümme in dieser Zeit 
dazu verpflichtet sind, Ihre Anlegepontons aus dem Wasser zu 
nehmen und da Wassersportverkehr nur in deutlich 
eingeschränktem Umfang stattfindet. Nur in diesen Monaten ist es 
daher der WSV möglich, die Wasserstraßen Lesum und Wümme 
mit größeren Arbeitsschiffen zu befahren und entsprechende 
Unterhaltungsarbeiten vorzunehmen. Die vorgesehene o.g. 
zeitliche Einschränkung kann somit seitens der WSV vor dem 
Hintergrund einer sicheren und dem Schutzzweck der NSG-
Verordnung dienenden Gewässerunterhaltung nicht akzeptiert 
werden. Hier sollte stattdessen eine entsprechende Befreiung 
gemäß § 11 vorgenommen werden. Es wird vorgeschlagen, die 
entsprechenden Unterhaltungsarbeiten der WSV wie folgt gemäß § 
11 zu freizustellen:
“Unter Einhaltung des Unterhaltungsplanes Lesum / 
Wümmemündung
darf die WSV in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 31. März
Unterhaltungsmaßnahmen von Wümme km 0,0 (Franzosenbrücke
in Borgfeld) bis km 18,6 (Lesummündung) zustimmungsfrei 
durchführen.“
Die v.g. Böschungssicherungsmaßnahmen sorgen im Übrigen 
auch dafür,
dass sich das Schilfröhricht entwickeln kann und nicht der Erosion 
durch
Uferabbrüche ausgesetzt ist (vgl. § 2 (2) Nr. 5.).

3.2) Gehölzrückschnitt
Langanhaltende stärkere Regenfälle führten vor ca. 12 Jahren 
dazu, dass die
oberstromig der Franzosenbrücke (Wümme km 0,0) liegenden 
Ländereien
für die Landwirte nicht mehr zu bewirtschaften waren. Auf Bitten 
der zuständigen Landkreise und des Bremer Senators für 
Umweltschutz und Stadtentwicklung wurde eine gemeinsame 
Befahrung der Wümme durchgeführt und dabei wurde abgestimmt, 
dass zwischen Wümme-Km 0,5 und 2,2 abschnittsweise ein 
regelmäßiger Gehölzrückschnitt vorgenommen werden soll, damit 
ein ausreichender Abflussquerschnitt sichergestellt werden kann. 
Der Rückschnitt wird teilweise an Land gelagert, kleingeschnitten 
und von dort landseitig abtransportiert.
Zweimal im Jahr werden die Bäume an der Wümme im Rahmen 
der v.g.
Verkehrssicherungspflicht überprüft. Bäume, die bei größeren 
Abflüssen in

Den Anregungen und Bedenken wird teilweise gefolgt.

Die Bedenken der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung gegen die 
zeiliche Beschränkung der Unterhaltung der Wümme auf die 
Monate September bis November gemäß § 4 Abs. 2 Ziffer 1 des 
Verordnungsentwurfs ist nachvollziehbar. Der Forderung, die 
Unterhaltungsmaßnahmen an der Wümme auch über diese 
zeitliche Befristung  hinaus zu ermöglichen, wird sinngemäß gefolgt. 
Bei § 4 Abs. 4 Ziffer 4, die die Freistellung der ordnungsgemäßen 
Unterhaltung der Wümme nach vorheriger Anzeige bei der 
zuständigen Naturschutzbehörde regelt, wird ergänzt, dass diese 
Freistellung sich auch auf die Regelungen des Absatzes 2 bezieht, 
angefügt. Eine Befreiung nach § 11, wie vom Stellungnehmer 
vorgeschlagen, ist nicht erforderlich.

Der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung führt weiter aus, dass ein 
regelmäßiger Gehölzrückschnitt auf Teilstrecken zur 
Gewährleistung des Wasserabflusses und zum Hochwasserschutz 
erforderlich ist. Darüber hinaus wird durch die Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung auch im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht Gehölzschnitt vorgenommen. Die 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Grundsätzlich ist es gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 11 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes (im nun vorliegenden Entwurf 
Ziffer 12) verboten, Gehölze zu beseitigen Dabei ist die Pflege und 
Nutzung von Gehölzen allerdings mit vorheriger Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde freigestellt. Um die aus 
Hochwassergesichtspunkten und Verkehrssicherungspflicht 
erforderlichen Gehölzschnittarbeiten nicht unnötig zu erschweren, 
sind ebenfalls Verkehrssicherungsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 
Ziffer 4 generell, also ohne das Erfordernis einer vorherigen 
Zustimmung freigestellt.
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den Strom der Wümme zu geraten drohen, müssen diesbezüglich 
befundet
und ggf. zurückgeschnitten werden. Treibende Bäume und große 
Baumteile
würden sonst für den Schiffsverkehr sowie für die Anlagen an / in 
der Wümme
und der Lesum Gefahrenquellen darstellen. Der Gehölzrückschnitt 
erfolgt entweder mit Hilfe des Ufereinbaugerätes „Harriersand“ 
oder mit den Mehrzweckschiffen „Weserland“ und „Weserplate“ 
hauptsächlich im Zeitraum von November bis Ende Februar.

73 131 § 3 Allgemeine Schutzregelungen 3.3) Vorhalten einer Liegestelle
Das Befahren der Lesum und der Wümme mit Arbeitsschiffen ist 
aufgrund
der geringen Sohltiefen, der Brückenhöheneinschränkungen an der 
Autound
Eisenbahnbrücke in Bremen-Burg und Autobahnbrücke A27 sowie 
der
zu berücksichtigenden Tideverhältnisse (Wassertiefen, 
Strömungen) sowohl
in räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht stark eingeschränkt. 
Aufgrund der
langen An- und Abfahrtszeit und der o.g. Einschränkungen sind 
Tageseinsätze häufig nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich 
durchführbar. Mittels einer vorhandene Liegestelle, bestehend aus 
drei Dalben bei Wümme-Km 16,2 am rechten Ufer, können die 
Arbeitsschiffe dort über Nacht festmachen und Ihre Arbeiten am 
nächsten Tag fortsetzen. Diese Liegestelle ist somit eine wichtige 
Voraussetzung für die Durchführung der v.g. 
Unterhaltungsarbeiten. Ein aus Altersgründungen erforderlicher 
Ersatz dieser Liegestelle muss deshalb auch in Zukunft weiterhin 
zulässig sein (vgl. § 3 (2) Nr. 13).

Die Forderung wird durch den Verordnungsentwurf bereits erfüllt.

Gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 6 ist die Nutzung, Unterhaltung und 
Instandsetzung wirksam zugelassener oder zulässigerweise 
errichteter Anlagen und Einrichtungen im rechtlich zulässigen 
Rahmen von den entsprechenden Verboten des 
Verordnungsentwurfs freigestellt. Ein aus Alterungsgründen 
erforderlicher Ersatz einer Liegestelle bestehend aus drei Dalben 
stellt eine Instandsetzung dar, solange er in gleicher Art und Weise 
wie bisher erfolgt.

Bei einer evtl. geplanten wesentlichen Änderung der Liegestelle ist 
gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 13 eine Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde erforderlich.
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73 132 § 3 Allgemeine Schutzregelungen 3.4) Vermessungsarbeiten
Alle zwei Jahre wird der Pegel in Borgfeld bei Wümme-Km 0,26 
am rechten
Ufer nivelliert. Im geringen Umfang muss hierzu das Ufer betreten 
werden.
Für die Weseranpassung müssen in einem Zyklus von 3 Jahren 
Beweissicherungsmessungen durchgeführt werden. Alle 50 m sind 
Querprofile im nassen und im trockenen Bereich zu vermessen, 
wofür auch Ufer- und Reetflächen betreten werden müssen. Für 
diese Arbeiten wurden Freistellungen beim Bremer Senator für 
Umweltschutz und Stadtentwicklung für das bereits vorhandene 
NSG auf Bremer Seite beantragt, die jeweils in der Zeit vom 
August bis Oktober gewährt wurden.
In dem auszuweisenden Gebiet befinden sich auch die v.g. zwei 
Versuchsstrecken für den naturnahen Verbau an der Wümme, die 
zwecks Monitoring jährlich gemessen werden. Auch hierzu müssen 
die Uferflächen betreten werden.

Die Forderung wird durch die Verordnung bereits erfüllt.

Gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstabe d sind das Betreten, 
Befahren und Aufsuchen auf sonstige Weise sowie das Abstellen 
von Kraftfahrzeugen durch Bedienstete der Naturschutzbehörden, 
anderer Behörden und öffentlicher Stellen sowie durch deren 
Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich von den entsprechenden Verboten des 
Verordnungsentwurfs freigestellt.

73 133 § 11 Befreiungen Um den beiderseitigen Verwaltungsaufwand gering zu halten, wird 
daher
vorgeschlagen, der WSV eine generelle Freistellung gemäß § 11 
des Entwurfs
der NSG-Verordnung für den o.g. Zeitraum zu erteilen, damit auf 
eine
wiederkehrende Befreiung verzichtet werden kann.

Die Forderung wird durch die Verordnung bereits erfüllt.

Gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstabe d sind das Betreten, 
Befahren und Aufsuchen auf sonstige Weise sowie das Abstellen 
von Kraftfahrzeugen durch Bedienstete der Naturschutzbehörden, 
anderer Behörden und öffentlicher Stellen sowie durch deren 
Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich von den entsprechenden Verboten des 
Verordnungsentwurfs freigestellt. Mit dieser Freistellung ist auch 
das Betreten, Befahren etc. der NSG-Flächen für 
Vermessungsarbeiten abgedeckt.

73 134 § 8 Zusätzliche Regelungen zum 
Bootsverkehr

In unregelmäßigen Zeitabständen werden alle 1 bis 3 Jahre 
Fächerlotpeilungen
mit dem Vermessungsschiff „Nadir“ durchgeführt. Diese Arbeiten 
fallen
h.E. unter § 8 (2) Nr. 1 und sind damit freigestellt.

Der § 8 Zusätzliche Regelungen zum Bootsverkehr wird gestrichen. 
Damit erübrigt sich auch die hier angesprochene Freistellung
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73 135 § 10 Ausnahmen, Zustimmungen 
und/oder Anzeigen

Des Weiteren wird vorgeschlagen, den § 10 (4) im Hinblick auf 
kurzfristig
erforderliche Maßnahmen zur Erfüllung der 
Verkehrssicherungspflicht sowie
dringender Unterhaltungsarbeiten entweder hinsichtlich der 5-
tägigen Anzeigepflicht
flexibler zu gestalten oder die Tätigkeiten der WSV davon 
auszunehmen.

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

Die vorherige Anzeigepflicht ist erforderlich. Sie stellt das mildeste 
Regelungsmittel in einer Verordnung dar und dient dazu die 
zuständige Naturschutzbehörde in Kenntnis zu setzen, damit diese 
im Zweifelsfall die Zulässigkeit der Maßnahme überprüfen und 
gegebenenfalls einschreiten kann.

73 136 Sonstiges Anlagen:
� Anlage 1:Schifffahrtspolizeiliche Allgemeinverfügung vom 
11.02.1993
� Anlage 2: Änderung der Sch-Pol. Allgemeinverfügung vom 
16.10.1996

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

82 159 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Aus Sicht des Fachbereiches Geologie/Boden wird zu o.g. 
Vorhaben wie folgt Stellung genommen:
Um spätere Missverständnisse zu vermeiden, müssen unter 
„Freistellungen“ die Begehung und Durchführung 
geowissenschaftlicher Untersuchungen zum Zweck der amtlichen 
Geologischen Landesaufnahme (Sondierbohrungen, flache 
Schürfe, …) aufgenommen werden. Diese Aktivitäten müssen 
auch ohne die vorherige Einholung von Erlaubnissen grundsätzlich 
genehmigt sein. Wir empfehlen die Verwendung des Satzes 
„Freigestellt sind: Maßnahmen zur Durchführung 
geowissenschaftlicher Untersuchungen zum Zwecke der amtlich 
geologischen und bodenkundlichen Landesaufnahme“.
Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses 
bestehen unter Bezugnahme auf unsere Belange nicht.

Der Anregung wird teilweise gefolgt.

§ 3 Abs. 3 wird um eine Freistellung ergänzt, die allerdings an eine 
Zustimmung durch die zuständige Naturschutzbehörde gekoppelt 
wird. Der Zustimmungsvorbehalt ist zum Schutz des Gebietes 
unabdingbar.

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

46 88 § 1 Naturschutzgebiet Das Schutzgebiet berührt die Landesstraßen 151 im Bereich der 
Wümmebrücke, für die ich als Straßenbaulastträger auf 
niedersächsischer Seite der Wümme zuständig bin.
Für den Bremer Bereich der Wümme liegt die Zuständigkeit beim 
ASV Bremen.
Ich gehe davon aus, dass es durch diese 
Naturschutzgebietsausweisung keine Einschränkungen bei der 
Unterhaltung des Bauwerkes sowie der Nebenanlagen gibt. Ich 

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen,

Gemäß § 3 Abs. 3 Ziffer 6 ist die Nutzung, Unterhaltung und 
Instandsetzung wirksam zugelassener oder zulässigerweise 
errichteter Anlagen und Einrichtungen freigestellt. Diese Regelung 
gilt auch für die Unterhaltung der Wümmebrücke und ihrer 
Nebenanlagen.
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weise darauf hin, dass die Maßnahme „Ortsumgehung Ritterhude 
B74“ im Vordringlichen Bedarf des aktuellen 
Bundesverkehrswegeplanes ist und auch auf den Abschnitt der 
L151, Bereich Wümmebrücke, erhebliche Auswirkungen haben 
wird.
Es ist in diesem Abschnitt mit einer signifikanten 
Verkehrssteigerung und damit einhergehenden höheren 
Schadstoffbelastungen zu rechnen.
Ich bitte die Abgrenzungen und Festlegungen des 
Naturschutzgebietes so vorzusehen, dass bei der Planung der 
Ortsumgehung keine Konflikte mit dem Naturschutzgebiet 
entstehen.

Bezüglich der vom Einwender angesprochenen Maßnahme 
"Ortsumgehung Ritterhude B 74", die im vorgringlichen Bedarf des 
aktuellen Bundesverkehrswegeplanes ist, wird darauf hingewiesen, 
dass die angesprochene zu erwartende signifikante 
Verkehrssteigerung und damit einhergehende höhere 
Schadstoffbelastung in einem hierzu erforderlichen 
Planfeststellungsverfahren abgehandelt werden muss und nicht 
Gegenstand dieser Schutzgebietsverordnung sein kann.

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

3 4 Zur gesamten Verordnung Sie haben den Zentralen Geschäftsbereichen der NLStBV am 
29.03.2018 Unterlagen zum o.g. Verfahren zugeschickt.
Bitte senden Sie die Unterlagen zur weiteren Bearbeitung auch an:

 1.Geschäftsbereiche Stade der NLStBV
Harsefelder Straße 2, 21680 Stade
Poststelle-STD@nlstbv.nidersachsen.de

 2.Geschäftsbereich Verden der NLStBV
Bürgermeister-Münchmeyer-Str. 10, 27283 Verden
Poststelle-VER@nlstbv.niedersachsen.de

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Unterlagen wurden am 09.04.2018 an die genannten Stellen 
übersandt.

Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

71 119 § 2 Schutzzweck Gegen die Verordnung zur Ausweisung des Naturschutzgebietes 
„Untere Wümme“ bestehen aus Sicht des LAVES - Dezernat 
Binnenfischerei erhebliche Bedenken, da massive und viel zu 
weitreichende Beschränkungen der Fischereiausübung vorgesehen 
sind, die in dem Ausmaß und auch vor dem Hintergrund des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht gerechtfertigt sind. Die 
Hinweise zu nach hiesiger Auffassung erforderlichen Änderungen 
und Streichungen bitte ich zu berücksichtigen.
Zu § 2 Abs. 4 Nr. 2:
Nach hiesigem Verständnis bedarf der Kormoran auf Grund seiner 
überaus positiven Bestandsentwicklung keines besonderen 
Schutzes mehr. Da die Art nachgewiesenermaßen erhebliche 
fischereiliche Schäden, unter anderem auch an den durch die NSG-
VO geschützten Fisch- und Neunaugenarten verursacht und 
insbesondere den Altersaufbau und die Längenstruktur der in der 
Wümme lebender Fischarten stark negativ beeinträchtigt, sollte die 
Art aus der NSG-VO als wertgebende Vogelart gestrichen werden.

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Der Anregung, bei § 2 Abs. 4 den Kormoran zu streichen, wird 
gefolgt. Inwieweit eine Vermehrung dieser Art jedoch tatsächlich zu 
negativen Auswirkungen auf andere seltene Tierarten führt, wird im 
Rahmen dieses Verfahrens nicht geprüft.
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71 120 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Zu § 3 Abs. 3 Nr. 1 d):
Es wird sehr positiv gesehen, dass in dem zukünftigen NSG 
gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 1 d) das Betreten und Befahren des 
Gebietes zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben durch Bedienstete 
anderer Behörden sowie deren Beauftragte freigestellt ist. So 
müssen vom LAVES - Dezernat Binnenfischerei keine zusätzlichen 
Genehmigungen im Rahmen des FFH- und WRRL-Fischarten- 
monitorings für die als Landesaufgabe regelmäßig wiederkehrend 
durchzuführenden Befischungen eingeholt werden. Die Freistellung 
erleichtert dem Fischereikundlichen Dienst die Erledigung der 
dienstlichen Pflichtaufgaben erheblich und sollte auch zukünftig in 
entsprechende NSG-Verordnungen aufgenommen werden, ich 
weise schon jetzt darauf hin, dass für beide Richtlinien regelmäßig 
Monitoringbefischungen im Bereich des geplanten NSG 
durchgeführt werden müssen.

Die positive Rückmeldung wird zur Kenntnis genommen.
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71 121 § 6 Zusätzliche Regelungen zur Fischerei Zu § 6 Abs. 1:
Die grundsätzliche Freistellung der Ausübung der 
ordnungsgemäßen Fischerei wird begrüßt. Ich gehe davon aus, 
dass die vom Boot betriebene Fischerei ganzjährig erlaubt bleibt, 
da die Wümme bis zur Franzosenbrücke bei Borgfeld als 
Bundeswasserstraße eingestuft ist, und ein Befahren der Wümme 
im engsten Sinne erlaubt ist.
Zu § 6 Abs. 2 Nr. 1:
Vor dem Hintergrund der Gleichbehandlung von Jagd und 
Fischerei ist der Zutritt entweder für alle Nutzer grundsätzlich zu 
sperren oder aber gleichberechtigt zu gestatten. Es ist nicht 
erkennbar, warum Jäger anders behandelt werden sollten als 
Fischer. Beide stören das Gebiet beim Betreten in gleicherweise. 
Es ist nicht plausibel zu begründen, warum ein Jäger, der sich in 
einem NSG bewegt und auf das Wild schießt, erlegte Tiere bergen 
und anschließend abtransportieren muss, weniger stören sollte, als 
ein ruhig an einem Gewässer ansitzender Angler, der durch sein 
Tun keinesfalls mehr Unruhe in dem NSG verursacht. Die 
Tatsache, dass im Falle der Jagd ein Bundesgesetz das 
Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen und Fangen von Wild regelt (§ 1 
Abs. 4 BJagdG), was sinngemäß in Bezug auf die Fischerei durch 
§ 1 Abs. 1 Nds. FischG als Landesgesetz erfolgt, kann nach 
Auffassung des Fischerei- kundlichen Dienstes nicht als 
Begründung dazu herangezogen werden, zwei im Wesentlichen 
ähnlich geartete Tätigkeiten, nämlich das Fangen und Aneignen 
von Wild oder Fischen, grundsätzlich unterschiedlich zu beurteilen, 
nur weil das eine durch Bundes- und das andere durch 
Landesgesetz geregelt ist. Eine evtl, von den jagdlichen oder 
fischereilichen Aktivitäten ausgehende Störung der Ruhe, egal auf 
welcher Rechtsgrundlage sie passiert, ist im Endeffekt gleich zu 
bewerten. Ich weise in diesem Zusammenhang auf das Urteil des 
Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg hin, das die Beschränkungen 
der Fischerei durch die Verordnung zum NSG „Leineaue zwischen 
Ruthe und Koldingen“ als nicht rechtmäßig aufgehoben hat, da 
eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung von Jägern und 
Anglern in dem Gebiet vorlag (OVG Lüneburg, Urteil vom 
08.07.04 - 8 KN 43/02). Die Beschränkung für die Betretung der 
„Beruhigungszonen“ muss entweder für alle gelten, oder sie ist 
auch für die Fischereiausübung aufzuheben und damit zu 
streichen. Die unbeschränkte Freistellung von Maßnahmen zur 
Ausübung der Hege und von Bestandskontrollen wird ausdrücklich 
begrüßt.
Zu § 6 Abs. 2 Nr. 2:
Durch dieses Verbot wird ein erheblicher Teil der noch 
befischbaren Gewässerabschnitte in der Zeit vom 01.04. bis zum 
15.07. eines Jahres von einer Betretung ausgeschlossen, denn 
laut Begründung zum NSG zu Ziffer 2 auf S. 23 wird dargestellt, 
dass nur noch ein untergeordneter Teil des Gewässers zur 

Zu den Anregungen und Bedenken wird folgendermaßen Stellung 
genommen:

Entgegen der Auffassung des Stellungnehmers stellt die Wümme 
keine Bundeswasserstraße im Sinne von § 1 Absatz 1 des 
Bundeswasserstraßengesetzes (WaStr.G) dar, da sie nicht in der 
Anlage zu § 1 Absatz 1 Nr. 1 WaStr.G aufgeführt ist. Sie steht aber 
im Egentum des Bundes und ist gemäß § 1 Abs. 4 von der 
Ostkante der Franzosenbrücke in Borgfeld bis zur Mündung in die 
Lesum als Seeschifffahrtsstraße einzuordnen. 

Zur Befahrensregelung der Wümme zwischen der Franzosenbrücke 
in Borgfeld und der Einmündung in die Wörpe hat die ehemalige 
Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nordwest (WSD NW) am 
11.02.1993 eine schifffahrtspolizeiliche Allgemeinverfügung 
erlassen. Eine Änderung dieser Verfügung wurde am 01.11.1996 
vorgenommen. Diese Verfügung regelt unter anderem Fahrverbote 
für Maschinenfahrzeuge auf bestimmten Teilstrecken, 
Anlegeverbote und eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit. 
Die schifffahrtspolizeiliche Verfügung ist einzuhalten. Der zuvor im 
ausgelegten Verordnungsentwurf vorgesehenen Paragraph 8 
"Zusätzliche Regelungen zum Bootsverkehr" wird gestrichen.

Die Fischerei stellt jedoch eine über den reinen Bootsverkehr 
hinausgehende Nutzung dar und wird daher in § 6 "Regelungen zur 
Fischerei" geregelt. 

§ 6 Absatz 1:
Laut vorliegendem Verordnungsentwurf ist die ordnungsgemäße 
Fischerei unter Einhaltung der im folgenden Absatz 2 genannten 
Einschränkungen freigestellt. Die hier genannten Verbote galten im 
ausgelegten Verordnungsentwurf gleichermaßen für die Ausübung 
der Fischerei vom Boot und vom Ufer aus.

In § 6 Absatz 2 wird der Verordnungsentwurf dahingehend 
geändert, dass die Verbotsregelungen nun differenziert werden auf 
die Ausübung der Fischerei vom Ufer und vom Boot aus. Bei den 
Ziffern 1 und 2 werden die Worte "vom Ufer aus" ergänzt und 
zusätzlich wird eine weitere neue Ziffer 3 eingefügt, die die 
Ausübung der Fischerei vom Boot aus zunächst grundsätzlich 
verbietet aber im Abstand von mehr als 5 m vom Ufer ganzjährig 
freistellt. Die folgenden Ziffern ändern sich entsprechend. Somit 
gelten die Einschränkungen der Fischerei vom Boot aus nur noch 
innerhalb eines 5 m breiten Streifens entlang des Wümmeufers. 
Diese Einschränkung dient dem Schutz des Fischotters und der 
Röhrischt bewohnenden Vogelarten.

§ 6 Absatz 2 Ziffer 1:
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Ausübung der Fischerei aufgesucht werden kann, da nur ein 
kleiner Bereich zu den scharliegenden Deichstrecken zählt. Dies 
bedeutet eine weitere massive Einschränkung des 
Fischereirechtes, die ebenfalls wieder ohne Entsprechung bei der 
Jagd ist. Auch hier ist der Zutritt für die Fischereiausübung zu 
streichen oder das zeitliche Zutrittsverbot ist für die Jagdausübung 
in den entsprechenden Flächen in gleicherweise zu 
regelmentieren. Ich weise darauf hin, dass diese 
unverhältnismäßigen Beschränkungen der Fischereiausübung 
einem enteignungsgleichen Vorgang entsprechen, der für die 
Inhaber der Fischereirechte zu erheblichen finanziellen Verlusten 
führen kann, da die Fischereirechte in dem Bereich des NSG 
„Unteren Wümme“ nicht mehr annähernd den Wert haben werden, 
den sie derzeit noch haben. Kein Pächter wird noch weiterhin 
Pachten in der bisherigen Höhe für eine Fischerei bezahlen, die 
durch die NSG-VO des Landkreises Osterholz so massiv und 
weitreichend eingeschränkt werden soll. Der hierdurch verursachte 
Wertverlust eigentumsgleicher Rechte und der daraus 
resultierende wirtschaftliche Schaden wäre aus hiesiger Sicht unter 
den gegebenen Umständen durch den Landkreis 
entschädigungspflichtig, da die erhebliche Minderung der 
Fischereirechte weit über die Sozialpflichtigkeit des Eigentums 
hinaus geht.
Zu § 6 Abs. 2 Nr. 6:
Die hinsichtlich des Besatzes vorgesehene Regelung wird vom 
Fischereikundlichen Dienst abgelehnt. Insbesondere für den mit 
der Anzeigenverpflichtung verbundenen Untersagungsvorbehalt ist 
vom LAVES - Dezernat Binnenfischerei keine Rechtsgrundlage 
erkennbar, auf der eine solche Regelung rechtskonform erlassen 
werden könnte und die ein derartiges Procedere erforderlich 
machen würde. Sofern sich die Fischbesatzmaßnahmen im 
Rahmen der fischereilichen Gesetzgebung bewegen, sind diese 
nicht in Frage zu stellen und bedürfen keiner Überprüfung. Insofern 
ist der Vorbehalt aus Gründen der Vermeidung von 
Überregelungen zu streichen.
Das Dezernat Binnenfischerei weist darauf hin, dass die 
Vorschriften des Fischereirechts gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG 
von den Rechtsvorschriften des Kap. 5 BNatSchG (Schutz wild 
lebender Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope) 
unberührt bleiben, wenn diese Vorschriften Bestimmungen zum 
Schutz und zur Pflege der Fische enthalten. Erst wenn dies nicht 
der Fall ist, sind die Rechte auf Grund des Kapitels 5 - 
vorbehaltlich der Beachtung der Rechte der Fischereiberechtigten - 
anzuwenden. Da jedoch fischereirechtliche Vorschriften zum 
Schutz und zur Pflege des Fischbestandes in Form der 
niedersächsischen Fischereigesetzgebung vorliegen, entfällt eine 
Regelungsermächtigung für die Naturschutzbehörde des 
Landkreises Osterholz über das BNatSchG. Sie ist in der 
Angelegenheit nicht zuständig. Eine Besatzkontrolle und 

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Einwender kritisiert, dass mit dem vorliegenden 
Verordnungsentwurf eine unzulässige Ungleichbehandlung von 
Jagd und Fischerei vorgenommen werde. Dieser Vorwurf wird 
zurückgewiesen. Sowohl die Regelungen zur Fischerei als auch die 
Regelungen zur Jagd sind nach naturschutzfachlichen 
Erfordernissen erstellt worden, wobei jeweils auch die 
fischereilichen und jagdlichen Belange berücksichtigt worden sind 
und eine Abwägung zwischen diesen und den Naturschutzbelangen 
erfolgt ist. Das Bundesjagdgesetz und das Nds. Fischereigesetz 
bleiben unberührt und die Frage, inwieweit es sich hier um Bundes- 
oder Landesrecht handelt, ist für die Regelungen der Verordnung 
unerheblich.

Zu den einzelnen genannten Punkten wird im Folgenden Stellung 
genommen:

- Die Nachsuche und Bergung kranker, verletzter und toter Tiere ist 
zwingend notwendig und zählt zu den jagdlichen Rechten und 
Pflichten gemäß § 1 Abs. 5 BJagdG.

- Der Hinweis auf das Urteil des OVG Lüneburg vom 08.07.2004 (8 
KN 43/02) überzeugt nicht. Nach diesem Urteil darf ein Verbot der 
fischereilichen Nutzung ohne hinreichenden Grund nicht weiter 
gehen als Beschränkungen der Jagd gemäß § 9 Abs. 4 NJagdG in 
demselben Naturschutzgebiet. Das bedeutet, dass zwischen den 
Anglern und den Jägern Unterschiede von solcher Art und Gewicht 
bestehen müssen, die eine Ungleichbehandlung rechtfertigen.  Aus 
Gründen der Bestandsregulierung, Vermeidung von Wildschäden 
und Wildseuchen und der Deichsicherheit ist eine differenzierte 
Behandlung  dieser beiden Nutzergruppen geboten und 
gerechtfertigt und nicht als unzulässige Ungleichbehandlung zu 
werten. 

§ 6 Absatz 2 Ziffer 2:
Die Fischerei ist außerhalb der Beruhigungszonen im Zeitraum vom 
01.04. bis 15.07., der Brut- und Setzzeit, verboten, um Störungen 
der Brutvögel, der Röhrichte, Feuchtgebüsche und Auwälder soweit 
möglich zu vermeiden. Darüber hinaus kommt dieses Verbot 
ebenfalls dem Fischotter zu Gute, der sich in diesem Zeitraum 
störungsfrei in den Vorlandflächen bewegen und am Tage ruhen 
kann. An unempfindlicheren, scharliegenden Deichstrecken ist die 
Fischerei vom Ufer aus aber ganzjährig erlaubt.
Die Jagd erfolgt überwiegend außerhalb der direkten Uferbereiche. 
Zudem sind die Jagdzeiten für Wild bereits detailliert in den 
Jagdzeitenverordnungen (Verordnung über die Jagdzeiten vom 
02.04.1977 (BGBl. I S. 531) und Verordnung zur Durchführung des 
Niedersächsischen Jagdgesetzes (DVO-NJagdG) vom 23.05.2008 
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Reglementierung durch die UNB hat demnach nicht stattzufinden, 
da Fischbesatzmaßnahmen bereits abschließend über das Nds. 
FischG und die Binnenfischereiordnung (BiFischO) geregelt sind. 
Aus Sicht des Fischereikundlichen Dienstes wird es daher als 
zwingend erforderlich angesehen, statt der Formulierung im VO-
Entwurf die mit MU abgestimmte Textvorgabe der NLWKN- 
Musterverordnung bzw. den Vorschlag aus der NLT-Arbeitshilfe in 
die NSG-VO einzusetzen:
„6. Fischbesatzmaßnahmen nach den Grundsätzen des Nds. 
Fischereigesetzes und der Binnenfischereiordnung“.
Diese Formulierung regelt den Besatz in hegepflichtigen 
Oberflächengewässern gesetzeskonform und abschließend. Sie ist 
zweifelsfrei dazu geeignet, Schäden an Gewässern und 
Fischbeständen zu vermeiden. Die fachliche Notwendigkeit für 
einen Anzeigenvorbehalt wird vom Fischereikundlichen Dienst 
nicht gesehen.
Sollte aus Sicht des Landkreises Osterholz bezüglich der 
benannten Aspekte und Bedenken bei der Abwägung der 
Einwände noch Klärungs- oder Diskussionsbedarf bestehen, so 
bitte ich vor dem Erlass der Verordnung um Rückfrage beim 
LAVES - Dezernat Binnenfischerei. Ggf. könnte auch zur 
fachlichen Erörterung und zur Erarbeitung für die Fischerei 
tragbarer Kompromisse die Einberufung des „Runden Tisches 
Fischerei“ (eine in früheren Jahren dauerhafte und effektive 
Einrichtung zur Erörterung fischereilicher Belange) erwogen 
werden. Der Fischereikundliche Dienst behält sich vor, den 
zuständigen Ministerien über den Vorgang zu berichten.

(Nds. GVBl. Nr. 11/2008, S. 194) in der jeweils zurzeit gültigen 
Fassung) festgelegt und liegen für die meisten Wildarten ebenfalls 
außerhalb der Brut- und Setzzeit.
Die Auffassung, dass hier eine unverhältnismäßige Beschränkung 
der Fischereiausübung vorliegt, die einem enteignungsgleichen 
Vorgang entspricht, wird nicht geteilt. Außerhalb der 
Beruhigungszonen ist die Fischerei vom 16.07. bis zum 31.03. und 
im Bereich der scharliegenden Deichstrecken ganzjährig möglich.

§ 6 Absatz 2 Ziffer 6:
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Vor 
Durchführung von Besatzmaßnahmen ist lediglich eine 
Anzeigepflicht vorgesehen. Diese dient dazu, sicherzustellen, dass 
bedarfsweise Abstimmungen zwischen den Fischereiberechtigten, 
den zuständigen Landesstellen für Binnenfischerei und der 
zuständigen Naturschutzbehörde erfolgen können. Das 
Fischereirecht bleibt unberührt. Die Naturschutzbehörde wird 
lediglich in Kenntis gesetzt und kann im Bedarfsfall sich mit den 
zuständigen Landesstellen für Binnenfischerei abstimmen.

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

41 83 Zur gesamten Verordnung Gegen den Entwurf der geplanten Verordnung über das o. g. 
Naturschutzgebiet bestehen keine Bedenken, da die Belange der 
Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr -
Geschäftsbereich Verden- mit der Zuständigkeit für die 
Landesstraße 133 Bremen - Zeven nicht unmittelbar berührt 
werden. Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich um Übersendung 
einer Ausfertigung der Verordnung,
Die eingereichten Unterlagen habe ich zu meinen Akten 
genommen.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Industrie- und Handelskammer Stade

28 51 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Vielen Dank für die Beteiligung an o. a. Planverfahren. Mit den 
vorgelegten Planunterlagen soll das bestehende FFH-Gebiet 

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.
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zukünftig als Naturschutzgebiet (NSG) „Untere Wümme“ hoheitlich 
gesichert werden. Als Träger öffentlicher Belange vertritt die 
Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum 
das wirtschaftliche Gesamtinteresse der zugehörigen 
Gewerbetreibenden. Wir setzen uns für wirtschaftliches Wachstum 
im Einklang mit den Zielen des Umweltschutzes ein. Die 
Unternehmen haben längst erkannt, dass eine intakte Natur und 
Umwelt ein wichtiger Standortfaktor für unsere Region ist. Damit 
wirtschaftliches Wachstum möglich ist, sollten aber auch 
zusätzliche Restriktionen vermieden werden. In einem Umkreis von 
ca. 500 m Entfernung zu den Grenzen des NSG befinden sich 20 
unserer Mitgliedsunternehmen. Diese sind hauptsächlich im 
Dienstleistungsbereich, im Einzel-oder Großhandel oder in der 
Gastronomie tätig. Daher ist es grundsätzlich möglich, dass im 
Umfeld des NSG Schall- oder sonstige Emissionen entstehen, die 
im Konflikt mit dem Verbot in § 3 Abs. 2 Nr. 3 stehen. Aufgrund 
des „Umgebungsschutzes“ eines NSG können sich die Verbote 
auch auf das Umfeld erstrecken und eine eventuelle 
Lärmproblematik schaffen bzw. gewerbliche Vorhaben erschweren. 
Unter Umständen kann auch das Verbot bauliche Anlagen zu 
errichten (§ 3 Abs. 2 Nr. Nr. 12), Erschwernisse für die Wirtschaft 
bedeuten, wenn es sich ebenfalls auf das Umfeld des NSGs 
bezieht. Daher regen wir an, zu überprüfen, ob derartige Konflikte 
zu erwarten sind und ggf. entsprechende Maßnahmen erfordern, 
um die Betriebe vor nachträglichen Einschränkungen zu schützen 
und Weiterentwicklungsspielraum zu erhalten. Außerdem regen wir 
an, die ansäs-sigen Betriebe an dem Erlass der Verordnung 
umfassend zu beteiligen. Für eine genaue Analyse oder 
Kontaktaufnahme etwaiger betroffener Unternehmen bieten wir 
unsere Unterstützung an. Das regionale Raumordnungsprogramm 
(RROP) des Landkreises Osterholz stellt im Bereich des geplanten 
NSG ebenso ein Vorranggebiet (VR) Leitungstrasse dar. Die 
Wirtschaft im Elbe-Weser-Raum ist auf eine zuverlässige 
Energieversorgung angewiesen. Schwankungen in der 
Netzstabilität oder gar Ausfälle können zu Schäden bei den 
Unternehmen führen. Die Instandhaltung und der Ausbau der 
bestehenden Trasse müssen auch zukünftig möglich bleiben. Der 
Fluss Wümme dient auch Nutzungen, die im Zusammenhang mit 
dem Gast- und Tourismusgewerbe stehen. Einschränkungen der 
touristischen Nutzungsmöglichkeiten sollten daher vermieden 
werden. Wir bitten um weitere Beteiligung sowie um Mitteilung der 
Abwägungsentscheidung.

Die Industrie- und Handelskammer gibt an, die wirtschaftlichen 
Interessen von 20 Gewerbetreibenden, die sich in einem Umkreis 
von 500 m Entfernung zu den Grenzen des geplanten NSG 
befinden, zu vertreten und weist auf mögliche Erschwernisse hin, 
die sich für die Betriebe insbesondere durch Lärmproblematik und 
das Verbot bauliche Anlagen zu errichten ergeben können. Hier 
weist die Industrie- und Handelskammer explizit auch auf den bei 
Naturschutzgebieten gegebenen "Umgebungsschutz" hin, der 
besagt, dass auch Handlungen die außerhalb des NSG geplant sind 
aber in dieses hineinwirken, wie beispielsweise Lärm, verboten sind, 
wenn sie zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
NSG oder seiner Bestandtele oder zu einer nachhaltigen Störung 
führen können (vgl. hierzu § 23 Absatz 2  BNatSchG in der zur Zeit 
geltenden Fassung). 

Hierzu ist Folgendes festzustellen: 
Das Verbot gemäß § 23 Abs. 2 BNatSchG, wonach alle Handlungen 
verboten sind, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können, gilt auch für in das Gebiet 
hineinwirkende Handlungen in der Umgebung des 
Naturschutzgebietes. Insofern wird der Aussage, dass aufgrund des 
Umgebungsschutzes eines NSG sich Verbote auch auf das Umfeld 
erstrecken und somit gewerbliche Vorhaben auch erschweren 
können, zugestimmt. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass 
genehmigte, gewerbliche Vorhaben einen Bestandsschutz 
genießen. Bei Neuerrichtung, Änderung bzw. Erweiterung 
gewerblicher Vorhaben sind die naturschutzfachlichen Belange im 
Rahmen der jeweiligen Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 
Auf die Möglichkeit der Erteilung einer Befreiung gem. § 67 
BNatSchG für besondere atypische Einzelfälle wird hingewiesen. 

Der Anregung, zu überprüfen, ob derartige Konflikte zu erwarten 
sind und ggf. entsprechende Maßnahmen erfordern, um die 
Betriebe vor nachträglichen Einschränkungen zu schützen und 
Weiterentwicklungsspielraum zu erhalten, wird nicht gefolgt. Eine 
Prüfung der jeweiligen Einzelfälle erfolgt im Rahmen konkreter 
Genehmigungsverfahren. 

Der Anregung, die ansässigen Betriebe an dem Erlass der 
Verordnung umfassend zu beteiligen kann aufgrund der eng 
gesteckten Zeitgrenzen zur gesetzlich vorgeschriebenen Sicherung 
der Natura 2000-Gebiete nicht gefolgt werden. Es hatte aber 
jedermann Gelegenheit, sich im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung der Verordnungsunterlagen zu informieren und Stellung 
zu nehmen.“

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die genannten 
Konfliktpotentiale bei der Erarbeitung des vorliegenden 
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Schutzgebietsentwurfs berücksichtigt worden sind. Das geplante 
Schutzgebiet ist nahezu vollständig Teil des gemeldeten FFH-
Gebietes Nr. 33, DE 2718 - 332 "Untere Wümmeniederung, untere 
Hammeniederung mit Teufelsmoor, deren Sicherung eine 
europarechtliche Verpflichtung darstellt. Flächen mit Bebauung wie 
beispielsweise Gastronomiebetriebe, landwirtschaftliche Betriebe 
und weitere wurden aus dem Geltungsbereich des 
Verordnungsentwurfs ausgespart. Die inhaltlichen Regelungen des 
Verordnungsentwurfes sind naturschutzfachlich erforderlich zum 
Schutz der wertgebenden FFH-Lebensraumtypen und -arten. 

Weiterhin fordert die Industrie- und Handelkammer, dass 
Instandhaltung und Ausbau der bestehenden Energie-
Leitungstrasse möglich sein müssen. Diese Forderung wird durch 
den vorliegenden Verordnungsentwurf größtenteils erfüllt. Gemäß § 
3 Abs. 3 Ziffer 6 ist die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung 
wirksam zugelassener oder zulässigerweise errichteter Anlagen und 
Einrichtungen, deren Beseitigung nicht mehr angeordnet werden 
kann, von den entsprechenden Verboten des Verordnungsentwurfs 
freigestellt. Gemäß § 3 Abs. 2 Ziffer 15 ist lediglich der Neubau von 
Leitungen verboten. Die wesentliche Veränderung Leitungen bedarf 
der Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. Bei der 
Entscheidung der Zustimmung hat die Naturschutzbehörde stets 
übergeordnete Belange wie z.b. die Energieversorgung der 
Bevölkerung  zu berücksichtigen.

Zur Bitte um weitere Beteiligung und Mitteilung der 
Abwägungsentscheidung ist folgendes festzustellen: Die rechtlichen 
Vorschriften für das Beteiligungsverfahren sehen Rückmeldungen 
während des laufenden Verfahrens nicht vor. Aufgrund des zu 
hohen Verwaltungsaufwandes und aus formellen Gründen wird 
davon abgesehen. Nach Abschluss des gesamten Verfahrens 
werden alle Einwender in geeigneter Form über die getroffenen 
Abwägungen informiert.

Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH

31 54 Zur gesamten Verordnung Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 29.03.2018.
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Maßnahme 
keine Einwände geltend macht.
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im 
Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit 
entsprechender Auskunft über unseren vorhandenen 
Leitungsbestand abgeben.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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Weiterführende Dokumente:
· Kabelschutzanweisung Vodafone
· Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland
· Zeichenerklärung Vodafone
· Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland

Deutsche Telekom

8 10 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - 
als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 
TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Wir bedanken uns für die Zusendung 
Ihrer o. g. Planung und nehmen wie folgt Stellung:
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom.
Im betroffenen Plangebiet sind besondere Schutzgebiete 
ausgewiesen.
Der Betrieb und die Erweiterung der Telekommunikationslinien in 
diesen Gebieten müssen weiterhin sichergestellt sein.
Sollte der weitere Verfahrensverlauf ergeben, dass Belange der 
Telekom - z. B. das Eigentum der Telekom, die ungestörte 
Nutzung ihres Netzes sowie ihre Vermögensinteressen - konkret 
berührt sind, behalten wir uns vor, unsere Interessen 
wahrzunehmen und entsprechend auf das Verfahren einzuwirken. 
Aus diesem Grunde bitten wir Sie um Beteiligung bei den weiteren 
Planungen.
Detailpläne können Sie bei der planauskunft.nord@telekom.de 
anfordern, oder benutzen Sie die kostenlose Trassenauskunft 
Kabel https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/html/index.html .

Die Forderungen werden bezüglich der Nutzung, Unterhaltung und 
Instandsetzung von Anlagen durch die Regelungen der Verordnung 
bereits wie folgt erfüllt:

Gemäß § 3 Abs. 3 Ziffer 4 der Verordnung sind 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie gemäß Ziffer 6 die Nutzung, 
Unterhaltung und Instandsetzung wirksam zugelassener oder 
zulässigerweise errichteter Anlagen und Einrichtungen im rechtlich 
zulässigen Ramen freigestellt.

Avacon Netz GmbH

10 12 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Im Anfragebereich befinden sich keine Versorgungsanlagen von 
Avacon Netz GmbH/ Purena GmbH / WEVG GmbH & Co KG.
Bitte beachten Sie, dass die Markierung dem Auskunftsbereich 
entspricht und dieser einzuhalten ist.
Bremen OT Gröpelingen
Gesamtanzahl Pläne: 0
Achtung:
Im o. g. Auskunftsbereich können Versorgungsanlagen liegen, die 
nicht in der

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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Rechtsträgerschaft der oben aufgeführten Unternehmen liegen.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Tennet TSO GmbH

13 15 Zur gesamten Verordnung Durch den räumlichen Geltungsbereich des geplanten 
Naturschutzgebietes verläuft unsere o.a. 
Höchstspannungsfreileitung.
Um betrieblich notwendige Wartungsarbeiten ausführen zu 
können, muss uns jederzeit der ungehinderte Zugang zu unseren 
Versorgungsanlagen möglich sein. Dazu gehören das Befahren der 
Zuwegungen und das Betreten von Natur- und 
Landschaftsschutzgebieten durch uns oder von uns beauftragten 
Personen, zur Ausführung von Wartungsarbeiten oder in Störfällen.
Um die Sicherheitsabstände nach DIN EN 50341-1 weiterhin 
gewährleisten zu können, werden Zweige und Äste, die den 
Leiterseilen entgegenwachsen, in der Hiebsperiode nach 
vorheriger Ankündigung zurückgeschnitten.
Deshalb bitten wir Sie, innerhalb des Leitungsschutzbereiches 
keine hochwüchsigen Bäume anzupflanzen, weil die Einhaltung der 
Sicherheitsabstände in kürzester Zeit nicht mehr gewährleistet ist.
Empfehlenswert sind standortgerechte Wildgehölze wie Büsche 
und Sträucher bis zur Kategorie Großsträucher, die mit geringer 
Aufwuchshöhe einen ausreichenden dauerhaften Abstand zu den 
Leiterseilen einhalten.
Die Breite des Freileitungsschutzbereiches für die 220-kV Leitung 
beträgt max. 60.0 m, d. h. jeweils 30,0 m von der Leitungsachse 
(Verbindungslinie der Mastmitten) nach beiden Seiten.
Aufschüttungen, Dämme, Erdwälle etc. oder Zwischenlagerungen 
(Mutterboden) dürfen innerhalb des Schutzbereiches der 
Höchstspannungsfreileitung nur bis zu einer von uns zugelassenen 
Niveauhöhe vorgenommen werden, da andernfalls Lebensgefahr 
besteht.
Sollte es im Zusammenhang mit der Aufstellung des 
Landschaftsplanes zu Änderungen der Grundstückseigentümer 
kommen, müssen die eingetragenen Rechte in die neuen 
Grundbücher übertragen werden. Wir bitten Sie, uns in diesem Fall 
zu benachrichtigen.
Zu Ihrer Information erhalten Sie Übersichtspläne im Maßstab 
1:2500 und 1:10000

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Gemäß § 3 Abs. 3 Ziffer 4 der Verordnung sind 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie gemäß Ziffer 6 die Nutzung, 
Unterhaltung und Instandsetzung wirksam zugelassener oder 
zulässigerweise errichteter Anlagen und Einrichtungen im rechtlich 
zulässigen Ramen freigestellt.

Osterholzer Stadtwerke

30 53 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Zu o. g. Thema nehmen wir wie folgt Stellung: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Stromversorgung
Die geplanten Landschafts- bzw. Naturschutzgebiete dehnen sich 
teilweise auf Gebiete aus,in denen Kabelstrecken verlaufen. Im 
Einzelnen können dazu gern Planunterlagen nachgereicht werden. 
Hauptsächlich handelt es sich um Kreuzungen der Wümme mit 
Niederspannungskabeln.
Diese Leitungen dienen der allgemeinen Versorgung mit 
Elektrizität, daher müssen wir jederzeit an diesen Leitungen 
Reparaturen, Erneuerungen etc. vornehmen können. Ferner muss 
es uns in Zukunft weiter möglich sein, im Rahmen des technischen 
Fortschrittes alternative Verlegetechniken oder Materialien entlang 
der Trassen anzuwenden. Für das ganze betroffene Gebiet gilt, 
dass wir bewohnte Grundstücke, die innerhalb der betroffenen 
Flächen liegen, weiterhin an das öffentliche Stromversorgungsnetz 
angeschlossen lassen können und diese Netzanschlüsse auch 
erweitern können dürfen, falls sich der elektrische Strombedarf der 
Anschlussnehmer verändert. Der Netzbetreiber hat dazu die Pflicht 
nach § 18 des Energiewirtschaftsgesetzes. Ferner muss der 
Stromnetzbetreiber alle Anlagen zur Erzeugung von Energie aus 
regenerativen Quellen an sein Netz anschließen (§ 8, Abs. 1 und 4 
EEG) und falls erforderlich unverzüglich das Netz dafür ausbauen 
(§ 12, Abs. 1 und 2 EEG). Daher müssen wir als 
Verteilnetzbetreiber zur Erfüllung dieser gesetzlichen Auflagen 
weiterhin das Recht behalten, Stromleitungen auch in den 
Schutzgebieten zu verlegen und gegebenenfalls in der Umgebung 
Transformatorstationen zu errichten. Das gilt insbesondere dann, 
wenn innerhalb der Schutzgebiete oder in deren Randzonen 
Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie errichtet werden.

Gemäß § 3 Abs. 3 Ziffer 4 der Verordnung sind 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie gemäß Ziffer 6 die Nutzung, 
Unterhaltung und Instandsetzung wirksam zugelassener oder 
zulässigerweise errichteter Anlagen und Einrichtungen im rechtlich 
zulässigen Ramen freigestellt.

Ewe Netz GmbH

12 14 Zur gesamten Verordnung Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger 
öffentlicher Belange.
Die Aufstellung oder Veränderung von Leitplanungen kollidiert in 
der Regel nicht mit unserem Interesse an einer Bestandswahrung 
für unsere Leitungen und Anlagen. Sollte sich hieraus im 
nachgelagerten Prozess die Notwendigkeit einer Anpassung 
unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, 
Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder 
anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen 
Vorgaben, die
anerkannten Regeln der Technik sowie die Planungsgrundsätze 
der EWE NETZ GmbH gelten. Gleiches gilt auch für die 
Neuherstellung, z.B. Bereitstellung eines Stationsstellplatzes. Die 
Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem 
Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Die Anlagen werden durch die Verordnung nicht beeinträchtigt.
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zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ 
GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich 
geregelt. Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder 
Anregungen vorzubringen. Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren 
Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Unsere 
Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. 
Dies kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres 
Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu 
berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir 
freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser 
modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu 
können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage 
veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb 
gern jederzeit über die genaue Art und Lage unserer zu 
berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite 
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene 
abrufen.
Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen 
bauen wir unsere elektronischen Schnittstellen kontinuierlich aus.

DB Energie GmbH

9 11 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Aus eisenbahntechnischer Sicht bestehen gegen den Entwurf der 
Sammelverordnung über Natur und Landschaftsschutzgebiete 
grundsätzlich keine Einwände, wenn nachfolgende Auflagen 
beachtet werden:
Durch das geplante Gebiet „Naturschutzgebiet Untere Wümme“ 
verläuft im westlichen Bereich die im Sinne der §§ 4 und 18 
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) die planfestgestellte 110-kV- 
Bahnstromleitung Nr. 468 Bremen - Ritterhude. Wir bitten daher 
um die Beachtung folgender Punkte.
Die DB Energie hat nach § 4 AEG selbst dafür zu sorgen, dass 
ihre Betriebsanlagen allen Anforderungen der Sicherheit und 
Ordnung genügen. Im Rahmen dieser Verpflichtung sind von ihr 
auch Belange des Landschaftsschutzes zu berücksichtigen. 
Allerdings dürfen nach § 38 Bundesnaturschutzgesetz Flächen, die 
ausschließlich oder überwiegend Zwecken des öffentlichen 
Verkehrs als wichtige öffentliche Verkehrswege dienen (dazu 
gehört das gesamte Schienennetz der DB AG, aber auch die 110-
kV-Bahnstromleitungen), in ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung 
durch Naturschutz und Landschaftspflege nicht beeinträchtigt 
werden. Betriebliche Belange der DB AG bzw. DB Energie werden 
daher bei der Abwägung im Verhältnis zu den Belangen des Natur- 
und Landschaftsschutzes besonderes Gewicht erhalten.
Aus § 4 AEG ergibt sich ferner, dass Überwachungsaufgaben 
wahrgenommen und Unterhaltungsarbeiten durchgeführt werden 

Hier liegt offensichtlich ein Versehen des Verfassers vor, gemeint 
ist, wie aus den folgenden Ausführungen deutlich wird, nicht die 
Sammelverordnung über Natur- und Landschaftsschutzgebiete 
sondern die NSG-Verordnung "Untere Wümme".
Die Forderungen werden bezüglich der Nutzung, Unterhaltung und 
Instandsetzung von Anlagen durch die Regelungen der Verordnung 
bereits wie folgt erfüllt:
Gemäß § 3 Abs. 3 Ziffer 4 der Verordnung sind 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie gemäß Ziffer 6 die Nutzung, 
Unterhaltung und Instandsetzung wirksam zugelassener oder 
zulässigerweise errichteter Anlagen und Einrichtungen im rechtlich 
zulässigen Ramen freigestellt.
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müssen. Da nicht alle Anlagen der Bahnstromleitung über 
öffentliche Wege und Straßen zu erreichen sind, ist es unter 
Umständen notwendig, Geländeflächen, die unter Naturschutz 
gestellt werden sollen, auch außerhalb von Wegen usw. mit 
Kraftfahrzeugen zu befahren. Diese Fahrten müssen generell 
zugelassen sein, und zwar, ohne dass Ausnahmegenehmigungen 
oder Befreiungen gemäß § 3 des Verordnungsentwurfes 
erforderlich werden.
Der Schutzstreifenbereich (in der Regel ca. 19 m rechts und links 
der Trassenachse, in Waldgebieten 30m rechts und links der 
Trassenachse) der Bahnstromleitung unterliegt aus 
Sicherheitsgründen u.a. einer Aufwuchsbeschränkung. Dies 
bedeutet, dass auch künftig Bäume und Sträucher gestutzt bzw. 
gefällt werden müssen um jederzeit einen sicheren 
Energietransport zu gewährleisten. Bei einer Neuanpflanzung 
sowie bei der Ausweisung von Landschafts- und 
Naturschutzgebieten ist dies zu berücksichtigen.
Bei einer Änderung der Flurstücke (Teilungen, 
Zusammenlegungen o. Ä.) sind alle Rechte des alten Bestandes 
auf den neuen Bestand zu übernehmen. Dies trifft für alle 
Flurstücke zu, die im Schutzstreifenbereich der 110-kV-
Bahnstromleitung liegen.
Weitere Planungswünsche, Anregungen oder Informationen die für 
die Abwägung zweckdienlich sind, haben wir nicht vorzubringen.

Anonymisiert

68 111 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.
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Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
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Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
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rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

22 38 Zur gesamten Verordnung Unter Bezugnahme auf die anliegende Vollmacht zeige ich an, 
dass wir XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX vertreten. Unser Mandant ist 
u.a. Eigentümer des Grundbesitzes Gemarkung XXXXXX, Flur 
XXXXXX, Flurstück XXXXXX, XXXXXX und XXXXXX. Auf den 
anliegenden Flurkartenauszug wird verwiesen.

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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22 39 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Unser Mandant begehrt die Herausnahme seines Grundbesitzes 
aus dem Gebiet der Verordnung, und zwar in dem Umfange, wie er 
in dem anliegenden Flurkartenauszug rot gekennzeichnet ist. Eine 
Erweiterung des Naturschutzgebietes gegenüber dem bisherigen 
Rechtzustand ist nicht erforderlich. Die Flächen, die im Umfeld der 
Gebäude zusätzlich unter Schutz gestellt werden sollen, sind nicht 
schutzwürdig.
Der an das Wümmerufer grenzende Hausgarten muss regelmäßig 
gemäht werden, sonst drohen dort weitere Uferabbrüche.
Ferner ist ein ungehinderter Zugang zum Wasser jederzeit 
notwendig, um das Boot meines Mandanten zu Wasser zu bringen. 
Das Boot dient der Wartung des Stromkabels in der Wümme 
(Stromlieferant ist die swb). Der an sich zuständige 
Grundversorger, die Stadtwerke Osterholz, liefert nicht auf dem 
Landweg. Es muss eine jederzeitige Zutrittsmöglichkeit zum 
Stromkabel gegeben sein. Auch muss das Stromkabel jederzeit, 
sofern erforderlich, ersetzt werden können.
Aus der Bauakte zu dem Anwesen meines Mandanten ist 
ersichtlich, dass der Bau eines Anlegers und der Neubau einer 
Pflanzenkläranlage seinerzeit genehmigt wurden. Die 
entsprechenden Flurstücke wurden hierfür aus dem Naturschutz 
entlassen. Ich bitte, die entsprechenden Akten beizuziehen.
Die rechtliche Betroffenheit meines Mandanten ergibt sich im 
Wesentlichen aus den allgemeinen Schutzregelungen gern. § 3 
des Entwurfs der Verordnung. Ich rege an,
eine Erörterung der Angelegenheit zusammen mit meinem 
Mandanten durchzuführen.
Mit freundlichen Grüßen

Den Anregungen und Bedenken wird teilweise gefolgt.

Zum Flurstück XXXXXX:
Die Teilflächen des Flurstücks, für die der Einwender eine 
Herausnahme aus dem Naturschutzgebiet wünscht, werden aus 
den Grenzen des geplanten neuen NSG "Untere Wümme" 
ausgeklammert, soweit sie weder im bestehenden 
Naturschutzgebiet "Untere Wümme" noch innerhalb der vom Land 
Niedersachsen präzisierten Grenzen des FFH-Gebietes "Untere 
Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor" 
liegen. Der genaue Grenzverlauf ist in der entsprechend geänderten 
Übersichtskarte und der maßgeblichen Karte ersichtlich. Eine 
Rücknahme der bestehenden Naturschutzgebietsgrenzen käme 
einer Verschlechterung der jetzigen naturschutzrechtlichen Situation 
gleich und wäre nicht angemessen. 

Zum Flurstück XXXXXX:
Die Teilflächen des Flurstücks, für die der Einwender eine 
Herausnahme aus dem Naturschutzgebiet wünscht, werden aus 
den Grenzen des geplanten neuen NSG "Unter Wümme" 
ausgeklammert, soweit sie weder im bestehenden 
Naturschutzgebiet "Untere Wümme" noch innerhalb der vom Land 
Niedersachsen präzisierten Grenzen des FFH-Gebietes "Untere 
Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor" 
liegen. Der genaue Grenzverlauf ist in der entsprechend geänderten 
Übersichtskarte und der maßgeblichen Karte ersichtlich. Eine 
Rücknahme der bestehenden Naturschutzgebietsgrenzen käme 
einer Verschlechterung der jetzigen naturschutzrechtlichen Situation 
gleich und wäre nicht angemessen. 

Zum Flurstück XXXXXX:
Das gesamt Flurstück liegt bereits im vorliegenden 
Verordnungsentwurf außerhalb des Geltungsbereiches des 
geplanten Naturschutzgebietes.

Zu den vom Einwender genannten Akten ist Folgendes 
festzustellen: Laut Auskunft des Umweltamtes wurde 2003 ein 
Genehmigungsverfahren für eine Steganlage angeschoben jedoch 
nicht abgeschlossen. Die auf dem Flurstück XXXXXX befindliche 
Steganlage liegt aber in jedem Fall außerhalb der Grenzen des 
bestehenden als auch des geplanten Naturschutzgebietes, somit 
besteht auch keine Hinderung des Zuganges. 

Zu einem Genehmigungsverfahren für eine Pflanzenkläranlage ist 
Folgendes auszuführen: Laut vorliegender Akte liegt eine bis zu 
31.12.2010 befristete Genehmigung vom 12.07.1996 vor. Der 
Standort der Standort der Kläranlage befindet sich weder im 
bestehenden noch im geplanten Naturschutzgebiet.
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Zum Stromkabel ist auszuführen, dass gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 6 
die Unterhaltung und Instandsetzung zulässiger Einrichtungen im 
rechtlich zulässigen Rahmen freigestellt ist. Die Befürchtungen des 
Einwenders sind insoweit unbegründet. 

Zum Thema Hausgarten/Wümmeufer ist festzustellen, dass auch 
dieser Bereich zumindest überwiegend weder im vorhandenen noch 
im geplanten Naturschutzgebiet liegt.

Die angeregte Erörterung ist aus zeitlichen Gründen leider nicht 
möglich.

22 179 Zur gesamten Verordnung Ergänzende Stellungnahme von XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX vom 
23.07.2019:

Sehr geehrter XXXXXX,
die Eheleute bitten bzgl. dero.g. Schutzgebietsausweisung um 
Unterstützung bei der Berücksichtigung ihres Anliegens, die sie 
auch im Rahmen der „Öffentlichen Auslegung“ dem Landkreis 
gegenüber formuliert haben (s. Anlage).
Sie verweisen in ihre Stellungnahme auf geplante Festsetzungen, 
die nach ihrer Einschätzung einen Eingriff in das bereits jetzt 
rücksichtsvolle Verhalten als Grundstückseigentümerin darstellen. 
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass die Abgrenzung des 
Naturschutzgebietes zufällig mit der in den 1930er Jahren im 
Rahmen der wasserwirtschaftlichen Baumaßnahmen errichteten 
Schutzwand entspricht. Die Nutzung der Flächen, die außerhalb 
dieser Wand liegen, unterliegt zukünftig den Festsetzungen des 
Naturschutzgebietes, obwohl es auch hier um Deichschutz und 
damit um den Schutz der Familie XXXXXX geht. Die Frage die sich 
hier stellt, geht Naturschutz vor Deichschutz und welche Belange 
des Deichschutzes werden in dieser Frage berührt? Familie 
XXXXXX bringt zum Ausdruck, dass das eigene Grundstück 
ausgenommen werden möge.

Die Hinweise und einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen.
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22 180 Zur gesamten Verordnung Ergänzende Stellungnahme von XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX vom 
23.07.2019:

Hinweisen möchte ich auf die o.g. Sitzungsvorlage, in der auf das 
bereits bestehende Naturschutzgebiet „Untere Wümme“ verwiesen 
wird: „Nunmehr soll ein weiterer 198 ha großer Teilbereich des 
FFH-Gebietes 33 als Naturschutzgebiet (NSG) Natura- konform 
abgesichert werden. Es handelt sich im Wesentlichen um den 
Geltungsbereich des bereits seit Jahrzehnten bestehenden 
Naturschutzgebietes „Untere Wümme“. Das neue 
Naturschutzgebiet soll denselben Namen tragen.“. Die Frage die 
sich aus dieser Formulierung ergibt, wird es mit der neuen 
Schutzgebietsverordnung erhöhte und damit weitere 
Einschränkungen für die Nutzung des Grundstücks geben?
Gerne halte ich mit Ihnen Rücksprache über die von Familie 
XXXXXX formulierte Stellungnahme, die im Rahmen der 
„Öffentlichen Auslegung“, durch den vertretenden Anwalt per 
Einschreiben/Rückschein vom 07.05.2018 eingereicht wurde.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

22 181 Zur gesamten Verordnung Unser Widerspruch zur Verordnung über das Naturschutzgebiet 
“Untere Wümme” im Landkreis Osterholz
Vorbemerkung:
Wir leben seit 1984 auf diesem Hof.
Unsere Anliegen war und ist es, hier im Einklang mit der Natur und 
im Bewusstsein für diese historisch bedeutsame Kulturlandschaft 
zu leben.
Wir sind uns der Verantwortung für dieses schöne Umfeld - auch 
für die Allgemeinheit ( Nahtourismus) bewusst. ( Siehe Schreiben 
des Landkreises, Anlage 1) In diesem Sinne leben/ arbeiten wir 
hier seit über 30 Jahren mit viel Eigen- Leistung und finanziellem 
Einsatz.
Die in dem Entwurf geplanten Maßnahmen entziehen uns die 
Möglichkeiten weiterhin auf unserem Grundstück 
eigenverantwortlich zu handeln.
Deshalb widersprechen wir der Verordnung

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Einschätzung, dass die Regelungen des geplanten 
Verordnungsentwurfs die Handlungsmöglichkeiten der 
Stellungnehmer auf ihrem Grundstück zu sehr einschränken, wird 
so nicht geteilt. Zu den im weiteren Verlauf der Stellungnahme 
vorgebrachten Bedenken, bzw. Einzelgesichtspunkten wird eine 
Abwägung an entsprechender Stelle formuliert. 

Dennoch sollen die Teilflächen der Eigentumsflächen der 
Einwender, die weder im bestehenden Naturschutzgebiet "Untere 
Wümme" noch innerhalb der vom Land Niedersachsen präzisierten 
Grenzen des FFH-Gebietes "Untere Wümmeniederung, untere 
Hammeniederung mit Teufelsmoor" liegen, aus dem geplanten 
neuen NSG ausgeklammert werden. Der genaue Grenzverlauf ist in 
der entsprechend geänderten Übersichtskarte und der 
maßgeblichen Karte ersichtlich. Eine Rücknahme der bestehenden 
Naturschutzgebietsgrenzen käme einer Verschlechterung der 
jetzigen naturschutzrechtlichen Situation gleich und wäre nicht 
angemessen.
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22 182 § 1 Naturschutzgebiet Zur Begründung des Widerspruchs:
Der Verordnungsentwurf spiegelt einen Zustand des Gebietes vor, 
der von der Realität weit entfernt ist.
Er bezieht sich auf Katasteramtsunterlagen aus 1995.
Aus unseren Bauunterlagen aus 2000 zum Bau eines Anlegers 
und aus 2009 zum Neubau einer Pflanzenkläranlage geht hervor, 
dass die entsprechenden Flurstücke aus dem Naturschutz hierfür 
entlassen wurden.
Die an das Wümmeufer grenzende Streuobst- Wiese muss 
regelmäßig gemäht werden, sonst drohen weitere Uferabbrüche.
Ferner ist ein ungehinderter Zugang zum Wasser jederzeit 
notwendig, um unser Boot zu Wasser zu bringen. Das Boot dient 
der Wartung unseres Stromkabels durch die Wümme. 
(Stromlieferant ist die SWB) Der an sich zuständige 
Grundversorger, die Stadtwerke Osterholz, liefert nicht auf dem 
Landweg.

Den Bedenken des Stellungnehmers bezüglich Realitätsferne des 
Verordnungsentwurfs aufgrund veralteter Katasterunterlagen wird 
nicht gefolgt. Der Vorwurf wird nicht begründet ist ist nicht zutreffend.

Zu den vom Einwender genannten Akten ist Folgendes 
festzustellen: Laut Auskunft des Umweltamtes wurde 2003 ein 
Genehmigungsverfahren für eine Steganlage angeschoben jedoch 
nicht abgeschlossen. Die auf dem Flurstück XXXXXX befindliche 
Steganlage liegt aber in jedem Fall außerhalb der Grenzen des 
bestehenden als auch des geplanten Naturschutzgebietes, somit 
besteht auch keine Hinderung des Zuganges. 

Zu einem Genehmigungsverfahren für eine Pflanzenkläranlage ist 
Folgendes auszuführen: Laut vorliegender Akte liegt eine bis zu 
31.12.2010 befristete Genehmigung vom 12.07.1996 vor. Der 
Standort der Standort der Kläranlage befindet sich weder im 
bestehenden noch im geplanten Naturschutzgebiet.

Zum Thema Streuobstwiese/Wümmeufer ist festzustellen, dass 
auch dieser Bereich zumindest überwiegend weder im vorhandenen 
noch im geplanten Naturschutzgebiet liegt.

Zum Stromkabel ist auszuführen, dass gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 6 
die Unterhaltung und Instandsetzung zulässiger Einrichtungen im 
rechtlich zulässigen Rahmen freigestellt ist. Die Befürchtungen des 
Einwenders sind insoweit unbegründet.

22 183 Entwurf Naturschutzverordnung „Untere Wümme“
Anmerkungen zu den einzelnen Punkten:
§ 1 Naturschutzgebiet Zu Absatz 2:
Wenn der Deichverteidigungsweg „überwiegend“ nicht zum 
Naturschutzgebiet Gehört, warum ist er dann auf allen Anlagen als 
zugehörig eingezeichnet?
Zu Absatz 3:
Wümme als tidenabhängiges Gewässer: Seit dem Bau des Lesum 
Sperrwerks 1973 werden die Wasserstände von dort geregelt 
(siehe auch § 2 Absatz 2).
Wir haben mittlerweile vor unserem Grundstück einen Tidenhub 
von ca. 2.70 m!!
Dies hat über die Jahre zu erheblichen Veränderungen im 
Vordeichgelände und großen Uferabbrüchen geführt. (Siehe 
Schreiben von uns an das Wasser- und Schifffahrtsamt.)

Zu den einzelnen Anmerkungen wird folgendermaßen Stellung 
genommen:

Zu § 1 Absatz 2: Der Deichverteidigungsweg liegt nur in gerigem 
Maße innerhalb der Grenzen des geplanten NSG. Dieses ist in den 
Kartenanlagen zum Verordnungsentwurf auch entsprechend 
dargestellt. 

Zu § 1 Absatz 3: Die Ausführungen zum Tidenhub und zur 
Wasserstandregelung und ihren Auswirkungen werden zur Kenntnis 
genommen.
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22 184 § 2 Allgemeiner Schutzzweck:
Zu Absatz 1
Was heißt Erhalten, Entwickeln, Wiederherstellen?
Aus welcher Grundlage? Wer definiert?
Zu Absatz 2/1
Die Wümme ist seit dem Bau des Lesum Sperrwerks nur noch ein 
eigeschränkt tidenabhängiges Gewässer. Wasserstände werden 
von dort in Abhängigkeit zu Weser geregelt. Dies macht sich durch 
extreme Fließgeschwindigkeiten und bei uns durch einen Tidenhub 
bis zu 2.70 m bemerkbar. Große Uferabbrüche sind das Resultat.
Zu Absatz 2/3
Erhaltung und Wiederherstellung. Realitätsfern. Da durch die 
geplanten Maßnahmen weder die Wasserstände noch die hohen 
Strömungsgeschwindigkeit beeinflusst werden können.

Zu § 2 Absatz 1: 
Hier wird der allgemeine Schutzzweck des Naturschutzgebiets auf 
Grundlage des § 23 Bundesnaturschutzgesetz 
(Naturschutzgebiete)  formuliert. Erhaltung, Entwicklung und 
Wiederherstellung sind feststehende, selbsterklärende Begriffe des 
Naturschutzrechts. Was hierunter im Einzelnen, bezogen auf die zu 
schützenden Biotope, Lebensgemeinschaften, Tier- und 
Pflanzenarten zu verstehen ist, definiert die Naturschutzbehörde.

Zu § 2 Absatz 2 Ziffer 1:
Die Ausführungen zur Wasserstandsregelung und ihren 
Auswirkungen werden zur Kenntnis genommen.

Z § 2 Absatz 2 Ziffer 3:
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

22 185 Zu Absatz 2/5
Gesunde dichte Röhrichtbestände sind nur durch regelmäßigen 
Schnitt zu erhalten. Abgestorbene vorjährige Pflanzenteile 
ersticken sonst die neuen Austriebe und die Frühjahrsvegetation 
(z.B. Sumpfdotterblume)
Zu Absatz 2/8
Deichschutz braucht bei den heutigen Wasserständen, Tidenhub 
fast 3 Meter, drohender Weservertiefung eine zeitgemäße 
Deichbewirtschaftung.
Dies lässt sich nicht mit Magerrasen und artenreichem Grünland 
erreichen.
Zu Absatz 2/10
Die Gräben sind durch die Bewirtschaftung des Gebietes 
entstanden. Sie verlanden wenn sie nicht geräumt werden. 
Kulturland!

Zu § 2 Absatz 2 Ziffer 5:
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Zu § 2 Absatz 2 Ziffer 8: Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Einschätzung wird so nicht geteilt. Zudem wird 
darauf hingewiesen, dass bei allen Entscheidungen der zuständigen 
Naturschutzbehörde diese stets die Gewährleistung der 
Deichsicherheit zu berücksichtigen hat. Dies wird subsumierend in § 
3 Absatz 3 Ziffer 7 letzter Halbsatz des Verordnungsentwurfs 
festgelegt.

Zu § 2 Absatz 2 Ziffer 10:
In Ziffer 10 wird als Schutzziel " die Erhaltung und Entwicklung der 
binnendeichs liegenden Gräben mit artenreicher Ufer- und 
Wasservegetation" genannt. Eine Unterhaltung dieser Gräben ist 
gemäß vorliegendem Verordnungsentwurf weder verboten, noch 
widerläuft sie dem Schutzzweck. Regelungen zur Wasserwirtschaft 
werden in § 4 des Verordnungsentwurfs getroffen. Unter anderem 
wird in § 4 Absatz 2 Ziffer 3 gefordert, bei der Räumung von Gräben 
abschnittsweise vorzugehen.
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22 186 Zu Absatz 2/11
Wie sollen Kolke „entwickelt“ werden. Sie sind Zeugen von 
Deichdurchbrüchen bei Sturmfluten vor dem Bau des Sperrwerkes.
Zu Absatz 2/15
Davon profitieren alle - auch Bisamratte und Nutria, die die 
Deichsicherheit gefährden
Zu Absatz 3/2a
Seit Jahren beobachteter Niedergang der Erlen Vegetation, diese 
kommt offensichtlich nicht gut mit den extrem schwankenden 
Wasserständen zurecht. Es gibt kaum Jungpflanzen.
b größere Froschpopulationen in den Gräben außendeichs ( kein 
Naturschutz!), da stehende oder nur schwach fließende Gewässer.

Zu § 2 Absatz 2 Ziffer 11:
Die vorhandenen Kolke sollen naturnah entwickelt werden. 
Geeignete Maßnahmen werden in einem nach der Sicherung des 
Gebietes zu erstellenden Pflege- und Entwicklungsplan erarbeitet.

Zu § 2 Absatz 2 Ziffer 15:
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Zu § 2 Absatz 3 Ziffer 2a:
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Zu § 2 Absatz 3 Ziffer 2b:
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

22 187 § 3 Absatz 2/14
Die Stadtwerke Osterholz liefern uns als zuständiger 
Grundversorger keinen Strom.
Deshalb sind wir auf die alte Leitung, die durch die Wümme und 
quer durch das Naturschutzgebiet führt, angewiesen. Die Leitung 
muss im bei einer Havarie gewartet oder neu gelegt werden.
Absatz 2/16
Was ist standortheimisch? Wer definiert, wie, was?
§ 3 Absatz 3
b) was ist mit der Zustimmung der Grundstückseigentümer? Wer 
haftet?
c) Zustimmung der Grundstückseigentümer
d) Zustimmung der Grundstückseigentümer? Wie wird 
vorgegangen? Wer haftet, wer finanziert?

Zu § 3 Absatz 2 Ziffer 14:
Gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 14 ist es verboten, Leitungen neu zu 
bauen sowie ohne Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde wesentlich zu verändern. 
Von diesem Verbot freigestellt ist jedoch gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 
6 "die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung wirksam 
zugelassener oder zulässigerweise errichteter Anlagen und 
Einrichtungen". Die Befürchtung des Stellungnehmers ist somit 
unbegründet.

Zu § 3 Absatz 2 Ziffer 16: 
Standortheimisch sind alle Tier- und Pflanzenarten, die 
natürlicherweise auf einem Standort vorkommen. Sie sind am 
jeweiligen Standort genetisch angepasst und haben sich hier 
bewährt. 
Die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Prävention und das Management der 
Einbringung und Ausbreitung invasiver und gebietsfremder Arten 
definiert den Begriff "invasiv gebietsfremde Arten". Diese Arten 
stellen in jedem Fall nicht standorttheimische Arten dar. Im 
Zweifelsfall kann bei der Naturschutzbehörde erfragt werden, 
welche Arten standortheimisch sind.

Zu § 3 Absatz 3: 
Zu der hier angesprochenen und kritisierten Betretungsregelung im 
Naturschutzgebiet wird auf die Abwägung der ebenfalls vom 
Einwender eingebrachten Stellungnahme vom 11.05. verwiesen. In 
der Abwägung werden die Fragen des Stellungnehmers beantwortet 
und die Betretungsregelung sowie die rechtlichen Hintergründe 
umfassend erläutert.
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22 188 § 8 Wer sorgt für die Einhaltung auf dem Wasser? Wer ist 
verantwortlich. Binnenschifffahrtsstraße Bundesgesetz 

§ 12 Absatz 1
Wann? Was heißt angemessen?
Absatz 2 Privatflächen: Wie wird verfahren, wer haftet, wer 
finanziert?
Grundsätzlich haben wir den Eindruck, dass mit der Verordnung 
Naturschutz über das Deichgesetz gestellt werden soll. Somit 
werden die Deichsicherheit und damit die Allgemeinheit gefährdet.

Zu § 8:
Die Wümme steht im Egentum des Bundes und ist gemäß § 1 Abs. 
4 des Bundeswasserstraßengesetzes (WaStr.G) von der Ostkante 
der Franzosenbrücke in Borgfeld bis zur Mündung in die Lesum als 
Seeschifffahrtsstraße einzuordnen. Hier gilt somit die 
Seeschifffahrtsstraßenordnung. Aufgrund der daraus resultierenden 
Zuständdigkeit des Bundes wird der § 8 "Zusätzliche Regelungen 
zum Bootsverkehr " aus dem Verordnungsentwurf gestrichen.

Zur Befahrensregelung der Wümme zwischen der Franzosenbrücke 
in Borgfeld und der Einmündung in die Wörpe hat die ehemalige 
Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nordwest (WSD NW) am 
11.02.1993 eine schifffahrtspolizeiliche Allgemeinverfügung 
erlassen. Eine Änderung dieser Verfügung wurde am 01.11.1996 
vorgenommen. Diese Verfügung regelt unter anderem Fahrverbote 
für Maschinenfahrzeuge auf bestimmten Teilstrecken, 
Anlegeverbote und eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit. 
Die schiffahrtspolizeiliche Verfügung ist einzuhalten. Zuständig für 
die Kontrolle der Einhaltung dieser Verfügung ist die 
Wasserschutzpolizei.

Zu § 12 Absatz 1:
Nach der Sicherung des Gebietes ist ein Managementplan, bzw. 
Maßnahmenplan oder Maßnahmenblatt zu erarbeiten, der, bzw. das 
die zur Erreichung des Schutzzwecks notwendigen Maßnahmen 
darstellt. Eine konkrete Zeitangabe kann hierfür zur Zeit nicht 
gegeben werden. Hierzu erfolgt eine angemessene Beteiligung der 
Grundstückseigentümer in Form von …….

Anonymisiert

61 104 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.

Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
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üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
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Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
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schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

66 109 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer der Flurstücke
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um private Grundstücke und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
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beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
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Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.
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Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

78 154 § 1 Naturschutzgebiet Ich (XXXXXX) bin ein Sohn von XXXXXX und handle stellvertretend 
für meine Mutter. Diese (87 Jahre jung) lebt in Lilienthal in einem 
Pflegeheim. Eine Kopie meiner Vertretungsvollmacht kann ich 
Ihnen bei Bedarf einreichen.
Ich beziehe mich auf Ihren Entwurf der Verordnung über das 
Naturschutzgebiet „Untere Wümme" und möchte dazu im Namen 
meiner Mutter Stellung nehmen.
Ich, XXXXXX, geb. 03.03.1931 bin Eigentümerin mehrerer 
Flurstücke in XXXXXX, XXXXXX, die laut Ihrem Entwurf als NSG 
ausgewiesen werden sollen. Ich beantrage hiermit, dass Sie 
folgende Grundstücke aus Ihrem Entwurf entfernen und somit nicht 
als NSG ausweisen:
1) Grundstück Gemarkung XXXXXX, XXXXXX, Flurstück XXXXXX 
und
2) Einen Teil des Grundstücks Gemarkung XXXXXX, XXXXXX, 
Flurstück XXXXXX.
Es geht mir insbesondere um die Grundstücksbereiche zwischen 
der Deichkrone und der Straße „Truperdeich". Diese Bereiche 
(zwischen Straße und Deichkrone) haben Sie bei den anderen 
Grundstücken am Truperdeich auch nicht als NSG geplant und 
damit mich besonders benachteiligt.
Derzeit ist der betreffende Bereich unbebaut. Ich habe zwei Söhne, 
einer von denen wird nach meinem Tode das bestehende 
Wohnhaus erben. Um auch meinem anderen Sohn ein Wohnen 
am Truperdeich zu ermöglichen habe ich bei Erstellung meines 
Testaments extra das ehemalige Flurstück XXXXXXin die 
Flurstücke XXXXXX und XXXXXX geteilt.
Bei den betreffenden Bereichen (in der Zeichnung grau hinterlegt) 
handelt es sich nicht um landschaftlich ungenutzte 
Landschaftsstrukturen,
Gewässerzonen unterschiedlicher Ausprägung, 
Süßwasserwattflächen,
weiträumige Röhrichte mit eingestreuten Feuchtgebüschen oder 

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Den Anregungen und Bedenken wird weitestgehend gefolgt.

Die vom Einwender genannten Flurstücke, liegen laut ausgelegtem 
Verordnungs-Entwurf  innerhalb der Grenzen des geplanten NSG 
"Untere Wümme". Der Einwender wünscht eine Ausklammerung 
dieser Flächen aus dem Schutzgebietsregime, damit die 
Schutzgebietsverordnung nicht einer späteren Bebauung dieses 
Bereiches entgegensteht. 
Der Anregung des Einwenders wird dahingehend gefolgt, dass die 
beiden genannten Flurstücke in einer Tiefe von etwa 32 m 
gemessen von der jeweiligen nördlichen Grundstücksgrenze, analog 
zur Grenzziehung des geplanten Naturschutzgebietes im Bereich 
der östlich und westlich angrenzenden Flurstücke, aus den 
Schutzgebietsgrenzen ausgeklammert werden. Somit steht die NSG-
Verordnung einer geplanten Bebauung nicht entgegen und eine 
Gleichbehandlung mit angrenzenden Flächenbesitzern ist gegeben. 
Der genaue Grenzverlauf ergibt sich aus der entsprechend 
geänderten Übersichtskarte und der maßgeblichen Karte.
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überhaupt um Überschwemmungsgebiete.
Es handelt sich vielmehr um eine befestigte, teilweise eingezäunte 
ehemalige Obstbaumwiese, welche zwischen den Häusern Nr. 
XXXXXX und XXXXXX direkt an der Straße liegt und regelmäßig 
gemäht wird.

Anonymisiert

36 77 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümerin der Flurstücke
  Gemarkung/ Flur/ Flurstücksnummer

XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümerin eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches und der Deichkrone in den in Anlage 4 
gekennzeichneten Abschnitten bin ich nicht einverstanden. Hier 
handelt es sich um private Grundstücke und es kann nicht sein, 
dass die Betretung ohne meine Zustimmung durch eine 
Verordnung erlaubt werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt 
jede Nutzung oder Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege 
durch den Deich- und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in 
Folge der Freistellung zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu 
übernehmen, die ja üblicherweise der Eigentümer eines 
Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen.
Die Siedlungen an der Wümme exestieren über mehrere 
Generationen im Einklang mit der Natur. Es wurden Bäume 
gepflanzt und Futter fürs Vieh geerntet, was durch die ständige 
Weservertiefung heute unmöglich ist.

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
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Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 

Seite 130 von 216



und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert
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58 101 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 

Seite 132 von 216



Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
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Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

69 112 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches und der Deichkrone in den in Anlage 4 

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 

Seite 134 von 216



gekennzeichneten Abschnitten bin ich nicht einverstanden. Hier 
handelt es sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, 
dass die Betretung ohne meine Zustimmung durch eine 
Verordnung erlaubt werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt 
jede Nutzung oder Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege 
durch den Deich- und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in 
Folge der Freistellung zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu 
übernehmen, die ja üblicherweise der Eigentümer eines 
Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
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Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
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Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

63 106 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
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Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
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Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
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c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

57 100 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
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Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
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Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
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kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

52 94 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer der Flurstücke 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
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Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:
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a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.
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Anonymisiert

79 155 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.
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Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
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ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

45 87 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer der Flurstücke
Gemarkung/ Flur/ Flurstücksnummer
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
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Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um private Grundstücke und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
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Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
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unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

51 93 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer der Flurstücke
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 

Seite 151 von 216



zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
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Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
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Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

65 108 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
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Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
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ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.
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Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

48 90 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd Wie schon im Rahmen eines telefonischen Gespräches dargelegt, 
gibt es Änderungswünsche zum Thema Jagd, welche ich wie folgt 
schriftlich noch einmal aufgebe:
Grundsätzlich begrüße ich die Unterschutzstellung der unteren 
Wümme als einen Flußlauf mit relativ naturbelassenem 
Gewässerbett und Ufersäumen.
Das Schutzgebiet liegt innerhalb des Jagdpachtgebietes „Truper 
Blänken“ der Jagdgenossenschaft Trupe im Gemeindegebiet 
Lilienthal. Die Jagdpächter sind die örtlichen Landwirte XXXXXX, 
XXXXXX, XXXXXX sowie XXXXXX. XXXXXX ist auch im 
Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Trupe.
Zum § 7 Jagd rege ich folgende Änderungen der 
Schutzgebietsverordnung an:
„ § 7 Abs. 2: Verboten ... 1. Die Ausübung der Jagd im Sinne des § 
1 Abs. 4 BJagdG im Außendeichsgelände innerhalb der in Anlage 
4 dargestellten „Beruhigungszonen.“
Begründung:
Die Jagd auf Schwarzwild, Nutria und Prädatoren ist auch 
innerhalb der Beruhigungszonen sowohl Außendeichs als auch 
Binnendeichs erlaubt. Zum Schutz des Deiches und der 
Wiesenvogelfauna wird diese Jagd sogar gewünscht. In Bezug auf 
den Schutz der Wiesenvogelfauna wird diese Jagd auch vom Nabu 
gefordert, obwohl dies zwangsweise zu einer Beunruhigung (häufig 
mehrere notwendige Schüsse auf ein Nutria, Wildschwein oder 
Fuchs, Marderhund, Waschbär) höherer Intensität in den 
Beruhigunszonen führt. Eine Einschränkung der Jagd auf z.B. 
Wassergeflügel oder auch den Fasan binnendeichs außerhalb der 
Schonzeiten im Spätherbst/Winter ist dann nicht nach zu 
vollziehen, zumal die Jagd nur an wenigen Tagen im Jahr und 
dann hauptsächlich von dem Deichverteidigungsweg ausgehend 
Richtung Binnendeichsgelände/Kolke erfolgt.
Sollte diesem Änderungswunsch nicht gefolgt werden, dann möge 

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die grundsätzliche positive Beurteilung der Unterschutzstellung der 
Unteren Wümme wird begrüßt. 

Den Anregungen und Bedenken des Einwenders zu § 7 Abs. 2 
Ziffer 1  des Verordnungsentwurfs wird nicht gefolgt.

Der Einwender kritisiert, dass Einschränkungen der Jagd auf 
Wasserfederwild und Fasan in den binnendeichs liegenden 
Bereichen der "Beruhigungszonen" nicht verhältnismäßig seien, 
wenn gleichzeitig  die Jagd auf Schwarzwild, Nutria und Prädatoren 
laut vorliegendem Verordnungsentwurf freigestellt werden. 

Das grundsätzliche, ganzjährige Jagdverbot in den 
Beruhigungszonen, das vom Einwender beispielhaft für 
Wassergeflügel und Fasan angesprochen wird,  ist 
naturschutzfachlich unbedingt erforderlich, um störungsanfälligen, 
gefährdeten Arten wie z. B. dem Fischotter und vielen Vogelarten, 
die die Röhrichte sowohl zur Brutzeit (zum Beispiel Rohrweihe) als 
auch zur Zugzeit (zum Beispiel Stare, Schwalben) nutzen, 
störungsfreie Ruhezonen zu bieten. Die in die Beruhigungszonen 
einbezogenen Gewässer dienen darüber hinaus Wasservögeln 
ganzjährig als (Teil-) Lebensraum. Auch diese benötigen aufgrund 
ihres Fluchtverhaltens unbedingt störungsfreie Lebensräume.

Das grundsätzliche Jagdverbot ausschließlich in den besonders 
sensiblen Bereichen und die darüber hinaus weitgend freigestellte 
ordnungsgemäße Ausübung der Jagd in den übrigen Bereichen des 
geplanten NSG stellt  einen Kompromiss zwischen den 
naturschutzfachlichen Erfordernissen und den jagdlichen Belangen 
dar. 
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man das Schutzgebiet „Untere Wümme“ aus dem Jagdgebiet 
„Truper Blänken“ heraustrennen und als eigenes Jagdgebiet 
zusammen mit dem Gebiet Untere Wümme innerhalb der 
Gemeinde Ritterhude verwalten. Die Mindestfläche von 250 ha 
würde hierbei erreicht werden. Der Landkreis übernimmt die 
anteiligen Kosten der Jagdpacht und Jagdsteuer und 
bewirtschaftet seinerseits die Schutzgebietsfläche nach seinen 
Wünschen entweder als Regiejagd oder als verpachtete Jagd zu 
besonderen Konditionen.
Die Jägerschaft des Jagdgebietes Truper Blänken möchte sich 
nicht nur als Schädlingsbekämpfer im öffentlichen Interesse sehen 
und dafür sowohl Jagdpacht als auch noch Jagdsteuer entrichten.
Wenn Klärungs- und Gesprächsbedarf von Seiten der 
Naturschutzverwaltung besteht, dann stehen wir gerne Ihnen zur 
Verfügung. Dies gilt ebenso für die politischen Parteien und deren 
Mitglieder im Landkreis.

Der Gem. RdErl. d. ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 zur Jagd in 
Schutzgebieten regelt in Ziffer 1.6 Satz 1: "Die Jagdausübung auf 
Prädatoren, Nutria und Schalenwild soll erhalten bleiben.". Diese 
Vorgabe des Erlasses wird in der Freistellung des § 7 Abs 2 Ziffer1 
berücksichtigt und dient dazu, Schäden, die durch Schwarzwild, 
Nutria und Prädatoren verursacht werden, abzuwenden. 

Zu dem Vorschlag des Einwenders, das gesamte geplante NSG 
Untere Wümme aus dem Jagdgebiet Truper Blänken 
herauszutrennen und als eigenständigen Jagdbezirk zu "verwalten", 
ist Folgendes festzustellen:

Die vom Einwender angesprochenen Einschränkungen betreffen 
nur die jagdlichen Beruhigungszonen, nicht das gesamte NSG, so 
dass der Wunsch nach Herausnahme des gesamten NSG aus dem 
Jagdbezirk nicht nachvollziehbar ist. Dieser Vorschlag ist darüber 
hinaus auch rechtlich nicht ohne weiteres möglich.

Gemeinschaftliche Jagdbezirke orientieren sich an den 
Gemeindegrenzen, zusammenhängende Grundflächen 
verschiedener Gemeinden, die im Übrigen zusammen den 
Erfordernissen eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks entsprechen, 
können auf Antrag zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
zusammengelegt werden (§ 8 Bundesjagdgesetz).

Grundsätzlich ist aber auch der § 5 Bundesjagdgesetz zu beachten: 
Auch Grundflächen, die wegen ihrer Lage oder Ausdehnung nur 
unter Schwierigkeiten zu bejagen sind, bilden bei Vorliegen der 
Voraussetzungen nach §§ 7 oder 8 BJagdG einen Jagdbezirk. Eine 
Ausnahme von dieser Regel gilt für natürliche und künstliche 
Wasserläufe, Wege, Triften und Eisenbahnkörper sowie ähnliche 
Flächen, wenn sie nach Umfang und Gestalt für sich alleine eine 
ordnungsgemäße Jagdausübung nicht gestatten. Derartige Flächen 
bilden unter keinen Umständen einen Jagdbezirk für sich (§5 Abs. 2 
BJagdG). Die genannten „Ähnlichen Flächen“ zeichnen sich  durch 
ein unausgewogenes Längen- und Breitenverhältnis (erheblich 
länger als breit, Breite an der schmalsten Stelle mindestens 250m), 
das eine ordnungsgemäße Jagdausübung ausschließt, aus.

Anonymisiert

49 91 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Wie schon erläutert begrüße ich die Unterschutzstellung der 
unteren Wümme als einen Flußlauf mit relativ naturbelassenem 
Gewässerbett und Ufersäumen.
Zum Thema Hochwasserschutz und Deichsicherheit habe ich 
jedoch Anregungen und Bedenken.

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die vom Einwender vorgetragene Sorge ist jedoch unbegründet.

Bei allen Entscheidungen der zuständigen Naturschutzbehörde hat 
diese stets die Gewährleistung der Deichsicherheit zu 
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Die Hochwasserdeiche, Siele und Pumpwerke sind technische 
Einrichtungen, die das Leben, Wohnen, Wirtschaften und auch 
Überleben in diesem Naturraum überhaupt erst ermöglichen. Die 
alt ansässige Bevölkerung, v.a. Bauern wissen dies schon seit 
Jahrhunderten und engagieren sich entsprechend in den dafür 
eingerichteten Gremien, aber auch durch eigenen Arbeitseinsatz. 
Neu hinzugezogene Menschen aus der Großstadt oder gar aus 
anderen Regionen können die Bedeutung des 
Hochwasserschutzes häufig nicht entsprechend nachvollziehen, da 
ihnen der geschichtlich gewachsene Erfahrungsschatz 
diesbezüglich fehlt.
Anregung:
Die Belange des Hochwasserschutzes mit all seinen damit 
zusammenhängenden Maßnahmen (Deichunterhaltung, Deichbau, 
Unterhaltung und Bau von Deichverteidigungswegen, 
Sieldurchlässen, Be- und Entwässerungsgräben) gehen im Zweifel 
der SchutzgebietsVO vor.
Begründung:
Sollte auch nur einmal der Hochwasserdeich brechen und zu 
gravierenden Überschwemmungsschäden bis in den besiedelten 
Raum (Lilienthal) führen, dann wird dies zu Folgeschäden für 
diesen Lebens- und Wirtschaftsraum für Jahrzehnte führen.
Die unmittelbaren Schäden wären evt. der Verlust an 
Menschenleben und Tieren sowie die Zerstörung von Wohnungen, 
Fabriken, Landwirtschaft und Infrastruktur.
Solche Schäden ziehen hohe Kosten für die Wiederherstellung 
nach sich sowie eine langfristige Erhöhung von 
Versicherungsprämien und damit Kostensteigerungen. Zukünftiges 
regionales Wirtschaftswachstum wird geringer ausfallen, u.a. auch 
durch den Verlust an Vertrauen von Entscheidungsträgem in die 
Sicherheit der Wirtschaftsgrundlagen hier vor Ort.
Die Diskussion um den Baumschutz auf Deichen in der Stadt 
Bremen zeigt, das Umweltschutzbewegte nicht unbedingt die 
Sicherheitsaspekte entsprechend berücksichtigen und sogar bereit 
sind, die in diesem Aspekt vernünftig agierende Partei „Grüne“ in 
die Defensive zu drängen. Entsprechendes Handeln zu Lasten der 
Deichsicherheit (kleine und große Maßnahmen/Verbote, Gebote) 
ist für den amtlichen Naturschutz im Landkreis Osterholz nicht 
auszuschließen.

berücksichtigen. Dies wird subsumierend in § 3 Absatz 3 Ziffer 7 
letzter Halbsatz festgelegt.

Darüber hinaus sind gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 6 die Nutzung, 
Unterhaltung und Instandsetzung wirksam zugelassener oder 
zulässigerweise errichteter Anlagen und Einrichtungen im rechtlich 
zulässigen Rahmen freigestellt. Weiterhin freigestellt sind gemäß § 
3 Absatz 3 Ziffer 7 Buchstabe a) die Nutzung, Unterhaltung und 
Instandsetzung des Deichkörpers.

Gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 7 Buchstabe b) ist ebenfalls die Nutzung, 
Unterhaltung und Instandsetzung des Deichverteidigungsweges 
freigestellt. Lediglich für einen Ausbau dieses Weges ist vorab die 
Zustimmung durch die zuständige Naturschutzbehörde erforderlich. 

Darüber hinaus ist gemäß § 4 Absatz 4 die ordnungsgemäße 
Gewässerunterhaltung unter anderem auch der Be- und 
Entwässerungsgräben und auch die Steuerung der Siele am 
Gehrdener Sielfleet und am Truper Sielfleet sowie die Steuerung 
des Schöpfwerkes am Maschinenfleet freigestellt, wobei jedoch 
bestimmte Regelungen zu Zeitpunkt, Art und Umfang der 
Unterhaltungsmaßnahmen einzuhalten sind.

Anonymisiert

53 95 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
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Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches und der Deichkrone in den in Anlage 4 
gekennzeichneten Abschnitten bin ich nicht einverstanden. Hier 
handelt es sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, 
dass die Betretung ohne meine Zustimmung durch eine 
Verordnung erlaubt werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt 
jede Nutzung oder Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege 
durch den Deich- und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in 
Folge der Freistellung zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu 
übernehmen, die ja üblicherweise der Eigentümer eines 
Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
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besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
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Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

67 110 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
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zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
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c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
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zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

64 107 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
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in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
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auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
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gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

60 103 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.
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Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.
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Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
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Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

50 92 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Mein Name ist XXXXXX, ich bin in XXXXXX aufgewachsen und 
kenne den Deich / das St.Jürgensfeld seit ich laufen kann. Seit 
1991 bin ich beim DSV St. Jürgensfeld angestellt, wohne XXXXXX 
und kenne seitdem beruflich u.a. den Deich an der Wümme.
Für mich befindet sich das NSG „Untere Wümme" laut 
Verordnung, Schilder, Karte zwischen Strassenkante und 
Wümmemitte, es ist kein Weg ausgewiesen, und nach NDG 
deshalb auch Betretungsverbot für den Deich / Deichkrone.
Wenn Jemand (Spaziergänger, mit Hund, Fahräder, usw.,) auf der 
Deichkrone geht spreche ich Sie Dienstlich wie Privat an, weise ich 
Sie auf das NDG und NSG hin und bitte Sie die Strasse zu nutzen, 
bis auf wenige werden die Gespräche im guten beendet.
Vom Truper Deich bis Gehrdener Siel lasse ich die Spaziergänger 
(wegen der Bänke) gehen. Ab Gehrdener Siel bis Ritterhude L151 
spreche ich Sie an und bitte sie auf die Strasse. Ohne die 
Ansprache gäbe es keine Ruhe im NSG und auf der gesamten 
Deichkrone einen Trampelpfad mit den Folgen von Parkplätzen, 
Müll, Schäden am Deich.
Der Truper Deich wird eigentlich nur von Fußgängern mit Gassi 
gehenden / in den Kolken schwimmenden Hunden benutzt, ohne 
Interesse an der Natur. Man braucht den Hund nicht anleinen, 
kann ihn wildern lassen, den Kot nicht einsammeln, und es 
kontrolliert keiner.
Ich bin gegen eine unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der 
Binnenseite des Wümmedeiches und der Deichkrone in den in 
Anlage 4 gekennzeichneten Abschnitten.
Keine Freigabe vereinfacht die Beschilderung /Grenzen und Ruhe 
auch Nachts im NSG. Die Tiere in der NSG Auflistung brauchen 
Ruhe, deshalb ist die Freigabe für mich widersprüchlich. Der Deich 
ist von der Straße aus gesehen ein Lärm und Sichtschutzwall, für 
die Tierwelt ist hinter der Deichkrone beginnend das NSG bis zur 
Grenze eine absolute Ruhezone.
Vom Truper Deich bis Gehrdener Siel werden immer 
Spaziergänger gehen, werde ich auch weiterhin gehen lassen. 
Vom Gehrdener Siel bis Ritterhude L151 spreche ich 
wiederkehrende Fußgänger mit Hund (Hundschule / Sitter) an. 
"Touristen", "oder mal eben schauen", lasse ich wie bisher in 
Ruhe. Mit der Freigabe der Binnendeichseite /Deichkrone gibt man 
wie auch jetzt schon, da nicht kontrolliert wird, am Truper Deich 
das NSG für die komplette Freizeit Nutzung frei, nicht nur Hunde 

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
wobei das Engagement des Stellungnehmers für Natur und Umwelt 
anerkannt und begrüßt wird. Der Stellungnehmer wendet sich gegen 
eine Freistellung zum Begehen des Deiches in einzelnen Bereichen.

Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:

Zu dem Aspekt des Betretens des Deiches ist eine Vielzahl von 
Stellungnahmen eingegangen. Einige fordern eine Rücknahme der 
im bisherigen Verordnungsentwurfs enthaltenen Freistellung zum 
Begehen des Deiches für einzelne Bereiche, die Gemeinde 
Ritterhude jedoch fordert weitere freigestellte Bereiche. Der 
Sachverhalt wurde von der zuständigen Naturschutzbehörde daher 
nochmals mit folgendem Ergebnis geprüft:

Das Betretungsrecht ist primär im Deichrecht geregelt und daher 
durch die Deichbehörde zu kontrollieren. 

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
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sondern auch Modellfliegerei, Kiten, Fahrad, Pedelec, Quad, 
Oktokopter mit Kamera, etc.
Ich bin gegen eine Betretungs Freigabe und für eine persönliche 
Ansprache bei (extremen) NSG Verstößen.

Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
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c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Anonymisiert

62 105 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
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„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
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eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.
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Anonymisiert

54 96 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer der Flurstücke
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um private Grundstücke und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
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wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
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Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

59 102 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer der Flurstücke
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
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betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches und der Deichkrone in den in Anlage 4 
gekennzeichneten Abschnitten bin ich nicht einverstanden. Hier 
handelt es sich um private Grundstücke und es kann nicht sein, 
dass die Betretung ohne meine Zustimmung durch eine 
Verordnung erlaubt werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt 
jede Nutzung oder Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege 
durch den Deich- und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in 
Folge der Freistellung zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu 
übernehmen, die ja üblicherweise der Eigentümer eines 
Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
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reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
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Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

47 89 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer der Flurstücke
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um private Grundstücke und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
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üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
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Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
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schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

39 81 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX  
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat. 
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
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beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
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Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.
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Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

44 86 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes XXXXXX, der Flur XXXXXX, in 
der Gemarkung XXXXXX.
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll.
Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder Benutzung des 
Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- und Sielverband.
Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung zusätzliche 
Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja üblicherweise 
der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen.

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
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zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
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Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
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Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

55 97 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
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Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
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im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

83 162 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
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XXXXXX XXXXXX XXXXXX.
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 
und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat. 
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
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zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
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genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

77 153 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer des Flurstückes Gemarkung / Flur / 
Flurstücksnummer XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches bin ich nicht einverstanden. Hier handelt es 
sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, dass die 
Betretung ohne meine Zustimmung durch eine Verordnung erlaubt 
werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt jede Nutzung oder 
Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege durch den Deich- 

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
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und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in Folge der Freistellung 
zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen, die ja 
üblicherweise der Eigentümer eines Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
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a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.
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b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

23 40 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer der Flurstücke Gemarkung / Flur / 
Flurstücksnummer XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches und der Deichkrone in den in Anlage 4 
gekennzeichneten Abschnitten bin ich nicht einverstanden. Hier 
handelt es sich um private Grundstücke und es kann nicht sein, 
dass die Betretung ohne meine Zustimmung durch eine 
Verordnung erlaubt werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt 
jede Nutzung oder Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege 
durch den Deich- und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in 
Folge der Freistellung zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu 
übernehmen, die ja üblicherweise der Eigentümer eines 
Grundstückes zu tragen hat. Ebenso wehre ich mich dagegen, 
dass nach Absatz 3 mit Zustimmung der Naturschutzbehörde 
gegebenenfalls Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf 
meinem Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt 

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.
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mich? Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
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langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
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notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

56 99 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Ich bin Eigentümer der Flurstücke 
Gemarkung / Flur / Flurstücksnummer 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ich bin damit Grundeigentümer eines Teilbereiches des rechten 
Wümmedeiches und von der geplanten Verordnung direkt 
betroffen.
Mit der unter § 3 Absatz 2 geplanten Freistellung der Binnenseite 
des Wümmedeiches und der Deichkrone in den in Anlage 4 
gekennzeichneten Abschnitten bin ich nicht einverstanden. Hier 
handelt es sich um ein privates Grundstück und es kann nicht sein, 
dass die Betretung ohne meine Zustimmung durch eine 
Verordnung erlaubt werden soll. Auch das Deichgesetz untersagt 
jede Nutzung oder Benutzung des Deichkörpers, außer zur Pflege 
durch den Deich- und Sielverband. Ich bin auch nicht bereit, in 
Folge der Freistellung zusätzliche Verkehrssicherungspflichten zu 
übernehmen, die ja üblicherweise der Eigentümer eines 
Grundstückes zu tragen hat.
Ebenso wehre ich mich dagegen, dass nach Absatz 3 mit 
Zustimmung der Naturschutzbehörde gegebenenfalls 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen auf meinem 
Privatgrundstück ermöglicht werden sollen. Wer fragt mich?

Der Stellungnehmer teilt mit, dass er Grundeigentümer im Bereich 
des rechten Wümmedeiches ist. Er wendet sich gegen die unter § 3 
Absatz 2 Ziffer 1 des ausgelegten Verordnungsentwurfes geplante 
Freistellung zum Betreten des Wümmedeiches einschließlich der 
Deichkrone in den in Anlage 4 des Verordnungsentwurfs 
gekennzeichneten Abschnitten. Ebenfalls wendet er sich gegen die 
gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) geplante 
Regelung bezüglich des Betretens des NSG im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen und Exkursionen.
 
Die vom Einwender vorgetragenen Bedenken werden wie folgt 
abgewogen:
 
Grundsätzlich besteht nach dem Niedersächsischen Wald- und 
Landschaftsgesetz (NWaldLG) vom 21. März 2002 das 
Betretungsrecht der freien Landschaft für Erholungssuchende. § 23 
Absatz 1 NWaldLG besagt: „Jeder Mensch darf die freie Landschaft 
betreten und sich dort erholen.“ Das NSG Wümme liegt in der freien 
Landschaft.

Das im NWaldLG festgelegte Betretungsrecht gilt explizit auch für 
Privatflächen. Allerdings besteht nach dem NWaldLG § 23 Absatz 1 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass Grundeigentümer das 
Betretungsrecht einschränken bzw. unterbinden, wenn dieses 
beispielsweise „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ oder 
„zur ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der 
Grundstücke“ erforderlich ist. Die Einschränkung des 
Betretungsrechtes durch Grundeigentümer kann somit in 
begründeten Fällen erfolgen. Der bloße Hinweis auf Privateigentum 
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reicht aber nicht aus. Zuständig für die Einhaltung dieser 
Regelungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden.

Darüber hinaus werden in weiteren Fachgesetzen Einschränkungen 
zum Betretungsrecht getroffen. So ist das Betreten von Deichen 
außer zum Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger gemäß 
Niedersächsischem Deichgesetz (NDG) in der aktuellen Fassung 
vom 23. Februar 2004 verboten. Dies ist geregelt in § 14 Absatz 1: 
„Jede Benutzung des Deiches (Nutzung und Benutzen), außer zum 
Zweck der Deicherhaltung durch ihren Träger, ist verboten. “ 
Gemäß § 14 Absatz 2 1. Satz NDG kann aber die Deichbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Zum Begehen des Wümme-Deiches ist 
somit eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. Vor 
Erteilung einer solchen Genehmigung beteiligt die Deichbehörde 
den zuständigen Deichverband.

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum ausgelegten Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das 
Verbot insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ausgelegten Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben: 
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern.
 
Diesen Regelungen lagen folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen.
 
Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
Betretungsverbot der Naturschutzgebietsverordnung, indes 
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unberührt. Insofern besteht hier kein Konflikt zwischen dem 
ausgelegten Verordnungsentwurf und dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die ebenfalls vom 
Einwender aufgeworfene Frage nach der Verkehrssicherungspflicht 
klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort).
 
c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Einwender 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
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durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Anonymisiert

20 36 Zur gesamten Verordnung Hiermit stelle ich den Antrag auf Entlassung meiner nachstehend 
aufgeführten Flurstücke aus dem neu entstehenden 
Naturschutzgebiet „Untere Wümme“ - mit Zitaten aus den mir 
schon von der Bezirksregierung Lüneburg mit dem anliegenden 
Schreiben vom 05.06.2003 aufgezeigten Begründungen für die 
Entlassung meiner Flurstücke aus dem bestehenden 
Naturschutzgebiet „Untere Wümme“:
1) meiner Hafenanlage auf dem Flurstück XXXXXX Flur XXXXXX 
Gemarkung XXXXXX
2) meiner rechtmäßig bebauten Flurstücke
„ Zu 1) Die Ihnen mit Bescheid vom 08.05.2003 erteilte 
naturschutzrechtliche Befreiung bezieht sich auf die Nutzung des 
o.a. Flurstücks XXXXXX. Die Hafenanlage befindet sich ebenso 
wie der Bootsanleger und die Wasserfläche auf diesem Flurstück. 
Insofern erstreckt sich die o.a. Befreiung auch auf die Nutzung der 
Hafenanlage und das Befahren der Wasserfläche. (...)
Zu 2) Bezugnehmend auf unser persönliches Gespräch am 
22.05.2003 bei Ihnen zu Hause möchte ich Ihnen mit diesem 
Schreiben noch einmal schriftlich die derzeitige rechtliche Situation 
Ihrer rechtmäßig bebauten Flurstücke im Naturschutzgebiet (NSG) 
„Untere Wümme“ verdeutlichen sowie die rechtlichen 
Möglichkeiten aufzeigen, die eine Entlassung dieser Flurstücke aus 
dem NSG bewirken können.
Derzeitige rechtliche Situation
Die sich in Ihrem Besitz befindlichen Flurstücke XXXXXX 
(abgesehen vom vormaligen Flurstück XXXXXX), XXXXXX sowie 
XXXXXX Flur XXXXXX Gemarkung XXXXXX sind Bestandteil des 
NSG „Untere Wümme“.
Das Flurstück XXXXXX ist teilweise mit Wohn- und 
Garagengebäuden bebaut, teilweise gärtnerisch genutzt; auf dem 
Flurstück XXXXXX befindet sich ein Hühnerstall sowie eine 
genehmigte Abwasseranlage; das Flurstück XXXXXX ist unbebaut, 
liegt aber unmittelbar am befestigten Deichverteidigungsweg. Auf 
allen Flurstücken laufen Hühner, Enten und Gänse herum.
Die Nutzung der Flächen entspricht einer typischen hausnahen 
Grundstücksnutzung eines Hauses im Außenbereich oder in 
dörflicher Umgebung. Hinzukommt, dass ein Großteil der Flächen 
Bestandteil des Deiches sind. Diese Bereiche dürfen weder 

Die einleitenden Ausführungen des Stellungnehmers werden zur 
Kenntnis genommen. Der Stellungnehmer beantragt eine 
Herausnahme seiner Hafenanlage auf dem Flurstück XXXXXX Flur 
XXXXXX Gemarkung XXXXXX und seiner rechtmäßig bebauten 
Grundstücke aus den Grenzen des geplanten Naturschutzgebietes 
mit. Er verweist hierzu auf einen Schriftwechsel mit der damaligen 
Bezirksregierung Lüneburg. Da es sich hier jedoch um eine 
Neuausweisung eines Naturschutzgebietes handelt, die 
insbesondere die Vorgaben der FFH-Richtlinie erfüllen muss, kann 
der Anregung bzw. Bitte nicht vollumfänglich gefolgt werden. 
Teilweise wird die Forderung des Stellungnehmers jedoch bereits 
erfüllt. So liegt das Flurstück XXXXXX bereits jetzt außerhalb des 
Geltungsbereiches der geplanten neuen NSG-Verordnung und für 
die Flurstücke XXXXXX und XXXXXX werden ebenfalls im 
Gegensatz zur Altverordnung weitere Bereiche aus dem 
Geltungsbereich der Verordnung ausgeklammert. Für diese 
Flurstücke gilt, dass ausschließlich die Teilflächen, die innerhalb der 
präzisierten FFH-Gebietsgrenzen liegen, in das geplante neue 
Schutzgebiet mit einbezogen wurden.

Das Flurstück XXXXXX, auf dem sich der Bootsanleger befindet, 
liegt allerdings vollständig im FFH-Gebiet und darüber hinaus auch 
innerhalb eines Süsswasserwatt-Röhrichtes, eines Biotoptyps, der 
gemäß   § 30 BNatSchG dem gesetzlichen Biotopschutz unterliegt. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass bei der Abgrenzung des 
geplanten neuen NSG "Untere Wümme"  wie auch in der alten NSG-
Verordnung die bebauten Flächen ausgeklammert worden sind, 
jedoch nicht grundsätzlich das gesamte Flurstück, sondern lediglich 
die tatsächlich bebaute Fläche nebst direkt angrenzender Hof- bzw. 
Gartenfläche. Auf den Flurstücken befindliche landwirtschaftlich 
genutzte Bereiche, Röhrichte und z. T. auch Gehölzbestände 
verbleiben innerhalb des geplanten NSG. Im konkreten Fall wurde 
hier die direkte Hoflage mit der Bebauung aus dem NSG 
ausgeklammert, die angrenzenden Grünland- unf Röhrichtflächen 
verbleiben jedoch als Deichgrünland innerhalb der offenen bis 
halboffenen Niederungslandschaft und Röhricht innerhalb der 
Grenzen des geplanten NSG. 
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zusätzlich bebaut noch mit Gehölzen bepflanzt werden, weil die 
Deichsicherheit ansonsten gefährdet ist.
Bei Ausweisung des NSG hat der Verordungsgeber ausdrücklich 
die Flurstücke, auf denen rechtmäßig errichtete Gebäude stehen, 
vom Geltungsbereich der NSG-Verordnung ausgenommen. Die in
§ 2 Abs.2 der NSG-Verordnung vorgenommene abschließende 
Aufzählung der rechtmäßig bebauten Flurstücke erfolgte in Ihrem 
Fall offensichtlich nicht vollständig, da lediglich das Flurstück 
XXXXXX (eines der Vorgängerflurstücke des neuen Flurstücks 
XXXXXX) Flur XXXXXX der Gemarkung XXXXXX benannt
wurde, nicht aber die (teilweise historischen) Flurstücke XXXXXX 
und XXXXXX. Bei genauer Überprüfung der Situation vor Ort 
hätten die vorgenannten rechtmäßig bebauten Flurstücke in § 2 
Abs. 2 der NSG-Verordnung aufgezählt werden müssen und somit 
nicht in das NSG miteinbezogen werden dürfen. Tatsächlich macht 
es für Sie jedoch keinen Unterschied, ob diese Bereiche im oder 
außerhalb des NSG liegen, da Ihnen das Betreten, das Befahren 
und die rechtmäßige Nutzung (hier gärtnerisch und für Ihr 
Kleinvieh) Ihres Grundstückes nach §5 Buchst, h) der NSG-
Verordnung freigestellt ist, da sie bereits zum Zeitpunkt der 
Unterschutzstellung bestanden hat. Es erfolgt demnach keine 
Einschränkung der derzeitigen Nutzung aufgrund der NSG-
Verordnung. Eine wie von Ihnen beantragte Herausnahme der o.a. 
Flurstücke wäre durch die im folgenden
aufgezählten verwaltungsrechtlichen Möglichkeiten herbeizuführen. 
(...)“ Zitat Ende Damals habe ich mich dafür entschieden die 
derzeitige Situation so zu belassen und habe angesichts des damit 
verbundenen hohen Verwaltungsaufwandes meinen Antrag auf ein 
Änderungsverfahren
der NSG-Verordnung zurückgezogen. Dem entgegen stelle ich 
hiermit, unter Beibehaltung der von der ehemaligen 
Bezirksregierung Lüneburg vorgenommenen Begründung, den 
Antrag auf Entlassung folgender Flurstücke aus dem das derzeitig 
ersetzende augenblicklich neu entstehenden Naturschutzgebiet 
„Untere Wümme“:
Damit meine ich meine genehmigte Hafenanlage auf dem 
Flurstück XXXXXX, meine rechtmäßig bebauten Flurstücke 
XXXXXX, XXXXXX sowie XXXXXX Flur XXXXXX Gemarkung 
XXXXXX Bestandteil NSG „Untere Wümme“ ausdrücklich - unter 
Nennung der exakten Flurstückbezeichnung -
aus der Naturschutzgebietsverordnung „Untere Wümme“ 
herauszunehmen, wie schon mein davon betroffenes Flurstück in 
der derzeitigen NSG-Verordnung - unter Nennung der 
Flurstückbezeichnung im § 2 Geltungsbereich - herausgenommen 
wurde. Mit der Bitte um Rückantwort

Eine Nutzung, die hier bisher zulässigerweise stattgefunden hat, ist 
jedoch nach wie vor zulässig (z.B. die vorhandene Bebauung, die 
Abwasserbeseitigungsanlage und der Bootsanleger). Eine evtl. 
geplante Bebauung auf diesen Flächen verbietet sich bereits  
aufgrund der Tatsache, dass ein Großteil der Flächen Bestandteil 
des Deiches sind und das vorgelagerte Flurstück, auf dem sich der 
Bootsanleger befindet im Überschwemmungsgebiet Wümme liegt.

Landkreis Osterholz Untere Bauaufsichtsbehörde
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11 13 Zur gesamten Verordnung Belange des vorbeugenden Brandschutzes sind nicht berührt.

Belange des Immissionsschutzes sind nicht berührt.

Belange des Denkmalschutzes: Keine Bedenken.

Der Truperdeich selbst ist ein Kulturdenkmal, das im Verzeichnis 
nach § 4 NDSchG geführt wird. Außerdem sind an einigen Stellen, 
teilweise direkt an Hofstellen, Wurten vorhanden, die teilweise in 
den Deichbereich hineinragen und als Bodendenkmale ebenfalls 
denkmalgeschützt sind.
Als Baudenkmal besonderer Art ist das Schöpfwerk Höftdeich 
einschließlich des dazu gehörenden Wohnhauses zu nennen, das 
im Verzeichnis der Baudenkmale ebenfalls gelistet ist, jedoch 
gerade außerhalb des Schutzgebietes liegt.
Da jedoch keine Änderungen vorgenommen werden sollen, 
bestehen keine Bedenken.
Belange des Planungs- und Bauordnungsrechtes: Keine Bedenken

Die Grenze das NSG ist teilweise grundstücksdurchschneidend 
angelegt. Dies fällt insbesondere bei den Grundstücken XXXXXX 
XXXXXX – XXXXXX negativ auf. Eine „normale“ Nutzung eines 
Wohnhausgartens wird durch die Regelungen des NSG erheblich 
erschwert oder gar unmöglich gemacht.
Hierzu gehört auch das Aufstellen von Gebäuden wie 
Gartenschuppen, verfahrensfreien Pools, Lagerung von Booten, 
etc. Dies ist auch an anderen Stellen sowohl für Wohngrundstücke 
als auch für Hofstellen (aktive oder ehemalige) zu erkennen. Im 
Bereich der Gaststätten „Zur Schleuse“ und „Wümmeblick“ sind die 
Grenzen m.E. ebenfalls zu eng gezogen. So befinden sich bauliche 
Anlagen der Gaststätten wie Terrassen, Parkplätze
u.ä. im NSG. Hier ist wiederkehrend mit (un- oder beabsichtigten) 
Verstößen durch Gäste zu rechnen, die durch Aussparung der 
Gaststätten aus dem NSG vermieden werden könnten. Hinsichtlich 
der landwirtschaftlichen Nutzungen möchte ich verschiedene 
Anmerkungen und Hinweise
geben:
Will man grundsätzlich Mieten (Silage-, Mist und sonstige) im NSG 
zulassen? Die Überfahrten über den Deich sind eher schwierig, so 
dass das Deichvorland hierfür nicht geeignet erscheint. In den 
Weideflächen könnten Mieten vorübergehend erfolgen, aber auch 
hier stellt sich die Frage, ob entweder das Gebiet verkleinert 
werden könnte oder ob die Landwirte
nicht im Allgemeinen ausreichend Flächen zur Verfügung haben 
und somit auf diesen besonders schützenswerten Bereich 
verzichten könnten, weil sie auf diese Flächen nicht zwingend 
angewiesen sind.
Die Systematik hinsichtlich der Mieten ist fragwürdig: Das Wort 

Die Ausführungen zum vorbeugenden Brandschutz, 
Immissionsschutz und Denkmalschutz werden zur Kenntnis 
genommen.

Zum Hinweis, dass die Grenze des Naturschutzgebietes teilweise 
grundstücksdurchschneidend angelegt ist, wird folgendes 
ausgeführt: 

Die Abgrenzung erfolgte aufgrund fachlicher Erfordernisse und unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzung. Soweit gärtnerisch 
bzw.privat genutzte Grundstücke einbezogen worden sind, gilt § 3 
Abs. 3 Ziffer 6 der Verordnung, wonach die Nutzung, Unterhaltung 
und Instandsetzung wirksam zugelassener oder zulässigerweise 
errichteter Anlagen und Einrichtungen im rechtlich zulässigen 
Rahmen freigestellt ist. Dasselbe gilt für vorhandene Anlagen und 
Einrichtungen, deren Beseitigung nicht mehr angeordnet werden 
kann.

Zu den Anmerkungen und Hinweisen bezüglich der 
landwirtschaftlichen Nutzung wird Folgendes ausgeführt:

Die angesprochenen Regelungen zur landwirtschaftlichen Nutzung  
sind ganz bewusst so gewählt. Der Einwender lässt 
unberücksichtigt, dass die angesprochenen Regelungen im Kontext 
mit anderen Regelungen der Verordnung stehen. Im Kontext wird 
die Sinnhaftigkeit, Eignung, Angemessenheit und Erforderlichkeit 
der Regelungen offenkundig. Gemäß  § 30 BNatSchG gilt 
insbesondere  der gesetzliche Biotopschutz unabhängig von der 
Verordnung. Da der Großteil der NSG-Flächen dem gesetzlichen 
Biotopschutz unterliegt (insbesondere das angesprochene 
Deichvorland), treffen die Annahmen des Einwenders so nicht zu. 
Mieten sind bereits aufgrund des gesetzliche Biotopschutzes im 
Deichvorland unzulässig. Die Kritik an verschiedenen 
Begrifflichkeiten wird im Übrigen nicht geteilt. Die Begriffe sind 
ausreichend präzise.
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„Anlage“ weist auf eine wiederkehrende Nutzung hin, die jedoch 
wegen ihrer Unkontrolliertheit nicht gewünscht wäre und auch aus 
wasserrechtlicher Sicht höchst fragwürdig wäre. Es stellt sich auch 
die Frage, ob es um die feldseitige Lagerung oder um Herstellung 
von Siloplatten oder festen Untergrund für Mistmieten geht. Daraus 
würde sich ggf. eine Baugenehmigungspflicht ergeben.
Die Formulierung „wesentliche Veränderung“ im § 3 (2) Nr. 13 ist 
unbestimmt; eine genauere Definition wäre hilfreich.
Im § 3 (2) Nr. 13 ist der Verweis auf § 5 (2) Nr. 4 und 18 nicht 
notwendig, eher fehl am Platze.Hinsichtlich der fehlenden 
Ortsüblichkeit ist fraglich, ob sich die Formulierung lediglich auf 
Weidezäune oder auch auf die Viehunterstände und/ oder 
Viehtränken. Wenn die Rede von privilegierten Bauvorhaben ist, 
muss auch für Außenstehende klar sein, nach welchem Gesetz 
dies gilt. Ich bitte um entsprechende Ergänzung.

Landkreis Osterholz Planungs- und Naturschutzamt

5 7 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Zu der Verordnung für das NSG Wümme kommen von mir 
folgende Anregungen:
 •§ 3 Abs. 2 Ziffer 2 sollte zusätzlich auch das Abstellen von 

Anhängern verbieten.  Hintergrund ist das Abstellen von 
Anhängern mit Werbeplakaten, das häufig praktiziert wird und 
sonst nicht unter die Verbote fällt.
 •Laut § 3 Abs. 2 Ziffer 16 ist das Einbringen von invasiven Arten 

auf landwirtschaftlichen Flächen nicht verboten. Ich halte es 
fachlich für erforderlich, das Einbringen von China-Schilf (mehrere 
Arten) auf landwirtschaftlichen Flächen zu untersagen, da diese 
Pflanze laut der Fachliteratur über Samen und Ausläufer in 
Verlandungsbereiche einwandern kann. Das würde m.E. dem 
Schutzzweck zuwiderlaufen.

Den Anregungen und Bedenken wird teilweise gefolgt.

§ 3 Absatz 2 Ziffer 2 (aufgrund der Ergänzung einer weiteren Ziffer 
jetzt Ziffer 3) wird folgendermaßen ergänzt: "…Kraftfahrzeuge zu 
fahren oder abzustellen und Anhänger abzustellen;"

§ 3 Absatz 2 Ziffer 16 (ausgelegter Entwurf) wird im vorliegenden 
Entwurf nunmehr aufgrund der vorhergehenden Ergänzung einer 

 weiteren Ziffer zu Ziffer 17 und wird wie folgt konkretisiert: "Es ist 
insbesondere innerhalb des NSG verboten: … auf nicht 
landwirtschaftlich und nicht forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
gebietsfremde Pflanzen- und Tierarten einzubringen; als 
gebietsfremd gelten Arten, wenn sie im Naturschutzgebiet 
natürlicherweise nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr 
vorkommen; unberührt bleibt § 40 BNatSchG."

Da im geplanten Schutzgebiet bei den landwirtschaftlich genutzten 
Flächen keine Ackerflächen sondern ausschließlich 
Grünlandflächen vorkommen und eine Umwandlung in eine andere 
Kulturart gemäß § 5 Abs. 7 der Verordnung verboten ist, ist ein 
zusätzliches Verbot des Anbaus von Chinaschilf nicht erforderlich.

Landkreis Osterholz Amt 32 Untere Waldbehörde

43 85 § 12 Pflege- Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen

Untere Waldbehörde:
Der Verordnungsentwurf sieht keine Forstwirtschaft 

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen,
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einschränkenden Regelungen vor. Allerdings enthält § 12 Abs. 1, 
vierter Aufzählungspunkt 4 bei der benannten Beseitigung von 
Gehölz- und sonstigen Vegetationsbeständen den Klammerzusatz 
(Beseitigung von invasiven nicht heimischen Arten, Beseitigung 
von Dominanzbeständen). Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Musterverordnung des NLWKN „Sicherung von Natura 2000“ sowie 
die zugehörige Handreichung den Begriff der nicht heimischen 
Arten nicht aufnimmt. Es wird angeregt, hier lediglich die invasiven 
Arten zu benennen.

Redaktioneller Hinweis:
In der Regelung zu § 5 Ziffer 2 sollte der Begriff „die Mahd“ einmal 
aus dem Satz gestrichen werden. Dieser ist doppelt benannt.

Der Anregung, Punkt 4 umzuformulieren, wird gefolgt.
Er lautet nun folgendermaßen: "Beseitigung von Gehölz- und 
sonstigen Vegetationsbeständen (insbesondere Beseitigung von 
gebietsfremden invasiven Arten, Beseitigung von ökologisch 
nachteiligen  Dominanzbeständen)"

Bei dem redaktionellen Hinweis gehe ich davon aus, dass hier die 
Regelung in § 5 Absatz 2 Ziffer 12 gemeint ist. Der Anregung wird 
nicht gefolgt. Zum besseren Verständnis dieser zweiteiligen 
Regelung  ist es erforderlich, die Worte "die Mahd" zweimal 
anzuführen.

Landkreis Osterholz Amt 32 Jagdbehörde

42 84 § 7 Zusätzliche Regelungen zur Jagd Für Amt 32 nehme ich zu dem vorliegenden Verordnungsentwurf 
wie folgt Stellung: Jagdbehörde:
Die geplanten jagdlichen Einschränkungen in § 7 des 
Verordnungsentwurfs sind aus Sicht der Jagdbehörde vertretbar. 
Sowohl der Zustimmungsvorbehalt bei der Neuanlage von 
jagdlichen Einrichtungen als auch der Anzeigevorbehalt bei der 
Errichtung von Hochsitzen / sonstigen Ansitzeinrichtungen 
schränkt die ordnungsgemäße Jagdausübung nicht unzumutbar 
ein.
Aus Sicht der Jagdbehörde wird darauf Wert gelegt, dass die in § 7 
Abs. 2 Nr. 1 2. Halbsatz vorgesehene Freistellung der Jagd auf 
Schwarzwild, Nutria und Prädatoren auch in den jagdlichen 
Beruhigungszonen in jedem in die Verordnung aufgenommen wird. 
Die in der Begründung zur Verordnung aufgeführte Liste der 
Prädatoren sollte um die Elster ergänzt werden.

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Forderung, dass die Freistellung der Jagd auf Schwarzwild, 
Nutria und Prädatoren auch in den jagdlichen Beruhigungszonen 
gelten soll, wird durch den Verordnungsentwurf bereits erfüllt.

Soweit die Begründung, die laut § 14 Abs. 2 Satz 1 NAGBNatSchG 
bei der öffentlichen Auslegung des Verordnungsentwurfs  
erforderlich ist, im weiteren Verlauf des Verfahrens noch geändert 
wird, wird die Empfehlung bei der Begründung die Elster in die Liste 
der Prädatoren mit aufzunehmen, berücksichtigt werden.

Landkreis Osterholz Amt 39

40 82 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Hunden ist nach der Tierschutz-Hundeverordnung ausreichend 
Auslauf im Freien zu gewährleisten. Dabei werden ausreichend 
sensorische, also akustische, optische und olfaktorische 
Umweltreize gefordert. Diese kann nur durch ausreichende 
Spaziergänge mit genügend Freilauf erfolgen. Das ausschließliche 
Führen an der Leine sollte unterbleiben, da die Möglichkeit zur 
freien Bewegung unterbunden wird. Sowohl durch die Brut- und 
Setzzeit, als auch durch zahlreiche kommunale und 
naturschutzrechtliche Regelungen, wird es für Hundebesitzer 
immer schwieriger, diesen Grundbedürfnissen ihrer Hunde gerecht 

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.

Der nördlich des Wümmedeiches gelegene Deichverteidigungsweg 
gehört überwiegend nicht zum geplanten Schutzgebiet. Hier gilt 
ausschließlich die Regelung entsprechend den Bestimmungen des 
Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die 
Landschaftsordnung (§ 33 Abs. 1 NWaldLG), wonach nur in der 
Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit, also in der Zeit vom 01.04. bis 15.07. 
das unangeleinte Führen von Hunden verboten ist. In der übrigen 
Zeit ist hier und auch in den nördlich daran angrenzenden 

Seite 208 von 216



zu werden. Daher wäre es aus tierschutzrechtlicher Sicht zu 
begrüßen, wenn die Leinenpflicht außerhalb der Brut- und Setzzeit 
auf die besonders gefährdeten Bereiche (Außendeichbereich) 
begrenzt würde. Voraussetzung für den Freilauf sollte das ruhige 
Führen der Hunde auf Straßen und Wegen im sicheren 
Einflussbereich des Halters sein. Ansonsten liegen aus 
veterinärfachlicher Sicht des Amtes 39 keine Bedenken vor.

Bereichen, die nicht im geplanten Schutzgebiet liegen, das 
unangeleinte Führen von Hunden möglich, soweit gesichert ist, dass 
diese nicht in die angrenzenden Schutzgebietsflächen laufen. Es ist 
hier somit direkt an das Schutzgebiet angrenzend ausreichend 
Fläche und somit Gelegenheit, Hunde frei laufen zu lassen.

Eine strengere Regelung im Bereich des geplanten 
Naturschutzgebietes ist unbedingt erforderlich, um 
Beeinträchtigungen und Störungen des NSG zu vermeiden und um 
in dem schmalen Schutzkorridor einen Rückzugsraum für Tierarten, 
insbesondere den Fischotter zu schaffen.

Landkreis Osterholz Amt 61 Raumordnung

38 79 § 4 Zusätzliche Regelungen zur 
Wasserwirtschaft

Ziele der Raumordnung
Der Entwurf des Naturschutzgebietes (NSG) wird zum ganz 
überwiegenden Teil im Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) 
2017 als Vorranggebiet Natura 2000 und als Vorranggebiet 
Biotopverbund sowie im Regionalen Raumordnungsprogramm 
(RROP) 2011 als Vorranggebiet Natur und Landschaft festgelegt. 
Vor diesem Hintergrund wird die geplante NSG-Verordnung aus 
raumordnerischer Sicht begrüßt.
Ich weise jedoch darauf hin, dass nahezu die gesamte gepl. NSG-
Fläche im RROP als Vorranggebiet Hochwasserschutz festgelegt 
wird. Gem. Kap. 3.10, Ziffer 03 RROP sind raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen dort nur zulässig, soweit sie mit den 
Anforderungen des Hochwasserschutzes vereinbar sind. Vor 
diesem Hintergrund rege ich an, auch Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz von den Verboten des § 1, Abs. 1 und 2 sowie 
der §§ 4 bis 9 des Entwurfs der Verordnung über das o.g. NSG 
freizustellen.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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38 80 § 3 Allgemeine Schutzregelungen Darüber hinaus werden die unmittelbar an das Vorranggebiete 
Hochwasserschutz angrenzenden und zu mindestens teilweise zur 
gepl. NSG-Fläche zählenden Deiche im RROP als Vorranggebiet 
Deich festgelegt. Gem. Kap. 3.10, Ziffer 04 RROP sind diese 
Deiche zu erhalten und notwendigen Bedürfnissen des 
Hochwasserschutzes anzupassen. Die für Deicherhöhung und -
verstärkung erforderlichen Flächen sind von konkurrierenden 
Nutzungen freizuhalten. Gem. § 3, Abs. 3, Ziffer 7 des Entwurfs 
der Verordnung über das o.g. NSG werden Nutzung, Unterhaltung 
und Instandsetzung des Wümmedeiches tlw. von einer Befreiung 
bzw. einer Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
abhängig gemacht. Ich bitte, hierauf zu verzichten.

Grundsätze der Raumordnung
-

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Ergänzend wird bezüglich des Vorranggebietes Deich darauf 
hingewiesen, dass der im ausgelegten Entwurf vorgesehene 
Zustimmungsvorbehalt zur Nutzung und Unterhaltung von 
Deichflächen mit Vorkommen des Lebensraumtyps „Magere 
Flachlandmähwiesen“ gestrichen wird.

38 189 Zur gesamten Verordnung Der Entwurf des Naturschutzgebietes (NSG) wird zum ganz 
überwiegenden Teil im Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) 
2017 als Vorranggebiet Natura 2000 und als Vorranggebiet 
Biotopverbund sowie im Regionalen Raumordnungsprogramm 
(RROP) 2011 als Vorranggebiet Natur und Landschaft festgelegt. 
Vor diesem Hintergrund wird die geplante NSG-Verordnung aus 
raumordnerischer Sicht begrüßt.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Bezüglich der Vorranggebiete Hochwasserschutz und Deich wird 
auf die nachfolgenden Abwägungen verwiesen.

Landkreis Osterholz Umweltamt

27 48 Zur gesamten Verordnung A. Grundsätzliche Anmerkungen zum Verordnungsentwurf „Untere 
Wümme“
Bevor näher auf den Entwurf der Verordnung eingegangen wird, ist 
zunächst auf den § 4 Nr. 6 BNatSchG hinzuweisen.
Diese Kollisionsnorm ist eine vom Gesetzgeber normierte absolute 
Vorrangregel und schließt behördliche Festlegungen von 
Rechtsfolgen ebenso wie Realakte aus, die der 
bestimmungsgemäßen Nutzung von Flächen, die ausschließlich 
oder überwiegend Zwecken des Schutzes vor Überflutung durch 
Hochwasser dienen, entgegenstehen. Privilegiert sind 
insbesondere Überschwemmungsgebiete, Deiche und 
Rückhaltebecken.
Dieser Privilegierungstatbestand des § 4 BNatSchG modifiziert für 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
relevante Entscheidungen zu Gunsten der bestimmungsgemäßen 
Nutzung der Fläche. Rechtsfolge kann auch die Pflicht zum 
Unterlassen einer Maßnahme des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sein, etwa einer Schutzgebietsausweisung. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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Umfasst sind auch Entscheidungen über die Erteilung von 
beantragter Ausnahmen oder Befreiungen. Die Versagung einer 
Ausnahme oder Befreiung würde dem Naturschutz und der 
Landschaftspflege dienen. Sie stellt somit eine Maßnahme des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege i.S.d. § 4 BNatSchG dar. 
Über sie ist aufgrund von § 4 ggfls. in der Weise zu entscheiden, 
dass sie zu unterbleiben hat - die Befreiung oder Ausnahme also 
erteilt werden muss (Meyer, Kommentar zum BNatSchG, Ziffer 24 
zu §4).
Somit konkretisiert § 4 für den Fall von Unvereinbarkeit von 
Naturschutz und Funktionssicherung den Abwägungsgrundsatz 
des § 2 Absatz 3 BNatSchG.
Zwar lässt § 4 die Geltung des Naturschutzes auch für privilegierte 
Flächen unberührt, d.h. es bleibt weiter anwendbar und beachtlich. 
Im Falle einer Unvereinbarkeit im Tatsächlichen zwischen 
bestimmungsgemäßer Nutzung und Anforderungen des 
Naturschutzes, gibt § 4 der bestimmungsgemäßen Nutzung im 
Rahmen der Abwägung den absoluten Vorrang.
Inwieweit sich der Verordnungsentwurf mit dieser Norm 
auseinandergesetzt, bzw. berücksichtigt hat, ist nicht erkennbar.
Des Weiteren wird auf das Nds. Deichgesetz (NDG) hingewiesen.
Die Abmessungen und Bestandteile des Deiches sind in § 4 NDG 
definiert. Für den rechten Wümmedeich wurde von der 
Bezirksregierung Lüneburg die Festsetzung der Abmessung mit 
der Allgemeinverfügung vom 21.08.1995 getroffen.
Für den Wümmedeich gibt es also rechtlich festgesetzte Grenzen.
Die Deicherhaltung ist in § 5 NDG festgelegt. Danach ist der Deich 
in seinem Bestand und in seinen vorgeschriebenen Abmessungen 
so zu erhalten, dass er seinen Zweck jederzeit erfüllen kann.
Die Erhöhung des Deiches in seinen festgesetzten Abmessungen 
oder bei einem Verlust von 20 cm von der vorgeschriebenen Höhe 
ist in § 5 Abs. 2 normiert.
§ 5 Abs. 3 NDG schreibt vor, dass eine beschädigte Deichstrecke 
unverzüglich Instand gesetzt werden muss.
Die Benutzung des Deiches ist in § 14 NDG geregelt. Jede 
Benutzung (Nutzung und Benutzen), außer zum Zweck der 
Deicherhaltung ist verboten.
Befreiungen vom Benutzungsverbot kann nur die Deichbehörde 
aussprechen.
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27 49 § 3 Allgemeine Schutzregelungen B. Anmerkungen zu einzelnen Normen im Verordnungsentwurf 
„Untere Wümme“
§ 3 Absatz 2 Ziffer 1
Die Formulierung, dass nach der NSG-VO das Betreten der 
Binnenseite des Deiches, der Deichkrone in den in Anlage 4 
gekennzeichneten Abschnitten sowie des Deiches und des 
Deichvorlandes zur Erreichung rechtmäßig errichteter Anleger auf 
kürzestem Wege betreten werden darf, steht der Vorschrift des § 
14 NDG entgegen (Benutzungsverbot).
Auch wenn die geplante NSG-VO dies freistellt, können 
Befreiungen von Verboten nur von der Deichbehörde widerruflich 
erteilt werden.
Dies wäre für den i.d.R. rechtsunkundigen Bürger nicht zu 
verstehen, dass trotz Befreiungstatbestand in der VO, das 
Deichgesetz das Betreten (Nutzung und Benutzung) verbietet. Das 
wird in der Umsetzung erhebliche Schwierigkeiten hervorrufen. 
Hier sollte eine Formulierung gefunden werden, die auf das 
generelle Benutzungsverbot des Deiches nach § 14 NDG verweist 
und Ausnahmen nur nach vorheriger Genehmigung durch die 
Deichbehörde möglich sind. Hier könnte man auch noch eine 
Beteiligung der unteren Naturschutzbehörde einfügen, z.B. im 
Benehmen.
§ 3 Absatz 3 Ziffer 1 b) und c)
Auch hier ist eine Ausnahme vom Benutzungsverbot des Deiches 
nur durch die Deichbehörde möglich. Darauf sollte mit einem 
Zusatz wie z.B. das Betreten des Deiches ist gemäß § 14 Nds. 
Deichgesetz verboten. Ausnahmen können durch die untere 
Deichbehörde erteilt werden“, hingewiesen werden.
§ 3 Absatz 3 Ziffer 7 des Entwurfes
Freigestellt ist die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung des 
Deichkörpers und des Deichverteidigungsweges. Für Deichflächen 
mit dem Lebensraumtyp 6510 sind die Nutzung, Unterhaltung und 
Instandsetzung nur mit Zustimmung freigestellt. Das bedeutet, 
dass bei jedweder Unterhaltungsmaßnahme eine Ausnahme 
beantragt werden müsste, die ggfls. in Abwägung mit § 4 Ziffer 6 
BNatSchG erteilt werden muss.
Hier sollte eine generelle Zustimmung/Ausnahme/ Freistellung 
erfolgen.
Deichbezogene Unterhaltungsmaßnahmen im Außendeichsbereich 
dürfen nur mit Zustimmung erfolgen. Wie wird hier der 
Aussendeichsbereich definiert? Ist es die Außenböschung des 
Deiches oder das über dem mittleren Tidehochwasser liegende 
Vorland?
Der Deich ist mit seinen festgesetzten Grenzen räumlich eindeutig 
festgelegt. Innerhalb der rechtlich festgesetzten Grenzen des 
Deiches muss jede Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung 
freigestellt sein.
Außerhalb der rechtlich festgesetzten Grenzen des Deiches sind 

Zu § 3 Absatz 2 Ziffer 1

Zu dem Aspekt des Betretens des Deiches ist eine Vielzahl von 
Stellungnahmen eingegangen. Einige fordern eine Rücknahme der 
im bisherigen Verordnungsentwurfs enthaltenen Freistellung zum 
Begehen des Deiches für einzelne Bereiche, die Gemeinde 
Ritterhude jedoch fordert weitere freigestellte Bereiche. Der 
Sachverhalt wurde von der zuständigen Naturschutzbehörde daher 
nochmals mit folgendem Ergebnis geprüft:

Den Anregungen wird in nachfolgend dargestellter Weise gefolgt. 

Das Betretungsrecht ist, wie vom Umweltamt festgestellt wird, 
primär im Deichrecht geregelt und daher durch die Deichbehörde zu 
kontrollieren. 

Im ausgelegten Verordnungsentwurf wird in § 3 Absatz 1 zunächst - 
wie in Naturschutzgebieten üblicherweise notwendig - grundsätzlich 
das Verbot ausgesprochen, „das NSG außerhalb der Straßen und 
Wege zu betreten, zu befahren oder auf sonstige Weise 
aufzusuchen“. Trampelpfade, wie tlw. auf der Deichkrone 
vorhanden, zählen hierbei nicht als Wege. Wie in der Begründung 
zum Verordnungsentwurf dargelegt, bezweckt das Verbot 
insbesondere eine Beruhigung des Gebietes. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit für Tierarten wie z.B. Fischotter und größere 
Vogelarten, die bei einer Annäherung von Menschen mit Flucht 
reagieren.
 
Von dem vorgenannten naturschutzrechtlichen Verbot sollte gemäß 
dem ursprünglichen Entwurf der Verordnung folgendes freigestellt 
bleiben:
a) das Betreten und Aufhalten auf der Binnenseite des Deiches, 
b) in einigen Bereichen das Betreten der Deichkrone und 
c) der Zugang über den Deich zu rechtmäßig errichteten Anlegern. 
Diesen Regelungen lagen  folgende Überlegungen zu Grunde:
Zu a): Ein naturschutzrechtliches Verbot, die Binnenseite des 
Deiches zu betreten, ist naturschutzfachlich nicht erforderlich und 
wäre daher nicht begründbar. 
Zu b): Die Freistellung ist erforderlich, um der faktisch im NSG seit 
langem erfolgenden Erholungsnutzung Rechnung zu tragen. Die 
Bereiche, in denen die Freistellung zum Begehen der Trampelpfade 
auf der Deichkrone gelten soll, werden in der Anlage 4 des 
ursprünglichen Verordnungsentwurfes dargestellt.
Zu c): Die Freistellung ist erforderlich, um den Zugang zu den 
rechtmäßigen Anlegern zu ermöglichen. 

Das Niedersächsische Deichgesetz ist durch die Freistellungen vom 
naturschutzrechtlichen Betretungsverbot indes unberührt. Insofern 
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Zustimmungen und Befreiungen durchaus möglich.
Es muss hier eine eindeutige, dem Deichrecht entsprechende 
Definition/Beschreibung erfolgen, z.B. „Deichbezogene 
Unterhaltungsmaßnahmen außerhalb der festgesetzten Grenzen 
des Deiches dürfen nur mit Zustimmung erfolgen.“

bestand hier kein Konflikt zwischen dem Verordnungsentwurf und 
dem Deichrecht.

Da die komplizierte Rechtslage bezüglich des Betretens des 
Deiches jedoch für Außenstehende schwer verständlich ist, wurde 
der Verordnungsentwurf wie folgt geändert:

a) Die Freistellung bezüglich des Betretens der Deichkrone wird in 
eine Ausnahmeregelung zugunsten der Gemeinden umgewandelt 
und die Signatur aus der Anlage 4 herausgenommen. Die 
Deichstrecken, für die eine Ausnahme möglich sein soll, werden im 
Text der Verordnung beschrieben. Unter Abwägung weiterer 
eingegangener Stellungnahmen weichen die Deichstrecken von den 
im ausgelegten Entwurf noch für eine Freistellung vorgesehenen 
Deichstrecken ab. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Abwägung 
der Stellungnahme der Gemeinde Ritterhude. Damit werden die 
ausnahmefähigen Deichstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ritterhude um den Streckenabschnitt von der Mündung der 
Wümme ostwärts bis zur Hoflage "Gehrden" ergänzt. Sollte ein 
Antrag auf Begehen der Deichkrone durch die Gemeinde Lilienthal 
oder die Gemeinde Ritterhude beim Landkreis als zuständiger 
Deichbehörde gestellt werden und die Deichbehörde diesen 
genehmigen, ist die Naturschutzbehörde verpflichtet, die 
erforderliche Ausnahme für die definierten Deichstrecken von der 
Naturschutzgebietsverordnung zu gewähren. Die Ausnahme kann 
unter Auflagen erfolgen. Im Rahmen eines deichrechtlichen 
Ausnahmeantrages müsste die Gemeinde zur dauerhaften 
Absicherung des Betretens der Deichkrone eine Einigung mit den 
Privateigentümern herbeiführen und auch die Frage nach der 
Verkehrssicherungspflicht klären.

b) Die Freistellung des Betretens der Binnendeichsseite wird 
zugunsten einer einheitlichen Regelung des Deich- und 
Naturschutzrechts gestrichen. Alles andere wäre für Außenstehende 
schwer vermittelbar und würde zu Problemen in der Praxis führen 
(z.B. bei einer Beschilderung vor Ort). 

c) Die Freistellung des Betretens des Deiches zur Erreichung 
rechtmäßiger Anlegestellen bleibt erhalten, da sie zwingend 
notwendig ist. Der im ausgelegten Verordnungsentwurf noch 
enthaltene Zustimmungsvorbehalt wird aus demselben Grunde 
gestrichen.

Zu § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b und c:
Die vorstehend aufgeführten Darlegungen der Sach- und 
Rechtslage sind entsprechend auf die ebenfalls vom Umweltamt 
kritisierte Freistellung mit Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
Naturschutzbehörde gemäß § 3 Absatz 3 Ziffer 1 Buchstaben b) 
und c) der geplanten Verordnung übertragbar. Eine Zustimmung 
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durch die Naturschutzbehörde würde nur unbeschadet des 
geltenden Deichrechts und der privaten Eigentümerrechte erfolgen. 
Derartige Veranstaltungen bedürfen außerhalb der Wege sowohl 
einer naturschutzrechtlichen Zustimmung, einer deichrechtlichen 
Genehmigung als auch der Zustimmung der Privateigentümer.

Zu § 3 Absatz 3 Ziffer 7:
Den Anregungen und Bedenken wird teilweise gefolgt.

Bei Ziffer 7 a wird der Zustimmungsvorbehalt zur Nutzung und 
Unterhaltung von Deichflächen mit Vorkommen des 
Lebensraumtyps "Magere Flachlandmähwiesen" gestrichen. Die 
Argumente des Stellungnehmers sind nachvollziehbar.

Ziffer 7 c. Mit dem Außendeichsbereich ist das tidebeeinflusste 
Deichvorland, nicht die Außenböschung des Deiches gemeint. Dies 
geht auch aus der Begründung zum Verordnungsentwurf hervor. 

Bei deichbezogenen Unterhaltungsmaßnahmen im 
Außendeichsbereich können unter Umständen wertvolle 
Lebensraumtypen oder Lebensstätten geschützter Tierarten 
betroffen sein. Um dieses auszuschließen, bzw. zu minimieren ist 
ein Zustimmungsvorbehalt durch die zuständige Natur-
schutzbehörde erforderlich.
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27 50 § 4 Zusätzliche Regelungen zur 
Wasserwirtschaft

C. Anmerkungen zu den Verordnungsentwürfen „Untere Wümme“ 
und „Schönebecker Aue“
§ 4 Absatz 2 Ziffer 1 der Entwürfe
Gemäß § 4, Abs. 2, Nr. 1 ist die Gewässerunterhaltung in beiden 
Verordnungsentwürfen ausschließlich in den Monaten September, 
Oktober und November möglich. Der Rückschnitt von Röhricht ist 
gemäß § 39 BNatSchG in den Monaten Oktober bis Februar und 
im Verordnungsentwurf zur Unteren Wümme lediglich in den 
Monaten Oktober und November erlaubt. In der Praxis wird die 
Gewässerunterhaltung aus organisatorischen Gründen mit einem 
eventuellen Rückschnitt von Röhricht verbunden. Folglich kämen 
für die Gewässerunterhaltung in beiden Naturschutzgebieten nur 
die Monate Oktober und November in Frage. Dieser Zeitraum ist 
aus Sicht der Gewässerunterhaltung nicht ausreichend. Die bereits 
in Kraft getretene Sammelverordnung für die Schutzgebiete 
Hammeniederung und Teufelsmoor regelt die zeitliche Begrenzung 
für die Gewässerunterhaltung so, dass „...die 
Gewässerunterhaltung vom 01.03. bis 31.08. sowie bei 
Lufttemperaturen von unter 5 °C vom 01.12 bis 28.02...“ verboten 
ist. Um eine einheitliche und damit für Jeden nachvollziehbare 
Regelung hinsichtlich der zeitlichen Begrenzung der 
Gewässerunterhaltung zu finden, empfehle ich für beide 
Verordnungsentwürfe die Regelung aus der Sammelverordnung für 
die Schutzgebiete Hammeniederung und Teufelsmoor zu 
übernehmen. Hinsichtlich des Rückschnittes von Röhricht sollten 
keine strengeren, als die im BNatSchG festgesetzten Regelungen 
getroffen werden.

Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.

Die unterschiedliche Regelungsweise im vorliegenden 
Verordnungsentwurf NSG Untere Wümme und in der 
Sammelverordnung Hammeniederung und Teufelsmoor ist 
gerechtfertigt. Im Gebiet der Sammelverordnung liegt ein 
weitläufiges, verzweigtes Gewässernetz vor, wohingegen im Gebiet 
des geplanten NSG Untere Wümme über die Wümme hinaus nur 
einige wenige Gräben vorhanden sind. Aufgrund der großen 
landwirtschaftlichen Betroffenheit bei der Sammelverordnung wurde 
mit Vertretern der Landwirtschaft ein Kompromiss getroffen, der 
temperaturabhängig auch in den Monaten Dezember bis Februar 
eine Gewässerunterhaltung zulässt. 

Im Gebiet des geplanten NSG Wümme ist keine 
temperaturabhängige Regelung der Gewässerunterhaltung 
vorgesehen. Das Verbot der Gewässerunterhaltung gilt auch in den 
Monaten Dezember bis Februar generell, da die 
temperaturabhängige Regelung zur Gewässerunterhaltung 
kompliziert und schwer zu kontollieren ist. Darüber hinaus ist auch 
bei einer Temperatur von 5 °C und knapp darüber die Mobilität 
vieler Gewässerorganismen, beispielsweise der im Gebiet 
vorkommenden  FFH-Art Schlammpeitzger eingeschränkt, so dass 
eine Gewässerunterhaltung in den Wintermonaten auch bei 
Temperaturen ab 5 °C die Überwinterugschancen dieser 
Organismen gefährdet.

Ebenso wird der Rückschnitt von Röhricht, abweichend von der 
Regelung in der Sammelverordnung auch in den Wintermonaten 
generell verboten. Grund ist, dass viele Arten, die Röhricht 
besiedeln, bei der Überwinterung auf stehende Röhrichthalme des 
vergangenen Jahres angewiesen sind. Auch hier gilt, dass die 
temperaturabhängige Regelung zum Rückschnitt von Röhricht 
kompliziert und schwer zu kontrollieren ist. Aufgrund der 
besonderen naturschutzfachlichen Bedeutung ist eine strengere 
Regelung für den Röhrichtschnitt gegenüber der gesetzlichen 
Regelung des Bundesnaturschutzgesetzes, die generell für alle 
Röhrichtbestände auch außerhalb von Schutzgebieten gilt, 
gerechtfertigt.

Die Unterhaltung der Wümme allerdings soll abweichend von den 
Regelungen für die weiteren Gewässer des Schutzgebietes 
nunmehr auch von den Verboten des § 4 Abs. 2 u.a. also auch der 
zeitlichen Befristung auf die Monate September bis November und 
der darüber hinaus gehenden Regelung für den Schnitt von Röhricht 
freigestellt werden, soweit diese Maßnahmen vorab der zuständigen 
Naturschutzbehörde angezeigt werden. Da für die Wümme ein 
naturschutzfachlich abgestimmter Unterhaltungsplan vorliegt, wird 
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dies als ausreichend erachtet.

Landkreis Osterholz Amt 80

24 41 Zur gesamten Verordnung Aus Sicht 80.25 Fehlanzeige. Keine Unternehmen am oder im 
betroffenen Gebiet erkennbar.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Landkreis Osterholz Amt 22

17 25 Zur gesamten Verordnung Vielen Dank für die Beteiligung des AFIM am Verfahren zur 
Verordnung über das Naturschutzgebiet „Untere Wümme“.
Das Amt 22 wird hierzu keine Stellungnahme abgeben.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Landkreis Osterholz Untere Straßenverkehrsbehörde

2 3 Zur gesamten Verordnung Keine Bedenken Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
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